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Editorial 

Nachhaltige Budgetkonsolidierung 
erfordert Strukturreformen 

Wir haben nunmehr die dritte Legislaturperiode, in der sich 
die große Koalition eine Konsolidierung der Staatsfinanzen 
zum Ziel gesetzt hat. In der Konsolidierungsphase zwischen 
1986 und 1992 war dieses Vorhaben auch tatsächlich von Er­
folg gekrönt. Die Defizitquote des Bundes sank in dieser Pha­
se von 5,1% des BIP auf 3,3%. Die Finanzschuldenquote des 
Bundes stabilisierte sich, der Primärsaldo wies in den Jahren 
von 1988 bis 1992 Überschüsse auf. Die gesamten öffentlichen 
Haushalte hatten 1992 ein Finanzierungsdefizit in der Höhe 
von 2%. Da auch die öffentliche Verschuldung deutlich unter 
60% lag, erfüllte Österreich zu diesem Zeitpunkt die in den 
Maastrichter Verträgen verankerten fiskalischen Konvergenz­
kriterien, die eine Vorbedingung für den Eintritt in die Wirt­
schafts- und Währungsunion darstellen. 

Bis zum Beginn der dritten Konsolidierungsperiode führten 
verschiedene Umstände zu einer gänzlich geänderten Aus­
gangslage: 
e Erstens ist das Budgetdefizit im Rezessionsjahr 1993 

sprunghaft angestiegen. Das Wirksamwerden der automati­
schen Stabilisatoren wurde aus stabilitätspolitischen Grün­
den bewußt in Kauf genommen. 

e Zweitens wurden neue sozialpolitische Leistungen einge­
führt (zweites Karenzjahr, Pflegegeld, Anhebung der Steu­
erabsetzbeträge für Kinder nach einem Urteil des Verfas­
sungsgerichtshofes). 

e Drittens ging aus fiskalischer Sicht die Steuerreform 1994 
deutlich über das hinaus, was man sich hätte leisten kön­
nen. 

e Viertens stieg zwischen 1990 und 1994 der Personalauf­
wand im jährlichen Durchschnitt stärker als jener der Ge­
samtwirtschaft. 

e Fünftens wurden mit dem Budget 1995 die politisch lange 
verdrängten Kosten des EU-Beitritts fällig, die aufgrund 
der Übergangsleistungen für die Landwirtschaft und der 
Steuerausfälle im Zusammenhang mit der Umstellung der 
Mehrwertsteuer höher ausfielen als erwartet. 
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Dadurch lag das Defizit des Bundes 1994 mit 4 ,7% des BIP 
fast wieder auf dem Niveau des Jahres 1986. Sowohl das Fi­
nanzierungsdefizit aller öffentlichen Haushalte als auch die 
Verschuldung überstiegen mit 4% bzw 64,5% die in den Maas­
trichter Verträgen festgelegten Obergrenzen von 3 bzw 60%. 
Budgetprognosen für die nächsten Jahre lassen ohne diskre­
tionäre Maßnahmen einen Anstieg der Defizitquote des Bun­
des auf 6,5% erwarten. Damit verbunden wäre ein starker An­
stieg des Zinsenaufwandes und der öffentlichen Verschul­
dung. Obwohl dieser Trend seit dem späten Frühjahr 1994 er­
kennbar war, reagierte die Bundesregierung erst nach den 
Wahlen mit der Ankündigung eines rigorosen Sparpakets, das 
nahezu ausschließlich auf der Ausgabenseite anknüpfte. Im 

Gegensatz dazu ziehen die meisten anderen Staaten mit Bud­
getproblemen auch die Einnahmenseite in die Konsolidierung 
mit ein. Ein wesentliches Kennzeichen dieses Paketes war, daß 
es nicht gezielte Strukturreformen beinhaltete, sondern eher 
unsystematisch den Rotstift im Sozialbereich und beim Perso­
nalaufwand ansetzte. Von der Wirkung her betraf der erste 
Entwurf vor allem sozial Schwächere, während die Besserver­
dienenden - etwa im Gegensatz zur Konsolidierung in Schwe­
den und Deutschland - weitgehend ausgespart blieben. 

Die mangelnde soziale Unausgewogenheit dieses Paketes 
führte in der Folge zu äußerst heftigen politischen Auseinan­
dersetzungen und Kontroversen, die quer durch alle Bevölke­
rungsschichten gingen. Erst durch massiven Druck seitens der 
Arbeitnehmerinteressenvertretungen - unterstützt durch Mei­
nungsumfragen, wonach 80% der Bevölkerung das Sparpaket 
für sozial unausgewogen hielt- schwenkten die Regierungs­
parteien um. Das Maßnahmenpaket wurde vor allem im Sozi­
aibereich wesentlich abgeschwächt und um einnahmenseitige 
Maßnahmen ergänzt. Im Verlauf der Kontroversen um das 
Sparpaket kristallisierte sich sehr deutlich heraus, daß eine 
Sanierung der Staatsfinanzen möglichst alle Bevölkerungs­
schichten betreffen muß, um breite Akzeptanz zu erreichen. Es 
zeigte sich auch, daß Kürzungen bei den sozial Schwächsten 
auf Widerstand stießen und für ein reiches Land wie Öster­
reich nicht mit den sozialpolitischen Zielsetzungen vereinbar 
wären. Letztendlich wurde ein Sparpaket mit einem Einspar­
effekt von ca 15 Mrd. Schilling beschlossen, das zu mehr als 
der Hälfte von der Einnahmenseite getragen wird, und das 
von der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer als gerade 
noch akzeptabel mitgetragen wurde. 

Ein wesentlich größerer Konsolidierungsbeitrag geht auf 
Vermögensveräußerungen und Rücklagenauflösungen zurück, 
wodurch die Defizitquote im Bundesvoranschlag 1995 auf 
4 ,3% gesenkt werden konnte. Da sich die einmalig wirkenden 
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Maßnahmen nicht im Defizitbegriff nach Maastricht nieder­
schlagen, gelingt den öffentlichen Haushalten aus heutiger 
Sicht im Vergleich zum Vorjahr keine Konsolidierung. Der 
Bundesvoranschlag 1995 ist somit trotz Sparpaket noch kein 
solides Fundament für die weitere Konsolidierung der Staats­
finanzen. 

Wenngleich die Budgetlage Österreichs im internationalen 
Vergleich günstig ist, so ist es trotzdem ökonomisch sinnvoll 
und richtig, die jetzige gute Konjunkturlage in vollem Aus­
maß für eine Konsolidierungspolitik zu nutzen, um auf mittle­
re Sicht die Funktionsfähigkeit des Staatshaushaltes zu si­
chern, die gerade für Einkommensschwächere von zentraler 
Bedeutung ist. Auch aus längerfristiger Perspektive ist die 
Konsolidierung von Bedeutung. Das ständig steigende Le­
bensalter der Bevölkerung wird den Wohlfahrtsstaat nach der 
Jahrtausendwende finanziell stark beanspruchen. Die Finan­
zierung des Pensionssystems und ein Ausbau der Pflegever­
sorgung zur Pflege und Betreuung älterer und hilfsbedürftiger 
Menschen werden mit einem konsolidierten Haushalt leichter 
zu bewältigen sein. 

In den Auseinandersetzungen um das Sparpaket wurde die 
Konsolidierungsnotwendigkeit zwar von niemandem in Zwei­
fel gezogen, dennoch trat bei der Budgeterstellung für 1995 
erneut ein Phänomen auf, das aus Budgetverhandlungspro­
zessen der Vergangenheit bekannt ist. Die Budgetpolitik - so 
zeigte sich - steht noch immer vor dem Dilemma zwischen 
dem kurzfristigen Diktat, einen vorgegebenen Budgetsaldo zu 
erreichen, und der Notwendigkeit zu Strukturreformen, die 
sich budgetär erst mittel- bis sogar langfristig auswirken. 
Wird der kurzfristige Budgetsaldo zum dominierenden Er­
folgskriterium, dann ist der damit verbundene Erfolgszwang 
für die Budgetpolitik mit einer Reihe von Nachteilen verbun­
den. Die Folge sind Ad-hoc-Maßnahmen wie Rücklagenauflö­
sungen und Vermögensverkäufe sowie Kürzungen bei den Er­
messensausgaben (oft linear), sodaß Eingriffe in gesetzliche 
Verpflichtungen und notwendige Strukturreformen unterblei­
ben. Die Kürzungen bei den Ermessensausgaben führen dazu, 
daß die Investitionen des Bundes verstärkt außerbudgetär fi­
nanziert werden. Diese Flucht aus dem Budget engt über 
künftige Vorbelastungen die Wiedergewinnung des Budget­
spielraums ein. Die fehlende mittelfristige Ausrichtung der 
Budgetpolitik begünstigt nicht nur die bestehenden Struktu­
ren, sie erleichtert den Ressorts sogar die Ausweitung ihrer 
Budgets, weil nicht über prioritäre Aufgabenschwerpunkte, 
sondern über Ausgabenzuwächse verhandelt wird. 

Als Ausweg aus diesem Dilemma wurde in einem Editorial 
zum gleichen Thema vor vier Jahren (vgl. Heft 4/1991) eine 
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Verstärkung der mittelfristigen Ausrichtung der Budgetpoli­
tik zur Erreichung erhöhter Budgetdisziplin vorgeschlagen. 
Die damals bereits diskutierten Instrumente - Budgetpro­
gramm und Budgetbericht - wurden im Frühsommer vergan­
genen Jahres im Parlament beschlossen, sodaß einer mittelfri­
stigen Ausrichtung an sich nichts mehr im Wege stünde. Das 
mittelfristige Budgetprogramm ist gedacht als eine Art "Le­
gislaturfinanzplan", der der Regierungserklärung mehr Ge­
wicht beimessen soll. Der Budgetbericht gibt Auskunft über 
die budgetären Wirkungen von budgetpolitischen Maßnah­
men und stellt Evaluierungen von Maßnahmen an. Er soll 
transparent machen, inwieweit der Budgetvollzug, der gegen­
wärtig in der Öffentlichkeit zu Unrecht von geringem Interes­
se ist, den budgetpolitischen Zielsetzungen und dem Maßnah­
menkatalog des Budgetprogramms entsprochen hat. Das erste 
Budgetprogramm liegt nunmehr vor, der erste Budgetbericht 
folgt erst im Herbst 1996. 

Das Ziel des Budgetprogrammes besteht darin, das Defizit 
bis 1998 auf 2,7% des BIP zu reduzieren {1996: 3,7%, 1997: 
3,0%). Dieser kontinuierliche Konsolidierungspfad soll im 
wesentlichen über globale Ausgabenreduktionen kommen. 
Das Schwergewicht liegt demnach auf einer Verringerung der 
Personal-, Sach- und Förderausgaben. Daneben, so heißt es 
im Programm, sind Reformmaßnahmen zur nachhaltigen 
Dämpfung der Ausgabendynamik und zur Verbesserung der 
Qualität der Ausgaben notwendig. Einnahmenseitig geplant 
sind Privatisierungen, die schrittweise Einführung einer 
Energieabgabe sowie Steueranpassungen an das EU-Recht 
(Mehrwertsteuer auf Mieten, Telefongebühren und Sozialver­
sicherungsleistungen). 

Die erste Einschätzung des Budgetprogramms läßt im Ver­
gleich mit dem Gesetzesentwurf eine Reihe von Schwächen 
erkennen: 
e Das Budgetprogramm soll die budgetpolitischen Schwer­

punktsetzungen zum Ausdruck bringen. Diese sind nur va­
ge auszumachen, etwa die Ausweitung der aktiven Arbeits­
marktpolitik, die Energiebesteuerung oder ganz allgemein 
das Ziel der Effizienzsteigerung. 

e Das Budgetprogramm enthält zwar einen Maßnahmenkata­
log, die Darstellung der Maßnahmen beschränkt sich jedoch 
durchwegs auf qualitative Vorgaben, die im Gesetz vorgese­
henen gerraueren Kalkulationen fehlen. Es ist daher nicht 
abschätzbar, ob sich mit den dargestellten Maßnahmen die 
Ziele erreichen lassen. 

e Im personalwirtschaftlichen Teil ist nicht erkennbar, wie 
sich die einzusparenden Personalstellen auf die Ressorts 
verteilen. 
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e Zur Gänze fehlen die Entwicklungen der budgetären Vor­
belastungen und die finanziellen Auswirkungen der außer­
budgetären Finanzierungsvorhaben auf den Bundeshaus­
halt. 
Die Konsolidierungserfordernisse für die einzelnen Jahre 

und die für die Zielerreichung notwendigen Strukturreformen 
lassen sich daher aus dem Budgetprogramm nicht unmittelbar 
ableiten. Schätzungen ergeben jedoch, daß für die Budgeter­
stellung 1996 eine Budgetlücke von über 35 Milliarden Schil­
ling besteht. Das setzt allerdings voraus, daß der Budgetvoll­
zug wie im Voranschlag vorgesehen abgewickelt werden kann. 
Aufgrund der sich im bisherigen Jahresverlauf abzeichnenden 
schwachen Entwicklung der Steuereinnahmen dürfte dies 
eine Untergrenze darstellen. Ein Teil dieser Lücke wird wie in 
den vergangenen Jahren durch einmalig wirkende Maßnah­
men (geplanter gänzlicher Verkauf der Bundesanteile von 
Bank Austria und Creditanstalt) geschlossen werden können. 
Der Rest- etwa 20 bis 25 Milliarden Schilling- ist das "har­
te" Konsolidierungserfordernis. Es muß daher ein Sparpaket 
in diesem Ausmaß geschnürt werden. 

Da sich die fiskalischen Kriterien auf den gesamten öffent­
lichen Sektor beziehen, ist in Zukunft ein Zusammenwirken 
aller öffentlichen Gebietskörperschaften notwendig. Das er­
fordert eine zeitgerechte gegenseitige Information der Ge­
bietskörperschaften über ihre künftige Budgetpolitik und 
Budgetgestaltung. Das gilt insbesondere für den Fall der 
Überschreitung der zulässigen Neuverschuldung, wie dies ge­
genwärtig der Fall ist. Im Rahmen eines Abstimmungsprozes­
ses muß diskutiert werden, welche Gebietskörperschaften 
welche Einsparungslasten zu tragen haben bzw. mit welchen 
Maßnahmen die jeweiligen Budgetziele erreicht werden könn­
ten. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich mit 
dieser Frage im Rahmen einer Studie über die Wirtschafts­
und Währungsunion ausführlich beschäftigt (Beiratsstudie 
Nr. 71/1994). Das Budgetprogramm des Bundes enthält kein­
erlei Hinweise auf diesen Abstimmungsmechanismus. In ei­
nem Abkommen, das im Zuge der Erstellung des Konvergenz­
programms zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ge­
schlossen wurde, wurden jährlich mindestens zwei Treffen 
vereinbart, die den Zweck haben, das Erreichen des gemeinsa­
men Konsolidierungszieles zu überwachen. In diesem Abkom­
men verpflichten sich die Länder und Gemeinden, alle Ausga­
benpositionen laufend zu überprüfen und Einsparungsmög­
lichkeiten wahrzunehmen, so daß die angestrebte Konsolidie­
rung erreicht wird. 

Der hohe Konsolidierungsbedarf für das kommende Jahr 
und die Erfahrungen aus dem Sparpaket vom Herbst 1995 so-
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wie vor allem das Erreichen einer nachhaltigen Budgetsanie­
rung machen es erforderlich, daß die zur Budgetentlastung 
notwendigen Maßnahmen besser geplant und auf ihre gesamt­
wirtschaftlichen und verteilungspolitischen Effekte analysiert 
werden. Das setzt zweierlei voraus: eine rasche Inangriffnah­
me der Sparpläne und die konkrete Formulierung möglicher 
kurz- und mittelfristiger Optionen unter Berücksichtigung 
von wirtschafts- und sozialpolitischen sowie ökologischen 
Priori tä tensetzungen. 

Wenn die Konsolidierung das Ziel der sozialen Ausgewo­
genheit und der Nachhaltigkeit verfolgt, wäre es hilfreich, 
Leitlinien für eine erfolgreiche Umsetzung zu formulieren und 
außer Streit zu stellen. Als Beispiele seien genannt: 
e Alle Ressorts müssen sich zum Sparziel, losgelöst von Res­

sortegoismen und parteitaktischen Überlegungen, beken­
nen. 

e Um Einsparungen im Budgetvollzug (z. B. "Dezemberfie­
ber") zu erreichen, müssen geeignete Anreize und Mecha­
nismen geschaffen werden. Bei Einsparungen am Ende des 
Budgetjahres wird derzeit befürchtet, daß im Folgejahr die 
Budgets gekürzt werden. 

e Das Kostenbewußtsein in der Gesetzgebung muß erhöht 
werden. Gesetze müssen unbedingt und ausnahmslos nach­
vollziehbare Kalkulationen sowie plausible und verbindli­
che Kostenaufgliederungen enthalten, um die Entschei­
dungsfindung auf realistische Grundlagen zu stellen. Im 
Fall budgetärer Belastungen müssen Finanzierungsvor­
schläge eingebracht werden. 

e Bei Ausgliederungen aus dem Bundeshaushalt müssen die 
Erfolgsbedingungen dafür definiert werden. 

e Bei der Vergabe von Subventionen ist eine ökonomische Be­
gründungsverpflichtung durch den Empfänger der Subven­
tion vorzusehen. 

e Alle Gebietskörperschaften müssen in die Konsolidierung 
miteinbezogen werden. 

e Sparpläne müssen die Leistungsfähigkeit der betroffenen 
Bevölkerungsgruppen jedenfalls mitberücksichtigen. 
Eine einseitige Orientierung der Konsolidierung an der 

Ausgabenseite würde rasch an Grenzen stoßen. Zudem be­
gründen die Trends der achtziger und neunziger Jahre - Libe­
ralisierung, Individualisierung, Internationalisierung und In­
tegration - weiterhin einen erheblichen staatlichen Hand­
lungsbedarf. Wesentlich zielführender ist daher ein Instru­
mentenmix, der auch die Einnahmenseite miteinbezieht. Die 
Konsolidierungsbemühungen in den nächsten Jahren müssen 
sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite 
ansetzen. Reformbedarf ist auf beiden Seiten gegeben. Die 
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Notwendigkeit zu Strukturreformen liegt in verschiedenen 
Bereichen mit unterschiedlichen Dringlichkeiten vor: im Ge­
sundheitswesen, in der Pensionsversicherung, im Bereich der 
Universitäten etc. Bei den öffentlichen Abgaben stehen die 
Erhaltung der fiskalischen Ergiebigkeit des Steuersystems 
und dessen schon lang diskutierte Ökologisierung im Vorder­
grund. Eine verstärkte - sozial verträgliche - Ausweitung der 
Gebührenfinanzierung stellt eine mögliche Option dar. Als 
Beispiel können Studiengebühren genannt werden, von denen 
ein positiver Anreiz zur Verbesserung der finanziellen Situa­
tion der Universitäten ausgehen kann. 

Wenn der Aufgabenbereich des öffentlichen Sektors weit 
bleiben soll, dann stellt sich neben der Notwendigkeit der 
Prioritätensetzung die Frage nach einer effizienten Form der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung. Damit gewinnt eine in den 
bisherigen Konsolidierungsphasen wenig beachtete Option 
zur Entspannung der Budgetlage an Bedeutung: die Effizienz­
steigerung im öffentlichen Sektor. Dies vor allem deshalb, weil 
offensichtlich Kostenauftriebstendenzen einen Erklärungs­
beitrag zur Schwierigkeit der bisherigen Budgetkonsolidie­
rung liefern. 

Die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zei­
gen nämlich, daß seit den frühen achtziger Jahren - sieht man 
von den Konjunktureinbrüchen ab - ein Einbremsen des rea­
len Wachstums des öffentlichen Konsums gelungen ist. 
Während das reale BIP zwischen 1983 und 1993 durchschnitt­
lich um 2,3% jährlich gewachsen ist, liegt das reale Wachstum 
des öffentlichen Konsums deutlich darunter (jährlich bei 
1,5%). Der Deflator des öffentlichen Konsums lag hingegen 
wesentlich darüber, zuletzt bei 4,6%. 

Zur Steigerung der Effizienz im öffentlichen Sektor kommt 
der öffentlichen Finanzkontrolle eine Schlüsselrolle zu. Ein 
erhöhter Kontrolldruck (in Form verstärkter Transparenz 
durch Informationsbereitstellung für die Allgemeinheit) kann 
das Bemühen um erhöhte Effizienz gewährleisten. Die bishe­
rige Form der Kontrolle greift zu kurz. Während die öffentli­
chen Gebarungskontrollen bisher im wesentlichen nur ex­
post-Prüfungen sind, bietet die unternehmensinterne Über­
wachung die Möglichkeit zu einer permanenten und beglei­
tenden Kontrolle. Der laufenden zeitnahen Überwachung ist 
der Vorzug einzuräumen, da die stichtagsbezogenen ex-post­
Prüfungen nur Schwerpunktprüfungen darstellen und wegen 
des Zeitverzugs oft nur feststellende, bestenfalls mittelfristig 
problemlösende Wirkung haben können. 

Eine begleitende Kontrolle könnte vor allem durch den ver­
stärkten Einsatz von Controlling im öffentlichen Sektor si­
chergestellt werden, ein Instrument, das sich im privatwirt-
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schaftliehen Sektor gut bewährt hat. Es ist in seiner strategi­
schen Ausformung daraufhin angelegt, ein politisch-admini­
stratives Führungssystem bei der ergebnisorientierten Steue­
rung zu unterstützen. Es ist damit ein Instrument der Unter­
nehmensplanung. Die Interne Revision hingegen beschränkt 
sich auf die "nachgängige" wirtschaftliche Kontrolle der Be­
triebsabläufe. Die Frage ist, welcher Konzeption des Control­
ling der Vorzug einzuräumen ist: operativem oder strategi­
schem Controlling. Für letzteres spricht, daß es sich nicht auf 
die Durchführung von Maßnahmen beschränkt, sondern auch 
Effizienzprüfungen (Allokationseffizienz) zum Gegenstand 
hat. Aber schon die Beschränkung auf die operative Konzep­
tion könnte dazu beitragen, daß sogenannte "sunk costs" ver­
mieden werden, was im Zuge der nachgängigen Kontrolle 
kaum je möglich ist. 

Der entscheidende Aspekt besteht darin, daß die für die Po­
litik des öffentlichen Sektors zur Verfügung stehenden Instru­
mente (Rechnungsabschluß, Finanzkontrollberichte, aber 
auch Budgetprogramm und Budgetbericht) zu operationalen 
und leistungsfähigen Instrumenten umgestaltet werden müs­
sen, damit sie ökonomisch sinnvoll im Zuge der Budgetkonso­
lidierung eingesetzt werden können. Zusätzlich müssen Über­
legungen dahingehend verstärkt werden, ob nicht durch ver­
waltungsinterne Veränderungen der Anreiz- und Organisati­
onsstruktur eine Verbesserung der Effizienz der Verwaltung 
erreicht werden könnte. 

Mit den Instrumenten Budgetprogramm und Budgetbericht 
erhält die Budgetpolitik erstmals eine mittelfristige Ausrich­
tung. Das Konzept der intergenerativen Verteilungsrechnun­
gen, das in den letzten Jahren in den USA vermehrt ange­
wandt wird, hat bei uns noch keine Verbreitung gefunden. Als 
Alternative zur herkömmlichen Defizitrechnung, die völlig in 
Frage gestellt wird, wurde als Ansatz zu einer dynamischen 
Fiskalpolitik das "Generational Accounting" entwickelt und 
damit eine Vielzahl von wirtschaftspolitischen Fragestellun­
gen untersucht. Für die Analyse der Budgetpoltik wurde ein 
Untersuchungsraster entworfen, bei dem vier zentrale Stufen 
unterschieden werden: Auf Basis einer quasi privatwirt­
schaftliehen Investitionsrechnung muß zunächst der Strom 
der gegenwärtigen und zukünftigen staatlichen Ausgaben 
festgelegt werden. Die beabsichtigte Finanzierung dieser Aus­
gaben ist dann im nächsten Schritt sowohl in Hinblick auf ih­
re inter- als auch intragenerative Belastungswirkung zu beur­
teilen. Auf Grundlage dieser Verteilungsrechnung lassen sich 
schließlich zuletzt die Effizienzwirkungen der staatlichen Po­
litik untersuchen. "Generational Accounting" bezieht sich auf 
den zweiten Aspekt. 
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"Generational Accounting" versucht, einen Beitrag zu einer 
aussagekräftigeren Budgetanalyse bereitzustellen. Derartige 
Überlegungen lassen sich auf praktisch alle Bereiche des 
staatlichen Abgaben- und Transfersystems ausdehnen. Für ei­
ne Haushaltsplanung werden dazu Basisrechnungen durchge­
führt, wobei zunächst die abdiskontierten zukünftigen Netto­
zahlungen einer jeden Kohorte der derzeit lebenden Bevölke­
rung berechnet werden. Die fiskalischen Belastungen der 
zukünftigen Generationen erhält man dann aus der intertem­
poralen Budgetbeschränkung des Staates. Da die Nettozah­
lungen früherer Perioden nicht berücksichtigt werden, ist nur 
ein Vergleich der Nettozahlungen der zukünftigen Generatio­
nen mit denjenigen der Neugeborenen möglich. Unter Zu­
grundelegung empirisch plausibler Parameterwerte wurde in 
dieser Basisrechnung für die USA ein Anstieg der Belastung 
künftiger Generationen gegenüber den derzeit Neugeborenen 
ermittelt . Da im derzeitigen System die gesamte Struktur des 
Steuer- und Transfersystems gegenwartsorientiert ist, werden 
beispielsweise unbeabsichtigte Effekte der Umverteilung von 
Jüngeren zu Älteren vernachlässigt. Hier kann "Generational 
Accounting" durch eine Status-qua-Analyse Unzulänglich­
keiten und Verzerrungen der heutigen Fiskalpolitik aufzeigen. 
In einem zweiten Schritt können nun wirtschaftspolitische 
Parameter verändert und die daraus resultierende Verände­
rung der Nettozahlungen gegenüber der Basisrechnung für je­
de Generation berechnet werden. So kann für jede Kohorte 
der derzeit lebenden und zukünftigen Bevölkerung direkt die 
Belastungsverschiebung angezeigt werden, die mit einer ver­
änderten Wirtschaftspolitik verbunden ist. 

Trotz einer Reihe von Schwächen des Konzepts wären For­
schungsanstrengungen in dieser Richtung auch für Österreich 
wünschenswert, um das Konzept des "Generational Accoun­
ting" in die Österreichische Budgetpolitik einfließen lassen zu 
können. 
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Lohnzurückhaltung und 
Beschäftigung - Plädoyer wider den 

unkritischen Empirismus 

Arne Heise* 

1. Lohnhöhe und Beschäftigung - ein Evergreen der theoretischen und 
politischen Debatte 

Zugegebenermaßen bietet die Wirtschaftswissenschaft noch eine 
ganze Reihe von Fragestellungen, die in der Profession als umstritten 
gelten müssen: z. B. der quantitätstheoretische Zusammenhang, seine 
Wirkungsrichtung und die daraus zu folgernden politischen Implikatio­
nen (1) oder die Verteilungstheorie zwischen grenzproduktivitäts-, sm­
plus- und vermögenstheoretischen Ansätzen (2). Aber wohl kein theore­
tischer Streit schwelt so lange und dringt dermaßen auch an die Ober­
fläche wirtschaftspolitischer Diskussionen wie der Konnex zwischen der 
Lohnhöhe und Beschäftigung. Schien am Ende der achtziger Jahre -
nach langanhaltender Prosperität, einer Reihe von moderaten Nominal­
lohnabschlüssen und einer deutlichen Veränderung der funktionalen 
Einkommensverteilungen zuungunsten der (bereinigten) Lohnquote -
zumindest der wirtschaftspolitische Diskurs abgeebbt bzw. zugunsten 
der Frage nach größerer Lohndifferenzierung (regional, sektoral und 
nach qualifikatorischen Gesichtspunkten) befriedet zu sein, brach der 
Streit im Zuge der Standortdebatte in bisher nicht gekannter Schärfe er­
neut über die Tarifpartner - und hier natürlich hauptsächlich über die 
Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften - herein. 

Die theoretische Diskussion krankt zuweilen an mangelnder Differen­
zierung zwischen Nominal- und Reallöhnen, zwischen der Betrachtung 
einer Gleichgewichts- oder einer Ungleichgewichtssituation und zwi-

* Für anregende Kommentare danke ich Prof. Dr. Kurt W. Rothschild. Wie immer blei­
ben alle Mängel nur mir anzulasten. 
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sehen statischer, allokationstheoretischer oder dynamischer, akkumula­
tionstheoretischer Betrachtung. Hat man sich aber in diesen Punkten ge­
einigt und alle für den neoklassischen Mainstream unangenehmen An­
nahmen ausgeschlossen (z. B. unterausgelastete Kapazitäten, steigende 
Skalenerträge, etc.), läßt sich immer noch keine eindeutig inverse Wir­
kungsrichtung zwischen tariflicher Lohn- und gesamtwirtschaftlicher 
Beschäftigungsentwicklung herleiten. Die Kritik nimmt dabei eine theo­
rieimmanente und eine paradigmatische Stoßrichtung ein: 
1. Im Zuge der "Cambridge-Capital-Controversy" ist der Nachweis er­

bracht worden, daß der inverse Zusammenhang lediglich unter spezi­
ellen, aber keinesfalls offensichtlich gültigen Annahmen gilt (3) -
"(d)ie Möglichkeit solcher Phänomene zeigt, daß die traditionelle Vor­
stellung von Marktmechanismen, die eine natürliche Tendenz zur 
Vollbeschäftigung garantieren (nämlich ein durch das Sinken der 
Reallöhne hervorgerufener Druck in Richtung einer Verringerung der 
Kapitalintensität) jeglicher theoretischer Grundlage entbehrt" (4). 

2. Die monetäre Produktionsökonomie billigt zwar den inversen Zusam­
menhang, hält aber die Tarifpolitik für unfähig, die Reallöhne nach ir­
gendeiner Daumenregel operationalisierbar zu machen, da diese 
durch die Gleichgewichtserfordernisse des Vermögensmarktes, nicht 
aber des Arbeitsmarktes bestimmt werden (5). Die Gleichrangigkeit 
der Märkte im neoklassischen Gleichgewichtsgebäude wird hier 
durch eine Markthierarchie ersetzt, an deren Spitze der Vermögens­
markt steht, auf dem mit dem Zinssatz jene Größe bestimmt wird, die 
die Verteilung- und mithin dessen verteilungstheoretisches Pendant: 
der Reallohnsatz- eindeutig festlegt. Sowohl die Beschäftigungsmen­
ge als auch der Reallohnsatz sind folglich Resultanten, nicht aber De­
terminanten des Modelles (6). 
Kann die Theorie in diesem höchst sensiblen Teilbereich der Wirt­

schaftspolitik keine eindeutigen Aussagen treffen, bleibt freilich die 
Hoffnung auf weitere Erkenntnisse durch einen Blick in die "Welt, in der 
wir leben". Tatsächlich hatte in den achtziger Jahren das sogenannte 
"Lohnlückenkonzept" (real wage gap) Hochkonjunktur, mit dem der 
empirische Nachweis dessen geführt werden sollte, was der neoklassi­
sche Mainstream eben schon immer vermutete: die Löhne seien "zu 
hoch" für Vollbeschäftigung. Nach der verwegenen Umverteilung zu La­
sten der Lohnbezieher in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre wurde 
dieser Ansatz schließlich durch ein "Konzept der Lohnzurückhaltung" 
ersetzt, mit dessen Hilfe Leitlinien für eine "beschäftigungsorientierte 
Lohnpolitik" hergeleitet wurden. 

Eine Auseinandersetzung mit diesem Empirismus muß erfolgen, da 
er- z. B. durch Verzicht auf direkte Bezugnahme auf seine theoretische 
Basis - scheinbar "ideologiefrei" Lösungen anbietet - hier wird nicht 
nur der theoretische Streit auf qualitativer Ebene (also die Wirkungs­
richtung betreffend) entschieden, sondern es werden gar quantitative 
Vorgaben (das Ausmaß der "Lohnzurückhaltung" betreffend) gemacht­
und damit der Anschein "neutraler" Wissenschaftlichkeit erweckt. 
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2. Das Konzept der Reallohnlücke 

In den am walrasianischen Gleichgewicht orientierten Ansätzen 
kommt dem Reallohn die entscheidende Rolle bei der Bestimmung der 
(Unter-)Beschäftigung zu. Sobald der Reallohn über sein mit Vollbe­
schäftigung konform gehendes Niveau steigt (statisch), bzw. die Real­
lohnentwicklung über die Produktivitätsentwicklung hinausschießt (dy­
namisch), gerät der Arbeitsmarkt ins Ungleichgewicht und es entsteht 
folglich Arbeitslosigkeit. Die Differenz zwischen dem vollbeschäfti­
gungskonformen Reallohn (w/P)* und dem mit Unterbeschäftigung 
assoziierten Reallohn (w/P)1 bezogen auf den Vollbeschäftigungsreal-
lohn ergibt die sogenannte "Lohnlücl{e" (7): 

· 

(w/P)1- (w/P)* 

(w/P)* 

Gemäß neoklassischen, produktionstheoretischen Annahmen ent­
spricht. der Reallohn dabei dem Grenzprodukt der Arbeit. Ließe sich nun 
die "Lohnliicke" empirisch bestimmen, so wäre scheinbar des Wesens 
Übel dingfest gemacht unrl eine Vorgabe für die notwendige Korrektur 
des Reallohnes gegeben. Tatsächlich aber läßt sich natür1ich nur der 
Reallohn (w/P)1 statistisch messen. nicht so der vollbeschäftigungskon­
forme Reallohn (w/P)*. Um diesen aber dennoch bestimmen zu können, 
wird ein Zeitpunkt ausgewählt, der als Vollbeschäftigungssituation gel­
ten kann. Ausgehend vom herrschenden Niveau darf die Entwicklung 
des Reallohnes nicht die teehnische Fortschrittsrate, die sich in der Ent­
wicklung der Arbeitsproduktivität ausdrückt, überschreiten, weil an­
sonsten die Substitution von Arbeit durch Kapital erfolgen müßte. Die 
Abweichung der tatsächlichen Reallohnentwicklung von der statistisch 
meßbaren Produktivitätsentwicklung könnte nun zunächst als Annähe­
rung an das theoretische Konzept der "Lohnlücke" betrachtet werden. 
Aufgrund der Möglichkeit einer Substitution von Arbeit durch Kapital, 
ausgelöst durch vollbeschäftigungsirrkonforme Reallohnzuwächse, und 
die folglich induzierte Steigerung der Arbeitsproduktivität bei abge­
schwächter Beschäftigungsentwicklung, kann aber auch die tatsächlich 
gemessene Entwicklung der Arbeitsproduktivität nicht als Meßlatte der 
Reallohnentwicklung dienen, sondern es muß eine ,,vollbeschäftigungs­
konforme" Produktivitätsentwicklung berechnet werden, die die Vollbe­
schäftigungssituation der Ausgangslage fortschreibt. 

Unter Annahme einer neoklassischen Produktionsfunktion (mit den 
herkömmlichen Eigenschaften) läßt sich nun eine solche Referenzlösung 
berechnen und die "Lohnlücke" bestimmen. In einer Reihe von Studien 
(8) wird diese für die Bundesrepublik berechnet (s. Tabelle I) und ihr 
�rklärungsgehalt für die tatsächliche Beschäftigungsentwicklung 
getestet. 
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Tabelle 1: 
Schätzungen der Lohnlücke für die Bundesrepublik 

Verarbeitendes 
Gewerbe 1970-74 1975-79 1980-84 1985 1986 1987 1988 

Burda/Sachs (1987) 6 18,5 25 24,9 
Paque (1989) 9,9 16,5 23,5 23,3 19,6 

Gesamtwirtschaft 
Paque (1989) 7 8,6 10,2 8,2 7,3 7 6 
Bruno/Sachs(1985) 8,6 (1973) 15,1 (1979) 17,7 (1981) 

Nicht ganz überraschend läßt sich ein deutlicher Gleichklang der Ent­
wicklung der "Lohnlücke" und der Beschäftigungsentwicklung feststel­
len, der allerdings im verarbeitenden Gewerbe wesentlich stärker ausge­
prägt ist als im Dienstleistungssektor. Schon beinahe zwangsläufig dann 
die Schlußfolgerung von Henning Klodt {9): "Die vorangegangene Ana­
lyse liefert deutliche Hinweise darauf, daß ein enger negativer Zusam­
menhang zwischen Reallöhnen und Beschäftigung besteht. Die Lohnpo­
litik dürfte also durchaus in der Lage sein, einen wesentlichen Beitrag 
zum Abbau der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit zu leisten . . . .  Wenn sich 
allerdings- wie im Fall der Bundesrepublik- ein langfristiges Ungleich­
gewicht am Arbeitsmarkt herausgebildet hat, müssen die Reallöhne 
nachhaltig hinter dem beschäftigungsneutralen Produktivitätsfort­
schritt zurückbleiben, damit mehr Arbeitsplätze rentabel werden." 

Freilich muß dieser Versuch der empirischen Bestätigung des 
(Real)Lohn-Beschäftigungs-Konnex auf zwei unterschiedlichen Ebenen 
kritisch betrachtet werden: 
1. Die Schließung der "Lohnlücke" zur Verbesserung der Beschäfti­

gungssituation (10) müßte eine Umverteilung der Faktoreinkommen 
zugunsten der Profitquote bedeuten. Tatsächlich läßt sich eine solche 
Entwicklung seit Beginn der achtziger Jahre deutlich feststellen. So 
kommen denn auch verschiedene Studien zu dem Ergebnis, daß "(i)n 
the 1980s, when unemployment rose still higher while the real wage 
gap declined rapidly, the mainstream view was that exessive wage 
pressure could no Ionger be blamed" {11). Die Reduktion der Lohn­
quote geht dann auf gestiegene Kapitalkosten zurück, nicht aber mit 
einer verbesserten Beschäftigungsentwicklung einher. 

2. Es bleibt zu prüfen, ob der empirisch ermittelte Zusammenhang zwi­
schen "Lohnlücke" und "Beschäftigung" tatsächlich den unterstell­
ten Erkenntniswert, also eine Bestätigung der allokationstheoreti­
schen Interpretation der Arbeitslosigkeit, birgt. 
Die erste Kritik kann deshalb nicht voll überzeugen, weil sie sich of­

fenbar um die Definition der Lohnlücke dreht. Wird die Lohnlücke so 
definiert, wie wir dies oben getan haben, kann ein Anstieg der Arbeits-
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losigkeit schlechterdings mit einer Reduktion der Lohnlücke verbunden 
sein. Damit aber geht der Erkenntnisgehalt des Lohnlückenkonzeptes 
noch kein bißchen über die vom Sachverständigenrat bevorzugte norma­
tive Darstellung hinaus, daß lang anhaltende Arbeitslosigkeit eben auf 
"zu hohe Löhne" hindeute (12). Die einander scheinbar widersprechen­
den empirischen Ergebnisse der Studien beruhen dann auf einer unter­
schiedlichen Interpretation der zu messenden Variable "vollbeschäfti­
gungskonforme Produktivitätsentwicklung". Wird diese als Trendvaria­
ble konzipiert und gemessen (13), offenbart sich eine Schließung der 
"Lohnlücke", wird sie hingegen von der Arbeitsmarktkonstellation be­
stimmt (14), bleibt die Lohnlücke bestehen. Es kann deshalb auch nicht 
verwundern, wenn die Zurückweisung der Lohnlücke keineswegs mit ei­
ner Entlastung für die Lohnpolitik verbunden wird (15) und es erklärt 
sich auch der scheinbare Widerspruch in Landmann/Jergers Fazit: "The 
disappearance of theGerman real wage gap, though widely interpreted 
as evidence of ,wage moderation', is perfectly consistent with the view 
that the persistent high unemployment of the 1980s results from a failu­
re of the wage setting process to adjust to a continued slowdown of fea­
sible real wage growth" (16). 

Wichtiger als der Streit um Definitionen ist aber wohl die Frage nach 
dem Erkenntnisgehalt des Lohnlückenkonzeptes. Die Berechnung einer 
Lohnlücke auf Grundlage einer geschätzten (Cobb-Douglas-)Produkti­
onsfunktion erhärtet den Wert der Allokationstheorie des Arbeitsmark­
tes nicht mehr als beispielsweise eine graphische Exposition der unter­
stellten Zusammenhänge. Anders sieht die Sache aus, wenn ein empiri­
scher Zusammenhang zwischen der (Unter-)Beschäftigungsentwicklung 
und der Entwicklung der Lohnlücke (bzw. einer daraus abgeleiteten kor­
rigierten Lohnquote) festgestellt werden kann, wie dies Klodt (17) zu er­
kennen glaubt. Tatsächlich ergibt sich zwar ein signifikanter, gleichwohl 
recht schwacher Zusammenhang (18). Was aber zeigt diese empirische 
Überprüfung nun? Etwa, daß " . . .  für die Beschäftigung ( . . .  ) allein die 
Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem beschäftigungsneutralen 
Reallohn - die Lohnlücke (entscheidend ist)" (19)? Ganz sicher nicht, 
denn einerseits erklärt die Lohnlücke lediglich ein Drittel bis höchsten­
falls die Hälfte der Beschäftigungsentwicklung, andererseits darf dieser 
Zusammenhang nicht als kausal mißdeutet werden. Mit ein wenig gutem 
Willen können wir festhalten, daß die unterstellte neoklassische Produk­
tionsfunktion- mit deren Hilfe die Lohnlücke generiert wurde- eine ge­
wisse empirische Stützung erfahren hat. Gilt aber dieser produktions­
theoretische Zusammenhang, ist auch ein inverser Zusammenhang von 
Lohnlücke und Beschäftigung (bzw. genauer: Arbeitslosigkeit) unaus­
weichlich, denn bei der unterstellten Produktionsfunktion ist eine stei­
gende Beschäftigung mit sinkendem Grenzprodukt - und folglich sich 
verringernder Lohnlücke - assoziiert. Damit ist freilich noch gar nichts 
über die Urheberschaft der Lohnlücke bzw. der Arbeitslosigkeit gesagt, 
wie dies die bereits zitierten Schlußfolgerungen nahelegen. Der Streit, 
ob die Lohnpolitik der Tarifpartner oder etwa die Anforderungen eines 
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Vermögensmarktgleichgewichtes den Reallohn (und mithin die "Lohn­
lücke") und die Beschäftigung determiniert (20), läßt sich so jedenfalls 
dann nicht entscheiden, wenn beide Größen- Beschäftigungsmenge und 
Reallohnhöhe- kodeterminierte Resultanten des Wirtschaftsgeschehens 
sind. 

3. Lohnzurückhaltung als Bedingung für einen Beschäftigungsanstieg? 

Ein weiterer Versuch, den empirischen Beweis für die Notwendigkeit 
der Lohnzurückhaltung als Bedingung für künftiges Beschäftigungs­
wachstum anzutreten, entstammt ebenfalls dem Institut für Weltwirt­
schaft in Kiel (21). Lohnzurückhaltung wird dabei als ein Zurückbleiben 
des Nominallohnzuwaches (je Beschäftigten) hinter der Entwicklung des 
Nettosozialproduktes zu Faktorkosten (Volkseinkommen) definiert (22). 
Diese Definition hat den Vorteil, nicht mit Reallöhnen argumentieren zu 
müssen (deren Bestimmung möglicherweise nicht in der Hand der Tarif­
partner liegt), keine Lohnkürzung im Sinne eines absoluten Rückgangs 
einfordern zu müssen und keine Bindung an einen unbestimmten "Voll­
beschäftigungs- oder neutralen Produktivitätsfortschritt" (23) vorneh­
men zu müssen. Natürlich aber beinhaltet das "Konzept der Lohn­
zurückhaltung" eine Umverteilung zugunsten der Profiteinkommen (un­
ter den herkömmlichen Annahmen über die neoklassische Produktions­
funktion). 

Abbildung 1 

Lohnzurückhaltung und Arbeitsplätzezuwachs in Westdeutschland 
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Entnommen: Lehment (1991). 
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Abbildung 1 zeigt den empirischen Zusammenhang von Beschäfti­
gungsentwicklung (hier: Zuwachsrate der Arbeitsplätze) und Lohn­
zurückhaltung im oben definierten Sinne. Die statistischen Testwerte 
(Korrelationskoeffizient und t-Wert) deuten auf einen starken, hoch si­
gnifikanten Zusammenhang von moderater Lohnpolitik und Beschäfti­
gungsentwicklung ganz im Sinne der dynamischen Variante der neoklas­
sischen Arbeitsmarkttheorie: Moderate Lohnpolitik wurde mit Beschäf­
tigungsgewinnen entlohnt, wohingegen "aggressive" Lohnpolitik zu 
entsprechenden Beschäftigungseinbußen führte. Lehments Fazit scheint 
deshalb wohlbegründet: "In der Zeit nach 1983 wurden in Westdeutsch­
land innerhalb von 8 Jahren 3 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Für die zweite Hälfte der 90er Jahre ist für Gesamtdeutschland eine 
ähnlich dynamische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt möglich. Vor­
aussetzung dafür ist eine Tariflohnpolitik, die darauf hinwirkt, daß der 
Anstieg der Brutto-Einkommen je Beschäftigten ähnlich deutlich hinter 
dem Anstieg des Netto-Inlandsproduktes zurückbleibt, wie in den Jah­
ren 1983 bis 1990, als der Abstand rund 2 Prozentpunkte betrug" (24). 
Und auch Horst Siebert folgert- allerdings ohne Hinweis auf die einge­
schränkte Aussagekraft ökonometrischer Verfahren (die eben keine 
Kausalität, sondern nur Zusammenhänge offenlegen können): "Empiri­
sche Untersuchungen für Westdeutschland in den letzten 40 Jahren zei­
gen, daß Arbeitsplätze dann entstehen, wenn die Tarifparteien Lohn­
zurückhaltung üben ( . . .  ) . . .  Dies sind für Westdeutschland rund 300.000 
Arbeitsplätze pro Prozentpunkt Lohnzurückhaltung" (25). 

Tatsächlich aber haben auch die Wissenschaftler des IfW keinesfalls 
den "Stein der Weisen" gefunden. Denn der Dollpunkt des Konzepts ei­
ner "beschäftigungsorientierten Tariflohnpolitik" besteht darin, eine 
Lohnpolitik mit Blick auf eine Größe betreiben zu müssen, deren reali­
sierter Wert zum Zeitpunkt der Lohnabschlüsse noch nicht bekannt ist 
und deren Unabhängigkeit von der Lohnpolitik nicht ohne weiteres un­
terstellt werden kann (26). Der starke Zusammenhang zwischen Lohn­
zurückhaltung und Beschäftigungsentwicklung, den das IfW feststellt, 
bezieht sich also auf ex-post-Größen, die über Kausalitäten nichts aus­
sagen. Wählt man indessen eine ex-ante-Betrachtung, indem z. B. die 
Tarifabschlüsse (w(ist)) auf die vom offiziell bestellten Sachverstand 
(z. B. des Sachverständigenrats (SVR)) ausgegebenen Prognosen der no­
minellen Volkseinkommensentwicklung (YVolks(SVR)) bezogen werden, 
ergibt sich ein völlig anderes Bild (vgl. Abb. 2.): Nun hat es- mit Aus­
nahme des Jahres 1974 - über den gesamten Untersuchungszeitraum 
hinweg (1973 bis 1991) kein einziges Jahr der "aggressiven" Lohnpolitik, 
sondern ausschließlich der "Lohnzurückhaltung" im oben definierten 
Sinne gegeben. Freilich ist diese "ex-ante-Lohnzurückhaltung" nicht 
immer mit Beschäftigungszuwachs belohnt worden - in den Jahren 1982 
und 1983 blieb der Pro-Kapf-Lohnzuwachs sogar unter der prognosti­
zierten Preissteigerungsrate ( P(SVR)), ohne daß dieser "Opfergang" ho­
hen Beschäftigungsabbau verhindern konnte -, sondern im nachhinein 
(ex post) mehrfach in "aggressive" Lohnpolitik verkehrt worden (27). Es 
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zeigt sich, daß simple tarifpolitische Leitlinien, wie sie die Wissenschaft­
ler des IfW einigermaßen leichtfertig verbreiten, nicht abzuleiten sind. 
Auch ist die Beschäftigungsentwicklung (hier: Entwicklung des Arbeits­
volumens) deutlich stärker mit der Investitionsentwicklung- also dem 
Aktivitätsniveau der Volkswirtschaft- korreliert als mit angebotspoliti­
schen Variablen, egal ob sie ex ante oder ex post gemessen werden. 

Abbildung 2 

Lohnzurückhaltung in Westdeutschland 

14�--------------------------------------� 

4 

2 

0�--------------------------------------------_J 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

1 ....... w(ist) + YVolks(SVR) * P(SVR) I 
'------------------·----··-·-·· ... 
Quelle: Gutachten des SVR, verschiedene Jahrgänge, Stat. Bundesamt, Jahrbuch, ver­

schiedene Jahrgänge, w(ist): tatsächliche Tariflohnentwicklung; YVolks(SVR): pro­
gnostizierte Wachstumsrate des Volkseinkommens; P(SVR): prognostizierte Entwick­
lung der Lebenshaltungskosten. 

Der allerdings nicht zu bestreitende Gleichlauf von ex-post-Lolm­
zurückhaltung und Beschäftigungsentwicklung ist so wundersam natür­
lich auch nicht. Einerseits verbirgt sich dahinter der mittelfristig sich 
durchsetzende produktionstheoretische Zusammenhang, andererseits 
läßt sich das vorliegende Muster auch konjunkturpolitisch interpretie­
ren: Ein konjunktureller Aufschwung - wie z. B. nach 1 975 und nach 
1982- ist gewöhnlich zunächst mit einem Anstieg der Gewinnentwick­
lung (28) ·- bei vorerst unveränderten Tariflöhnen - verbunden, der mit 
einiger Zeitverzögerung dann auch Beschäftigungseffekte nach sich 

24� 



21. Jahrgang (1995), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft 

zieht. Im Abschwung reagieren die Gewinne wiederum schneller als die 
erst später folgende Mengenanpassung, so daß sich ein Bewegungsmu­
ster ergibt, in dem eine steigende Lohnquote mit abgeschwächter Wirt­
schaftsentwicklung und eine steigende Gewinnquote mit anziehender 
Wirtschaftsentwicklung einhergeht. Wenn man dann weiter bedenkt, 
daß eine von der Tarifpolitik ausgelöste "Einkommensinflation" (im 
Sinne Keynes') der initialen "Profitinflation" mit einer Zeitverzögerung 
von etwa einem Jahr folgt, darf nicht verwundern, wenn Zeiten hohen 
nominellen Volkseinkommenswachstums mit relativ geringer nomineller 
Lohnsteigerung (also Lohnzurückhaltung im obigen Sinne) und Zeiten 
geringen Wachstums des Volkseinkommens mit relativ hohen nominellen 
Lohnsteigerungen (also "aggressiver" Lohnpolitik im obigen Sinne) zu­
sammenfallen. Da gleichzeitig die Beschäftigungsentwicklung mit der 
Entwicklung des Volkseinkommens korreliert ist, darf der sich notwen­
dig ergebende statistische Zusammenhang zwischen der Lohnpolitik 
und der Beschäftigungsentwicklung nicht als Wirkungszusammenhang 
fehlgedeutet werden (29). 

4. Fazit 

Der Versuch, den in der Wirtschaftstheorie seit langer Zeit tobenden 
Streit um den Zusammenhang zwischen Lohnhöhe (bzw. -entwicklung) 
und (Unter-)Beschäftigung quasi durch einen Blick in die reale Welt lö­
sen zu wollen, um daraus flugs Daumenregeln für eine "beschäftigungs­
orientierte Lohnpolitik" abzuleiten, die die Tarifautonomie ad absur­
dum führen, muß als gescheitert betrachtet werden. 

Mit diesen kritischen Anmerkungen zur Empirie der (Unter-)Beschäf­
tigung soll aber auch über den Einzelfall hinaus ein Plädoyer gegen die 
unkritische Akzeptanz fragwürdiger empirischer Belege ausgesprochen 
werden. Das Meer der Daten ist und bleibt, auch unter Anwendung der 
ausgefeiltesten Techniken empirischer Wirtschaftsforschung, ohne theo­
retische Basis stumm. Empirische Überprüfungen können, mit Ein­
schränkungen, als Selektionsverfahren konkurrierender Ansätze (indem 
Hypothesen verworfen werden) dienen, sie können niemals umstrittene 
Theorie verifizieren. 

Anmerkungen 

(1) Vgl. Reise (1991) .  
(2)  Vgl. Riese (198 1). 
(3) Vgl. Rarcourt (1972). 
(4) Roncaglia (1987) 24.  
(5) Vgl. Reise (1 994). 
(6) Vgl. Betz (1 993). 
(7) Vgl. Klodt (1986). 
(8) Vgl. z. B.  Bruno, Sachs ( 1985) 178 ff. , Burda, Sachs (1987), Klodt ( 1986), Paque (1989). 
(9) Klodt (1986) 490 und 492.  
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( 1 0) Unter der speziellen Annahme einer Substitutionselastizität der Produktionsfakto­
ren < 1 .  

( 1 1 )  Landmann, Jerger ( 1 993) 7 1 2 ;  vgl. auch Jerger (1991) 2 6 3 ,  Gordon ( 1 988), Schultze 
( 1 987) 242 ff. 

(12)  Vgl. SVR (1977) Tz 292 .  Im jüngsten Jahresgutachten des SVR wird das Lohnlücken­
konzept sehr differenziert behandelt (SVR [1994] 259 f.), nicht ohne neuerlichen Fehl­
schlüssen aufzusitzen. So wird behauptet: "Festzuhalten ist, daß die Rückführung 
der Lohnlücke in den achtziger Jahren mit erheblichen Beschäftigungsgewinnen ein­
hergegangen ist. " (SVR [1 994] Zi. 446) Der Fehlschluß liegt darin, die (vermeintliche) 
Lohnlückenentwicklung mit der Beschäftigungsentwicklung in Verbindung zu brin­
gen. Genau dieser Konnex besteht nicht, sondern das Lohnlückenkonzept kann le­
diglich einen Konnex zwischen Lohnlücken- und Arbeitslosenentwicklung postulie­
ren. Letztere Entwicklung war aber in den angesprochenen achtziger Jahren bedeu­
tend schlechter. 

(13)  Vgl. Landmann, Jerger ( 1 993) 712 .  
(14) Vgl. Klodt ( 1 986) 483 ff. 
(15)  "Die Entwicklung der relativen Kapitalkosten legt nahe, daß etwa seit dem Beginn 

der 80er Jahre ein produktionstheoretischer Zwang zur Reduktion der Lohnquote 
vorlag. Dies war auch in einem zuvor nicht gekannten Maß empirisch der Fall. Dar­
aus darf aber nicht geschlossen werden, daß das in den 70er Jahren aufgebaute Real­
lohnproblern gelöst wurde." (Jerger (1991)  270; eigene Hervorhebung) 

( 1 6) Landmann, Jerger ( 1 993) 713,  eigene Hervorhebungen. 
(17) Vgl. Klodt ( 1986) 486. 
( 18) Das Bestimmtheitsmaß des Zusammenhangs liegt für einen internationalen Vergleich 

von 19 OECD-Ländern bei 0 ,67, für 43 Wirtschaftszweige des westdeutschen Unter­
nehmenssektors bei gar nur 0 ,31 .  

(19) Klodt (1986) 489.  
(20) Vgl. Reise (1994). 
(21)  Vgl. Lehment (199 1), Lehment ( 1 993), Schatz (1993) und Siebert (1994) 98. Schon die 

Anwendung des "Lohnlückenkonzeptes" auf die Bundesrepublik wurde in erster Li­
nie vom IfW vorangetrieben. 

(22) Die spätere Modifikation in Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten (vgl. Lehment 
1 993) ist nicht mehr als Kosmetik. 

(23) Vgl. Lehment ( 1 993) 309.  
(24) Lehment (1993) 307. 
(25) Siebert ( 1 994) 99. 
(26) Der Rettungsversuch Lehments, die Entwicklung des nominellen Volkseinkommens 

der Geldpolitik der Bundesbank zu überantworten, muß schon deshalb merkwürdig 
klingen, weil es dann der Bundesbank mit mindestens gleicher Berechtigung abge­
fordert werden könnte, eine beschäftigungsorientierte Politik zu betreiben. 

(27) Das Bestimmtheitsmaß des statistischen Zusammenhangs fällt dann für die Regres­
sion der ex-ante-Werte auch deutlich niedriger aus: R2 = 0,66;  vgl. Reise ( 1 993) 3 3 .  

(28) Keynes nannte diese Erscheinung eine "Profitinflation" ;  vgl. Keynes ( 1 93 1). 
(29) Vgl. Reise (1993) 32 .  
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Die GUS als Wirtschaftsgebilde: 
Wohin steuert sie? 

Vladimir Pankov 

Die Geburtswehen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
haben sowohl in der Ex-Sowjetunion als auch außerhalb ihres einstigen 
Territoriums nur wenig Aufmerksamkeit hervorgerufen. Kaum einer der 
bedeutenden Wissenschaftler und Politiker im In- und Ausland hat die­
ses neue Phänomen ernst genommen und ihm ein langes Leben prophe­
zeit. Bei manchen von ihnen war die Quasi-Schadenfreude darüber aus 
fadenscheinigen Gründen verständlich, so beim Ex-Sowjetpräsident 
M.  Gorbatschow: "Kaum ist die Tinte auf dem Gründungsdokument der 
Gemeinschaft trocken geworden, so begann prompt deren Beerdi­
gung" (1). Doch auch seriöse und objektive westliche Fachzeitschriften 
neigten ab und zu zu ähnlichen Wertungen: "Die GUS . . .  scheint jetzt 
endgültig beerdigt zu werden" (2). 

Die ersten anderthalb bis zwei Jahre ihrer Existenz gaben auch objek­
tiv wenig Anlaß, die GUS zu lobpreisen und sie folglich intensiv zu 
erforschen. So nimmt es nicht wunder, daß die Veröffentlichungen in 
der westlichen, auch in der deutschsprachigen Fachliteratur und Pu­
blizistik über die GUS als solche bisher sehr dürftig (3) und dabei häu­
fig übermäßig kritisch, herabwürdigend und "schulmeisterisch" aus­
fielen. 

Dennoch ist es heute notwendig und ratsam, sich ernsthaft und ver­
mehrt mit der GUS zu befassen. Die Gemeinschaft ist nicht zusammen­
gebrochen und heute eher eine Realität als in ihrer Geburtsstunde, und 
das vor allem auf ökonomischem Gebiet. 
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1 .  Das Wesen und die Entwicklungsetappen der GUS 

Die GUS wurde im Dezember 1993 auf den Trümmern der zerfallenen 
Sowjetunion gegründet. Derzeit gehören ihr 12 von 15 Ex-Sowjetre­
publiken (rechtlich als Voll- oder assoziierte Mitglieder, was jedoch 
bei dem heutigen losen Zustand der GUS wohl kaum eine praktische 
Rolle spielt) an. Die baltischen Staaten bleiben ihr bisher fern und 
werden dies wohl auch weiterhin tun, weil sie grundsätzlich keine ex­
klusiven Bündnisse mit den anderen Ex-Sowjetrepubliken eingehen 
wollen. 

Ihrem Wesen nach ist die GUS heute eine relativ lose zwischenstaatli­
che Organisation mit unterschiedlich ausgeprägten Ansätzen einer Zu­
sammenarbeit auf mehreren Gebieten, vor allem dem der Wirtschaft so­
wie der Sicherheitspolitik gegenüber Drittländern. Wegen dieses ver­
schwommenen Zustandes wird sie auch in der Überschrift dieses Arti­
kels mit dem wertneutralen Begriff "Gebilde" bezeichnet. 

Die GUS entstand eindeutig als Einrichtung für eine "zivilisierte Ehe­
scheidung", was allerdings offiziell in dieser Formulierung aus ver­
ständlichen Gründen nie geäußert wurde. In der Erklärung von Alma­
Ata wurde unterstrichen, daß die GUS "weder ein Staat noch ein supra­
nationales Gebilde ist". Das war eine Notlösung, die eine Katastrophe 
vermeiden sollte, die sich aus einer quasi sofortigen Auflösung der Ver­
flechtungen im Rahmen der ehemaligen Sowjetunion hätte ergeben kön­
nen. So kann man der GUS zugute halten, daß sie die schlimmste "ju­
goslawische Variante" bisher vermeiden half und eine aus dem Zerfall 
der UdSSR entstandene Rechtslücke weitgehend schließen konnte, so­
fern die Rechtslage auf dem jeweiligen Gebiet durch die Gesetzgebung 
der Ex-Sowjetrepubliken nicht geregelt war. 

Dabei ist festzuhalten, daß das ursprüngliche Vorhaben einer "zivili­
sierten Ehescheidung" die heutige Konstellation in der GUS wesentlich 
vorgeprägt hat. Es wirkte z. B. der Errichtung eines wirksamen Rechts­
gebäudes zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen immer wieder 
entgegen. So wurden in den ersten drei Jahren seit der GUS-Gründung 
eine Fülle (mehr als 550 ! )  Dokumente unterschiedlicher Provenienz ver­
abschiedet, die sich jedoch zum Teil widersprechen und bisher ungenü­
gend oder gar nicht verwirklicht worden sind. Folglich müssen der stell­
vertretende geschäftsführende Sekretär der GUS, Ju. Beloussow, und ein 
leitender Mitarbeiter des GUS-Sekretariats (Koordinationskomitees), 
W. Bolbassow, unumwunden zugeben, daß der "Großteil der binnen drei 
Jahren verabschiedeten Abkommen auf dem wirtschaftlichen Gebiet 
bisher ineffizient arbeiten" (4). Es ist zu berücksichtigen, daß diese Ab­
kommen normalerweise einen Rahmencharakter und damit keine direk­
te Wirkung haben und die Ausarbeitung bzw. Verabschiedung von diver­
sen Ausführungsdokumenten dazu sehr mühsam und häufig stockend 
vor sich geht. 

In der bisherigen Geschichte der GUS zeichnen sich mehr oder weni­
ger deutlich folgende drei Etappen ab: 
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Erstens: Periode der Abrechnung mit der Sowjetunion und damit der 
Desintegration. In den GUS-Staaten, vor allem denen außerhalb Ruß­
lands, gerroß man die neue Unabhängigkeit in vollen Zügen und ver­
sprach sich davon weitgehende und hoffnungsvolle Perspektiven. Aller­
dings war das vor allem für die einheimischen neuen Führungseliten und 
Nationalisten typisch (5), jedoch erheblich weniger oder gar nicht für die 
Masse der Bevölkerung. 

Die sich bereits an der Schwelle der neunziger Jahre in der Sowjet­
union immer mehr abzeichnenden Desintegrationstendenzen haben 
sich in dieser Periode, die etwa bis Mitte 1993 andauerte, noch wesent­
lich durch einen harten, häufig unfairen Kampf um die Aufteilung des 
UdSSR-Vermögens verstärkt, was die ohnehin sehr schmerzhafte 
Talfahrt der Wirtschaften aller GUS-Staaten noch weiter beschleu­
nigte. 

Zweitens: Periode der Ernüchterung und des Umdenkens, die in die 
Zeit bis zur Jahreswende 1993/1994 fällt und deren Ende insbesondere 
von den Ergebnissen des Gipfeltreffens in Aschchabad Ende Dezember 
1993 markiert wurde. Die Desillusionierung über eine übertriebene 
"Unabhängigkeit" voneinander und die damit verbundene propagandi­
stische "Parade der Souveränitäten" mußte zwangsläufig ziemlich bald 
eintreten, was wohl auch der Fall war. Denn alle GUS-Staaten bildeten 
früher einen einheitlichen Wirtschaftskomplex mit einer tiefgreifenden 
interregionalen Arbeitsteilung, die eine der wichtigsten Klammern des 
ökonomischen Lebens in der Sowjetunion war und großen Einfluß auf 
die wirtschaftliche Effizienz und das Lebensniveau der Bürger in allen 
Sowjetrepubliken ausübte. 

So mußten alle Seiten früher oder später einsehen, daß man nicht wei­
ter auseinanderdriften darf. Sollte dies hypothetisch doch geschehen, so 
würde sich das ohnehin nicht sehr große Nettosozialprodukt in Rußland 
zusätzlich um 20 bis 25 Prozent, in den anderen GUS-Staaten noch viel 
stärker verringern (6). 

Besonders gewichtig fiel die "Ernüchterung" in den nichtrussischen 
GUS-Staaten aus, deren Spitzenpolitiker und Supernationalisten 
zunächst sich vehement bemüht hatten, aus antirussischen Parolen, ja 
häufig aus billigen Floskeln (etwa sei der ukrainische Speck besonders 
wertvoll, das russische Öl jedoch nichts Besonderes) machtpolitisches 
Kapital zu schlagen. Bald nach dem SU-Zerfall wurde jedoch offenbar, 
wer wen in der Sowjetzeit gestützt hatte und es danach immer wieder 
tat. So machten die übrigen GUS-Länder 1992/93 allein durch empfan­
gene Kredite und sonstige Hilfen auf staatlicher Ebene gegenüber Ruß­
land Schulden in der Höhe von mehr als 5 Mrd. $, wovon allein auf die 
Ukraine etwa 2,7 Mrd. $ entfielen (7). Hinzu kamen noch gewaltige 
Schulden in vielen Billionen Rubel auf betrieblicher Ebene. So wurde 
Rußland zum alleinigen Netto-Gläubiger im GUS-Raum, ohne den die 
anderen GUS-Länder nun zugestandenermaßen kaum existenzfähig 
wären. Diese "ehrwürdige" Sponsorrolle mußte Rußland weitgehend un­
freiwillig und spontan übernehmen. 

249 



Wirtschaft und Gesellschaft 21. Jahrgang (1995), Heft 2 

Drittens: Vor diesem Hintergrund zeichnet sich seit der Jahreswende 
1993/94 eine dritte Etappe ab, für die zentripetale Ansätze, wenn auch 
wenig konsequente und schlagkräftige, bezeichnend sind. Nach dem 
Aschchabad-Erfolg waren auch die zwei darauffolgenden Gipfeltreffen 
in Moskau (April und Oktober 1994) per Saldo deutlich produktiv. Viel 
bescheidener fiel jedoch das Ergebnis des nächsten Gipfels in Alma-Ata 
(Februar 1995) aus, was insbesondere vor dem Hintergrund der Tsche­
tschenien-Krise, der Verhärtung im Konflikt zwischen Armenien und 
Aserbaidschan um Berg Karabach und der scharfen Auseinandersetzun­
gen zwischen Kiew und der Krim-Administration nicht wunder nehmen 
sollte. Insgesamt erschweren die ökonomische Rezession in allen GUS­
Ländern und die Folgen des SU-Zerfalls ihre Re- oder eher Neuintegra­
tion gravierend, worauf nun ausführlicher einzugehen ist. 

2. Auf dem Weg zur Wirtschaftsunion? 

Das im Jänner 1993, d. h. noch in der ersten Entwicklungsetappe der 
GUS angenommene Statut dieser Organisation beinhaltet im Art. 4 nur 
sehr allgemeine, recht verschwommen formulierte Zielsetzungen hin­
sichtlich der ökonomischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und 
läßt keinerlei handfeste Integrationsabsichten erkennen. Erst in der 
zweiten Etappe konnte das Abkommen über die GUS-Wirtschaftsunion 
ausgearbeitet werden, welches seit dem Aschchabad-Gipfel Ende De­
zember 1993 von allen GUS-Mitgliedstaaten grundsätzlich gebilligt 
wird. Es handelt sich dabei wiederum um einen Rahmenvertrag, zu des­
sen Durchsetzung noch Dutzende von bi- und multilateralen Dokumen­
ten notwendig sind, so daß die Konturen des zukünftigen Wirtschafts­
blocks sich bisher nur in groben Umrissen skizzieren und voraussagen 
lassen. 

Es ist zunächst anzunehmen, daß die bisherige Praxis der "Koexi­
stenz" von GUS-weiten Abkommen und bilateralen Verträgen sowie 
Sonderregelungen fortgesetzt wird, wobei die bilaterale Komponente 
bisher eindeutig überwiegt. Es gibt keine Anzeichen dafür, daß in abseh­
barer Zeit EU-ähnliche Tendenzen das Übergewicht gewinnen könnten, 
wo die multilaterale Komponente vor der bilateralen eindeutig den Vor­
rang hat. Die multilaterale Komponente in der GUS könnte erst dann 
real an Boden gewinnen, wenn sich das Tempo und die Gestalt der na­
tionalen Tranformationsprozesse sich GUS-weit harmonisieren und es 
zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung kommen würde. Ein Zeithori­
zont dafür ist jedoch noch nicht abzusehen. 

Es ist ebenfalls mit ziemlicher Gewißheit vorauszusagen, daß die 
GUS-Wirtschaftsunion eine Gemeinschaft mit unterschiedlicher In­
tensität der Integrationsprozesse - bzw. mit mehreren Geschwindig­
keiten der Integration - sein muß. Jedenfalls könnte sie sich zu­
nächst nur in dieser Eigenschaft herausbilden, was sich bisher auch 
abzeichnet. 
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Zur Zeit bildet sich vor allem immer mehr eine Zone mit verstärkter 
Integration (Rußland, Weißrußland und Kasachstan) heraus, die zukünf­
tig zum Kern der kommenden GUS-Wirtschaftsunion werden könnte. So 
haben diese Staaten ein trilaterales Abkommen über ihre Zollunion ge­
troffen. Im Zuge der Durchsetzung dieses Abkommens ist der gegensei­
tige Handel zwischen ihnen schon weitestgehend liberalisiert, es kann 
schon von einer trilateralen Freihandelszone gesprochen werden. Nach 
der Verabschiedung (im Februar 1995 in Minsk) eines ganzen Pakets von 
etwa dreißig bilateralen Kooperationsverträgen (es ist sehr wichtig, daß 
jeder davon mit einem genauen "Fahrplan" zur Realisierung, und das 
noch je mit einem Hinweis auf die dafür verantwortlichen Gremien und 
Funktionäre begleitet wurde) ist ein immer engeres Zusammenrücken 
von Rußland und Weißrußland wohl vorprogrammiert, dem vermutlich 
auch Kasachstan Folge leisten dürfte. Zwar ist das im April 1994 auf der 
Regierungsebene unterzeichnete Abkommen über die Vereinigung der 
Geldsysteme Rußlands und Weißrußlands auf der Grundlage der russi­
schen Währung als vorläufig gescheitert anzusehen, weil die Wirt­
schaftsmechanismen beider Länder infolge recht deutlich auseinander­
driftender Geschwindigkeiten der Reformprozesse (hier ist Rußland ge­
genüber Weißrußland, wie übrigens auch gegenüber Kasachstan, um 1,5 
bis 2 Jahre voraus) wenig kompatibel sind. Weißrußland könnte schon in 
diesem Jahr reformpolitisch teilweise aufholen. Allenfalls hält der 
weißrussische Präsident, A. Lukaschenko, die bilaterale Wirtschafts­
union mit Rußland für praktisch so gut wie errichtet und beschwört im­
mer wieder die Vision eines einheitlichen Staates mit dem östlichen 
Nachbarland herauf, ohne sich auf dessen konkrete Form festlegen zu 
wollen (8). 

Noch eine Zone mit einer überdurchschnittlich ausgeprägten Integra­
tion könnte sich in Zentralasien herausbilden. Allerdings hat das im 
Juli 1994 von Kasachstan, Usbekistan und Kirgisien unterzeichnete Ab­
kommen über die Errichtung einer Zentralasiatischen Wirtschaftsunion 
(ZAW), dem später auch Turkmenien und Tadschikistan beitreten soll­
ten, bisher wenig Früchte gezeitigt. Eine wahre und effiziente ZAW läßt 
sich grundsätzlich nur auf marktwirtschaftlicher Basis errichten. Doch 
Kasachstan, Usbekistan, aber auch Turkmenien bleiben bisher teillibe­
ralisierte Quasi-Zentralverwaltungswirtschaften. Angesichts der chao­
tischen (wenn auch durch unterschiedliche Faktoren determinieren) Zu­
stände in Kirgisien und Tadschikistan liegt die ZAW-Vision wohl noch 
recht fern. 

Für die Ukraine ist eine Annäherung an den trilateralen Integrations­
kern der GUS existenziell notwendig. Nur aufgrund der inneren politi­
schen Kräftekonstellation und des vor allem in ihren westlichen Gebie­
ten immer noch starken Nationalismus pendelt sie zwischen dieser Not­
wendigkeit, deren Umsetzung insbesondere die Fortsetzung der begehr­
ten russischen Wirtschaftshilfe ihr bescheren könnte, und dem immer 
wieder wankenden Anspruch, so bald wie möglich zu einer absolut un­
abhängigen europäischen Großmacht etwa vom Schlage Frankreichs 
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(dieses Leitbild liegt dem Ex-Präsidenten L. Krawtschuk, aber bei wei­
tem nicht nur ihm, sehr am Herzen) zu werden. 

Schrittweise entsteht ein Netz von Institutionen, die die Wirtschafts­
beziehungen im GUS-Raum gewissermaßen ordnen und auch im Rah­
men einer Wirtschaftsunion regulierende Funktionen ausüben könnten. 
Die wichtigste Rolle spielt dabei der mindestens zweimal jährlich tagen­
de Rat der Staatschefs, der in Art. 21 des GUS-Statuts als Hauptorgan 
der Gemeinschaft auch definiert wird. Diesem Gremium obliegen alle 
ausschlaggebenden Grundsatzbeschlüsse. Der mindestens viermal jähr­
lich tagende Rat der Regierungschefs hat die Zusammenarbeit der natio­
nalen Exekutiven, vor allem zur Verwirklichung der auf den Gipfeltref­
fen erzielten Vereinbarungen, zu koordinieren. 

Die Beschlüsse in beiden Räten werden grundsätzlich einvernehmlich 
gefaßt (Art. 23 des GUS-Statuts). Sollten sich zu einer Entscheidung 
nicht alle GUS-Mitglieder bereit finden, so kann das entsprechende Do­
kument von den daran interessierten Staaten unterzeichnet werden, 
ohne für die restlichen GUS-Länder bindend zu sein. Es ist zu unter­
streichen, daß in der GUS bisher kein wirksamer Mechanismus zur 
Durchsetzung der GUS-Vereinbarungen entstanden ist. Für die Nicht­
einhaltung solcher Vereinbarungen sind keinerlei Sanktionen vorgese­
hen. 

Dem in Minsk ansässigen Koordinations- und Konsultationskomitee 
der GUS kommen laut Art. 28 und 29 des GUS-Statuts nur eben ver­
schwommen formulierte und nicht näher festgelegte Koordinierungs­
funktionen bei der Ausführung der Beschlüsse der GUS-Gipfel sowie die 
Aufgabe zu, die Entwürfe der Dokumente für die Räte der Staats- bzw. 
der Regierungschefs organisatorisch (u. a. durch Berufung von Exper­
tengruppen) vorzubereiten. Weitergehendere Vollmachten, die etwa mit 
denen der EU-Kommission auch nur annähernd vergleichbar wären, be­
sitzt dieses Gremium nicht. 

Gewisse supranationale Züge dürfte das Zwischenstaatliche ökonomi­
sche Komitee (ZÖK) der GUS-Wirtschaftsunion erhalten, dessen Grün­
dung auf dem Moskauer Gipfeltreffen im Oktober 1994 beschlossen wur­
de (Turkmenien hat diesen Beschluß nicht mitgetragen). Diese "Supra­
nationalität" kann sich jedoch nur auf einige wenige Bereiche er­
strecken, so vor allem auf die deutlich transnationalen Problemgebiete 
wie zunächst Pipelines, Stromversorgungsnetze, Eisenbahnen, Fernmel­
dewesen. Hier erhält das ZÖK reale Beschluß-, Kontroll- und Vollzugs­
befugnisse. Dieses Gremium (zum Vorsitzenden des ZÖK-Präsidiums 
wurde der russische Vizepremier A. Bolschakow gewählt) hat seine 
Tätigkeit aufgenommen, konnte diese bisher jedoch nicht nennenswert 
entfalten, denn über die Ausführungsdokumente zum ZÖK-Abkommen 
wurden auf dem Gipfel in Alma-Ata (Februar 1995) keine Entscheidun­
gen getroffen und diese Diskussion wurde auf den nächsten Gipfel in 
Minsk (Ende Mai 1995) verschoben. 

Auf dem Gebiet der ökonomischen Zusammenarbeit sind derzeit auch 
etwa sechzig zwischenstaatliche Organe (auf der Ebene der Wirtschafts-
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minister, der Landwirtschaftsminister, der Chefs anderer Fachressorts 
u. dgl.) recht aktiv tätig. Solche Gremien sowie branchenspezifische 
Koordinierungseinrichtunggen mit Beteiligung der Repräsentanten der 
Wirtschaftsverbände (so der Euroasiatische Verband für Kohle und Me­
tall, der sich in Zukunft etwa nach dem Vorbild der EU-Montanunion 
entwickeln könnte) können grundsätzlich nur als "Überbau" einer kom­
menden Wirtschaftsunion fungieren. Die Hauptrolle in diesem Prozeß 
muß objektiv der mikroökonomischen Ebene zukommen, so den im Ent­
stehen begriffenen konzernartigen Gebilden (wie etwa der schon exi­
stenten russisch-ukrainischen Produktionsvereinigung "Ukrrosugol" in 
der Kohleindustrie) und den Finanz-Industrie-Gruppen. Diese transna­
tionalen Subjekte sollen immer mehr eine Funktion ähnlich den west­
europäischen Multis übernehmen, die von Anfang an zum entscheiden­
den Motor der Integration in der EG bzw. EU wurden und es heute blei­
ben. 

Eine große Bedeutung für die Formierung der Wirtschaftsunion wird 
einer engeren Zusammenarbeit der benachbarten Regionen der Anrai­
nerstaaten im GUS-Raum beigemessen. So sehen die von Rußland am 
25. Jänner 1995 mit der Ukraine und am 27. Jänner 1995 mit Kasachstan 
unterzeichneten Regierungsabkommen einen weitestgehenden Zollab­
bau und die gegenseitige Gewährung von Handelsvergünstigungen an 
den Grenzen zwischen 18 Regionen der Russischen Föderation, 9 Regio­
nen Kasachstans und 6 Regionen in der Ukraine vor. Dabei soll ein enges 
Zusammenwirken der regionalen Gremien bewerkstelligt werden. 

Der Prozeß der Herausbildung einer Wirtschaftsunion allgemein kann, 
wie das Beispiel der EU zeigt, nur stufenweise verlaufen. Dies muß erst 
recht gerade in der GUS der Fall sein, wo marktwirtschaftliche Struktu­
ren erst im Entstehen begriffen sind und die für die westliche Welt übli­
chen internationalen Wirtschaftsbeziehungen fehlen. Dagegen gibt es im 

GUS-internen Handelsverkehr mehrere negative, desintegrierende Er­
scheinungen, die im Westen und ganz besonders in der EU völlig un­
denkbar sind. Beispielsweise werden in allen GUS-Staaten "Hebel" wie 
Exportkontingente, -zölle und -abgaben praktiziert, die unter den Be­
dingungen eines erdrückenden Warenmangels darauf abzielen, die na­
tionalen Binnenmärkte zu "schützen". Folglich entfielen 1994 nur 
40 Prozent des Außenhandelsvolumens der GUS-Länder im Gesamtwert 
von etwa 150 Mrd. $ auf gegenseitige Lieferungen und Bezüge (9), woge­
gen vor dem Zerfall der UdSSR diese Marke etwa doppelt so hoch gewe­
sen sein dürfte. 

Als erste Stufe der Wirtschaftsunion gilt die Freihandelszone, auf de­
ren Basis dann eine Zollunion aufgebaut werden soll. Diese beiden Ziel­
visionen sind in dem auf dem Moskauer Gipfel am 15. April 1994 ge­
schlossenen Abkommen über die Freihandelszone festgeschrieben. Die­
ses Rahmenabkommen soll mit bi- und multilateralen Ausführungsdo­
kumenten schrittweise ausgefüllt werden, was auch geschieht. 

Das Abkommen über die Freihandelszone zielt vor allem auf die Er­
richtung eines gemeinsamen Marktes für Industrieerzeugnisse ab. Die 

253  



Wirtschaft und Gesellschaft 21. Jahrgang (1995), Heft 2 

Agrarerzeugnisse sind aus den Regelungen des Abkommens zwar nicht 
ausgenommen, die Formierung eines gemeinsamen Marktes dafür steht 
vorläufig jedoch nicht auf der Tagesordnung - und das wenigstens aus 
zwei Gründen. Erstens gehört die Landwirtschaft in allen GUS-Staaten 
wie übrigens auch im Westen zu den am straffsten gelenkten und ge­
schützten Zweigen, so daß der freie Handel mit Agrarerzeugnissen in der 
GUS gegenwärtig und in absehbarer Zukunft nicht bewerkstelligt wer­
den kann. Zweitens fällt der gegenseitige Handel mit landwirtschaftli­
chen Produkten im GUS-Raum zur Zeit kaum ins Gewicht. Auf ihn ent­
fallen lediglich 1-3 Prozent der Agrarerzeugung der GUS-Länder, so daß 
die Errichtung eines gemeinsamen Marktes für diese Produkte derzeit 
nicht als volkswirtschaftlich relevant zu betrachten ist. 

Im Abkommen über die Freihandelszone hat man sich darauf geeinigt, 
Zölle, Export- und Importsteuern und ähnliche Abgaben sowie mengen­
mäßige Beschränkungen (Quoten und Lizenzen) im gegenseitigen Han­
del schrittweise aufzuheben. Alle anderen Gebühren, die von den GUS­
Staaten im Zusammenhang mit dem gegenseitigen Warenverkehr erho­
ben werden, dürfen "vernünftige Grenzen" nicht überschreiten. Die Ge­
bühren für den Transit der Waren aus einem GUS-Land über das Terri­
torium des anderen dürfen nicht über den einschlägigen Tarifen für ein­
heimische Im- und Exporteure liegen. Die Signatarstaaten haben sich 
auch verpflichtet, den einheimischen Produzenten keine Exportsubven­
tionen oder ähnliche Finanzhilfen zu gewähren, die den Grundsatz des 
lauteren Wettbewerbs im gegenseitigen Handel verletzen würden. 
Schließlich enthält das Abkommen über die Freihandelszone einige An­
sätze einer befriedigenden Regelung der Reexporte, die bisher sehr un­
geordnet, ja häufig piratenhaft verliefen, was allen GUS-Ländern (vor 
allem aber den Öl-, Gas-, Metall- und sonstigen Produzenten von Roh­
stoffen und Vorprodukten aus Rußland) einen beachtlichen Schaden zu­
gefügt hat. 

Unter den Ausführungsdokumenten zum Abkommen über die Frei­
handelszone, die bisher verabschiedet worden sind, sind vor allem zwei 
Beschlüsse hervorzuheben. Erstens hat der Rat der Regierungschefs auf 
seiner Tagung im Dezember 1994 die gegenseitigen Lieferungen von Er­
zeugnissen, Montageelementen und Vorprodukten des Maschinenbaus 
von Zöllen, Akzisen und Steuern befreit. Damit sollte die seit dem Zer­
fall der UdSSR weitgehend zum Erliegen gekommene, für alle GUS­
Länder jedoch lebenswichtige Kooperation in diesem entscheidenden 
Bereich der Volkswirtschaft "reanimiert" werden, was zur Überwindung 
der Krise wesentlich beitragen könnte. 

Zweitens wurde auf dem Gipfel in Alma-Ata im Februar 1995 das Ab­
kommen über die Grundlagen der Zollgesetzgebung getroffen. Damit 
soll ein Modell zur Vereinheitlichung der Zollordnungen aller GUS-Län­
der ins Lebens gerufen werden, was für die Errichtung einer Freihan­
delszone unentbehrlich ist. 

Auf dem Gebiet der Handelsliberalisierung in Richtung einer Freihan­
delszone fallen die Interessen aller GUS-Länder weitestgehend zusam-
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men. So ist mit der Realisierung des einschlägigen Abkommens auf kurz 
oder lang wohl zu rechnen, obwohl es sich z. T. praktisch auf Absichtser­
klärungen beschränkt. 

Viel schwerer wird die nächste Integrationsstufe, die Zollunion, aus­
fallen, weil damit das bisherige Recht der GUS-Staaten, ihre Außen­
wirtschaftsbeziehungen mit den Drittländern souverän zu gestalten, 
empfindlich eingeschränkt werden müßte. Die Zollunion würde die In­
teressen der einzelnen GUS-Staaten unterschiedlich treffen und beson­
ders empfindlich die der ökonomisch gewichtigsten Länder, vor allem 
Rußlands, berühren. So hat der russische Vize-Premier und Außenwirt­
schaftsminister, 0. Dawydow, klipp und klar formuliert, daß für sein 
Land bei der Ausgestaltung der GUS-Zollunion die Prinzipien "ein 
Land - eine Stimme" oder "Konsensus" völlig unakzeptabel seien (10). 
Die Etablierung des Prinzips einer qualifizierten Mehrheit, etwa nach 
dem EU-Vorbild, wird jedoch mit absoluter Sicherheit viele Reibungs­
verluste und Verzögerungen hervorrufen, so daß eine Zollunion besten­
falls erst nach 2000 bis 2005, wenn überhaupt, machbar sein dürfte. 

In einer ähnlichen oder noch weiteren Ferne dürfte die im Abkommen 
über die Wirtschaftsunion ebenfalls vorgesehene Formierung der ge­
meinsamen Märkte für Arbeitskräfte und Kapital liegen. Dem steht ganz 
besonders der heutige desolate Zustand der GUS-internen Währungsbe­
ziehungen im Wege, was nun unter die Lupe genommen werden sollte. 

3. Vom Währungswirrwarr zur Währungsunion? 

Das Abkommen über die Wirtschaftsunion sieht als dessen Krönung 
die Errichtung einer Währungsunion vor. Heute kommt diese Vision je­
doch weitestgehend einem Wunschtraum ähnlich. Im Währungsbereich 
der GUS überwogen bisher eindeutig zentrifugale Kräfte und Tenden­
zen. Das hat das Autorenteam (unter der Leitung der Akademiemitglie­
der Rußlands, S. Sitarjan und 0. Bogomolow) eines im Regierungsauf­
trag erstellten Gutachtens zu einer zu pauschalen Behauptung verleitet, 
daß im GUS-Raum selbst so eine einfache Form der Währungsintegra­
tion wie eine Zahlungsunion unmöglich sei (11). Um die gegenwärtige 
Situation und wahrscheinliche Evolutionstendenzen im GUS-Wäh­
rungsbereich wirklichkeitsnahe einzuschätzen, ist ein kurzer Rückblick 
geboten. 

In den ersten Monaten nach dem Zerfall der Sowjetunion wirkte das 
sowjetische Geldsystem im Rahmen der GUS zunächst im wesentlichen 
unverändert weiter, abgesehen davon, daß die Zentralbank Rußlands 
(ZER) die Funktionen der aufgelösten sowjetischen Notenbank über­
nahm und ausübte. Allerdings begannen kurz danach einige GUS-Län­
der, parallel dazu ihre provisorischen Papierzeichen im Bargeldumlauf 
in Bewegung zu setzen. 

Unter diesen Bedingungen behielten sich die Nationalbanken der 
GUS-Staaten das Recht vor, weiterhin Kreditgeld in Rubel zu "emittie-
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ren" (d. h. praktisch zu schöpfen), nicht zuletzt für die Bezahlung russi­
scher Öl- und Gaslieferungen, was Rußland nicht nur in die Situation ei­
nes unfreiwilligen Gläubigers versetzte. Dies schuf auch Probleme für 
russische Betriebe in ihren Beziehungen zu Vertragspartnern in den an­
deren GUS-Ländern, die ihren Wirtschaftssubjekten recht großzügig 
und ökonomisch ungerechtfertigt eine relativ hohe Zahlungsfähigkeit in 
Rubel ermöglichte. Das wurde besonders deutlich, als die Ukraine im 
2. Vierteljahr 1992 einseitig eine umfangreiche Kreditschöpfung in Ru­
bel durchführte und damit ihre Betriebe auf Kosten Rußlands de facto 
subventionierte. 

Rußland konnte dieser Konstellation nicht unendlich tatenlos zuse­
hen, zumal spätestens Mitte 1992 offenbar wurde, daß der Zerfall der 
Sowjetunion eine irreversible Tatsache ist. Folglich legte die ZBR das 
alte System ad acta. Ab dem 1. Juli 1992 stellte Rußland die anderen 
GUS-Staaten vor die Notwendigkeit, die zwischenstaatlichen Verrech­
nungen und Zahlungen auf allen Ebenen über die Korrespondenzkonten 
ihrer Zentralbanken bei der ZBR abzuwickeln. Dies bedeutete die Auf­
hebung des Geldsystems der UdSSR, denn die Buchgeldströme der 
GUS-Länder wurden damit getrennt. Zwar blieb der sowjetische Rubel 
noch im Bargeldumlauf, auf ihn entfielen jedoch lediglich 10-15 Prozent 
der Geldmenge. Am 1. Juli 1993 folgte der nächste Schritt in dieselbe 
Richtung: Rußland zog die alten sowjetischen Noten auf dem eigenen 
Territorium aus dem Verkehr, untersagte deren Umlauf und setzte die 
neuen nationalen Geldscheine in Zirkulation. 

Diese Veränderungen haben es einerseits Rußland ermöglicht, das 
nationale Geldsystem weitgehend zu stabilisieren und damit die 
Rahmenbedingungen für die marktwirtschaftliche Transformation des 
Landes zu verbessern. Andererseits bewirkte das den endgültigen Zer­
fall des ehemals einheitlichen Währungsraumes der Ex-Sowjetunion, 
was aber nicht mit dem Werden eines neuen funktionstüchtigen 
Währungssystems im GUS-Raum einherging. Folglich versetzte das den 
Kooperations-, Zuliefer- und Verrechnungsbeziehungen zwischen den 

GUS-Ländern auf allen Ebenen einen gewaltigen Schlag und führte zu 
einer gewichtigen Verschärfung ihrer ohnehin erschütternden Wirt­
schaftskrise. 

Seit 1992 gesellte sich zu einer tiefgreifenden Differenzierung der 
Interessenlage der einzelnen GUS-Länder noch das Problem der unter­
schiedlichen Geschwindigkeiten und Formen der nationalen Reformpro­
zesse, was ihre Wirtschaftsmechanismen ziemlich unkompatibel machte. 
Vor allem dieses Problem brachte den von 6 GUS-Staaten (Rußland, 
Weißrußland, Kasachstan, Armenien, Usbekistan und Tadschikistan) im 
September 1993 unternommenen Versuch, eine neue Rubelzone zu schaf­
fen, sehr bald zum Scheitern. Derzeit ist die Währungsintegration im 

GUS-Raum nur auf einer prinzipiell neuen Grundlage möglich und in 
einer viel weicheren Form als die Rubelzone (abgesehen davon, daß Ruß­
land so eine Zone nunmehr kategorisch ablehnt). Zu einer solchen Form 
ist am ehesten die Zahlungsunion prädestiniert. Das Abkommen über 
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die Errichtung einer Zahlungsunion wurde auf dem Moskauer GUS­
Gipfel im Oktober 1994 verabschiedet. 

Die Zahlungsunion ist eine realistische (wenn auch nicht von heute 
auf morgen realisierbare) Vision, weil an einer mehr oder weniger effi­
zienten und reibungslosen Abwicklung ihrer gegenseitigen Verrech­
nungs- und Zahlungsbeziehungen alle GUS-Staaten zutiefst interessiert 
(so eine Eintracht ist z. B. in Bezug auf eine einheitliche Währung der­
zeit alles andere als gegeben) sind und die Bildung eines solchen Bünd­
nisses die daran beteiligten Länder erfahrungsgemäß vor keine unlösba­
ren Aufgaben stellt. Jedenfalls ist es ein unvergleichlich leichteres Un­
terfangen als etwa die Bildung einer Währungsunion. So funktionierten 
- und dies in der Regel normal oder befriedigend - Anfang der neunziger 
Jahre weltweit 15 Zahlungsunionen mit insgesamt 110 Teilnehmerstaa­
ten (12). 

Bei der Verwirklichung der GUS-Zahlungsunion kann die Auswer­
tung der Erfahrungen der westeuropäischen Zahlungsunion, die von 
1950 bis 1958 bestand, eine positive Rolle spielen. Allerdings sind die 
Ausgangsbedingungen und die inhaltliche Ausgestaltung beider Bünd­
nisse recht unterschiedlich. 

Vor Errichtung der westeuropäischen Zahlungsunion (WEZU) hatten 
ihre künftigen Mitglieder seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen 
recht intensiven bilateralen Zahlungs- und Verrechnungsverkehr, groB­
teils als Clearing, abgewickelt. Bei der Errichtung der WEZU ging es 
folglich darum, den bilateralen Charakter ihrer Währungsbeziehungen 
sobald wie möglich zu überwinden, sie multilateral zu gestalten und auf 
dieser Grundlage die volle Konvertibilität ihrer Währungen herbeizu­
führen. In der GUS-Zahlungsunion geht es dagegen zunächst darum, 
den bilateralen Zahlungsverkehr nicht einzustellen, sondern zu stärken 
und zu ordnen. Erst später soll er multilateral gestaltet werden, wonach 
sich dann die Vision einer Währungsunion deutlicher abzeichnen dürfte. 

Nach dem Kriegsende hatten die späteren Mitgliedsländer der WEZU 
einerseits bessere Voraussetzungen, ein Währungsbündnis miteinander 
einzugehen, als jene im GUS-Raum von heute, weil sie lange historische 
Traditionen der Marktwirtschaft und des mehr oder weniger freien De­
visenverkehrs hatten. Andererseits verfügten diese Länder zunächst 
über nicht konvertierbare ("geschlossene") Währungen, sie mußten eine 
harte Devisenbewirtschaftung einführen und durften nationale Valuta­
märkte nicht zum Zuge kommen lassen. Dagegen verfügen die meisten 
GUS-Länder, vor allem Rußland, über teilweise konvertierbare Währun­
gen (vorwiegend im Sinne der Inländerkonvertibilität) und wenigstens 
ansatzweise über nationale Devisenmärkte, was ihre Bewegung zur Zah­
lungsunion gewissermaßen erleichtert. 

Bei der Ausarbeitung des Abkommens über die Zahlungsunion kamen 
alle drei denkbaren Varianten eines solchen Bündnisses zur Sprache: 

Erstens kann sich eine GUS-Zahlungsunion auf die Verwendung von 
US-Dollar oder anderen harten Währungen für die gegenseitigen Ver­
rechnungen stützen. Da jedoch harte Devisen im GUS-Raum, insbeson-
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dere außerhalb Rußlands, sehr knapp oder kaum vorhanden sind, kann 
diese Variante die weitere Reduzierung des Anteils des GUS-internen 
Handels oder gar die absolute Schrumpfung seines Volumens kaum 
bremsen. Dabei könnte es eher zu einer "Lateinamerikanisierung" die­
ses Handels kommen, und zwar in dem Sinne, daß die Länder dieses 
Kontinents, deren Währungen total vom US-Dollar abhängig sind, nur 
weniger als 20 Prozent ihres gesamten Außenhandels miteinander ab­
wickeln. Dies wäre für die meisten GUS-Länder lebensgefährlich, weil 
sich ihre Waren, abgesehen von wenigen nennenswerten Ausnahmen, 
nur gegen "weiche" Währungen absetzen lassen. 

Zweitens ist ein System des multilateralen Clearing, ähnlich etwa dem 
Mechanismus der gegenseitigen Verrechnungen in Transferrubel im ehema­
ligen RGW ("COMECON"), theoretisch denkbar. Die Geschichte des RGW 
zeigt jedoch eindeutig, daß ein solcher Mechanismus auf lange Sicht nur 
zwischen straff organisierten Planwirtschaften mehr oder weniger funk­
tionstüchtig sein kann. Folglich war das System des RGW bereits vor dem 
Zerfall dieser Wirtschaftsgemeinschaft aufgrund der sowjetischen 
"Perestrojka" und der einsetzenden Auflockerungen der Planwirtschaft in 
mehreren anderen RGW-Ländern von immer größeren Störungen betroffen. 

Unter der Berücksichtigung dieses Tatbestandes soll das Clearing in 
der kommenden Zahlungsunion nur eine flankierende Rolle spielen, vor 
allem auf staatlicher Ebene. Diese Verrechnungen sollen über die noch 
1993 gegründete Zwischenstaatliche Bank der GUS erfolgen, die vor der 
Verabschiedung des Abkommens über die Zahlungsunion weitestgehend 
"arbeitslos" blieb. Für die Abwicklung der Verrechnungen auf mikro­
ökonomischer Ebene sollen auch nichtstaatliche Einrichtungen ins Le­
ben gerufen werden. So ist auf die Initiative der ukrainischen "Privat­
bank" ein Interbank-Clearing-Zentrum "Express" unter Beteiligung 
von mehr als dreißig Geschäftsbanken Rußlands, Moldawiens, Weißruß­
lands und einiger anderer Länder gegründet worden, deren Tätigkeit al­
lerdings erst in Ansätzen steckt. 

Drittens ist eine Zahlungsunion unter Verwendung der nationalen 
Währungen ihrer Mitgliedstaaten im gegenseitigen Zahlungs- und Ver­
rechnungsverkehr möglich. Diese Variante, die aus den oben dargestell­
ten und vielen anderen Gründen für die GUS heute allein akzeptabel ist, 
wurde dem Abkommen über die Zahlungsunion zugrunde gelegt. Das 
Wesen dieses kommenden Bündnisses kann so definiert werden: "Das ist 
die freiwillige Vereinigung der Teilnehmerstaaten zur Gewährleistung 
eines reibungslosen Zahlungsverkehrs im Regime der gegenseitigen 
Konvertibilität der nationalen Währungen und der Formierung eines 
Zahlungssystems auf dieser Grundlage" (13). 

Das Abkommen über die Zahlungsunion hat keine direkte Wirkung. 
Dennoch ist es mehr als ein Rahmendokument schlechthin, weil es die 
Konturen des zu errichtenden Bündnisses ziemlich deutlich und detail­
liert umreißt. 

Die Zahlungs- und Verrechnungsbeziehungen zwischen den GUS­
Ländern sollen sich auf zwei Ebenen abspielen. Die Zentralbanken ha-
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ben im Einklang mit diesem Abkommen die "Spielregeln" für die Ab­
wicklung des Zahlungsverkehrs zu erarbeiten und festzusetzen. Das ha­
ben sie im Zusammenspiel mit dem zu errichtenden Zwischenstaatlichen 
Währungsausschuß (ZWA) zu bewerkstelligen. Der ZWA hat vor allem 
die Währungspolitiken der GUS-Staaten zu koordinieren, die nationa­
len Rechtsnormen und -Vorschriften aneinander anzupassen und im Zu­
sammenwirken mit den dafür zuständigen nationalen Behörden eine ra­
sche Entwicklung der Devisenmärkte der Mitgliedsländer zu fördern. 
Die praktische Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen juristischen 
und natürlichen Personen im GUS-Raum obliegt vorwiegend den Ge­
schäftsbanken. 

Die Wechselkurse der "weichen" Währungen untereinander sollen 
sich frei auf den nationalen Valutamärkten (Devisenbörsen) bilden. Da­
bei sollen die freien Kurse für alle Transaktionen gelten. Die bisher von 
fast allen GUS-Staaten (wohl bis auf Rußland) mehr oder weniger rigo­
ros praktizierte, letztendlich schädliche und unhaltbare, administrative 
Festsetzung der Wechselkurse ihrer Nationalwährungen gegenüber an­
deren "weichen" Valuten und deren Differenzierung nach Wirkungsbe­
reichen (Handel, private Überweisungen etc.) ist schrittweise aufzuhe­
ben. 

Den Wirtschaftssubjekten wird das Recht eingeräumt, die Währung 
für ihre Verrechnungen frei zu wählen, ohne wie bisher jeglichen 
behördlichen Befehlen gehorchen zu müssen. Die Devisenausländer aus 
dem GUS-Raum dürfen nunmehr ihre aus den Geschäften mit ihren 
Partnern aus einem GUS-Land resultierenden Guthaben dort auch in 
ihre Nationalwährungen konvertieren und heimtransferieren. 

Für breite Schichten der Bevölkerung in allen GUS-Ländern ist die im 
genannten Abkommen verankerte Garantie, die "weichen" Währungen 
für sozial relevante Zahlungen (Überweisung von Pensionen, Alimenten, 
Entschädigungen u. dgl.) verwenden zu können, besonders bedeutungs­
voll, ja für viele GUS-Bürger existentiell wichtig. 

Dem Abkommen über die Zahlungsunion kann man allenfalls beschei­
nigen, daß es bisher das solideste, am gründlichsten konzipierte und des­
halb auch glaubwürdigste Dokument in der GUS-Geschichte darstellt. 
Man hat dabei auf Wunschdenken und "Luftballons" völlig verzichtet. 
Insofern ist die GUS-Zahlungsunion durchaus machbar, allerdings in 
voll entfalteter Form bestimmt nicht vor 2000. Das knapp zehnjährige 
Bestehen der WEZU liefert dazu, zeitlich gesehen, eher den minimalen 
Anhaltspunkt. 

Die Errichtung der GUS-Zahlungsunion wird sich zwangsläufig im­
mer mehr mit der Notwendigkeit verbinden, darüber hinausgehende 
Probleme der Währungsintegration zu lösen. So wird wahrscheinlich der 
Bedarf an einer gemeinschaftlichen Verrechnungseinheit entstehen. In 
diesem Zusammenhang wird derzeit u. a. über eine "GUS-Ecu" aktiv 
diskutiert. 

Auch eine GUS-Reservewährung wird unentbehrlich, wozu der russi­
sche Rubel zwangsläufig prädestiniert ist. De facto erfüllt er schon diese 
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Funktion, weil Rußland trotz seiner tiefen Wirtschaftskrise aufgrund der 
fortgeschrittenen Reformprozesse aus der Sicht der übrigen GUS-Län­
dern quasi ein "Eldorado" ist. Folglich ist dort der russische Rubel qua­
si so begehrt wie der US-Dollar in Rußland. Es ist jedoch zu berücksich­
tigen, daß Moskau derzeit kategorisch dagegen ist, den Rubel eine ähnli­
che Rolle in der GUS wie den US-Dollar im Bretton-Woods-System 
spielen oder ihn gar zur alleinigen GUS-Währung werden zu lassen, weil 
das Rußland viele Opfer ohne adäquate Gegenleistung der Partner auf­
zwingen würde. An dieser Haltung dürfte sich in absehbarer Zeit kaum 
etwas ändern. 

4. Kurzes Fazit und mögliche Szenarios für die Zukunft 

Die vorliegende Analyse hat gezeigt, daß sich die GUS an einem Schei­
deweg befindet. Die heutige Situation dieser Gemeinschaft ist recht wi­
dersprüchlich, ja zwiespältig. Einerseits konnten 1994 die zentrifugalen 
Tendenzen, die 1991-1993 eine gravierende Desintegration der Ex-So­
wjetrepubliken verursacht hatten, weitgehend zum Stillstand gebracht 
werden. Es gibt deutliche Konsolidierungsbestrebungen, wenn sie sei­
tens diverser GUS-Staaten auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Ande­
rerseits kommen die zentripetalen Ansätze hauptsächtlich in Form von 
Absichtserklärungen zum Ausdruck. 

Die Desintegration hat solch einen Grad erreicht, daß die Wiederge­
burt des einheitlichen Wirtschaftsraums analog dem der Ex-Sowjet­
union unmöglich ist. Es kann daher heute vorwiegend nur um eine 
Neuintegration und nicht um die Reintegration gehen. Das erstere ist je­
doch unermeßlich schwieriger als das letztere. Die GUS kann langfri­
stig, ja schon mittelfristig nicht im Übergangsstadium verharren. Für die 
Zukunft sind - mit zahlreichen Schattierungen in den Details -
grundsätzlich zwei Szenarios denkbar, und zwar in etwa folgende: 

Szenario 1 beinhaltet eine schrittweise Entfaltung integrativer, zentri­
petaler Prozesse im ökonomischen Bereich in der einen oder der anderen 
Form, was durch eine engere Zusammenarbeit vor allem auf dem sicher­
heitspolitischen Gebiet flankiert werden könnte. Dabei ist die Errich­
tung einer Freihandelszone und einer Zahlungsunion auf die mittlere 
Sicht eine relevante und auch realisierbare Vision. Sollten deutliche 
Fortschritte in diese Richtungen bereits in zwei bis drei Jahren eintref­
fen, so ist auch eine weitere Bewegung zur Neuintegration durchaus 
denkbar. 

Dabei ist anzunehmen, daß das Szenario 1 nach wie vor verschiedene 
Geschwindigkeiten und Grade der Neuintegration zwischen den einzel­
nen GUS-Ländern beinhalten dürfte. So könnte die vom Präsidenten Ka­
sachstans, N. Nasarbajew, seit Frühjahr 1994 immer wieder vorgetragene 
Idee einer Euroasiatischen Union im GUS-Raum bereits an der Jahrhun­
dertwende in der Gestalt eines konföderationsartigen Bündnisses zwi­
schen Rußland, Weißrußland und Kasachstan ihre Konturen annehmen. 
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Sollte sich dieser GUS-Integrationskern so konsolidieren, könnte er 
auch eine empfindliche "Gravitationswirkung" auf einige andere GUS­
Republiken ausüben. Allerdings schließt auch das Szenario 1 den Aus­
tritt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten aus der GUS nicht ganz aus. 
Derzeit ist wohl Aserbaidschan der erste "Anwärter" darauf, dessen 
Führung unter Präsident G. Alijew sich immer wieder sehr verärgert 
über die Situation in und um Berg Karabach zeigt. So hat er auf dem 
GUS-Gipfel in Alma Ata (Februar 1995) den Partnern quasi angedroht, 
daß sein Land bereit sei, "seine Haltung zur GUS zu überprüfen", weil 
diese "nicht einmal eine minimale Ordnung im eigenen Haus her­
beiführen kann" (14). Allerdings sprechen gegen einen hypothetischen 
Austritt Aserbaidschans aus der GUS vor allem seine ökonomischen In­
teressen (hier ist es weitgehend auf Rußland angewiesen) und die Tatsa­
che, daß es außerhalb der GUS wohl nur die Türkei als einen zuverlässi­
gen Partner betrachten kann und das auch zugibt. 

Es ist jedoch auch ein gegenläufiges, desintegratives Szenario 2 nicht 
auszuschließen. Da die Aufgabe einer Neuintegration enorm kompliziert 
ist und wohl viel schwieriger als das Zusammenkleben eines großen 
Haufens von Scherben werden kann, sind auf diesem Wege Enttäu­
schungen und Rückschläge kaum auszuschließen. Sollten die ersten 
Schritte zur Freihandelszone und Zahlungsunion erfolglos bleiben, so 
können nationalistische und desintegrative Kräfte wieder an Boden ge­
winnen. 

Solche Kräfte sind in den meisten GUS-Ländern (am wenigsten wohl 
in Weißrußland) sehr einflußreich. Das trifft insbesondere auf die Ukrai­
ne zu, die einen großen Einfluß auf die GUS-Evolution ausübt und es 
weiterhin tun wird. Zwar wurden solche Kräfte, die ihre Domäne vor al­
lem in der Westukraine haben, nach der Machtübernahme durch den 
neuen Präsidenten L. Kutschma im Juli 1994 etwas zurückgedrängt. Die 
Ukraine hat jedoch ihre bisherige Rolle in der GUS, die der Frankreichs 
in der EG (bis zum Ende der siebziger Jahre) und der Rumäniens im 
RGW in vieler Hinsicht ähnlich ist, noch nicht aufgegeben. 

Auch L. Kutschma, dem vor und kurz nach seinem Amtsantritt immer 
wieder unterstellt worden war, sein Land an Rußland näherrücken und 
voll in die GUS integrieren zu wollen, hat diese Unterstellungen bisher 
kaum bestätigt. Er meint, daß die ökonomische Zusammenarbeit der 
GUS-Länder nur dann möglich sei, wenn die Interessen aller gleich sei­
en, wobei die Zukunft in bilateralen Beziehungen liege und das EU-Vor­
bild irrelevant sei (15). 

Wenn seinem Land ökonomisch der "Schuh" drückt, ist L. Kutschma 
bereit (Jänner 1995), Moskau einen außerordentlichen Besuch abzustat­
ten, obwohl nach diplomatischen Regeln der Besuch von B. Jelzin in 
Kiew an der Reihe war. Er konnte letztendlich ökonomische Unterstüt­
zung und eine Stundung der Schulden russischerseits zugesprochen be­
kommen. Danach hat jedoch Kiew seine Position in den Verhandlungen 
mit Rußland wegen der Aufteilung der Schwarzmeerflotte erneut ver­
härtet, obwohl eine Kompromißlösung bereits ausgehandelt worden war. 
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Im März hat Kiew die Krim-Verfassung außer Kraft gesetzt und den Prä­
sidenten dieser mehrheitlich von Russen besiedelten autonomen Repu­
blik seines Amtes enthoben, und dies deutlich absichtlich zu dem Zeit­
punkt, als Rußland wegen der Tschetschenien-Krise sich dagegen nicht 
stark machen konnte. 

Sollten solche "integrativen" Ideen und Handlungen an Boden gewin­
nen, könnte Rußland u. U. eines Tages seine Geduld als über Gebühr 
strapaziert betrachten. Denn auch in Rußland, das wohl die wichtigste 
"Klammer" der GUS war, ist und zwangsläufig bleiben muß, sind -
selbst in der Moskauer politischen Elite- neoisolationistische Kräfte be­
reits aktiv am Werk und können möglicherweise sprunghaft an Einfluß 
gewinnen. 

Nach den - durchaus realistischen- Schätzungen des Moskauer Öko­
nomen W Gawrilow, der zu dieser Richtung gehört, soll Rußland vor dem 
Zerfall der UdSSR die anderen Sowjetrepubliken mit 50 Mrd. $ jährlich 
gespeist haben. Diese Praxis werde auch nach dem Zerfall der UdSSR 
fortgesetzt. Jeder vierte Rubel, der von russischen Bürgern erarbeitet 
wird, werde unentgeltlich in die "Bruderrepubliken" transferiert. Die 
unentgeltliche Hilfe Rußlands an Turkmenien, Kasachstan und Usbeki­
stan betrage 45 bis 70 Prozent des BIP dieser Länder und ist in etwa 
ihrem Lohnfonds gleich (16). Damit korrespondiert der im September 
1994 öffentlich vorgestellte Bericht des Aufklärungsdienstes Rußlands, 
wonach die GUS-Länder nach dem SU-Zerfall Güter ohne Gegenlei­
stung im Wert von ca. 10 Mrd. $ pro Jahr beziehen (17). 

Folglich fordern die Isolationisten, daß Rußland seine Sponsorrolle 
gegenüber den GUS-Ländern aufgibt und die Beziehungen mit ihnen 
auf der weltwirtschaftlich üblichen, streng äquivalenten Grundlage ge­
staltet. Sollte dieses Konzept aufgehen, wäre das Szenario 2 möglich. In 
die gleiche Richtung könnte auch das Desinteresse einflußreicher politi­
scher Kräfte im Ausland, vor allem in den USA, an einer Konsolidierung 
der GUS unter russischer Federführung wirken. 

Unter dem Blickwinkel der beiden Szenarios ist der letzte GUS-Gip­
fel in Minsk (Ende Mai 1995) widersprüchlich ausgefallen. Zunächst ist 
etwas Positives festzustellen. Einerseits sind die in der GUS-Presse 
mehrfach geäußerten Prognosen bezüglich des möglichen Austritts 
Aserbaidschans aus der Gemeinschaft nicht in Erfüllung gegangen. Es 
wurden auch einige konstruktive Beschlüsse gerade auf dem ökonomi­
schen Gebiet gefaßt. In diesem Zusammenhang ist vor allem das Ab­
kommen über die Gründung des oben erwähnten Zwischenstaatlichen 
Währungsausschusses erwähnenswert, der die Herausbildung der Zah­
lungsunion wesentlich vorantreiben soll. In Ausführung früherer Rah­
menabkommen wurden auch konkrete Entscheidungen zur Vertiefung 
der Zusammenarbeit in diversen Zweigen der Volkswirtschaft (ziviler 
Luftverkehr, Energiewirtschaft, Automobilindustrie u. a. m.) getroffen. 

Andererseits sind die Ergebnisse des Minsker Gipfels eher bescheiden 
oder gar mager, obwohl sie per Saldo im "Flußbett" des Szenarios 1 lie­
gen. Sollten die Resultate der GUS-Gipfel in den nächsten zwei bis drei 
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Jahren nicht deutlich gewichtiger ausfallen (etwa vergleichbar mit 
Aschchabad 1993 und Moskau 1994), so könnte sich das derzeit labile 
GUS-"Pendel" auch u. U. zugunsten des Szenarios 2 wenden. 

Insgesamt ist jedoch die Durchsetzung des Szenarios 1 in der einen 
oder anderen Form wahrscheinlicher. Das würde nicht nur allen GUS­
Staaten zugute kommen, sondern sich auch ökonomisch und sicherheits­
politisch weltweit positiv auswirken. 
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BERICHTE UND DOKUMENTE 

Gemeinwirtschaftliche 
Aufgaben im Tele­

kommunikationshereich * 

KATHARINA WARTA 

1. Was wird unter "gemeinwirtschaft­
liehen Leistungen" verstanden? 

1 . 1  Einleitung 

Wir sind in Österreich daran ge­
wöhnt, von der Post als einzigem An­
bieter mit einem Telefonanschluß ver­
sorgt zu werden, die Anschluß- und 
Fernsprechgebühren sind für ganz 
Österreich festgelegt, manche Benut­
zer genießen als soziale Stütze eine 
Gebührenbefreiung, wer für öffentli­
che Telefone letztendlich bezahlt ist 
unklar, Fehlerbeseitigungen sind 

"umsonst" ,  Ferngespräche aber umso 
teurer. Diese Aspekte fallen alle unter 
das Thema "gemeinwirtschaftliche 
Leistungen" oder "Universal­
dienst" (1)  auch wenn man bis vor 
kurzem davon wenig gehört hat. Und 
all diese Selbstverständlichkeiten 
könnten sich im Laufe der nächsten 
Jahre ändern: Ab 1998 müssen Tele­
foninfrastruktur und Sprachtelefonie, 
die letzten Bereiche des öffentlichen 

* Studie im Auftrag der Verkehrspoliti­
schen Abteilung der Kammer für Arbei­
ter und Angestellte für Wien. 

Telekom-Monopols, dem Wettbewerb 
geöffnet werden. Vielleicht bieten 
dann verschiedene Telekom-Unter­
nehmen (TU) unterschiedliche Tarife 
an, Förderungen könnten an schwache 
Benutzer statt an einkommensschwa­
che Kunden bezahlt werden, schließ­
lich werden Telekom-Unternehmen 
dazu angehalten sein, ihre Kosten 
transparent auszuweisen. 

Technische Entwicklungen haben zu 
Neuorientierung am Telekommarkt ge­
führt. Dienste, die bisher in den Aufga­
benbereich öffentlicher Versorgung 
fielen, sollen bald auch von privaten 
Unternehmen angeboten werden. Pa­
radoxerweise ist es gerade wenn der 
Staat sich zurückziehen soll notwen­
dig, seine Aufgaben genau zu durch­
denken und auszuformulieren, gerade 
wenn ein Markt liberalisiert wird kann 
das zu mehr Regulierung führen. 

Universelle Versorgung im Telekom­
bereich kann man politisch-philoso­
phisch als Grundrecht aller Bürger zur 
Kommunikation und Partizipation an 
der Gesellschaft betrachten, oder öko­
nomisch, dabei begreift man den Zu­
gang zum Netz als ein Gut, dessen 
Markt auf Fragen der Effizienz und 
Wohlstandsverteilung hin untersucht 
und gestaltet wird (2) .  

Welche Gründe sprechen dafür, daß 
die öffentliche Hand sich der Versor­
gung annimmt? Colin R. Blackman 
nennt drei ökonomische Argumente 
für Subventionen in diesen Bereich: 
- falls es sich um ein grundlegendes, 

öffentliches, soziales Gut handelt 
- falls es ein vermittelndes Gut ist -

das Netzexternalitäten Argument, 
d. h. je größer das Netz, desto wert­
voller sind die Dienste 

- falls es sich um ein meritorisches 
Gut handelt: der Staat versorgt die 
Bevölkerung aus der Überzeugung 
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es ist gut und wichtig, selbst wenn 
die Benutzer privat weniger nach­
fragten. 
Wenn diese Gründe zutreffen und es 

keine Alternative gibt, muß der Staat 
intervenieren. In einem liberalisierten 
Kontext kann er dies nicht mehr als 
Alleinversarger tun, und muß auf Re­
gulierung zurückgreifen, das heißt er 
kann die Berechtigung zur Versorgung 
bestimmter Gebiete an Auflagen 
knüpfen. Diese sind im Telekombe­
reich zum einen regionalpolitisch, zum 
anderen sozialpolitisch motiviert: Der 
Versarger wird zu gleichmäßiger geo­
graphischer Deckung verpflichtet, so 
daß auch periphäre ländliche Regio­
nen Zugang zum Netz haben. Telefon­
anschluß und Servicequalität müssen 
zu erschwinglichen Preisen und 
gleichmäßigen Tarifen für alle Benut­
zer angeboten werden. Gemeinwirt­
schaftliche Leistungen umfassen 
außerdem die Bereitstellung öffentli­
cher Telefonzellen sowie Notruf- und 
Informationsdienste. Auch wenn ver­
stärkter Wettbewerb das Diensteange­
bot wachsen und die Preise im Durch­
schnitt sinken läßt, bleiben Auflagen 
zur Garantie eines Universaldienstes 
unverzichtbar: Erstens wird es sich 
auch in Zukunft nicht um vollkomme­
ne Konkurrenz, sondern um den Wett­
bewerb weniger Unternehmen han­
deln, die über Allianzen verbunden 
sind. Zweitens muß man dafür sorgen, 
daß auch unwirtschaftliche Kunden in 
das Kommunikations- und Informa­
tionsnetz integriert werden. 

1 . 2  Die Telekommunikationspolitik 
der Europäischen Union 

Um zu verstehen, wie die Organe, 
insbesondere die Kommission der EU 
über die Zukunft gerneinwirtschaftli­
cher Leistungen denkt, sollte man be­
achten, wie sie die Entwicklung auf 
dem Telekommunikationsmarkt im 
allgemeinen einschätzt: Im von Delors 
angeregten Weißbuch über Wachstum, 

266  

21. Jahrgang (1995), Heft 2 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti­
gung wurde der Telekommunikation 
viel Raum gewidmet, da sie als einer 
der wichtigsten Wachstumsmotoren 
eingeschätzt wird. Das gilt sowohl für 
die hochentwickelten Kernländer Eu­
ropas als auch für die weniger ent­
wickelten Randgebiete. Die Kohäsi­
onsländer werden in diesem Sinne seit 
Mitte der achtziger Jahre mit Mitteln 
des Strukturfonds bei dem Ausbau ih­
rer Telekommunikationsnetze unter­
stützt (STAR-Programm). 

Im Anschluß an das Weißbuch wurde 
eine Expertengruppe rund um Kom­
missär Bangemann beauftragt, die 
Tendenzen auf dem Telekommunika­
tionsmarkt für den Gipfel auf Korfu 
zusammenzufassen. Der Bericht der 
Bangemann-Gruppe vom Mai 1994 
zeigt deutlich, wieviel Hoffnung in die­
sen Sektor gelegt wird: Die Fortschrit­
te im Bereich der Datenverarbeitung 
und der Datenübertragung sollen nach 
ihrer Einschätzung in einem der indu­
striellen Revolution ähnlichen Ausmaß 
die Produktions- und Lebenswelten 
verändern. Die Bangemann-Gruppe 
erwartet, daß die nötigen Investitionen 
aus dem privaten Sektor kommen, und 
legt der Kommission und den Mit­
gliedsstaaten nahe, diesbezüglich den 
Marktkräften zu vertrauen. Damit die 
Marktkräfte sich entwickeln können, 
muß ihnen einerseits Freiraum gegeben 
werden: Der Markt wird liberalisiert, 
das heißt es werden die bestehenden 
Monopolrechte aufgehoben. Gleichzei­
tig soll möglichst schnell ein sicherer 
regulativer Rahmen geschaffen wer­
den, um privaten Investoren Unsicher­
heiten zu nehmen und um das Niveau 
an universellen Diensten aufrechtzuer­
halten oder gar zu erweitern. 

Der Liberalisierungsdruck wird 
nicht nur von innen, aus den techni­
schen Veränderungen erklärt, sondern 
auch von außen: Europa soll in diesem 
Zukunftsmarkt im Vergleich zu Japan 
und den USA nicht ins Hintertreffen 
geraten. Im Bangemann-Bericht kann 
man lesen: 
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"Warum die Eile? Weil außereuro­
päische konkurrierende Anbieter von 
Netzen und Diensten in zunehmendem 
Maße auf unseren Märkten aktiv wer­
den. Sie sind davon überzeugt - wie 
auch wir es sein müssen -, daß, wenn 
Europa zu spät kommt, unsere Tech­
nologie- und Diensteanbieter nicht 
über die notwendige kommerzielle 
Kraft verfügen, sich einen Teil der 
enormen weltweiten Möglichkeiten, 
die vor uns liegen, zu sichern. Sie glau­
ben, unsere Unternehmen würden ihre 
Geschäfte an attraktivere Orte verle­
gen und unsere Exportmärkte würden 
verschwinden. Wir müssen ihnen das 
Gegenteil beweisen (3) . "  

Die Liberalisierungspolitik der EU 
geht auf das Grünbuch für einen ge­
meinsamen Markt der Telekommuni­
kationsdienste aus 1 987 zurück. Regu­
lierungsaufgaben wurden in drei Be­
reichen geortet (4): 
- Liberalisierung von Monopolberei­

chen: 
1 988 wurde das Angebot von End­
geräten liberalisiert, Mehrwertdien­
ste, Datenkommunikation, Sprach­
und Datendienste für geschlossene 
Benutzergruppen wurden 1990  libe­
ralisiert, Satellitendienste 1 994.  

- Harmonisierung: 
Die Regelungen für einen offenen 
Netzzugang (Open Network Provi­
sion, ONP) sollen einen europawei­
ten harmonisierten Regulierungs­
rahmen schaffen, Standards ent­
wickeln, die den gegenseitigen Zu­
gang zu Netzen und Interopera­
bilität der Dienste garantieren. 
Die ONP-Rahmenrichtlinie wurde 
gleichzeitig mit der Service-Richtli­
nie 1990 verabschiedet. Den beiden 
Richtlinien ging voraus, daß man 
sich auf europäischer Ebene darauf 
einigen konnte, Wettbewerbsregeln 
auf Telekommunikationsdienste an­
zuwenden und doch die nationalen 
Versarger nicht in ihrer Existenz zu 
gefährden, indem man den Sprach­
dienst weiter als reservierten Dienst 
behielt. 
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- Anwendung der europäischen Wett­
bewerbsregeln: 
Der bisher für den Telekommunika­
tionsbereich wichtigste Artikel des 
EWG-Vertrages war Artikel 90 über 
öffentliche und Monopolunterneh­
men, nach dem "für Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen von allge­
meinen wirtschaftlichem Interesse 
betraut sind" ,  die Wettbewerbsre­
geln nur gelten, "soweit die Anwen­
dung dieser Vorschriften nicht die 
Erfüllung der ihnen übertragenen 
besonderen Aufgabe rechtlich oder 
tatsächlich verhindert" .  Bei der Ent­
scheidung, bis zu welchem Ausmaß 
diese Ausnahmebestimmungen gel­
ten und wo hingegen vor allem die 
Artikel 85 (Verbot wettbewerbsbe­
schränkender Vereinbarungen und 
Verhaltensweisen) und 86 EWG 
(Mißbrauch einer marktbeherrschen­
den Stellung) anzuwenden sind, 
spielt der EUGH über einzelne Fall­
entscheidungen eine wichtige Rolle. 
Hierbei haben die Mitgliedsländer 
das Recht zu entscheiden, was "im 
nationalen Interesse" liegt, unter der 
einschränkenden Bedingung der De­
finition durch die Kommission oder 
den EUGH, was dem "Gemein­
schaftsinteresse zuwiderläuft" .  
Nachdem 1 9 92/93 die Lage am Tele-

kommunikationsmarkt überprüft 
wurde, einigte man sich Mitte 1993 
darauf, auch die verbleibenden Tele­
fondienste dem Wettbewerb zu öffnen. 
Damals wurde der 1 .  Jänner 1998 für 
diesen Liberalisierungsschritt festge­
setzt. 

Erst am Ratstreffen der Industriemi­
nister am 17 .  November 1 994 wurde 
beschlossen, daß zum gleichen Zeit­
punkt auch die Infrastruktur liberali­
siert wird. 

Bis dahin war die EU eher einen 
diensteorientierten Weg gegangen: 
Man erwartete ursprünglich, daß es 
ausreichen könnte, die nationalen 
Netzbetreiber dazu zu verpflichten, 
Mietleitungskapazitäten zur Verfü­
gung zu stellen, damit neue Telekom-
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munikationsdienste im Wettbewerb 
entwickelt werden können. Die Tarife 
für diese Mietleitungen blieben aber 
im internationalen Vergleich hoch, 
man befürchtete, daß langfristig nicht 
ausreichend Anreize zur Kostenmini­
mierung im Infrastrukturbereich ent­
stehen würden, und vor allem, daß es 
technisch immer leichter würde, auf 
ein anderes, internationales Angebot 
zurückzugreifen. So ein Abgang oder 
Bypass würde gerade die lukrativsten 
Kunden treffen. Der sehr euphorische 
Bangemann-Bericht hat die Stimmung 
sicherlich weiter zugunsten der Aus­
weitung des Wettbewerbs auf die In­
frastruktur beeinflußt. 

Euphorisch ist der Bericht auch be­
züglich des Dienstangebots für die 
kleinen Benutzer: Es wird erwartet, 
daß hohe Subventionen zur Garantie 
eines universellen Dienstes im Wettbe­
werb zum Großteil entfallen können, 
weil das Diensteangebot und der Pene­
trationsgrad steigen, die durchschnitt­
lichen Tarife aber sinken werden. 

1 . 3  Universal Service Obligations 
(USO) im EU-Recht 

In den konkreten EU-Regelungen 
verläßt man sich nicht auf diesen Opti­
mismus, sondern verpflichtet die Mit­
gliedsstaaten über diverse Richtlinien 
(5) ein Mindestservice zu angemesse­
nen Preisen bei hoher Qualität zu ga­
rantieren. Die Entscheidung darüber, 
wie solch eine Mindestversorgung fi­
nanziert wird, liegt in der Kompetenz 
der nationalen Regulierungsbehörden. 
Dennoch plädiert die Kommission 
dafür, öffentliche Subventionen für 
bestimmte Dienste nicht allgemein 
auszugeben, sondern sehr gezielt, da 
sie erwartet, daß die Zahl unwirt­
schaftlicher Kunden sinken wird, und 
sich letztere langfristig auf manche 
periphären Regionen und sozial Be­
nachteiligte beschränken wird, die ge­
zielt erfaßt werden sollen. 

Bevor eine Definition von gemein-
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wirtschaftlichen Leistungen, oder wie 
es auf Englisch heißt, "universal ser­
vice" vorgenommen wird, soll vor Au­
gen geführt werden, welche Kompo­
nenten eine solche Definition komplett 
machen. Zum "was" gehört auch das 
"wie" und "durch wen" .  

Welche Leistungen fallen unter den 
Begriff gemeinwirtschaftlicher Lei­
stungen, wie, d. h. durch welche Be­
stimmungen soll ihr Angebot garan­
tiert werden, und wer soll sie anbieten 
und bezahlen? 

Die Europäische Union, vertreten 
durch die Kommission, den Rat und 
das Parlament, hat sich wiederholt für 
die Liberalisierung des Telekommuni­
kationsmarktes unter Beibehaltung 
der Verpflichtung zum Universal­
dienst geäußert. Das letzte Dokument 
in diese Richtung war das Grünbuch 
zur Liberalisierung der Infrastruktur, 
das vollständig im Jänner dieses Jah­
res vorlag. Hierin wird der Europäi­
sche Rat mit seinem Beschluß zitiert, 
in dem Universaldienste als 

"Zugang zu einem festgelegten Min­
destdienst mit bestimmter Qualität 
und die Bereitstellung dieses Dienstes 
für alle Benutzer, unabhängig von ih­
rer geographischen Lage, und - im 
Lichte spezifischer nationaler Gege­
benheiten - zu einem erschwinglichen 
Preis"  und unter Beachtung der 
Grundsätze der Allgemeinheit, 
Gleichheit und Kontinuität (6). 
beschrieben werden. 

In diesem Zusammenhang versteht 
man unter Allgemeinheit (bzw. "Uni­
versalität") den Zugang für alle zu ei­
nem erschwinglichen Preis; unter 
Gleichheit bzw. Gleichbehandlung 
den Zugang unabhängig vom Ort, und 
unter Kontinuität die ununterbroche­
ne Bereitstellung bei festgelegter Qua­
lität (7) .  

Weiters plädiert die Kommission für 
eine dynamische Definition des Uni­
versaldienstes :  

"Wegen des technologischen Fort­
schritts und seiner Auswirkungen auf 
die Kosten sowie auf Grund der Ver-
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fügbarkeit immer ausgereifterer Dien­
ste zusammen mit der Notwendigkeit 
sicherzustellen, daß die Vorteile der 
Informationsgesellschaft allen Bür­
gern zugute kommen und nicht nur ei­
ner privilegierten Minderheit, muß der 
Universaldienst dynamisch definiert 
werden und diesen Fortschritt wider­
spiegeln. Nicht zuletzt ist der ent­
scheidende Faktor, daß alle Benutzer 
an ein Netz angeschlossen werden 
sollten, das ihnen den Zugang zu ei­
nem größeren Diensteangebot ermög­
licht. Welche Dienste dann wirklich 
subventioniert werden, hängt von po­
litischen Überlegungen und dem Wett­
bewerb bei ihrer Bereitstellung ab, 
wobei jedoch immer vernünftige Prei­
se sichergestellt werden sollten (8) . "  

1 .3 .1  Sprachtelefonie bleibt vorerst 
einziger Dienst im Universaldienst 

Die EU beschränkt sich auf eine all­
gemeine Definition eines Minimal­
Universaldienstes, der Sprachtelefo­
nie: 

"Die Entwicklung im Hinblick auf 
integrierte oder Multimediakommuni­
kationsdienste und das Aufkommen 
der Informationsgesellschaft führen 
zu der wichtigen Frage des Zugangs zu 
solchen Diensten für alle Bürger. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird 
der Teil des lokalen Zugangs zum öf­
fentlichen Telefonnetz durchschnitt­
lich nur einige Minuten pro Tag ge­
nutzt. Unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache und der gegenwärtigen ein­
geschränkten Entwicklung der neuen 
Dienste glaubt die Kommission, daß es 
noch zu früh ist, den Begriff oder die 
Definition des Universaldienstes auf 
neue Bereiche auszudehnen (9) . "  

Ein weiterer Schritt wäre sicherlich 
der Anschluß an ein digitales Netz , 
z. B. an das ISDN, der Zugang zu Da­
tenbanken über das Telefon und letzt­
endlich auch der Zugang zur Compu­
tervernetzung wie dem Internet. 

Man muß bei einer weitergehenden 
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Definition der Auflagen zwischen der 
prinzipiellen Anschlußpflicht zu gere­
gelten Preisen und der Möglichkeit ei­
nes Anschlusses zu Grenzkostenprei­
sen unterscheiden: Im ersten Fall 
kommt das Unternehmen seiner Auf­
gabe nicht mehr nach, selbst wenn es 
die Leistung erbringt, falls es die Tari­
fe nicht nach den Prinzipien der 
Gleichbehandlung festsetzt. Im zwei­
ten Fall genügt es den Auflagen nur 
dann nicht, wenn beispielsweise in be­
stimmten Regionen der Zugang zu 
dem erwünschten Dienst aus techni­
schen Gründen nicht möglich ist. 

1 .3 .2 Aufgaben der nationalen 
Regulierungsbehörden 

Während die Europäische Kommis­
sion allgemeine Grundsätze eines Uni­
versaldienstes entwickelte, liegt ent­
sprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
die eigentliche Kompetenz für spezifi­
sche Bestimmungen in den Händen der 
nationalen Regulierungsbehörden, die 
- gegeben die nationalen Besonderhei­
ten und Bedürfnisse - in einem eini­
germaßen kompetitiven Markt Rechte 
und Pflichten der Versorgung be­
stimmter Gebiete in den Lizenzverträ­
gen koppeln sollen ( 10) .  

Insbesondere sind die nationalen 
Regulierungsbehörden dazu angehal­
ten, über den Regulierungsrahmen 
und die Lizenzbedingungen folgenden 
Anforderungen zu entsprechen: 

1 .  Bereitstellung des öffentlichen 
Telekommunikationsbasisnetzes 
und des Sprachtelefondienstes. 

2. Dienstqualität 
3 .  Preisbildungspolitik die kosten­

orientierten Anschlußgebühren 
müssen im gesamten Gebiet ange­
messen und erschwinglich sein, 
außerdem müssen die Tarife so fle­
xibel sein, daß sie spezielle Sozial­
tarife (z. B. für Benutzer mit nied­
rigem Einkommen und für behin­
derte Benutzer) ermöglichen. Von 
der Kommission geht also nicht die 
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Verpflichtung zu bestimmten so­
zialen Tarifen aus, sie müssen je­
doch möglich sein. Dabei wird 
Quersubventionierung erlaubt: 
Dieser Absatz zielt m. E. letztend­
lich auf die Finanzierung dieser 
Tarife ab: Ist ein Telekom Versar­
ger verpflichtet, "teure" Benutzer 
mitzuversorgen, so kann er dies 
unter Umständen nur über soziale 
Tarife - wenn diese im System 
prinzipiell möglich sein müssen, so 
kann das TU die im daraus ent­
standenen Kosten als Kosten für 
Universal Service einreichen, und 
über Fonds oder Anschlußge­
bühren - siehe unten - rückerstat­
tet bekommen. 

4 .  Veröffentlichung von Informatio­
nen über den Dienst 

5 .  Schlichtungsverfahren für Benut­
zer 

6. Teilnehmerverzeichnisse 
7 .  Vermittlungshilfe und Telefonaus­

kunft 
8. öffentliche Fernsprecher "für die 

Erfüllung des normalen Bedarfs 
der Benutzer ausreichende Zahl 
von öffentlichen Münzfernspre­
chern und Kartentelefonen" .  

9 .  Zugang zu Notrufdiensten 
10 .  Sonderbedingungen für Behinder­

te und Personen mit speziellen Be­
dürfnissen. 

Die Mitgliedsstaaten gewähren also 
über Lizenzverträge besondere Rechte 
und verteilen Pflichten. Einschrän­
kungen, die sich aus der Ausübung 
solcher besonderen Rechte und Pflich­
ten ergeben, können laut ONP-Richtli­
nie ein Grund sein, den Zugang zum 
Netz zu verweigern. 

Außerdem werden grundlegende 
Anforderungen als Verweigerungs­
grund angegeben. Sie müssen mit dem 
Gemeinschaftsrecht in Übereinstim­
mung stehen und umfassen: 
- die Sicherheit des Netzbetriebs, 
- Aufrechterhaltung der Netzinte-

grität, 
- Interoperabilität der Dienste, wo 

dies begründet ist, 
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- Datenschutz, wo dies angebracht 
ist. 
Diese Gründe sind also keine Argu­

mente in bezug auf Ausgleichszahlun­
gen für Kosten, die aus der Universal­
dienstverpflichtung entstehen, son­
dern werden getrennt behandelt, näm­
lich dort, wo ein Beibehalten monopo­
listischer Strukturen von Vorteil 
scheint. 

"Zusätzlich zu den grundlegenden 
Anforderungen, die als Bedingungen 
für die Genehmigungs- oder Anmelde­
verfahren einbezogen werden dürfen, 
können die Mitgliedstaaten für den 
Datenvermittlungsdienst Bedingun­
gen für öffentliche Dienstleistungs­
auflagen vorsehen, die objektive, nicht 
diskriminierende und durchschaubare 
Gewerbevorschriften über Dauerhaf­
tigkeit, Verfügbarkeit und Qualität 
der Dienste darstellen ( 1 1) . "  

1 .3 .3 Unterentwickelte Netze 

Schließlich berücksichtigt die Kom­
mission bei ihren Bestimmungen be­
züglich des Universaldienstes die be­
sondere Lage in Regionen mit weniger 
entwickelten Netzen: Hier gilt dieselbe 
Verpflichtung zu gemeinwirtschaftli­
ehen Diensten. Da die daraus folgen­
den Kosten jedoch höher sind als 
sonst, wird den betroffenen Ländern 
erstens eine längere Übergangsfrist 
(bis 2 003) gewährt, zweitens fließen 
hohe Summen aus den Strukturfonds 
der Gemeinschaft in den Infrastruk­
turausbau (siehe Überblick in Anhang 
1), und schließlich werden den Län­
dern Kostenrechnungsverfahren ange­
boten, die die finanzielle Belastung 
vom Zeitpunkt der Investition weg 
über einen längeren Zeitraum in der 
Zukunft verteilen, so daß Wettbe­
werbsnachteile ausgeglichen werden 
können. 

Die nationalen Aufsichtsbehörden 
gemeinsam mit der Kommission soll­
ten die Bereitstellung des universellen 
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Dienstes anhand folgender Indikato­
ren überprüfen (Grünbuch S. 98) :  
- Anzahl der privaten Leitungen 

Wartezeiten 
Bereitstellung von öffentlichen Te­
lefonen 
Verfügbarkeit von gezielten Pro­
grammen für bedürftige und un­
wirtschaftliche Kunden. 

2. Die Kosten für gemeinwirtschaft­
liehe Leistungen 

2 .1  USO-Kosten im Wettbewerb 

Die Versorgung der Bevölkerung mit 
dem Telefon ist im Grunde lukrativ, 
der Großteil der Kunden würde auch 
von einem ausschließlich marktwirt­
schaftlich orientiertem Unternehmen 
versorgt. Doch es gibt auch sogenann­
te unwirtschaftliche Dienste, kurz ge­
sagt sind dies all jene, die ein Unter­
nehmen im Wettbewerb nicht mehr 
leisten würde, da sie unprofitabel sind. 
Hier setzt die von der EU bevorzugte 
Definition der Kosten des Universal­
dienstes an. Welche Kosten könnte das 
Unternehmen vermeiden, stünde es 
nicht unter Versorgungspflicht? 

In Europa ist es üblich, daß die Ver­
sorgung unwirtschaftlicher Kunden 
vom Monopol-Telekombetreiber gelei­
stet und intern, durch Erträge aus an­
deren Bereichen, finanziert wird. 

2. 1 . 1  Quersubventionierung 

Hohe Tarife bei Ferngesprächen und 
Auslandgesprächen finanzieren Orts­
gespräche und den Anschluß unprofi­
tabler Kunden. Solche Quersubventio­
nen sind historisch bedingt oder sozi­
alpolitisch motiviert (der Business-Be­
reich finanziert kleine private Kun­
den), sie genügen aber nicht den reinen 
ökonomischen Effizienzkri terien: 
Auch wenn der Median-Konsument 
bessergestellt ist, würden Konsumen-
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ten im Durchschnitt von einer anderen 
Preisgestaltung profitieren (nämlich 
von Ramsey-Preisen (12) ,  die in Ab­
hängigkeit von der Nachfrageelasti­
zität gesetzt werden - siehe Skizze im 
Anhang 2) .  

Bei der Einführung von Wettbewerb 
stellt sich ein weiterer Nachteil der 
überhöhten Ferngesprächsgebühren 
heraus: Neue Marktteilnehmer können 
ausschließlich in dem lukrativen Fern­
gesprächshereich tätig werden, und 
werden dabei billigere Tarife anbieten 
können als der bisherige Monopolist, 
selbst wenn sie höhere Kosten haben. 

Da somit die herkömmliche Finan­
zierung der allgemeinen Grundversor­
gung gefährdet ist, besteht vielerorts 
die Befürchtung, mit der Finanzierung 
seinen auch gemeinwirtschaftliche 
Dienste oder der Universaldienst 
selbst gefährdet. 

2 . 1 . 2. Anschlußdefizit durch nicht 
ausbalancierte Tarife 

Ein Anschlußdefizit besteht da, wo 
die Erträge aus Anschlußgebühr und 
Gesprächsgebühren nicht ausreichen, 
um die Kosten, die aus dem Anschluß 
entstehen, zu decken. Zu einem großen 
Teil resultieren diese Defizite aus 
nicht ausbalancierten Tarifen. Wir ha­
ben schon im Zusammenhang mit 
Orts- und Ferngesprächen gesehen, 
daß beide nicht an den Kosten orien­
tiert sind: Der Kostendeckungsgrad 
bei Ortsgesprächen kann negativ sein, 
bei Ferngesprächen ist er weit positiv. 
Durch Ausbalancieren der Tarife sin­
ken sowohl die Anschlußdefizite als 
auch die Erträge aus Ferngesprächen 
(13).  

All jene Bereiche, wo die Gefahr be­
steht, daß neue Marktteilnehmer - wie 
im Fall der Ferngespräche - die Rosi­
nen aus dem Kuchen picken (auch 
wenn sie ineffizienter produzieren als 
der bisherige Anbieter ! )  können auf 
nicht a1,1sbalancierte Tarife überprüft 
werden: Besonders lukrative Lizenzen 
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wären die für Ballungsgebiete, inter­
essant ist auch das ausschließliche An­
gebot von Mehrwertdiensten, wobei 
die Basisversorgung dem bestehenden 
Unternehmen überlassen wird. 

Wenn es aufgrund von Preisrege­
lungsmechanismen dem alten Unter­
nehmen nicht möglich ist, im aufkom­
menden Wettbewerb interne Subven­
tionierung aufzuheben, hat es einen 
Nachteil gegenüber seinen Konkur­
renten. 

2 . 1 . 3  USO-Kosten aufgrund von 
Durchschnittsanschlußtarifen 

Selbst wenn zwischen den verschie­
denen Dienste-Kategorien die Tarife 
kostenorientiert ausbalanciert wur­
den, bleibt die Verpflichtung bestehen, 
unterschiedlichen Kunden den An­
schluß ans Netz zu durchschnittlichen 
Tarifen anzubieten. 

Kunden, die mit besonders hohen 
Kosten aus der Reihe fallen (sei es, 
weil sie entlegen wohnen, sei es, weil 
sie durch körperliche Behinderung ei­
ne teurere Ausrüstung benötigen, um 
dieselben Dienste entgegenzunehmen 
wie die anderen) , müssen bedient wer­
den, und zwar zu Preisen, die an den 
Kosten gar nicht orientiert sein dür-

Abbildung 1:  
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Jen. Diese Kosten sind eindeutige 
USO-Kosten, die auch langfristig im 
Wettbewerb nicht verschwinden wer­
den. 

Analysys (14) hat die Kosten des 
Universaldienstes geschätzt. Entgan­
gene Erlöse aus eingehenden Ge­
sprächen wurden dabei berücksich­
tigt, die Schätzungen beruhen auf 
vollständig aufgeteilten Fixkosten. 
(siehe hierzu Abschnitt 2 .2 ,  "Prinzipi­
en der Kostenermittlung") .  USO-Ko­
sten wurden als Prozentsatz des Um­
satzes angegeben (Abbildung 1) .  

Der Unterschied zwischen dem An­
schlußdefizit aus nicht ausbalancier­
ten Tarifen und den "Kern"-USO-Ko­
sten wird durch die Abbildung 2 ver­
deutlicht: 

Die höchste Kurve zeigt die Kosten 
des Anschlußdefizits in Prozentsätzen 
des Umsatzes an. Mit 19% erreicht 
Frankreich hier ein Maximum, dort 
stellen extrem niedrige Anschlußge­
bühren ein wichtiges Element der ge­
meinwirtschaftlichen Leistungen dar. 

Die mittlere Kurve repräsentiert 
dieselben Daten wie Abbildung 1 ,  die 
unterste Kurve soll zeigen, um wieviel 
die USO-Kosten sinken könnten, 
wären die Tarife vollkommen an die 
Kosten angepaßt. Die geschätzten 
USO-Kosten bewegen sich zwischen 

Geschätzte USO-Kosten in Prozentsätzen des Umsatzes 
(basierend auf 1 992-Daten) 
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Abbildung 2: 
USO-Kosten und Anschluß-Defizit vor und nach Tarifanpassung 
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Source: Analysys, 1994 (based on 1992 data) 

0 ,5% und 5 %  des Umsatzes vor der 
Ausbalancierung, und zwischen 0 ,25% 
und 3 ,7% danach (15) .  

2 .2 Prinzipien der Kostenermittlung 

Das Hauptproblem bei der Ermitt­
lung der USO-Kosten besteht in der 
korrekten Zuordnung der Fixkosten, 
bzw. für die Regulierungsbehörde in 
der Kontrolle dieser Kostenzuord­
nung. Wie werden Kosten, die bei der 
Produktion mehrerer Dienste entste­
hen, den einzelnen Diensten zugeord­
net, wie werden gemeinsame Kosten 
einzelnen Kundengruppen zugeord­
net, und wie bewertet man im aufkom­
menden Wettbewerb die bereits einge­
gangenen Kapitalkosten des ehemali­
gen Monopolisten? 

Hier werden zwei Kostenrechnungs­
arten vorgestellt, um die Kosten für 
gemeinwirtschaftliche Dienste zu er­
mitteln. Das erste Prinzip ist das "ver­
meidbarer Kosten " ,  das von der EU 
bevorzugt wird, bei dem es aber einge­
standenermaßen schwierig ist, es kon­
sequent durchzuhalten. 

Das zweite ist das Prinzip vollstän­
dig zugeordneter Kosten, das zwar 
konzeptuell, also nach rein ökonomi­
schen Kriterien, manche nicht unbe-

-+--Access deficit costs as a % 

I of tumover 

_._ Estimated USO cost as a % 
of tumover 

--.-Estimated effect of full 
rebalancing on USO cost 

deutende Fehler aufweist, das aber aus 
pragmatischen Gründen oft herange­
zogen wird. 

2 .2 .1  Das Prinzip der vermeidbaren 
Kosten 

M. Cave, C. Milne und M. Scanlan 
definieren die Kosten, die bei der Er­
füllung der Verpflichtung zum Uni­
versaldienst im gesamten Gebiet ent­
stehen, als die Summe der Verluste, 
die dem Betreiber bei der Versorgung 
von Kunden entstehen, die er unter der 
Universaldienst-Verpflichtung be­
treut, die er ohne diese Verpflichtung 
jedoch nicht versorgen würde. Hierbei 
sollen die Berechnungen auf der Basis 
der Kosten eines effizienten Betreibers 
gemacht werden ( 16) .  

Den Hauptanteil dieser Kosten ma­
chen die "Defizite aus dem Anschluß" 
aus: Hierunter fallen die oben be­
schriebenen Defizite, die aus nicht 
ausbalancierten Tarifen herrühren 
und langfristig ausgeglichen werden 
können, und die Defizite bei wirklich 
unprofitablen Kunden, die aus sozial 
gerechtfertigten Gründen versorgt 
werden müssen. 

Weitere Elemente der USO-Kosten 
entstehen bei der Versorgung mit öf-
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fentlichen Telefonhütten, Notrufdien­
sten, durch Sondertarife für Kunden, 
die ihr Telefon sehr selten benützen 
(dies ist in England als " light user 
scheme " bekannt), für einkommens­
schwache Kunden sowie für behinder­
te Personen. 

2 .2 .2  Von der Summe der Kosten zu 
den Nettokosten des universellen 

Dienstes 

Die Defizite, die beim Kunden ent­
stehen, reichen nicht aus, um zu erfas­
sen, um wieviel die Nettokosten (Er­
träge weniger Kosten) des Betreibers 
sich wirklich reduzierten, schlösse er 
den unwirtschaftlichen Kunden aus 
seinem Netz aus: 

Man muß auch die Veränderung der 
Erträge beachten: Die Erträge aus ein­
gegangenen Gesprächen gehen verlo­
ren, andererseits haben Kunden die 
Möglichkeit, ihre Anrufe von anderen 
Apparaten (privat beim Nachbarn, im 
Büro oder von öffentlichen Telefonzel­
len) durchzuführen. Kann ein Kunde 
leicht ausweichen, so sind die entgan­
genen Erträge niedriger. 

Auch die Folgen, die positive Netz­
Externalitäten auf die Kostenallokati­
on und die Erträge haben, können ins 
Gewicht fallen (17) .  

2 .2 .3  Vollständig zugeordnete Kosten 

Universaldienste kann man be­
stimmten Kunden oder Kundengrup­
pen zuordnen. Wie aber geht man mit 
den Kosten um, die mehrere Kunden 
gemeinsam betreffen, z. B. profitable 
und nicht profitable? Nach dem Prin­
zip vollständig zugeordneter Kosten 
werden in einem ersten Schritt die di­
rekt zuordenbaren Kosten ausgewie­
sen, das sind z. B. die Leitung in die 
Wohnung, die Kosten der Abrechnung, 
Reparaturen, etc. Der Rest, die mehre­
ren Kunden gemeinsamen Kosten, 
werden nach einem Schlüssel zuge-
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teilt, sei es nach dem Umsatz, dem 
Profit aus dem Service, oder den rela­
tiven direkt zuordenbaren Kosten (18) .  
Dabei wird stufenweise vorgegangen: 
Erst ordnet man Kosten direkt einzel­
nen Haushalten zu, dann ordnet man 
die Kosten einer zentralen Schaltstelle 
und gemeinsame Leitungen allen An­
schlüssen, die von dieser Schaltstelle 
ausgehen, zu, usw. bis zu dem ganzen 
Gebiet gemeinsame Verwaltungsko­
sten, Forschungsaufwand etc. 

Da die Zuordnungsschlüssel will­
kürlich gewählt sind, muß man davon 
ausgehen, daß die endgültig auf ein­
zelne Leistungen oder Kunden aufge­
teilten Kosten nicht den wirklichen 
Kosten entsprechen. Dennoch geht 
man in der Praxis überwiegend nach 
diesem Prinzip vor, da es leicht an­
wendbar ist, und da aus Erfahrung ei­
ne recht gute Zuordnung gelingen 
kann. 

2 .2 .4  Korrektur der Bruttokosten 

Um die Kosten aus der Universal­
dienstverpflichtung korrekt nach dem 
Prinzip vermeidbarer Kosten zu er­
mitteln, muß den vollständig aufge­
teilten Kosten der betroffenen Kun­
den(gruppe) ihr Anteil an den Kosten 
abgezogen werden, die sie mit anderen 
Kunden gemeinsam verursachen 
("common and overhead costs "): Auch 
wenn ursprünglich ein Teil der Kosten 
an einer zentralen Schaltstelle dem 
unprofitablen Kunden angerechnet 
wurde, so kann sich der Telekombe­
treiber diese Kosten nicht ersparen, 
wenn der Kunde vom Netz geht - die 
Kosten sind also nicht vermeidbar, 
und deshalb nicht als USO-Kosten zu 
bewerten. 

Wie hoch der Beitrag zu allgemei­
nen/gemeinsamen Kosten ist, der ab­
gezogen werden muß, und wie hoch 
dementsprechend die vermeidbaren 
Kosten sind, kann tabellarisch auf 
verschiedenen analytischen Ebenen 
gezeigt werden: Gilt nur ein Kunde als 
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Abbildung 3: 
Die Berechnung der USO-Kosten für einen Verbraucher 

Ertriige 

Rechnung des Kunden 

Kosten 

Vollständig aufgeteilte 
Kosten des Kunden 

+ Erträge aus beim Kunden 

eingehenden Anrufen 

I 
Gesamter Kundenertrag 

- Erträge aus 

I 
Korrigierter/vermiedener 

Kundenertrag 

- Beitrag zu allgemeinen 

/gemeinsamen Kosten 

Netto USO-Kosten 

Vermeidbare Kosten des 
Kunden 

(vermiedener Ertrag minus vermeidbare Kosten) 

Tabelle 1:  
Vermeidbare und gemeinsame Kosten auf verschiedenen analytischen Ebenen 

Entscheidungs 
ebene 

Elektrizität und Kundenver- Kosten der Bezirks- PSTN 
Abnützung der bindung zur Endvermit- Netzbüro Zentralbüro 
Schaltungen Vermittlung tlungsstelle 

Output vermeidbar 
Kunde vermetdbar gememsam 
Schaltstelle vermeidbar gemeinsam 
Bezirk vermeidbar gemeinsam 
Telefonnetz alle Komponenten der Telefonkosten sind vermeidbar 
Telekom alle Telekom Kosten sind vermeidbar 
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unprofitabel, so sind weniger Kosten­
komponenten als USO-Kosten zu be­
werten, als wenn ein ganzer Bezirk un­
profitabel ist. 

3. Finanzierung 

3 .1  Die Vorschläge der EU zur Finan­
zierung der gemeinwirtschaftliehen 

Leistungen laut Infrastruktur-Grün­
buch: Fonds oder Access Pricing 

Man geht in der Praxis davon aus, 
daß die Finanzierung des Universal­
dienstes aus dem Telekommunikati­
onssektor selbst erfolgt. Betreiber und 
Diensteanbieter können dazu ihren 
Beitrag leisten, und die finanzielle 
Verantwortung für den universellen 
Dienst sollte unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßig­
keit so weit und gleichmäßig wie mög­
lich gestreut sein. 

Die Kommission spricht sich also in­
direkt gegen eine Finanzierung über 
Steuern aus. Cave et al. sehen höch­
stens bei der sozialen Unterstützung 
bestimmter Personen wie Behinderter 
einen Grund, diese über Steuern und 
nicht aus dem Telekommunikations­
sektor selbst zu finanzieren, da es sich 
hier um soziale Umverteilung, nicht so 
sehr um vollständige Versorgung han­
delt. 

Im Grünbuch 1995  (S. 95) werden 
zwei Systeme zur Streuung der Kosten 
zwischen den Telekommunikationsun­
ternehmen vorgeschlagen: 

"Die Kosten der unwirtschaftlichen 
Dienste sollten vorzugsweise durch 
nationale Fonds für den universellen 
Dienst finanziert werden. Alle Betrei­
ber von Telekommunikationsnetzen 
und Diensteanbieter müßten auf der 
Basis ihres Aktivitätenanteils am 
Markt zu diesen Fonds beitragen. 

Alternativ könnte die Last für den 
universellen Dienst wie Gemeinkosten 
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behandelt und durch eine Zugangsge­
bühr ausgeglichen werden, die auf die 
Zusammenschaltungsgebühren aufge­
schlagen wird. " 

3 .1 . 1  Aufschläge auf die Zusammen­
schaltungsgebühren 

Bei transparenter Ausweisung der 
Kosten erlaubt die Kommission einen 
Aufschlag auf die Zusammenschal­
tungsgebühren ans Netz für die Ko­
sten einzuheben, die aus regulatori­
schen Verpflichtungen entstehen. Es 
soll hier wieder zwischen den beiden 
oben beschriebenen Kostenarten un­
terschieden werden: 

Erstens die, die aus nichtausbalan­
cierten Tarifen entstanden sind, und 
nicht sprungartig beim Übergang zur 
Konkurrenzwirtschaft verschwinden. 
Der preisregulierte Netzbetreiber 
kann durch den neuen Anbieter, der 
sich an sein Netz anschließt, Kunden 
verlieren, die bis dato den Universal­
dienst mitfinanziert haben. (Das ist 
die Begründung, mit der BT in Groß­
britannien access deficit contributions 
bei Zusammenschaltung einheben 
will. )  

Zweitens die Kosten für den Univer­
saldienst: 

"Es ist möglich, daß in absehbarer 
Zukunft verbleibende Kosten dieser 
Art bestehen bleiben. Sie können 
durch Gebühren ausgeglichen werden, 
die von zusammengeschalteten Betrei­
bern verlangt werden, aber damit sie 
die tatsächlichen Kosten widerspie­
geln, sollten die Gebühren im allge­
meinen nicht verkehrs- oder kapa­
zitätsabhängig sein ( 19). " 

Im Rahmen des offenen Netzzugan­
ges können also alle diensteanbietende 
Unternehmen sowie Betreiber von 
kleinen Netzen, die nicht zu Univer­
saldiensten verpflichtet sind, über er­
höhte Anschlußgebühren an den Ko­
sten beteiligt werden. 
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3 . 1 . 2  Fonds 

Die Kommission bevorzugt jedoch 
eine Methode von Fonds, wie sie in 
Australien bereits eingeführt, in Euro­
pa jedoch unüblich ist: Eine unabhän­
gige öffentliche Stelle errichtet einen 
Fonds für Universaldienste. Ein Tele­
kommunikationsunternehmen, das 
Verluste durch die Universaldienst­
verpflichtung hat, bekommt diese 
(nach dem Prinzip der vermeidbaren 
Kosten ausgewiesenen Verluste) aus 
dem Fonds abgedeckt, alle anderen 
Firmen, die der Verpflichtung nicht 
unterliegen, müssen nach einem noch 
näher zu definierenden Schlüssel in 
den Fonds einzahlen. Unter kompetiti­
ven Rahmenbedingungen können sich 
die einzahlenden Firmen darum be­
werben, die Konzession mit der Ver­
sorgung der unwirtschaftlichen Kun­
den zu übernehmen, wenn sie der Auf­
fassung sind, sie würden den gleichen 
Universaldienst effizienter erzeugen. 

Folgende Prinzipien der Abgaben an 
den Fonds stehen zur Verfügung: 
- allgemeine Steuern oder Abgaben 

aus dem Telekomsektor; 
- Abgabeh der Firmen auf ihre Profi­

te oder auf die Erträge: Welche Fir­
men zur Beteiligung am Universal­
dienst herangezogen werden, wird 
von einem Maß für "Marktmacht" 
abhängig gemacht, z.  B. vom Markt­
anteil oder der Finanzkraft. 

- Besteuerung der Kunden. Dies hätte 
den Vorteil, die Konkurrenz zwi­
schen Anbietern nicht zu verzerren. 
Die Abgaben sind auf der Rechnung 
ausgewiesen und deshalb transpa­
renter, die besteuerten Kunden er­
halten den Wohlstandsgewinn aus 
positiven Netzexternalitäten. Wird 
der Netzanschluß besteuert, so er­
reicht man eine breite Steuerbasis, 
die Abgabe muß aber mit gezielten 
Anschlußsubventionen unterstützt 
werden. 
Ferngespräche zu besteuern ist we­

gen der hohen Preiselastizität eher in­
effizient. 
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3 . 1 . 3  Ein Vergleich 

Fonds sind sicherlich die transpa­
rentere Methode. Im Vergleich zu er­
höhten Zusammenschaltungsgebüh­
ren ist es leichter möglich, daß auch 
andere Unternehmen als der ehemali­
ge Monopolist Basisdienste überneh­
men. Da die Zahlungen und Einnah­
men des Fonds Pauschalbeträge sind, 
wirken sie weniger verzerrend als Auf­
schläge auf Zusammenschaltungsge­
bühren. Schließlich sind die kostenmi­
nimierenden Anreize höher. Doch man 
darf nicht übersehen, daß die Errich­
tung solcher Fonds selbst sehr teuer 
ist, daß es diesbezüglich an Erfahrung 
fehlt und korrekte Ein- und Auszah­
lungen erst erbracht werden können, 
wenn auch die Kosten aus der Univer­
saldienstverpflichtung korrekt, am be­
sten nach dem Prinzip der vermeidba­
ren Kosten, ermittelt wurden. 

In der Studie von Arthur Andersen 
(20),  die der Kommission als Grundla­
ge bei der Ausarbeitung des Infra­
strukturgrünbuches diente, werden 
die folgenden Prinzipien, nach denen 
die Kostenaufteilung erfolgen sollte, 
genannt: 
- Es ist wichtiger, einen Mechanismus 

zur Kostenaufteilung zu finden, den 
alle Betreiber als gerecht empfin­
den, als die exakten Kosten selbst zu 
übermitteln. 

- Das System darf nicht so komplex 
werden, daß die administrativen 
Kosten die aktuellen betroffenen 
Kosten übersteigen. 

- Ein "roher Gerechtigkeitsentwurf" ,  
nachdem jeder einige soziale Dien­
ste erfüllt und die dazugehörigen 
Kosten trägt, hätte manche Vorteile. 

- Jeglicher Mechanismus, der den Be­
treibern ihre Kosten zurückerstat­
tet, sollte die erwünschten Anreize 
setzen. Zum Beispiel könnten als 
Anreiz zur Effizienzsteigerung alle 
Kosten vor der Rückerstattung um 
einen gewissen Prozentsatz redu­
ziert werden. 
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3 . 1 . 4  Förderung von Wettbewerb 

Konkurrenz kann für die allgemeine 
und soziale Versorgung auch förder­
lich sein. Arthur Andersen nennt dafür 
folgende Gründe: 
- Steigerung der Effizienz, Sinken der 

Preise, es können mehr Menschen 
am Netz partizipieren. 

- Innovation wird gefördert. Manche 
technischen Neuerungen nützen 
ländlichen Regionen und behinder­
ten Personen (Funktechnologien). 

- Der Markt wächst und macht ur­
sprünglich unprofitable Märkte at­
traktiv. 

- Die Erträge steigen, damit steht 
mehr Geld zur Verfügung, Univer­
saldienste zu finanzieren. 

- Der Wettbewerb geht auch über Re­
putation. 
" In future it seems likely that the 

question will no langer be whether 
competition and universal service are 
compatible but whether competition 
should be part of the definition of uni­
versal service. Certainly, equal access 
to alternative long distance competiti­
ors could become part of the definition 
of basic service (21) . " 

Unter diesen Umständen ist es sinn­
voll, während der ersten Jahre, in de­
nen Wettbewerb eingeführt wird, die 
neuen Telekom-Betreiber indirekt zu 
fördern, indem man sie für einen ge­
wissen Zeitraum nicht mit Universal­
dienstverpflichtungen belastet (22) .  

4. Ausgewählte internationale 
Beispiele 

4.1  Universaldienst am schwedischen 
Telekommunikationsmarkt 

Der schwedische Telekommunikati­
onsmarkt ist im Prinzip offen für 
Wettbewerb, das öffentliche Telekom­
Unternehmen Telia hält jedoch nach 
wie vor ein De-facto-Monopol. 
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Schweden liegt mit einem Versor­
gungsgrad von 68 ,2  Anschlüssen pro 
100  Einwohnern eindeutig an der 
Spitze Europas. Der Digitalisierungs­
grad beträgt 5 5 % ,  somit auch weit 
mehr als der europäische Durchschnitt 
(50 ,5%). 

Trotz des Monopols ist die Kunden­
zufriedenheit hoch. Dies wird darauf 
zurückgeführt, daß 
- durch den Druck potentiellen Wett­

bewerbs bei Televerket - so der Na­
me von Telia vor der Reform - zeit­
gerecht eine Planungsgruppe einge­
setzt wurde; 

- die politischen Entscheidungsträger 
vom Veränderungsbedarf überzeugt 
waren (23); 

- Televerket sich schon früh einen 
Freiraum für unternehmerisches 
Handeln erstreiten konnte, z. B. ei­
nen erleichterten Zugang zu Kapi­
talmärkten. 
Die De-facto-Monopolstellung von 

Televerket ergab sich aus 
- der Möglichkeit, die Zusammen­

schaltung von Netzen zu behindern; 
- da ihm die Frequenzzuteilung ob­

lag: Bis 1992 das erste Telekommu­
nikationsgesetz beschlossen wurde, 
übenahm Televerket die offenen Re­
gulierungsfunktionen. 
Im zuständigen Ministerium war nur 

eine geringe Anzahl an Mitarbeitern 
für den Bereich Telekommunikation 
eingesetzt. 

Televerket wurde vor 1993 über ver­
schiedene Verordnungen reguliert, die 
Regelungen für das Angebot bestimm­
ter Dienste in festgelegter Qualität, ge­
wisse geographische Flächendeckungs­
vorgaben, Preisregulierung (Genehmi­
gung von Tarifänderungen durch den 
Staat) und die Pflicht zur Aufstellung 
von Dreijahresplänen enthielten. Die 
Festlegung von Qualitätskriterien bei 
der Versorgung ist nach wie vor eine 
Besonderheit in Schweden. 

Die Trennung von Staat und Unter­
nehmen vollzog sich in drei Stufen: 
1 .  EU-Regelungen: Mit 1. 1 .  1 9 9 0  wur­

de der nationale Telekommunika-
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tionsrat gegründet (STN) . Er erhielt 
die Aufgabe der Standardisierung 
und Typenzulassung für Endgeräte. 

2 .  Juli 1992 :  Televerket verliert die 
Frequenzzuteilung, diese geht an 
STN. 

3. 1 .  7. 1993 :  Telekommunikationsge­
setz ("Telelag") .  Zum selben Zeit­
punkt wurde Televerket in eine Ge­
sellschaft mit dem Namen Telia AB 
umgewandelt. 
Laut Telelag hat der Staat für die 

"Grundlegende Telekommunikation" 
zu sorgen. Diese umfaßt die Sprach­
übertragung, die Übermittlung von 
Telefaxmitteilungen und die Daten­
übertragung über Niedriggeschwin­
digkei tsmodems. 

4. 1 . 1  Zwei Möglichkeiten zur 
Sicherung der flächendeckenden 

Versorgung 

Die erste Möglichkeit besteht darin, 
die Genehmigung zum Betrieb eines 
Telekommunikationsdienstes mit an 
den Genehmigungsinhaber individuell 
abgestimmten Bedingungen zu ver­
knüpfen. Diese Art der Lizenzen sind 
auch aus Großbritannien bekannt. 

In Schweden kann der Staat mit 
dem Genehmigungsinhaber auch ei­
nen Vertrag abschließen. 

Der Vertrag, den Telia mit der Re­
gierung für den Zeitraum vom 1 .  7 .  
1993  bis 31 .  12 .  1996  abgeschlossen 
hat, enthält folgende Bestimmungen: 
- Price-Cap (VPI-1 %) (24) auf die 

Grunddienste für Haushalte und 
kleine Betriebe; 

- billigere Grundgebühren für schwa­
che Nutzer; 

- Aufrechterhaltung der Telefondien­
ste im Ortsnetzbereich trotz Kasten­
unterdeckung ohne staatliche Aus­
gleichszahlungen; 

- Verpflichtung zum Verkauf privater 
Netze, die bisher von Televerket be­
trieben wurden, an interessierte 
Kunden. 
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Im Prinzip sind Interkonnektionsge­
bühren kostenorientiert. Nach einem 
Parlamentsbeschluß ist es Telia AB 
bis 1 996 jedoch nicht erlaubt, Kosten, 
die ihr aus Verpflichtungen entstehen, 
auf die Miet- und Interkonnektionsge­
bühren auszudehnen. Dieser Beschluß 
verfolgt das Ziel, Konkurrenz zu för­
dern. 

4 . 1 . 2  Universaldienstverpflichtung im 
Telelag 

In den §§ 2 und 3 sind die übergrei­
fenden Ziele der Telekommunikati­
onspolitik, die mit dem Gesetz ver­
wirklicht werden sollen, formuliert. 
Sie betreffen den gleichberechtigten 
Zugang zu einem wirkungsvoll ausge­
stalteten Telekommunikationsnetz für 
Privatpersonen und Unternehmen un­
ter Einbeziehung regionaler und so­
zialer Gesichtspunkte, die kostenori­
entierte Bereitstellung von Telekom­
munikationseinrichtungen sowie die 
Schaffung von Wettbewerb in allen 
Segmenten des Telekommunikations­
marktes .  

Verstöße gegen die Auflagen, die mit 
einer Lizenz verbunden sind, können 
mit dem Entzug der Genehmigung 
oder mit einer Geldstrafe geahndet 
werden. 

In Schweden ist im Sinne des Uni­
versaldienstes jede Nachfrage nach 
Telefondienst zu befriedigen. Zu ein­
heitlichen Preisen muß jedoch nur die 
Nachfrage nach einer Grundausstat­
tung befriedigt werden (das ist die 
Erstausstattung am Erstwohnsitz). 
Daraus folgt, daß an einem Zweit­
wohnsitz höhere Tarife gefordert wer­
den können. Eventuellen Sonderwün­
schen von Behinderten soll Rechnung 
getragen werden. Unter Umständen 
zahlt die Regierung die daraus entste­
henden Kosten. Weiters umfaßt der 
Universaldienst den Zugang zu dem 
einheitlichen Notrufsystem. 

In der Vergangenheit war es Praxis, 
daß Televerket für bestimmte Dienste 
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die Kosten vom Staat zurückerstattet 
bekam. In Zukunft gilt dies für alle 
Anbieter, die von diesen Auflagen be­
troffen sind. Dies betrifft folgende Be­
reiche: 
- öffentliche Telefone in ländlichen 

Gebieten; 
- spezielle Vorrichtungen für Behin­

derte; 
- nationale Verteidigung; 
- Notrufdienste. 

1992  erhielt Telia dafür insgesamt 
3 7 8 Millionen SEK. 

Die Finanzierung der Tätigkeiten 
von Telestyrelsen, der schwedischen 
Regulierungsstelle, soll in Zukunft aus 
eingehobenen Gebühren für Genehmi­
gungen und Registrierungen bestritten 
werden. Telestyrelsen kann die Höhe 
dieser Gebühren selbst festlegen. (Im 
Haushaltsjahr 1994/95 beträgt das 
Budget 194 Millionen SEK.) 

Aus den Gebühren wird Telestyrel­
sen seine Tätigkeit finanzieren, Mit­
gliedsbeiträge an internationale Orga­
nisationen zahlen und Rückerstattung 
an alle TU leisten, die Dienste in den 
Bereichen der Landesverteidigung und 
Behindertenversorgung erbringen. 

In Schweden begnügt sich der Staat 
nicht damit, sehr allgemeine 
Grundsätze für einen Universaldienst 
festzulegen. Zusätzlich werden jähr­
lich vom Reichstag aufgrund der An­
gaben im Budgetvorschlag quantifi­
zierte Auflagen bezüglich der Qualität 
bestimmt: So darf der Anteil an nicht 
zustande gekommenen Verbindungen 
2 %  nicht übersteigen. Dem Betreiber 
werden maximal 5 Tage für die Ein­
richtung eines neuen Hauptanschlus­
ses eingeräumt; Fehler müssen späte­
stens am auf den Fehlerauftritt folgen­
den Werktag bei dem Teilnehmer be­
seitigt werden. Die Auflagen beinhal­
ten weiters Bestimmungen zu einheit­
lichen Tarifen für Unternehmen und 
private Haushalte sowie zur Aufrecht­
erhaltung der gleichen Qualität im 
ganzen Land. 

Ein kompetitives Umfeld verändert 
das Investitionsverhalten eines Unter-
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nehmens. In diesem Zusammenhang 
könnte der Umfang der Auflagen so­
gar noch ausgedehnt werden: 

"Unterstellt man, daß Investitionen 
aus betriebswirtschaftlichen, techni­
schen, Verteidigungs- sowie regional­
politischen Motiven vorgenommen 
werden, befürchtet man in Schweden, 
daß bei einer verstärkten unternehme­
rischen Ausrichtung Telias die letzten 
beiden Kategorien für das Unterneh­
men an Bedeutung verlieren. Daher 
denkt man daran, zumindest die regio­
nalpolitische Zielsetzung zu einer 
Auflage für Telia zu machen. " (vgl. 
Kommunikationsdepartment 1992). 

Da der Markteintritt konkurrieren­
der Unternehmen zur Gefahr nicht nur 
für das bestehende Unternehmen, son­
dern auch für die Effizienz insgesamt 
werden kann, falls im Wettbewerb die 
Tarife nicht an die Kosten angepaßt 
sind, hat man sich in Schweden Ziele 
zur Ausbalancierung der Tarife ge­
setzt: Der Kostendeckungsgrad im de­
fizitären lokalen Bereich beträgt der­
zeit 68%,  er soll auf 9 1 %  erhöht wer­
den. Im Fernverkehr soll eine leichte 
Absenkung von 158% auf 1 5 3 %  statt­
finden, im internationalen Telefon­
dienst ist eine Reduktion von 340% 
auf 220% geplant. (Weitere Anpassun­
gen sind durch das Price-Cap-Regime 
eingeschränkt.) Alle Zielwerte bezie­
hen sich auf 1997 .  

Einige ausländische Telefongesell­
schaften sind auf dem schwedischen 
Markt aktiv. Der Großteil unter ihnen 
zeigt keine Bemühungen, sich als 
Netz- oder Mobilfunkbetreiber zu en­
gagieren, sondern versucht , multina­
tionale Unternehmen aus ihrem Ur­
sprungsland bei einer Expansion nach 
Schweden weiter zu bedienen. Nur 
Tele2 ,  ein 6 0/40-Joint-venture von 
Kinnevik/Cable & Wireless hat sich 
für Telia als ersthafte Konkurrenz er­
wiesen. Irrfolge des Preiswettbewerbs 
sanken Telias Profite von 1993  bis 
1 994 um 26% (1 Mrd. SK), obwohl der 
Umsatz um 7% anstieg. Telia versucht 
daraufhin die Zusammenschaltungs-
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gebühren für Tele2 anzuheben - dies 
wurde jedoch von der Regulierungs­
behörde abgelehnt (25) .  

Auch im Kabelbereich bestehen kei­
ne formalen Wettbewerbsbeschrän­
kungen. Das Angebot von Telefon­
dienst oder Datendiensten über Ka­
belfernsehnetze ist nicht reguliert und 
steht den Anbietern daher prinzipiell 
offen.Telia besitzt hier einen Marktan­
teil von 6 0 % .  

4.2 Wie universal ist der Telekommu­
nikationsdienst in Großbritannien? 

Großbritannien wird gerne als Bei­
spiel in Fragen der Liberalisierung 
und Privatisierung herangezogen, da 
diese dort weit früher als in anderen 
europäischen Ländern umgesetzt wur­
den. Einerseits werden die sozialen 
Folgen von zu wenig abgefederter Pri­
vatisierung kritisiert, andererseits die­
nen die personell gut ausgestattete Re­
gulierungsinstanzen (im Telekombe­
reich ist dies die OFTEL) als Argu­
ment, daß die Umstrukturierung zu 
mehr Wettbewerb eines Versorgungs­
sektors nicht mit Deregulierung, son­
dern mit intensiver Neuregulierung 
einhergehen muß, um dem öffentli­
chen Auftrag weiter gerecht werden zu 
können. Im Zusammenhang mit ge­
meinwirtschaftlichen Leistungen im 
Telekom-Bereich kann man anhand 
der britischen Erfahrung sehen, wie 
wichtig die Neutralisierung von USO­
Kosten beim Versorger ist, damit er 
den Verpflichtungen auch auf sozial 
verträgliche Weise nachkommt. Daß 
BT erst seit 1 994 für diese Kosten auch 
über Beiträge anderer Telekom-Un­
ternehmen entschädigt wird, ist als 
eine Ursache der bestehenden Mängel 
in der sozialen Versorgung anzusehen. 

Die Regulierung basiert in Großbri­
tannien auf der Ausgabe von Lizenzen. 
Alle Betreiber, also auch BT, brauchen 
eine Lizenz. In den Lizenzen sind die 
Rechte und Pflichten des Telekom-Be­
treibers festgelegt. Unter die Rechte 
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fällt ein leichterer Zugang zu Wege­
rechten, die Pflichten bestehen in ei­
nem Mindest-Versorgungsgrad für 
Mercury und in Universaldienstver­
pflichtungen für BT. 

BT ist zur Versorgung mit einem 
universellen Dienst und zur Nichtdis­
kriminierung verpflichtet und unter­
liegt einer Price-Cap-Regulierung für 
ca. 64% seiner angebotenen Dienste. 
In den ersten Jahren mußte BT die 
Universaldienstverpflichtung aus ei­
genen Erträgen finanzieren. In Zu­
kunft werden aber auch BTs Konkur­
renten über eine "Access Deficit Con­
tribution " für die Kosten des Univer­
saldienstes mit aufkommen. Mercury 
zahlt solche ADCs seit 1994 .  Die Ver­
pflichtung zu diesen Zahlungen hängt 
vom Marktanteil des jeweiligen Tele­
kom-Unternehmens ab . 

OFTEL, die Regulierungsbehörde, 
kann über Lizenzen auch weitere Tele­
kom-Betreiber zur Versorgung der Be­
völkerung verpflichten. Wenn ihr 
Marktanteil im relevanten Markt je­
doch weniger als 2 5 %  beträgt, können 
die TU nicht herangezogen werden. 

Während es international üblich ist, 
gezielte Förderungen unwirtschaftli­
cher Konsumenten vom Einkommen 
abhängig zu machen, werden in Eng­
land "schwache Benutzer" gefördert: 
Es werden verschiedene Kombinatio­
nen von Fixgebühr und variablen Ge­
bühren angeboten, so daß Kunden, die 
nur sehr wenig telefonieren, sich für 
einen Tarif mit niedriger Monatsge­
bühr entscheiden können. 

Das "Low User Rental Rebate Sche­
me " (LURR) zieht bei Benutzern, die 
weniger als 120  Einheiten telefonie­
ren, für jede nicht telefonierte Einheit 
einige Pence ab. (1993  waren es 6 ,6  
Pence, somit ein Maximum von 40% 
der Fixgebühr) . Etwa 1 ,5  bis 2 Millio­
nen Benutzer profitieren davon. 

Unter dem "Support Line "-Pro­
gramm sind die ersten 3 0  Einheiten 
frei, die 3 1 .  bis 50 Einheit kostet je­
weils 15 ,8  Pence, ab der 50 .  Einheit 
wird der Standardtarif von 4,2 Pence 

2 8 1  
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pro Einheit eingehoben. Von den ca. 2 
Millionen Benutzern, denen dieses 
Programm angeboten wurde, nützen 
es etwa 353 .000 .  

Seit 1994  gibt es  ein neues "Low 
User Scheme " für diejenigen, deren 
vierteljährliche Telefonrechnung ma­
ximal 2 5 %  des durchschnittlichen 
Verbrauchs beträgt (dies betrifft ca. 
fünf Millionen Kunden) . Wer weniger 
als 240 Einheiten im Vierteljahr tele­
foniert, zahlt weniger, die Ersparnisse 
gehen bis zu einem Maximum von 60% 
der Fixgebühr, wenn gar nicht telefo­
niert wird. 

Besondere Dienste für Behinderte 
fallen nicht unter die Universaldienst­
verpflichtung von BT, werden aber 
dennoch angeboten. 

4.3 Australiens 
Universaldienst-Fonds 

Das austra�ische Beispiel ist für 
prinzipielle Uberlegungen über die 
Neugestaltung des Regulierungsrah­
mens für gemeinwirtschaftliche Lei­
stungen von besonderem Interesse, 
weil die Finanzierung dort über einen 
Universaldienst-Fonds geht und die 
Konkurrenten des marktbeherrschen­
den Telekom-Betreibers Telstra sich 
auch um die universelle Versorgung 
bewerben können. 

Die Universaldienstverpflichtung 
geht primär an Telstra und ist auf die 
Versorgung aller Menschen in Austra­
lien mit einem Telefonanschluß auf ge­
rechter Basis beschränkt. Die Versor­
gung mit öffentlichen Telefonen be­
trifft auch andere Gesellschaften. 

Im Telecommunications Act ( 1991)  
werden die USO folgendermaßen defi­
niert: 

"The universal service obligation is 
the obligation: (a) to ensure that the 
standard telephone service is reasona­
bly accessible to all people in Austra­
lia on an equitable basis, whereever 
they reside or carry business; and (b) 
to supply the standard telephone ser-
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vice to people in Australia, and (c) to 
ensure that pay phones are reasonably 
accessible to all poeple in Australia on 
an equitable basis, . . .  ; and (d) to supp­
ly, install and maintain pay phones in 
Australia. " 

Die Finanzierung über Fonds (siehe 
oben, Abschnitt 3 . 1) soll die am Tele­
kommarkt beteiligten Unternehmen 
angemessen und gleichmäßig mit den 
Kosten für den Universaldienst bela­
sten. Das Unternehmen bekommt die 
ihm entstandenen und nach dem 
Prinzip der vermeidbaren Kosten be­
rechneten USO-Kosten rückerstattet. 
Der Beitrag der konkurrierenden An­
bieter (z. B. Optus und Vodafone) an 
den Fonds steht in Relation zum 
Fernsprechverkehr nach Zeit. Das 
Fondsprinzip setzt Telstra offensicht­
lich Anreize, die Kosten durch USO 
nicht zu überschätzen, denn die An­
gaben über die Kosten sanken von 
1 5 0  Mio. ECU 1989 auf 7 0  Mio . ECU 
1 9 9 1  (26) .  

Zusätzlich zu den USO-Zahlungen 
aus dem Fonds zahlt der Staat Sub­
ventionen an behinderte Benutzer und 
manche öffentlichen Institutionen 
(1985 :  3 Mio. ECU) . Das Department 
of Social Security and Veterans Af­
fairs zahlt Anschlußgebühren für Pen­
sionisten (30 Mio. ECU). 

4.4 " Service Public " in Frankreich 

France Telecom, das TU mit landes­
weiter Versorgungspflicht, unterliegt 
gemeinwirtschaftliehen Verpflichtun­
gen, die weit über den üblichen Begriff 
eines Universaldienstes hinausgehen: 
Neben niedrigen Anschlußgebühren, 
die zu einem hohen finanziellen Defi­
zit in diesem Bereich führen, nennt FT 
folgende Verpflichtungen (27) :  
- 4% des Umsatzes wird in Forschung 

investiert 
- Erziehung 
- Mietleitungen, die öffentlichen Stel-

len zu Verfügung gestellt werden 
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- "Vouchers" für Parlamentsmitglie­
der 

- Kooperation mit bestimmten öffent­
lichen Institutionen 

- freies Telefon in manchen Ministe­
rien 

- Anteile bei öffentlichen Unterneh­
men 
Die niedrigen Anschlußgebühren 

der Verbraucher resultieren einerseits 
aus der öffentlichen Versorgungs­
pflicht, andererseits aus nicht ausba­
lancierten Tarifen, also aus Quersub­
ventionierung, die unter der früheren 
Preisregulierung entstanden war und 
aus politischen Überlegungen heraus 
nicht vollständig aufgegeben werden 
kann. Die hohen Tarife für Fernge­
spräche kompensieren FT nur teilwei­
se für die Verluste aus Anschlüssen. 

In Frankreich werden die Kosten, 
die FT für diese Leistungen entstehen, 
über Aufschläge auf die Zusammen­
schaltungsgebühr finanziert. Somit ist 
Frankreich eines der wenigen Länder 
Europas, in dem nicht nur der mono­
polistische Infrastrukturbetreiber für 
gemeinwirtschaftliche Dienste auf­
kommt. 

4.5 Universaldienst bei Privatisierung 
von Post und Telekommunikation in 

den Niederlanden 

Die Bestimmungen bezüglich der 
Universaldienstverpflichtung sind in 
den Niederlanden vor dem Hinter­
grund der Privatisierung und Aktien­
plazierung der niederländischen Post­
und Telekommunikationsgesellschaft 
KPN zu sehen. 

Seit dem 13 .  Juni 1 994 ist die KPN 
ein an der Amsterdamer Börse notier­
tes Unternehmen. Die Besonderheit 
dieser Börsenplazierung besteht darin, 
daß mit dem Börsengang der KPN zum 
ersten Mal in einem Land gleichzeitig 
die bis dahin in Staatsbesitz befindli­
chen Unternehmen für Telekommuni­
kation und Post an der Börse einge­
führt wurden. 
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Die Umstrukturierung begann 1989 
mit der Umwandlung der staatlichen 
Post- und Fernmeldeverwaltung in ein 
Unternehmen mit privatwirtschaftli­
cher Struktur (Aktiengesellschaft) und 
der Schaffung der Rechtsgrundlagen 
für die zukünftige niederländische 
Post- und Telekommunikationspoli­
tik. Die Aufgabenbereiche Regulie­
rung und Unternehmenstätigkeit wur­
den getrennt. Gesetzliche Grundlage 
sind das PTT Nederland-Ermächti­
gungsgesetz sowie das Gesetz über die 
Te l e k ommunikat ionsv ersorgung.  
Letzteres enthält die Bestimmungen 
über die Erteilung der Konzession für 
den Telekom-Bereich. Man grenzte 
den Monopol- von Wettbewerbsberei­
chen ab. Bestimmungen zum Univer­
saldienst finden sich im Postgesetz. 

Das Gesetz überträgt dem Konzessi­
onsinhaber ein Infrastrukturmonopol, 
verpflichtet ihn aber gleichzeitig zur 
Erbringung von Basistelekommunika­
tionsdiensten. Die Konzessionen für 
die Bereiche Postdienst und Telekom­
munikation sind zeitlich unbegrenzt. 
Die Ausführungsbestimmungen wer­
den vom Minister für Verkehr und 
Wasserwirtschaft in Rechtsverord­
nungen festgeschrieben und stellen 
den Unternehmerischen Handlungs­
rahmen für die PTT Telecommunicatie 
und die PTT Post dar. Alle fünf Jahre, 
das nächste Mal 1997 ,  sind die Richtli­
nien vom Minister auf die Zweck­
mäßigkeit ihres Inhalts hin zu über­
prüfen. Zuständige Behörde ist die 
Hauptdirektion für Post und Telekom­
munikation. Die PTT ist verpflichtet, 
gegenüber dem Minister einmal jähr­
lich Rechenschaft über die Einhaltung 
der Konzessionsanforderungen abzu­
legen. Bei Nichterfüllung kann der Mi­
nister Sanktionen aussprechen, mini­
sterielle Verfügungen erlassen oder ei­
ne Ordnungsstrafe bis zu einer Million 
Gulden verhängen. 

Inhalt der Verpflichtung ist die Ver­
sorgung mit einer zweckmäßigen Tele­
kommunikationsinfrastruktur, die 
hinsichtlich von Qualität und Kapa-
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zität geeignet ist, die Versorgung mit 
Telekommunikation zu gewährleisten; 
gewisse, der Allgemeinheit dienende 
Basisdienste bereitzustellen und gegen 
Zahlung einer entsprechenden Vergü­
tung (durch die staatlichen Behörden) 
der Nutzung zugänglich zu machen. 

Zu den Telekom-Diensten, die von 
der PTT erbracht werden müssen (Ba­
sisdienstleistungen), gehören alle 
Sprachtelefondienste (über feste und 
mobile Netze), mobile Datendienste, 
Telegraphie und Telexdienste sowie 
die Vermietung von Telekommunika­
tionslei tungen. 

Seit 1993  fallen Datentransport­
dienste nicht mehr unter die Konzessi­
on, außerdem wurden Tätigkeitsbe­
schränkungen für Kabelbetreiber 
gelockert. Es ist geplant, alle Formen 
von Mobilkommunikation (Sprache 
und Daten) aus der Telekommunikati­
onskonzession auszugliedern und da­
mit dem Wettbewerb zugänglich zu 
machen. Die Niederlande planen statt 
einer Lizenzgebühr für die Vergabe 
der Mobilfunklizenz die Einführung 
einer Steuer, die auf die Gewinne der 
Mobilfunkbetreiber erhoben werden 
soll. 

Die Übergabe des Rechtes auf die 
Errichtung, die Instandhaltung oder 
den Betrieb von Telekom-Infrastruk­
tur und die Ausübung der gesetzlichen 
Konzessionsverpflichtungen auf ande­
re Unternehmen war früher nur an ein 
1 OOprozentiges Tochterunternehmen 
möglich, seit dem Börsengang ist die 
Beschränkung auf 5 1prozentige Töch­
ter ausgeweitet, die bestimmte Aufla­
gen erfüllen (so ihre Gründung ent­
sprechend EU-Vorschriften und die 
Ansiedlung oder Niederlassung in den 
Niederlanden). 

Im europäischen Vergleich schnei­
den die Niederlande gut ab: Der 
Versorgungsgrad liegt hier mit 
49 ,9% etwas über dem europäischen 
Durchschnitt, der Digitalisierungs­
grad ist mit 86% überdurchschnittlich 
hoch. 
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4 .6  Finnland 

In Finnland ist der Wettbewerb am 
Telekom-Markt schon weiter fortge­
schritten: Etwa ein Drittel der Benut­
zer wird von Telecom Finland, dem öf­
fentlichen Versorger, betreut, der Rest 
wird von insgesamt 49 privaten loka­
len Telekom-Betreibern bedient. Etwa 
89% der finnischen Haushalte besit­
zen Anteile an ihren lokalen TOs und 
werden deshalb zu stark reduzierten 
Preisen an das Netz angeschlossen. 
Mit 54,6% Anschlüssen pro 100  Ein­
wohnern hat Finnland nach Schwe­
den, Dänemark und Luxemburg die 
viertdichteste Versorgung Europas. 
Der Digitalisierungsgrad liegt mit 
5 1 %  (1993) leicht über dem europäi­
schen Durchschnitt. 

Die 49 lokalen Netzbetreiber unter­
liegen keiner Universaldienstpflicht. 

5. Ein Ausblick für Österreich 

5 .1  Zielkonflikte und Optionen 

Dem Österreichischen Telekommu-
nikationssektor stehen wichtige 
Schritte noch bevor. 

Gegenwärtig ist die Ausschreibung 
einer zweiten GSM-Lizenz (28) aktuell 
- ab 1998  treffen auch Österreich die 
EU-Regelungen, nach denen die Tele­
kom-Infrastruktur und der Sprachte­
lefondienst dem Wettbewerb geöffnet 
werden müssen. 

Zur Zeit ist die Post (PTV) für die 
Vollversorgung zuständig: Laut Fern­
meldegesetz § 44(1) hat "die PTV eine 
moderne und ausgewogene Fernmel­
deinfrastruktur bereitzustellen und 
dabei auf die technische Entwicklung 
sowie auf gesamtwirtschaftliche, re­
gionale und soziale Aspekte Rücksicht 
zu nehmen" .  Unter die gemeinwirt­
schaftliehen Leistungen fallen vor al­
lem Sozialtarife (Befreiung von der 
Fernsprechgrundgebühr und eine freie 
Gebührenstunde), sowie die Bereit-
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stellung öffentlicher Fernsprecher 
(29). Spätestens zum Zeitpunkt der 
vollständigen Liberalisierung müssen 
die Verpflichtungen zur Vollversor­
gung neu überdacht werden. Die Ent­
scheidung für ein System wird durch 
diverse Zielkonflikte erschwert: 

Förderung von 
Konkurrenz 

- gleichmäßige 
Lasten verteil ung 
der USO-Kosten 

effiziente, den - niedrige Tarife 
Kosten angepaßte für Ortsgesprä-
Tarifbildung ehe 

ausdifferenzierte 
Regulierung und 
Kontrolle 

Effizienzgewinn 
durch Universal­
dienst-Fonds 

Einführung 
neuer Konzepte 
aufgrund inter­
nationaler Bei­
spiele 

- Unternehmeri­
sche Freiheit im 
Telekomsektor, 
Reduktion öf­
fentlicher Aus­
gaben im Ver­
waltungshereich 

- Erfahrungen bei 
Lizenzvergabe 
und Aufschlä­
gen auf Zusam­
menschaltung 

- Lösungen, die 
speziell an die 
Österreichischen 
Voraussetzungen 
angepaßt sind. 

Je nach dem, welchem dieser Ziele 
Priorität eingeräumt wird, kann man 
sich für ein Regulierungsmodell ent­
scheiden. Wie breit soll die regulative 
Kontrolle angelegt sein? Die Öster­
reichische Regulierungsbehörde kann 
sich entweder auf die gegenwärtige, 
allgemein ausformulierte Versor­
gungspflicht beschränken, oder - ähn­
lich wie in Schweden - konkrete quan­
titative Ziele festlegen, die vom TU er­
reicht werden müssen, gekoppelt mit 
der Verpflichtung, für all diese Lei­
stungen getrennt Rechnung zu führen. 
Auf der Finanzierungsebene bestehen 
die Möglichkeiten, erstens nur ein TU 
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mit Auflagen und USO-Kosten zu be­
lasten, zweitens gebündelte Quersub­
ventionierungsmechanismen einzu­
führen, so daß konkurrierende TU s 
auch zum USO beitragen (meist über 
einen Aufschlag auf Interkonnektions­
gebühren) oder drittens ausdifferen­
zierte, transparente, dienstbezogene 
Quersubventionierungsmechanismen 
einzuführen, die auf ebenso ausdiffe­
renzierter Rechnungslegung beruhen. 

5.2 Ein Modell für Österreich 

Da die Post in Österreich bisher nur 
zu einer Einnahmen-Ausgaben-Rech­
nungsführung verpflichtet war und 
gemeinwirtschaftliche Leistungen in 
Österreich nur auf der Ausgabenseite 
erfaßt werden (30),  wird es noch länge­
re Zeit schwierig sein, Kosten aus ver­
lustreichem USO korrekt zuzuordnen. 
Aus diesem Grund wird es eher gelin­
gen, das Niveau allgemeiner Versor­
gung zu günstigen Preisen zu halten 
oder sogar zu steigern, wenn das TU -
zumindest während einer Übergangs­
phase - über gebündelte Abgaben (31)  
für daraus entstehende Verluste ent­
schädigt wird. Gleichzeitig ist es aber 
unerläßlich, die (auch von Brüssel ein­
geforderte ! )  Transparenz zu erreichen, 
indem der Regulierungsbehörde aus­
differenzierte Kastendarstellungen er­
bracht werden. Obwohl ein Universal­
dienste-Fonds, wenn er funktioniert, 
die sauberste und transparenteste Lö­
sung wäre, wird in Österreich zumin­
dest in einer Übergangsphase eine Fi­
nanzierung über Aufschläge auf die 
Zusammenschaltungsgebühren leich­
ter zu realisieren und deshalb vorteil­
haft sein. 

5.3 Gefährdet der Wettbewerb die 
sozial geprägte Vollversorgung in 

Österreich? 

In einem Zeit-Interview (32) vermu­
tet der Telekommunikationsexperte 
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Franz Arnold, daß in Deutschland 
manche Kunden damit rechnen müs­
sen, daß nach der vollständigen Libe­
ralisierung des Telekom-Marktes ab 
1998  ihre durchschnittlichen Telefon­
rechnungen auf längere Sicht höher 
ausfallen werden, da die aktuelle 
Durchschnittspreisbildung und Ko­
stenunterdeckung im Nahbereich 
nicht aufrechtzuerhalten ist. Da in 
Österreich eine ähnliche interne Quer­
subventionierung üblich ist, kann man 
diese Gefahr auch bei uns orten. Sol­
che sozialen Lasten können aber abge­
federt werden, wenn gezielte Förder­
maßnahmen erstellt werden. 
- Einkommensschwache Benutzer 

sollen weiter gefördert werden. 
Handelt es sich dabei eindeutig um 
soziale Umverteilung, so wäre das 
ein Argument, diese Förderung über 
das öffentliche Budget (das durch 
die Einführung der Mehrwertsteuer 
neue Einnahmen erhält ! )  anstatt 
über Abgaben aus dem Telekomsek­
tor zu finanzieren. 

- Die aus Großbritannien bekannten 

"Light Usage Schemes" haben meh­
rere Vorteile: Indem sie schwache 
Benutzer fördern, helfen sie im Re­
gelfall auch einkommensschwachen 
Benutzern (33) .  Für manche Kun­
dengruppen wird es durch diese Ta­
rife erst attraktiv, ans Netz zu ge­
hen, das wiederum erhöht die posi­
tiven Netzexternalitäten. Schließ­
lich stellt ein Spektrum an mehrstu­
figen Tarifen (Kombinationen von 
fixen und variablen Gebühren) auch 
nach rein ökonomischen Kriterien 
eine effizientere Lösung dar (34). 

- Für besonders von Desintegration 
gefährdete Gruppen sind spezielle 
Förderprogramme zu erstellen. Das 
betrifft Behinderte, die teure Anla­
gen brauchen, um Standarddienste 
entgegennehmen zu können, oder 
auch Arbeitslose. Colin R. Black­
man spricht in diesem Zusammen­
hang schon von der Förderung vir­
tueller Telefone: "A virtual telepho­
ne service could be offered to parti-
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cular groups ,  eg unemployed jobsee­
kers could be provided with free or 
subsidized phonecards and a voice 
mailbox. " 

6. Zusammenfassung 

Technologische Entwicklung und 
Verpflichtungen, die sich aus dem 
Österreichischen EU-Beitritt ergeben, 
haben zu erhöhtem Reformdruck im 
Telekommunikationsbereich geführt. 
Der in Brüssel für den Telekom-Be­
reich zuständige Kommissär Bange­
mann setzt hohe Erwartungen in eine 
marktwirtschaftliche Entwicklung 
dieses Sektors. Seit Ende 1 994 steht 
fest, daß nicht nur die Telekom-Dien­
ste, sondern mit 1998  auch die Infra­
struktur und alle Sprachdienste dem 
Wettbewerb ausgesetzt wird. Unter 
diesen veränderten Rahmenbedingun­
gen muß die Versorgung mit gemein­
wirtschaftlichen Diensten neu konzi­
piert werden. 

EU-Richtlinien verpflichten die na­
tionalen Regulierungsbehörden, eine 
universelle Versorgung zu garantieren, 
wobei die konkrete Ausformulierung 
der Auflagen und Finanzierungsfor­
men den Mitgliedsländern überlassen 
bleibt. 

Die Universaldienstverpflichtung 
umfaßt die allgemeine Versorgung der 
Bevölkerung mit dem Telefondienst zu 
gleichmäßigen Tarifen unabhängig 
von der geographischen Lage, die Be­
reitstellung öffentlicher Telefone, den 
Zugang zu Notrufdiensten, ein allge­
meines Telefonverzeichnis sowie Son­
derleistungen für behinderte Benut­
zer. Es wird erwartet, daß die Finan­
zierung dieser Universaldienste aus 
dem Telekom-Sektor selbst erfolgt. 

Damit ein TU, das durch solche Auf­
lagen Verluste eingeht, weil es unwirt­
schaftliche Kunden mitversorgen muß, 
im Wettbewerb nicht benachteiligt 
wird, können Sektor-interne Quersub­
ventionierungen eingeführt werden: 
Im Idealfall weist das TU diese "ver-
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meidbaren Kosten" aus , und wird ent­
schädigt über Aufschläge auf Inter­
konnektionsgebühren oder über einen 
Universaldienstfonds, in den alle TUs, 
die einen gewissen Marktanteil er­
reicht haben, einzahlen. 

Für Österreich, wo wichtige Libera­
lisierungsschritte erst vollzogen wer­
den müssen, ist es interessant, zu be­
trachten, wie in anderen Ländern mit 
mehr Wettbewerbserfahrung im Tele­
komhereich das Problem der univer­
sellen und unter Umständen unprofi­
tablen Versorgung gelöst wird: Schwe­
den zeichnet sich durch gerrau ausfor­
mulierte Universaldienstverpflichtun­
gen und Qualitätsauflagen aus. Seit 
1993  gibt es eine starke Regulierungs­
behörde mit eigenen Einnahmen (aus 
Lizenzen und Anmeldegebühren), die 
die Kosten für den Universaldienst 
mitfinanziert. In Großbritannien regu­
liert die OFTEL über die Lizenzverga­
be und Maximalpreisbestimmung. Bis 
1 994 war Mercury, das Konkur­
renzunternehmen zu BT, von Beiträ­
gen zur Finanzierung von BTs Univer­
saldienstverpflichtung befreit, seit ei­
nem Jahr darf BT jedoch Aufschläge 
auf die Interkonnektionsgebühren 
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dafür einheben. In Großbritannien 
werden nicht wie in Österreich ein­
kommensabhängig Gebühren erlassen, 
sondern schwache Benutzer gefördert. 
Das australische Beispiel ist von Inter­
esse, da dort USOs bereits seit einigen 
Jahren über einen Unversaldienst­
fonds finanziert werden. Frankreich 
hat einen sehr weiten Begriff von "ser­
vice public" ,  in den neben niedrigen 
Anschlußgebühren auch günstige Ta­
rife für öffentliche Institutionen, Inve­
stitionen in die Forschung und mehr 
eingehen. Die Leistungen werden von 
France-Telecom erstellt, das dafür 
Aufschläge auf Interkonnektionsge­
bühren einhebt. 

Damit in Österreich die kleinen pri­
vaten Kunden nicht zu kurz kommen, 
wenn auch im Bereich der Infrastruk­
tur und des Sprachdienstes das Mono­
pol der Post aufgehoben wird, ist es 
notwendig, möglichst bald zu ermit­
teln, in welcher Höhe hier (vermeidba­
re) Kosten aus der Versorgung unwirt­
schaftlicher Kunden entstehen, und 
schon frühzeitig die Rechte und 
Pflichten, die mit Lizenzvergaben ein­
hergehen, ausformulieren. 

Anhang 1 :  

Gemeinschaftliche Förderkonzepte i m  Bereich Telekommunikation für die 
Ziel-I -Regionen für die Jahre 1994-99 (in Mio. ECU): 

Spanien Griechenland Irland Italien Portugal 

Gesamtes Budget 1 . 194 3 04 68  1 . 183  494 
EU-Beitrag 4 1 8  1 9 2  32  407 248 
öffentlicher 
Beitrag 776  1 12 3 6  146 
gesamte 
Investitionen 8 .670 3 . 600  1 . 1 82 8 . 134  4 .638 
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Anhang 2: 
Skizzt! zu Ramsey-Preisen 

P1 = P2 

P1 

01 

Minimiere den Dead-Weight-Loss, � 
wobei die Erträge B die Fixkosten decken. 

Quelle: Bräutigam {1909) 1323. 

Ramsey-Preise werden in Abhängig­
keit von der Nachfrageelastizität ge­
setzt. Sie set.A�.en sic:h aus den Grenzko­
sten und einem Aufschlag zusammen, 
der umso größer ist, je unelastischer 
die Nachfrage, bzw. je steiler die 
Nachfragekurve ist. In der Skizze ist 
veranschaulicht, daß die Summe der 
schwarzen Dreiecke, die den gesamten 
Wohlstandsverlust ausmachen, im Fall 
(n) bei gleichen Preisen für alle größer 
ist, als im Fall (b). 
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Anmerkungen 
(1) Der Begriff Universal Service wird 

schon langP. in den USA diskutiert und 
wurde vuu der Europäischen Kommis­
sion im Zusanunenhang mit Liberali­
sierungsschritten verwendet. ln den 
meisten europäischen Ländern sproch 
man bisher meist von "puhlic service" 
oder - wie in Öst.erreü.:h - von gemein­
wirtschaftlichen Leistungen. Darunter 
werden nicht erwerbswirtschaftliche 
Leistungen verstanden. die die öffentli­
che Hand zur Verfügung stellt.. Da man 
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sich in Europa bei zunehmendem Wett­
bewerb auch hier am Begriff des Uni­
versaldienstes orientiert, werde ich ihn 
in dieser Arbeit vorrangig verwenden. 

(2) Vgl. OECD (1991) 15 .  
(3 )  Zit. Europa und die globale Informati­

onsgesellschaft. Empfehlung für den 
Europäischen Rat (Brüssel 1994).  

(4) Siehe auch Stanbrook, Hooper (1994) 
9 ff. 

(5) Siehe die Liste der offiziellen Doku­
mente der Kommission und des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften im 
Literaturverzeichnis. 

(6) Entschließung des Rates vom 7. Febru­
ar 19 94 über die Grundsätze für den 
Universaldienst im Bereich der Tele­
kommunikation (94/C 48/0 1) .  

(7) Vgl. Grünbuch Infrastruktur Teil 1 
(1 994) 3 1 .  

(8) Zit. Infrastruktur-Grünbuch Teil II 
(1995) 92 .  

(9)  Ebd. 50 .  
(10) Siehe Erklärung der Kommission be­

züglich der Entschließung des Rates 
über den universellen Dienst im Be­
reich der Telekommunikation (94/C 
48/06). 

( 1 1 )  Richtlinie der Kommission vom 28. Ju­
li 1990 über den Wettbewerb auf dem 
Markt für Telekommunikationsdienste 
(90/388/EWG). 

(12) Ramsey-Preise setzen sich aus den 
Grenzkosten und einem Aufschlag zu­
sammen, der von der Nachfrageelasti­
zität abhängig ist: Je flexibler die Kon­
sumenten auf Preisveränderungen rea­
gieren, desto geringer soll dieser Auf­
schlag sein. Die Nachfrage nach Fern­
gesprächen ist sehr preiselastisch, des­
wegen widersprechen hohe Fernge­
sprächsgebühren dieser Ramsey-Regel. 

(13)  Für Schweden liegen Schätzungen der 
Kostendeckungsgrade vor: im lokalen 
Bereich beträgt er 68%, im Fernver­
kehr 158% und im internationalen Te­
lefondienst 340 % .  Siehe auch Ab­
schnitt 4 . 1 .  

(14) Analysys, Provision of Quantitative 
Data as Background Material for the 
Bangemann Group. Final Report 
(1994). Zitiert nach Artbur Andersen 
(1 994) 157  f. 

(15)  Die Autoren der Arthur-Andersen­
Studie vermuten, daß diese Werte noch 
beträchtlich sinken könnten, würden 
statt vollständig aufgeteilter Fixkosten 
die vermeidbaren Kosten verwendet. 
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(16) Vgl. Cave et al. (1 994) 2 .  
(1  7 )  Siehe dazu ebd. 34. Die Zahlungs­

bereitschaft für einen Anschluß steigt, 
je größer das Netz und die damit 
einhergehenden N etzexternali täten 
sind. 

( 18) OECD (1991)  16 ,  nennt eine Größen­
ordnung von 60 bis 80% für die allge­
meinen und gemeinsamen Kosten. 

(19) Zit. Grünbuch (1 995) 83 .  
(20)  Vgl. Artbur Andersen (1994) 160 .  
(21)  Ebd. 147.  
(22) In England muß aus diesem Grund 

Mercury erst seit 1994 für USO-Kosten 
mitaufkommen. 

(23) Folgendes Zitat zeigt, daß Televerket 
den Wettbewerb offiziell begrüßt: "The 
result of this pragmatic telecommuni­
cations policy has been clearly positi­
ve. While Swedish Telecom has lost 
market shares on new players on the 
Swedish market, this has been more 
than compensated for by the rapid 
growth of the total market in terms of 
products, services and traffic. Compe­
tition has increased both the range of 
products and the interest in the appli­
cations of new telecommunications 
services" (Televerket 1990).  

(24) Das bedeutet, daß die Preise nicht um 
mehr als den Konsumentenpreisindex 
weniger ein Prozent, das als Produkti­
vitätssteigerung angenommen wird, 
steigen dürfen. 

(25) Vgl. European Communications News­
file 7 (6), 7. 4. 1995.  

(26)  Cave et al. (1 994) führen diesen Rück­
gang einerseits auf die fortschreitende 
Erfahrung mit den adäquaten Ko­
stenermittlungsmethoden zurück als 
auch auf einen realen Kostenrückgang 
durch Innovation. 

(27) Siehe WIK, EAC, Annex to Final Re­
port - Country Studies. 

(28) Global System for Mobile Communica­
tion, das paneuropäische, digitale, zel­
lulare Mobilfunksystem. 

(29) Derzeit gibt es 3 1 . 1 50 öffentliche 
Münz- oder Kartentelefone, die Ge­
bührenbefreiung betrifft ca. 200.000 
Empfänger und erreicht eine Summe 
von öS 800 Mio. 

(30) Darunter fallen Gebührenbefreiungen, 
öffentliche Telefonzellen, Informati­
onsdienste. 

(31)  " Gebündelt" bedeutet in diesem Zu­
sammenhang, daß die Entschädigun­
gen vorläufig nicht spezifischen ver-
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lustreichen Leistungen einzeln zuge­
ordnet werden. 

(32) Die Zeit 19 (1995) .  
(33) Vgl. Blackman (1 995) 175.  
(34)  Selbstselektionsmechanismen führen 

dazu, daß insgesamt mehr Konsumen­
tenrente entsteht als bei einheitlichen 
Tarifen. 
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KOMMENTAR 

Soll die Familien­
beihilfe einkommens­

abhängig werden? 

AGNES STREISSLER 

Der folgende Kommentar soll einen 
Beitrag zur derzeit laufenden Diskus­
sion um einkommensabhängige Trans­
fers (Einkommensbesteuerung von 
Transfers, Haushaltsbesteuerung, . . .  ) 
darstellen. Die verschiedenen Konzep­
te, die es zu diesem Themenbereich 
gibt, sollen kurz vorgestellt und ihre 
Vor- und Nachteile gegeneinander ab­
gewogen werden. 

Um eine Übersicht über die Diskus­
sion zu bekommen, muß man sich 
zunächst überlegen, bei welchen 
Transfers es überhaupt denkbar ist, sie 
einkommensabhängig zu machen. Um 
diese Frage zu beantworten, seien die 
Transfers in vier Gruppen eingeteilt: 

Transfers basierend auf dem Versi­
cherungsprinzip: Hier wird der Trans­
fer von der Bemessungsgrundlage ab­
geleitet. Es ist somit die Erwerbstätig­
keit ausschlaggebend für die Ausbe­
zahlung des Transfers, nicht aber das 
derzeitige Einkommen. Solche Trans­
fers vom derzeitigen individuellen 
oder Haushaltseinkommen abhängig 
machen zu wollen, ist undenkbar, da 
es dem Versicherungsprinzip wider­
spräche. 
- Transfers basierend auf dem Sozial­

prinzip: Diesen Transfers liegt Be­
dürftigkeit zugrunde. Bei den mei­
sten derartigen Transfers ist es be-

reits heute so, daß sie vom Haus­
haltseinkommen abhängig sind: So­
zialbeihilfe, Studienbeihilfe, Wohn­
beihilfe, Notstandshilfe, etc. 

- Es gibt hier nur wenige Ausnahmen, 
deren Höhe einkommensunabhän­
gig ist: Pflegegeld, Geburtenbeihil­
fe, Fahrtkostenzuschüsse im Famili­
enlastenausgleich. 

- Transfers basierend auf dem Scha­
denersatzprinzip: Da es sich bei die­
sen Transfers um Entschädigungen 
aufgrund eines tatsächlichen Scha­
dens handelt (Kriegsopferversor­
gungsleistungen, Verbrechensopfer­
entschädigungen, Zahlungen auf­
grund des Impfschadengesetzes, . . .  ) ,  
ist es auch hier undenkbar, sie von 
einem Einkommen abhängig zu ma­
chen. 

- Transfers basierend auf der Berück­
sichtigung des Leistungsfähigkeits­
prinzips: Der wichtigste Transfer 
hierbei ist die Familienbeihilfe, die 
davon ausgeht, daß die privatwirt­
schaftliehen Einkommen nicht die 
persönliche, private Situation des 
Einkommensempfängers widerspie­
geln und daß durch die Erziehung 
von Kindern die Leistungsfähigkeit 
des Steuerpflichtigen gemindert ist. 
Hier wäre es denkbar, und darum 
dreht sich auch der Großteil der 
Diskussion, diese Transfers einkom­
mensabhängig zu machen, da das 
Leistungsfähigkeitsprinzip an sich 
ja bereits eine Einkommensabhän­
gigkeit suggeriert. 
Die verteilungspolitische Logik bei 

Transfers aufgrund des Sozialprinzips 
bzw. aufgrund der Berücksichtigung 
des Leistungsfähigkeitsprinzips wäre, 
diese Transfers von einem gemein­
schaftlichen Haushaltseinkommen ab­
hängig zu machen. Dies ist aber ver­
waltungsökonomisch nur dann ver­
tretbar, wenn im Steuerrecht selbst 
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der Begriff des Haushaltseinkommens 
festgelegt wird. Wenn dies geschieht, 
so ist der Weg nicht weit zu einer ge­
nerellen Haushaltseinkommenserfas­
sung sowie darauffolgend zu einer 
Einführung der Haushaltsbesteue­
rung. Das bedeutet, daß man sich bei 
der gesamten Diskussion die Vor- und 
Nachteile dieser Form der Besteue­
rung vor Augen führen sollte. 

Somit werden im folgenden zuerst 
die unterschiedlichen Konzepte der 
Haushaltsbesteuerung (wie sie in 
Deutschland, den USA oder der 
Schweiz praktiziert werden) erklärt 
und eine Gegenüberstellung mit dem 
Konzept der Individualbesteuerung 
(wie es in Österreich besteht) versucht. 
Erst dann wird auf einkommensab­
hängige Transfers, im speziellen auf 
die Transfers der Familienpolitik, ein­
gegangen. 

1. Formen der Einkommensbesteue­
rung von Haushaltsangehörigen 

Auf ein wichtiges Problem sei gleich 
zu Anfang hingewiesen: Das Konzept 
der Haushaltsbesteuerung hat (in den 
gängigen Spielarten) noch nicht vor­
dergründig mit Kindern zu tun - es 
geht lediglich darum, daß die Einkom­
men der beiden (Ehe-)Partner gemein­
sam besteuert werden. Weder in der 
Schweiz, noch in Deutschland oder 
den USA wird in diese Besteuerung 
die Kinderzahl eingerechnet. Etwaige 
Kinderabsetz- oder Freibeträge spie­
len in dieser Diskussion noch keine 
Rolle. Nowotny betont dieses Problem 
ebenso: 

"In der Diskussion werden meist Ar­
gumente der Ehegattenbesteuerung 
mit solchen des Kinderlastenaus­
gleichs vermischt, [ . . .  ] .  Die Frage der 
Ehegattenbesteuerung sollte jedoch 
von dem Problem des Kinderlasten­
ausgleichs prinzipiell getrennt wer­
den: Jede ehebezogene steuerliche Re­
gelung, die von Motiven des Kinderla­
stenausgleichs beeinflußt ist, begün­
stigt zwangsläufig auch kinderlose 
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Ehen und erreicht umgekehrt nicht die 
Kinder alleinerziehender Eltern in 

"Halbfamilien" und "nicht intakten 
Ehen"(l) .  

Das bedeutet, daß auch in der Folge 
keine Absetzbeträge für Kinder bzw. 
auch Alleinerzieherabsetzbeträge be­
rücksichtigt werden. Der Kinderla­
stenausgleich wird erst später wieder 
bei der Diskussion um die Einkom­
mensabhängigkeit der Familienbeihil­
fe zur Sprache kommen. 

Nowotny spricht in dem obigen Zi­
tat auch unter anderem eines der we­
sentlichen Probleme einer Haushalts­
besteuerung an: Es ist durch die Viel­
zahl der individuellen Lebensmuster 
praktisch unmöglich geworden, einen 
Haushalt zu definieren. Somit müßte 
der Gesetzgeber definieren, was ein 
Haushalt nach dem Gesetz ist. Dies 
würde zwangsläufig zu einer Diskri­
minierung (sei es nun durch Nennung 
oder durch Nicht-Nennung) führen, da 
nicht jede Lebensform erfaßbar ist. 

Ein weiteres Problem besteht, wie 
bei allen Spielarten der Einkommen­
besteuerung, welches Einkommen 
überhaupt relevant ist. Durch ver­
schiedene Hinzurechnungen kommt 
man zu unterschiedlichen Einkom­
mensbegriffen. Speziell auf das Pro­
blem der leichteren Erfaßbarkeit von 
Einkommen unselbständig Beschäf­
tigter im Vergleich zu Freiberuflern 
wird gerade von Arbeitnehmervertre­
tern immer wieder hingewiesen. 

Bevor aber weiter in die (qualitative) 
Problematik der Haushaltsbesteue­
rung eingegangen wird, sollen die drei 
gängigsten steuertechnischen Formen 
dargestellt werden. 

1 . 1 .  Steuertechnische Grundformen 
der Ehegattenbesteuerung (2) 

Es wird von folgender Grundkon­
stellation ausgegangen: Y1 und Y2 sei­
en die Einkommen der beiden Partner, 
Yc das Gesamteinkommen und T(.) die 
jeweilige Steuerschuld. Der Einkorn-
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mensteuertarif ist jeweils direkt pro­
gressiv (steigende Grenzsteuersätze). 

e Individualbesteuerung: 

Jedes Einkommen wird für sich be­
steuert, unabhängig von der Le­
bensform der beiden Mtmschen: 

T(Y(;) = T(Y1) ' T (Y" ) 
Um die erhöhte Ausgabenlast für 
Alleinverdiener zu berücksichtigen, 
wird meist ein Freibetrag bzw. ein 
Absetzbetrag gewährt (in Österreich 
ist es ein Absetzbetrag, also ein Ab­
zug von der Steuerschultl), tler aller­
dings niedriger ist als der allgemei­
ne Frei- oder Absetzbetrag, womit 
dem Umstand Rechnung getragen 
wird, daß durch einen gemeinsamen 
Haushalt es zu Kostenersparnissen 
gegenüber zwei getrennt lebenden 
Personen kommt. 

• Einfache ZusammenvemnLagu.ng: 

Hier wird der Steuertarif auf das 
summierte Einkommen beider Part­
ner angewandt: 

T(Yc;) "' T(Y, + Y2) 
Gibt es keine anderen Regeln, so 
wird die damit zu erbringende Steu­
erschuld bei einem progressiven Ta­
rif immer höher sein als die nach der 
inrtiviom�llen Veranlagung. Meist 
wird diese Wirkung durch zusätzli­
che Freibeträge (sogenannte "Ehc­
frauen-Frcibct.rägc'') etwas abge­
schwächt. 

• Zusammenveranlagung mit Ehegat­
tensplitting: 

Dieses Verfahren arbeitet ohne 
Freibeträge fiir partnerschartliehe 
Lebensformen. Hier besteht die Be­
günstigung in einem sogenannten 
Splitting-Faktor: Es wird die Sum­
me der Einkommen durch zwei divi­
diert, dann wird der Steuersatz dar­
auf angewandt und dann wiederum 
mit 2 multipliziert. 

Wtrtsch-aft und Gesellschaft 

Im folgenden werden Beispiele zei­
gen, daß aus einer derartigen Be­
steuerung sich ein Vorteil SV für 
Ehepartner gegenüber ledigen Per­
sonen ergibt (und zwar völlig unab ­
hängig, ob beide Partner erwerbs­
tätig sind oder nicht), der folgender­
maßen berechnet werden kann: 

SV(Y�> Y,} = T(Y,) + T(Y2)-2 x T(Y. + Y,) 
2 

Zu diesem Splittingvorteil wird 
weiter unten mehr gesagt werden. 

1.2. Eine illustrative Gegenüberstel­
lung der drei Konzepte 

rm folgenden soll ver:mcht wer·den, 
anhand typischer Paarungen die drei 
Konzepte miteinander zu vergleichen. 
Es wird dabei folgendes Steuersystem 
"crfunden"(3): Vom Bruttoeinkom­
men werden 17,65% an Sm:iälversi­
cherungsbeiträgcn bis zur Höchstbei­
tragsgrundlage von öS 36.000,- abge­
zogen. Diese monatliche Lohnsteuer­
basis wurde mit 14 multipliziert und 
dann den Tarifen des Österreichischen 
Steuersystems(4) unterworfen (wobei 
13. und 14. Monatsgehalt nicht begün­
stigt wurden) . ln den Syslemen der ln­
dividualbcsteuerung und des Split­
ting-Verfahrens wird für jedes eigen­
ständige Einkommen von der Steuer­
schuld ein Betrag von je öS 8.840,- als 
allgemeiner Absetzbetrag abgezogen. 
Bei der Zusammenveranlagung, die 
besonders durch die Progression be­
troffen ist, wurde statt des Absetz­
betrages ein Steuerfreibetrag von 
öS 21 .000,- pro eigenständigem Ein­
kununen gewährt (5). Dadurch wird 
der Progressionseffekt etwas gemil­
dert. Schließlich wird bei der Indivi­
dualbesteuerung tmd der Zusammen­
veranlagung ein Alleinverdienerab­
setzbetrag \'On öS 5.000,- gewährt. 

Als typische Paarungen wurden fol­
gende seehs Konstellationen gewählt: 
Rinma 1 wurde davon ausgegangen, 
daß der Haushalt ein Gesamtbrut-
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toeinkommen in der Höhe der Höchst­
beitragsgrundlage hat (öS 36 .000 ,-), 
bei der anderen Gruppe wurde das Ge­
samteinkommen auf zweimal der 
Höchstbeitragsgrundlage festgesetzt 
(öS 72 .000 ,-). Nun wurden jeweils drei 
verschiedene Aufteilungen durchge­
rechnet: B verdient zu 100% allein das 
Haushaltseinkommen, A und B verdie­
nen gleichviel (jeweils 50%) ,  A ver­
dient 3 3 % ,  B verdient 67% des Haus­
haltseinkommen (welches Geschlecht 
in der Realität A und B haben, darf 
sich der Leser/die Leserin ausdenken ! )  

Wie deutlich zu  sehen ist, fallen die 
auf diese Art berechneten Steuer­
schulden der Paarungen sehr unter­
schiedlich aus. Zur Verdeutlichung 
gibt die unterste Tabelle den Vergleich 
der Systeme in Prozent, bezogen auf 
das System der Individualbesteuerung 
an. Rein objektiv, nach den Ergebnis­
sen der hier angestellten Berechnung, 
kommt man zu folgender Analyse (6): 
e Durch den Alleinverdienerabsetz-

betrag unterscheidet sich das Sy­
stem der Individualbesteuerung ge­
ringfügig von dem Zustand zweier 
lediger Personen - verdient einer 
der Partner nichts, so ist es in dem 
hier beschriebenen System günsti­
ger zu heiraten (7) ! 

e Das System der Zusammenveranla­
gung hat durch den Progressionsef­
fekt durchgehend eine höhere Steu­
erschuld als im System der Indivi­
dualbesteuerung. 

e Das System des Steuersplittings hat 
durchgehend eine niedrigere Steu­
erschuld als beim System der Indi­
vidualbesteuerung. 

e Im System der Zusammenveranla­
gung werden höhere (Gesamthaus­
halts-)Einkommen im Vergleich zur 
Individualbesteuerung weniger ge­
troffen als niedrige - dies ergibt sich 
aus der progressionsmildernden 
Wirkung durch die Freibeträge. 

e Die Steuerersparnis durch die Ehe­
schließung im Splitting-System (der 
sogenannte Splitting-Vorteil) hängt 
wesentlich von der Höhe des Ein-
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kommens ab und wächst mit die­
sem. (8). 

e Auf den ersten Blick sieht es so aus, 
als wäre die Steuerbelastung bei al­
len Besteuerungsarten (wenn auch 
nur geringfügig) am niedrigsten bei 
dem Paar mit den ausgeglichenen 
Einkommen. Dies liegt aber weniger 
an den Konzepten, sondern an den 
getroffenen Annahmen des Steuer­
systems: Ausgegangen wird von 
gleichen Bruttohaushaltseinkom­
men, Sozialversicherungsbeiträge 
werden bis zur Höchstbeitrags­
grundlage proportional erhoben, 
Absetzbeträge, Freibeträge, etc. 
Bei genauerer Betrachtung erkennt 
man aber, daß nur bei dem System 
der Individualbesteuerung auf­
grund des Progressionseffektes aus­
geglichenere Einkommenspaarun­
gen wirklich bevorzugt werden (sie­
he Tabelle 1) .  

1 .3.  Begründung und Motivation der 
Besteuerungskonzepte 

1 .3 . 1 .  Splitting-System und 
Zusammenveranlagung 

Nachdem die drei Steuersysteme an­
hand von Zahlen erklärt wurden, sol­
len nun einige Anmerkungen dazu ge­
macht werden, welche Motivationen 
hinter den einzelnen Konzepten ste­
hen. 

Eine große Schwierigkeit bestand 
darin, wirklich ernstzunehmende öko­
nomische Argumente für die Haus­
haltsbesteuerung zu finden. Zu oft 
wird hier einfach von der normativen 
Förderungswürdigkeit von Ehe und 
Familie ausgegangen, die mit gesell­
schaftspolitischen Gesichtspunkten 
begründet wird: 

" . . .  andererseits ist eine Begünsti­
gung der Ehe unter gesellschaftspoliti­
schen Gesichtspunkten möglich, etwa 
wenn sie im Hinblick auf die gesell-
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Tabelle 1 :  

Bruttoeinkommen 
A B 

0 3 6 .000 ,-
18 . 000 ,- 1 8 . 000 ,-
12 . 0 00 ,- 24 .000 ,-

0 7 2 . 000 ,-
36 .000 ,- 3 6 .000 ,-
24 .000 ,- 48 .000 ,-

Steuerpflichtiges Einkommen (in öS) 

Lohnsteuerbasis 
A B 

0 2 9 . 646 ,-
14 .823 ,- 14 .823 ,-

9 .882 ,- 1 9 . 7 64,-

0 6 5. 646,-
2 9 . 646 ,- 2 9 . 646 ,-
1 9 . 764,- 4 1 . 646 ,-

Jahreseinkommen 
A B 

0 
2 0 7 . 522 ,-
138 .348 ,-

0 
4 1 5 . 044,-
2 7 6 . 696 ,-

4 1 5 . 044,-
2 0 7 . 522 ,-
2 7 6 .696 ,-

9 1 9 .044,-
4 1 5 . 044,-
5 8 3 .044,-

Jährlich zu zahlende Steuerschuld nach verschiedenen Steuerkonzepten (in öS) 

ledig Individualbesteuerung Zusammenveranlagung Splitting 
1-2 allgemeine 1-2 allgemeine 1-2 allgemeine 1-2 allgemeine 
Absetzbeträge Absetzbeträge Freibeträge Absetzbeträge 

evtl. 1 Alleinverdiener-AB evtl. 1 Alleinverdiener-AB 

T{A) T{B) T{A)+T(B) T(A) T{B) T{A)+T(B) (A+B) T{A+B) (A+B)/2 2xT([A+B]:2) Splitting-
vorteil 

0 114.478,- 114.478,- 0 109.478,- 109.478,- 415.044,- 109 .498,- 207.522,- 81.974,- 32.504,-
36.567,- 36.567,- 73. 134,- 36.567,- 36.567,- 73. 134,- 415.044,- 105.678,- 207.522,- 73.134,- 0 
15.597,- 58.703,- 74.300,- 15.597,- 58.703,- 74.300,- 415.044,- 105.678,- 207.522,- 73. 134,- 1 .166,-

0 343.682,- 343.682,- 0 338.682,- 338.682,- 919 .044,- 337.022,- 459.522,- 275.158,- 68.524,-
114.478,- 114.478,- 228.956,- 114.478,- 114.478,- 228.956,- 830.088,- 287.044,- 415.044,- 228.956,- 0 

58.703,- 185.038,- 243 .741,- 58.703,- 185.038,- 243 .741,- 859.740,- 301.870,- 429.870,- 241 .411,- 2.330,-
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schaftliehe Stabilität, die gegenseitige 
Verantwortung der Eheleute und die 
Erziehung der Kinder als besonders 
förderungswürdig erscheint" (9) .  

Im Licht dieser Schwierigkeit sollen 
die folgenden Ausführungen gesehen 
werden, bevor der Vorwurf der Pole­
mik gemacht wird. Es gibt nicht wirk­
lich schlüssige Argumente dafür, daß 
in einer Gesellschaft, die die Gleichbe­
rechtigung von Mann und Frau als Po­
stulat hat, das Konzept der Haushalts­
besteuerung das bessere wäre. 

Welche ideologischen Hintergründe 
das Plädieren für eine Haushaltsbe­
steuerung hat, sei durch folgendes Zi­
tat illustriert: 

"Die Familienbesteuerung stellt ei­
nen Problemkomplex dar, der gesamt­
staatlich und gesellschaftlich von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung 
ist, denn die Familie erfüllt im Staat 
eine wahrlich fundamentale Rolle. Sie 
dient als "kleinste natürliche Einheit" 
jeder sozialen Gemeinschaft als 
Grundlage. Ein geordneter Staat und 
eine geordnete Gesellschaft wird am 
besten durch geordnete Familien ge­
währleistet. [ . . .  ] Daß die Kosten für 
Unterhalt und Erziehung für die Fa­
milien eine Last bedeuten, wird wohl 
niemand bestreiten können. Die mo­
derne Gesellschaft unserer Tage ist 
nicht mehr bereit, diese Last ohne ent­
sprechende Förderung zu tragen. Ge­
rade in Zeiten, in denen die Geburten­
raten in den Industrieländern eher sin­
ken als ansteigen, spielt die große fi­
nanzielle Belastung, die mehr Kinder 
in einer Familie mit sich bringen, eine 
nicht unbedeutende Rolle" (10) .  

Dieses Zitat belegt deutlich, was 
eingangs mit der Gefahr der Vermi­
schung von Ehegattenbesteuerung und 
Kinderlastenausgleich gemeint war: 
Man kann wohlmeinend der Autorin 
unterstellen, daß sie mit diesem Zitat 
eigentlich gemeint hat, daß Eltern­
schaft unterstützt gehört - meines Er­
achtens zwar weniger aus ordnungs­
politischen und organizistischen Moti­
ven als hier betont wird. Tatsache ist, 

298  

21. Jahrgang (1995), Heft 2 

daß die Autorin aber mit diesem Zitat 
dafür plädiert, daß die Institution der 
Ehe steuerlich begünstigt werden soll. 
Dieses Ansinnen ist rein ideologischer 
Natur und daher aus ökonomischer 
Sicht nicht weiter zu beachten. 

Die ökonomische Begründung für 
die Steuerbasis des Haushaltseinkom­
mens liegt im Prinzip der Leistungs­
fähigkeit. 

"Im Kontext mit der Leistungs­
fähigkeit sollte die steuerpflichtige 
Einheit als Haushaltseinheit definiert 
werden. Das Prinzip der Umfassend­
heit ist so weit auszudehnen, daß es 
nicht nur die Einkünfte aus allen 
Quellen, sondern auch die Einkommen 
aller Mitglieder der Haushaltsgemein­
schaft einbezieht. Die Steuerschuld 
sollte dieselbe sein ohne Rücksicht 
darauf, ob ein oder mehrere Verdiener 
vorhanden sind, vorausgesetzt, die 
Einkommen fließen in dieselbe Haus­
haltskasse" (1 1) .  

Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip 
wird aber in unterschiedlicher Weise 
ausgelegt. Einmal wird behauptet, daß 
durch die Tatsache, daß mehrere (oft 
unterhaltsanspruchsberechtigte) Per­
sonen in einem Haushalt leben und 
daß somit das "Familieneinkommen" 
steuerlich günstiger behandelt werden 
muß als getrennte Individualeinkom­
men, da die Leistungsfähigkeit gemin­
dert ist. Zugrunde gelegt wird hierbei 
die Unterhaltspflichtenregelungen des 
Bürgerlichen Rechts. Da die Einkom­
mensteuer bei dem disponiblen Ein­
kommen ansetzt, soll die Unterhalts­
pflicht, die dieses mindert, berück­
sichtigt werden. 

Das Splitting-System in Deutsch­
land geht von dieser Sicht der Dinge 
aus. Tatsache ist aber, daß nicht die 
Unterhaltspflicht begünstigt wird, 
sondern bereits die Ehe (woraus man 
schließen könnte, daß die Erfinder die­
ses Systems das traditionelle Bild der 
Versorgung der Frau durch den Mann 
vor Augen hatten) . In Frankreich ist 
das System wenigstens so konsequent, 
daß auch ein Kinder-Splitting-Faktor 
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in der Besteuerung enthalten ist, wo­
mit die wirklich Abhängigen unter­
stützt werden. Sauberer könnte man 
die Unterhaltspflicht durch Absetzbe­
träge oder besser noch durch Transfer­
leistungen unterstützen. 

Die Zusammenveranlagung hinge­
gen trägt eher dem Umstand Rech­
nung, daß man durch die Zusammen­
legung von Haushalten profitiert. Es 
treten bis zu einem gewissen Grad 
Skaleneffekte auf (gemeinsames Woh­
nen ist weniger als doppelt so teuer 
wie zwei getrennte Wohnungen) . So­
mit ist die Leistungsfähigkeit durch 
einen gemeinsamen Haushalt gestei­
gert. Daß dieses System emanzipatori­
sche Probleme aufwirft, wird an­
schaulich durch die steuerrechtliche 
Praxis der Schweiz vor Augen geführt. 

"Dieses System hat zur Folge, daß 
alle steuerbaren Einkünfte, die den 
Ehepartnern zufließen, ohne Rück­
sicht auf den Güterstand zusammen­
gerechnet werden. Das Einkommen 
der Ehefrau wird ihrem Ehemann zu­
gerechnet (Art 13 WStB) ,  sie bleibt 
aber trotzdem weiterhin Steuersub­
jekt. Der Ehemann übernimmt über­
dies die Erfüllung der Steuerpflichten 
der Ehefrau (Steuersubstitution) . Das 
bedeutet, daß sämtliche oder einzelne 
Rechte und Pflichten von Gesetzes we­
gen auf eine andere Person (i. d. R. den 
Ehemann) übergehen, ohne daß dieser 
die Voraussetzungen der subjektiven 
Steuerpflicht erfüllt"(12) .  

Es soll nochmals unbedingt betont 
werden, daß das Argument der Minde­
rung der Leistungsfähigkeit durch 
Ausgaben für Kinder stichhaltig ist. 
Die Tatsache, daß Elternteile ebenso 
wie Kinderlose der Progression des 
Steuersystems ausgesetzt sind, kann 
aber durch andere steuerliche Instru­
mente bzw. Transfers besser ausgegli­
chen werden. Um es anders zu sagen: 
Aus emanzipatorischer Sicht ist es 
wichtig zu betonen, daß steuerliche 
bzw. allgemein staatliche Kinderför­
derung nicht gleich zu setzen ist mit 
Förderung von Haushalten bzw. Ehe-
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schließung. 
Ein Argument der Steuerpraxis, daß 

für die Haushaltsbesteuerung ange­
führt wird, ist folgendes: 

"Gegen das Individualprinzip spre­
chen in übrigen die damit verbunde­
nen Möglichkeiten der Steuervermin­
derung. Selbständige und Besitzer 
größerer Vermögen können durch 

"Scheinarbeitsverhältnisse" mit der 
Ehefrau und durch eine Übertragung 
von Vermögensteilen an die Ehefrau 
und an Kinder die Einkommensteuer­
schuld vermindern, da durch die dar­
aus resultierende Aufspaltung des 
Einkommens die hohen Spitzensteuer­
sätze eines Progressionstarifs vermie­
den werden können"(l3) .  

Dieses Argument ist nicht ganz von 
der Hand zu weisen; allerdings dürfte 
der Gutverdiener bei dem heutigen 
Scheidungsrisiko es sich meist zwei­
mal überlegen, ob er seine Vermögens­
werte überschreiben soll, um einen 
Steuervorteil zu lukrieren. Schwieri­
ger ist die Lage dann, wenn Unterneh­
mer in einem Individualbesteuerungs­
system de facto Splitting dadurch her­
beiführen, daß die Ehefrau oder die 
Lebensgefährtin im Betrieb angestellt 
wird. Solange diese Anstellung mit ei­
ner anderen Anstellung am Markt ver­
gleichbar ist, läßt sich gegen so ein 
Vorgehen nichts einwenden. Die 
Schwierigkeit ist aber, zu überprüfen, 
ob die Anstellung marktkonform ist, 
oder ob hier nur ein Steuervorteil ab­
geschöpft wird. Insofern besteht hier 
ein Nachteil der Individualbesteue­
rung. 

1 .3 .2 Individualbesteuerung 

Viele der in der Folge angeführten 
Argumente für die Individualbesteue­
rung sind eigentlich Argumente gegen 
das eine oder andere System der Haus­
haltsbesteuerung. Solche "Negativar­
gumente" sind insofern auch zulässig, 
als daß es darum geht, das den Zielen 
entsprechendste Steuersystem ausfin-
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dig zu machen und daher auch nach 
dem Prinzip der negativen Auslese 
vorgegangen werden kann. 

Vier Ziele werden, rein subjektiv, 
aufgestellt, die ein "gutes" Steuersy­
stem erfüllen sollte: 
e Das Steuersystem sollte keinen Ein­

fluß auf die Entscheidung für die 
Erwerbstätigkeit der Ehepartner 
haben - auf keinen Fall soll es aber 
einen Negativanreiz bieten ! 

e Das Steuersystem sollte auch keinen 
Anreiz bieten, daß unausgeglichene­
re Einkommens"paarungen" bevor­
zugt werden. 

e Weiters sollten höhere Einkommen 
nicht mehr von dem System profi­
tieren können als niedrige. 

e Schließlich sollte das Steuersystem 
auch administrierbar sein und mög­
lichst den heutigen Rahmenbedin­
gungen gerecht werden. 
Bereits die erste Analyse des Re­

chenbeispiels zeigte, daß die genann­
ten Ziele am ehesten von dem System 
der Individualbesteuerung erreicht 
werden. Dazu seien noch etwas einge­
hender etliche Anmerkungen gemacht: 
e Mehrere ökonometrische Studien in 

den USA (wo die Einkommen zu­
sammen veranlagt werden) kamen 
zu folgenden Ergebnissen: Bei der 
Erwerbsbeteiligungsentscheidung 
in einem System der Haushaltsbe­
steuerung für die zweitverdienende 
Person ist der entscheidende Steu­
ersatz bereits durch die Besteuerung 
des/r Erstverdienenden vorgegeben. 
Dies führt zu hohen Grenzsteuersät­
zen bereits bei niedrigen Einkom­
men. 

"The results for wives demonstrate 
that income taxation has an impor­
tant effect on wives labor supply 
decisions. [ . . .  ] Because of the joint 
treatment of family income, wives 
typically face substantial marginal 
tax rates on their earnings" (l4) .  
Der hierdurch entstehende Ab­
schreckeffekt wäre gerade in Öster­
reich bei der ohnehin im internatio­
nalen Vergleich zu niedrigen Frau-
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enerwerbsquote völlig kontrapro­
duktiv. 

e Das Problem der hohen Grenzsteu­
ersätze läßt sich natürlich auch so 
sehen, wobei zu betonen ist, daß die 
hier zitierte Juristirr das folgende in 
keiner Weise ironisch meint: 
"Der sog. "Edukationseffekt" soll 
nach der Meinung der Splittingkri­
tiker die Ehefrau des gutverdienen­
den Mannes in ihrer klassischen 
Hausfrauen- und Mutterrolle be­
wahren und von dem Eintritt ins Er­
werbsleben abhalten, weil das 
Zweiteinkommen sofort mit dem 
Spitzensteuersatz belastet wird. 
Diese Theorie verkennt allerdings, 
daß die Frau bereits durch die 
Führung des Haushaltes ihren Un­
terhalt sichert, und damit ihren An­
teil an dem Einkommen des Ehe­
mannes erwirtschaftet. Damit ver­
fügt sie über eine angemessene fi­
nanzielle Grundlage für ihre Le­
bensführung. Wenn sie das Bedürf­
nis hat, etwas dazuzuverdienen, 
dann stellt dies ein zusätzliches Ein­
kommen dar für gehobenen oder gar 
Luxusbedarf. Hier ist eine Besteue­
rung mit Spitzensteuersätzen ge­
rechtfertigt. " ( 15) 

e Kein System der Haushaltsbesteue­
rung kann das bereits anfangs er­
wähnte Problem der Definition ei­
nes Haushalts zufriedenstellend und 
den modernen Gegebenheiten ent­
sprechend lösen. 

e Selbst wenn, wie in Frankreich, der 
Splitting-Faktor die Kinderanzahl 
miteinbezieht, kann man noch nicht 
von einem gerechten Kinderlasten­
ausgleich sprechen: 

"So offensichtlich es ist, daß hin­
sichtlich der wirtschaftlichen Lei­
stungsfähigkeit [ . . .  ] der Unterschied 
gewaltig ist zwischen dem Haus­
haltseinkommen eines kinderlosen 
Doppelverdiener-Paares und dem 
gleichen Haushaltseinkommen eines 
(notabene alleinverdienenden) Fa­
milienerhalters mit einer großen 
Kinderschar, so schwierig wäre es -
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das zeigt schon der Streit um die 
Mehrkinder- und die Altersstaffel -, 
den nach dem Alter der Kinder, der 
Geburtenabfolge (und damit der 
Möglichkeit der Weitergabe von 
Kleidung, Spielzeug, Schulsachen 
usw.) unterschiedlichen Mehrauf­
wand umzurechnen in einen außer 
jedem Streit stehenden Divisor für 
das Haushaltseinkommen" ( 16) .  

e Besonders wichtig erscheint, daß 
kein System der Haushaltsbesteue­
rung den innerfamiliären Ausgleich 
anspricht. Das Schweizer System, 
das die gesamte Steuerlast dem 
Ehemann auferlegt, müßte konse­
quenterweise auch das gesamte Ein­
kommen dem Ehemann zusprechen 
und dann auf dessen weisen Rat­
schluß bei der Aufteilung dieses 
Haushaltseinkommens vertrauen. 
Im deutschen System ist festgelegt, 
daß das Steuersubjekt der Haushalt 
ist, sodaß nicht geregelt ist, welches 
Individuum die Steuerschuld zu 
entrichten hat (wobei es aber Re­
greßmöglichkeiten des bürgerlichen 
Rechts gibt). Es wird hier vom Ge­
setzgeber eine traute Gemeinsam­
keit vorausgesetzt, die einerseits in 
den seltensten Fällen der Realität 
entsprechen dürfte und andererseits 
Menschen voneinander abhängig 
macht, wo dies nicht sein müßte. 
Zusammenfassend läßt sich folgen-

des sagen: Das Österreichische Steuer­
system der Individualbesteuerung 
kennt als ein wesentliches Element die 
horizontale Umverteilung in der Form, 
daß mittels steuerlicher Instrumente 
Kinderlose Personen mit Kindern un­
terstützen. Gleichzeitig ist aber durch 
die Progression (theoretisch) eine ver­
tikale Umverteilung gegeben. Im Ge­
gensatz hierzu ist einerseits das Sy­
stem der Zusammenveranlagung nur 
ein System der vertikalen Umvertei­
lung und andererseits das Splitting­
System nur auf das Leistungsfähig­
keitsprinzip begründet und vernach­
lässigt weitgehend das Bedarfsprinzip, 
also ist es ein System der nur horizon-
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talen Umverteilung. All diese Argu­
mente sprechen von den gesteckten 
Zielen her dafür, ein System der Indi­
vidualbesteuerung beizubehalten, in­
dem individuelle Bedürfnislagen 
durch treffsichere Transfers ausgegli­
chen werden. Damit ist bereits der 
zweite Teil dieses Papiers angespro­
chen: Wie sieht es nun mit den Vor­
schlägen aus, Transfers einkommens­
abhängig zu gestalten? 

2. Transfers auf der Grundlage 
abgeleiteter Einkommen 

Wie bereits erwähnt wurde, wird 
hier nicht darüber diskutiert werden, 
ob Transfers an eine Person von ihrem 
eigenen Einkommen abhängig ge­
macht werden sollen. Im Grunde gilt 
dies ohnehin für die meisten Transfers 
aus dem Sozialversicherungssystem 
(inklusive der Sozialhilfe) . 

Die Frage, die hier interessiert, ist 
die, ob Transfers von einem abgeleite­
ten Einkommen bzw. von einem ge­
meinschaftlichen Einkommen abhän­
gig gemacht werden sollen. Im speziel­
len wird im folgenden auf die Famili­
entransfers eingegangen, da hier in der 
Diskussion immer häufiger verlangt 
wird, sie von einem Haushaltseinkom­
men abhängig zu machen. 

Viele der bereits angeführten Argu­
mente im Zusammenhang mit der 
Haushaltsbesteuerung greifen auch 
hier. Der springende Punkt ist nämlich 
gerade im Zusammenhang mit einem 
Kinderlastenausgleich, daß eine Ein­
kommensabhängigkeit sich nur auf ein 
gemeinsam veranlagtes Haushaltsein­
kommen beziehen kann. 

Die gängigen Spielarten, die ge­
nannt werden im Zusammenhang mit 
der Einkommensabhängigkeit sind 
folgende zwei: 
e Ab einem gewissen Einkommen hat 

man (mit einer Einschleifregelung) 
keinen Anspruch mehr auf einen 
Transfer. 

3 0 1  
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e Die Sozialtransfers werden in die 
Steuerbasis miteinbezogen und so 
dem progressiven Tarifsystem un­
terworfen. 
In beiden Fällen gilt: Welches Ein­

kommen ist hier die Richtgröße? Beim 
ersten Vorschlag handelt es sich klar 
um ein Haushaltseinkommen; dieses 
sollte aus allen genannten Argumen­
ten nicht durch die Hintertür des 
Transfersystems in das Steuersystem 
eingebracht werden. Beim zweiten 
Vorschlag ließen sich die Transfers 
theoretisch auch nur einer Person zu­
ordnen, nur stellt sich die Frage: wel­
cher Person? Würde man sie dem 
Mehrverdiener aus Gründen der verti­
kalen Gerechtigkeit zuordnen, so wür­
de das wohl in den meisten Fällen dem 
Prinzip widersprechen, daß Frauen als 
die Primärversarger der Kinder den 
Anspruch auf die Familienbeihilfe ha­
ben. Sie als andere Variante den Frau­
en zuzuordnen, brächte nicht viel und 
hätte auch keine umverteilenden Ef­
fekte von oben nach unten. 

Ein wichtiges Argument gegen diese 
Vorschläge liegt auch in ihrer Reali­
sierbarkeit bzw. Administrierbarkeit. 

Steuerexperten weisen immer wie­
der darauf hin, daß eine Reduktion der 
Familienbeihilfen für Besserverdie­
nende aller Wahrscheinlichkeit nach 
dazu führen wird, daß der Verfas­
sungsgerichtshof dann gleichzeitig 
aufgrund seines Urteils von 1 9 9 1  die 
steuerliche Berücksichtigung der Kin­
derlasten fordern wird, was im Endef­
fekt budgetär auf ein Nullsummen­
spiel hinaus liefe und ideologisch auf 
ein stärkeres Betonen des Prinzips der 
Besteuerung nach der Leistungsfähig­
keit von "gerechten" (da vom Markt 
festgelegten) Primäreinkommen (17) .  

Auch Knapp betont das Problem der 
Administrierbarkeit: 

"Es macht einen gewaltigen Unter­
schied, ob vom Nachweis eines mög­
lichst niedrigen Haushaltseinkom­
mens der Anspruch auf möglichst hohe 
Transfers abhängig ist, oder ob an bis­
her Begünstigte das Ansinnen gestellt 

302  

21. Jahrgang (1995), Heft 2 

wird, mit dem wahrheitsgemäßen Ein­
bekennen eines genügend hohen Haus­
haltseinkommens nachzuweisen, daß 
eine Kürzung oder sogar Streichung 
der Transfers angebracht wäre . "  (Her­
vorhebungen von Knapp) (18) .  

Es gibt Vorschläge, die nicht das 
Haushaltseinkommen als Richtgröße 
angeben, sondern die Unterhalts­
pflicht. Dies wäre zwar theoretisch ei­
ne mögliche Richtgröße, wie ein derar­
tiges System in die Praxis umgesetzt 
werden soll, bleibt fraglich: Wird die 
Familienbeihilfe dann aufgeteilt, je 
nach Höhe der Unterhaltspflicht? Wer 
erhält letztendlich die Familienbeihil­
fe? Wie paßt das mit der Regelung zu­
sammen, daß nicht der/die Unterhalts­
pflichtige die Familienbeihilfe erhält, 
sondern der/die Versorgende, also im 
Zweifelsfall die Mutter? Der Verwal­
tungsaufwand hierfür erscheint enorm 
und es wirkt so, als würde hier etwas 
Undurchsetzbares propagiert, um 
dann "mit gutem Gewissen" für eine 
Haushaltsbesteuerung stimmen zu 
können. 

3. Zusammenfassung 

Wie unschwer zu erkennen ist, ist 
das vorliegende Papier ein Plädoyer 
für die Individualbesteuerung, wobei 
insbesondere auf die Gefahr hingewie­
sen wird, die durch eine schrittweise 
Unterwanderung dieses Systems 
durch das Heranziehen von abgeleite­
ten Einkommen (sprich Haushaltsein­
kommen) auf der Transferseite ent­
steht. 

Alle Befürworter einer verstärkten 
Einkommensabhängigkeit von Trans­
fers vergessen ein wesentliches Prinzip 
des Österreichischen Sozialsystems, 
das aus verschiedenen Gründen ( 1 9) 
nicht leichtfertig untergraben werden 
sollte: das Prinzip der horizontalen 
Umverteilung. Transfers werden auf­
grund von individuellen Bedarfslagen 
ausbezahlt, diese Bedarfslagen können 
mit Einkommenschwäche zu tun ha-
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ben, sie müssen es aber nicht (wie z. B.  
Leistungen des Familienlastenaus­
gleichs). Kürzungen von Transfers 
(und ein solches wäre eine Einführung 
der Einkommensabhängigkeit) treffen 
daher immer nur einen Teil der Bevöl­
kerung und dies sind nicht immer die 
Wohlhabenden. 

"Gerechter" bzw. mehr im Sinne ei­
ner vertikalen Umverteilung wäre so­
mit eine verstärkte Progression unse­
res Tarifsystems. 

Das System krankt nicht daran, daß 
viele Reiche ungerechtfertigt hohe 
Kinderbeihilfen beziehen, sondern 
daran, daß durch die Steuerreformen 
und verschiedenste Ausnahmen vor al­
lem in den höheren Bereichen unser 
Tarifsystem immer linearer wird - die 
Belastung ist prozentuell gesehen 
nicht wesentlich höher für ein reiche­
res Steuersubjekt. 

Eine Erhöhung, nicht Kürzung, der 
(selbstverständlich einkommensunab­
hängigen) Familienbeihilfen, könnte 
den Problemen der Familienarmut 
entgegenwirken und wäre ohne weite­
res finanzierbar, wenn gleichzeitig die 
Progression verschärft wird (egal, ob 
das nun Solidarabgabe heißt oder ein­
fach Erhöhung der Spitzensteuersät­
ze) und im gleichen Zug auch die steu­
erlichen Ausnahmemöglichkeiten re­
duziert werden. 

Anmerkungen 

(1)  Nowotny (1987) 195 .  
(2)  Die Aufstellung folgt Nowotny (1987)  

196f. 
(3) Die hier genannten Beträge entspre­

chen den steuerrechtliehen Regelungen 
des Jahres 1 994, allerdings handelt es 
sich nicht gerrau um den Österreichi­
schen Tarif, da viele Regelungen nicht 
berücksichtigt wurden. Dennoch 
kommt das hier dargestellte Tarifsy­
stem dem Österreichischen recht nahe. 

(4) Für die ersten öS 50.000 1 0 % ,  für die 
nächsten öS 100.000 22%,  für die 
nächsten öS 150.000 3 2 % ,  für die 
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nächsten öS 400.000 42% und für alle 
weiteren 50%.  

(5 )  Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, ent­
spricht die dadurch entstehende Steu­
erschuld bei einem Einzeleinkommen 
in der Höhe der Höchstbeitragsgrund­
lage jener des Einzeleinkommens bei 
Individualbesteuerung. 

(6) Nebenbei sei bemerkt, daß man aus der 
Spalte des Jahreseinkommens sehr 
schön die Wirkung der Sozialversiche­
rungsbeiträge erkennen kann: Bei 
einem Haushaltseinkommen unter 
öS 36.000,- ist die Aufteilung der Ein­
kommen gleichgültig, bei einem Haus­
haltseinkommen über der Höchstbei­
tragsgrundlage wird der Haushalt mit 
der ungleichsten Einkommensvertei­
lung am meisten begünstigt. 

(7) Hier wird vorläufig nur die Steuerseite 
betrachtet; daß sich aufgrund von Re­
gelungen auf der Transferseite eine 
Heirat nicht "auszahlt" ,  wird hier 
(noch nicht) betrachtet. 

(8) Siehe zu dieser Kritik auch: Musgrave, 
Musgrave, Kullmer, Bd. II (1993) 226.  

(9) Andel (1 978) 383 .  
(10) Wieser (1 989) l f. 
( 11 )  Musgrave, Musgrave, Kullmer (1993) 

224. 
(12) Wieser (1989) 1 1 3 .  
( 1 3 )  Albers ( 1980) 194. 
(14) Auerbach, Feldstein, Vol I (1985) 249. 
(15) Wieser (1989) 84. 
( 16) Knapp (1995) 4. 
( 17) Zur Argumentation gegen eine 

Berücksichtigung von Familienlasten 
im Steuerrecht siehe Farny (1983) 
412  f .  

(18) Knapp (1995) 1 .  
(19) Viele dieser Gründe sind ideologisch 

gefärbt (Förderungswürdigkeit von 
Familien, etc.), wenngleich sie auch 
wirtschaftlich zu argumentieren sind 
(Generationenvertrag). Ein gewichti­
ges Argument liegt aber auch in der 
Erhöhung bzw. Erhaltung der Stabi­
lität der Gesellschaft. 

Literatur 

Albers, Willi, "Einkommensbesteuerung I: 
Einkommensteuer" ,  in: Handwörterbuch 
der Wirtschaftswissenschaften 2 (Tübin­
gen 1 980) 189-2 1 1 .  

3 0 3  



Wirtschaft und Gesellschaft 

Andel, N orbert, "Einkommensteuer", in: 
Handbuch für Finanzwissenschaften 
3 .  Auflage, Band 2 (Tübingen 1 978) 
3 32-402. 

Auerbach, Alan J.; Feldstein, Martin, 
Handbook of Public Economics (Am­
sterdam et al. 1 985).  

Farny, Otto, Zur Problematik steuerrecht­
licher Familienbegünstigungen, in: Wirt­
schaft und Gesellschaft 9/3 (1983) 
4 1 1-420. 

Knapp, Horst, Stolperstein Individualbe­
steuerung, in: Finanznachrichten 7 
(1995).  

304 

21. Jahrgang (1995), Heft 2 

Külp, Bernhard, Verteilung - Theorie und 
Politik (Stuttgart 1 994). 

Musgrave, Richard A.;  Musgrave, Peggy B. ;  
Kullmer, Lore, Die öffentlichen Finan­
zen in Theorie und Praxis, Band 2 (Tü­
bingen 1993;  5. Aufl.) .  

Nowotny, Ewald, Der öffentliche Sektor 
(Heidelberg 1 987).  

Ruppe, Hans-Georg, Sozialpolitik und 
Umverteilung (Wien 1985).  

Wieser, Die Berücksichtigung des Fami­
lienstandes, insbesondere der Kinder im 
Einkommensteuerrecht unter Leistungs­
fähigkeitsgesichtspunkten (= Diss. iur., 
Wien 1989). 



21. Jahrgang (1995), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft 

. .  

BUCHER 

REFLECTIONS ON AUSTRIA'S ECONOMY AND ECONOMIC POLICY IN A 
PERIOD OF CHANGE AND UNCERTAINTY* 

A wide-ranging, authoritative and up-to-date account of Austrian economic 
policy, scholarly and yet accessible to non-specialists, is more than welcome: 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs (1) gives insight into the workings 
of the economy and polity over recent decades and will be of enormous use to a 
wide range of readers. To be properly informed is vital in these challenging 
times of rapid and extensive political and economic change: change not fully un­
derstood engenders a sense of insecurity, which itself has negative consequences 
for politics and so for policy. 

"Wirtschaftspolitik" has a structure that is clear and reader-friendly. Seven 
chapters deal with selected key areas by one or more specialists in their respec­
tive fields. They were free to develop their contributions, but were asked to keep 
to a pattern which unifies the book. So, after introducing and giving an over­
view of their topic, providing some basic information on facts and concepts, the 
authors sketch out the theoretical models available for the explanation of the 
problems faced and for solutions advanced in their respective areas. Traditional 
theoretical approaches are contrasted with the most up-to-date: policy objec­
tives are set out along with the policy instruments to attain them, and with the 
institutional set-up within which and through which, these instruments opera­
te. 

This approach seems particularly useful to those nurtured in the Anglo­
American tradition - that has a wide base in continental Europe also - in which, 
for a long time now, mainstream thinking has turned away from its glorious ori­
gins of "political economy" and moved towards a frequently technical, narrow, 
and supposedly value-free "economics" that all too often abstracts from histori­
cal and socio-structural realities and ignores the importance of institutional 
specifics. Its isolation from related disciplines such as history, politics and so­
ciology greatly reduces its power to explain what is actually happening (2). But 
the economy is "too important to be left to economists" and in "Wirtschaftspo­
litik" , by contrast, the distinctive Austrian institutional set-up is given its due 
as the specific forms of Austrian policy are analysed. There is an occasional 
overlap of topics, which is unavoidable in view of the close inter-action of mat­
ters economic, but which actually enriches, facilitates and reinforces understan­
ding. Each chapter provides an extensive bibliography of state-of-the-art works 
on the theory and practice of economic policy. Listings of tables and diagrams of 
statistical information are given, and an extensive index makes it easy to locate 
specific topics. 

* Rezensionsartikel zu: Ewald Nowotny, Georg Wirrekler (Hrsg.), Grundzüge der Wirt­
schaftspolitik Österreichs, MANZ, Wien 1 994, 296 Seiten, öS 425 ,-. 
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As a detailed exposition of the theory and practice of Austria's economic po­
licy in a number of specific fields, "Wirtschaftspolitik" is at the same time a va­
luable contribution to a crucial, ongoing and ever-changing debate about the 
uses and abuses of economic policy generally, about the choice of, and the prio­
rity given to objectives - about public intervention in the economy. It is ultima­
tely about the most favourable balance between the respective roles of the mar­
ket and the state, about the appropriate intensity of regulation, and about the 
most suitable model of "the market" . Reading "Wirtschaftspolitik" - and the 
Austrian reality that it portrays - one must in this context conclude that public 
intervention is often essential, but also that it need not always be by the govern­
ment: it can be, and very effectively, by a co-operative set of arrangements as 
pioneered in Austria by economic and social partnership, arguably the greatest 
contribution Austria has made to policy-making in recent times. 

The book's input into the "systems debate" is implicit but nonetheless signifi­
cant. The first hint of the issue comes already in the very first paragraph of the 
first chapter, where Ewald Nowotny stresses the eminent importance for an eco­
nomy of the character and inter-action of the regulatory framework within 
which it operates, and he refers in this context both to the problems of transfor­
mation faced by the eastern European economies in transition and to the 
western market economies in which the question of the "intensity of regulation" 

also provides one of the "most important areas of the socio-political debate" 

(p. 1 1) (3). 
Stressing the importance of regulation and other forms of government inter­

vention accords with the way Austria's socio-economic system is characterised 
in "Wirtschaftspolitik" as a mixed economy (p. 1 1) in which the "voluntary 
exchange" (p. 2 03) is organised via markets (p . 248) .  The discussion concerning 
intervention (economic policy) is based on an analysis of markets (p. 203) .  

Vital to the current international economic theoretical and ideological debate 
are the fundamental differences about how market capitalism actually works. 
We see a continuum of differentiated visions and understandings as to the way 
today's economies and societies are, or ought to be, organised. If the British go­
vernment's attitude represents one extreme in Europe, the other extreme of such 
a continuum is situated in Austria's experience, reflected by policies as analysed 
in "Wirtschaftspolitik" . It exemplifies an approach that might be called "soci­
al" democrat (though it has also been called " democratic-corporatist") that has 
up to now profiled the Austrian, as against the ideologically dogmatic Thatche­
rite "neo-conservative" vision, which conflates a New Right political agenda 
with one which in its attitude to the management of the economy might be cal­
led "neo-neo-liberal" . Chapter Four (p. 139) considers the Austrian "economic 
order" a "social-corporative way of steering the macro-economy, based on mar­
ket-economic principles" . 

In one view, market forces work so efficiently that, in the face of difficulties, 
what is required is to allow them even greater rein: not only are market soluti­
ons best, but any interference is ineffective or even damaging. Taken to its logi­
cal or, rather, illogical - conclusion, this implies the end of economic policy as 
we know it. 

The other view is that markets are dynamic and powerful mechanisms for 
growth and narrowly defined efficiency, but that their wider efficiency has its 
limitations, and economic policy - intervention in the workings of market forces 
and the appropriate kind and a proper degree of regulation - is at times justi­
fied, even required, in order to tarne and civilise market forces in the interest of 
social justice, solidarity and cohesion, and also for the smooth functioning of the 
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economy. Nowotny (p . 13) agrees with Matzner that markets as social instituti­
ons do not simply function by way of a (mechanistic) " invisible hand" but need 
a comprehensive institutional base, a " socio-economic context" that is not limi­
ted to the protection of the right to property. The debate about the functions of 
the market is being played out against a background of a world economy in a 
more than usually rapid and extensive state of flux, and of the emergence of new 
and the re-interpretation of old theoretical approaches suitable for underpin­
ning any shade of political opinion. 

Material and intellectual political and ideological currents are swirling 
araund and do not stop at national borders. Nor is Austria's domestic scene 
itself tranquil and impervious to homegrown material, social and political 
changes. In times like these, periods of reflection are at a premium and thus the 
appearance of a book that provides a snapshot of the present economic policy 
situation is doubly timely and welcome. 

There are good reasons for the autonomy accorded to the individual chapters 
and their authors, but it seems to have led to the two Herausgeber denying 
themselves an editorial voice that transcends individual chapters. A concluding 
chapter could have put the content of the various contributions into a wider per­
spective and have provided a synthesising evaluation of Austrian economic po­
licy and some answers to questions raised in the book, going beyond what could 
reasonably be expected to be dealt with in individual chapters that by their 
(proper) assignment are concerned with specific areas (4): there are many im­
portant and thought-provoking ideas in the book: but by focusing on the (con­
stituent) trees the reader is in danger of not being shown (the whole of) the 
wood. 

A number of vital general issues come to mind, for which such a chapter 
would have been more than useful. Perhaps the most important one concerns the 
effectiveness of policy, the tricky question of how it relates to the overall perfor­
mance of the Austrian economy: after all, "the proof of the pudding is in the ea­
ting" . But this relationship is not subjected to overall evaluation in "Wirt­
schaftspolitik" . Some of the raw material can be found distributed across a few 
of the individual chapters, and it will be dug out, complemented and brought up 
to date in this review article. While it would be simplistic to make an absolute 
and mechanistic connection between policy input and economy output, the pre­
sumption must be of some causal link: and in the end, results is what policy is all 
about. 

A synthesising chapter could also have discussed the widespread, slow-fuse 
demolition of the basic postwar economic policy accommodation that had pro­
ved highly beneficial to all of western Europe. The change comes under various 
theoretical and ideological influences. 

Take first the general question concerning the choice of priority policy objec­
tives and the relationship between them and policy instruments. The question 
appears sporadically in some of the chapters in relation to specific issues. The 
postwar world was characterised by the emergence of a multiplicity of objec­
tives (and instruments) in steering the economy which had been unrecognised in 
the inter-war period. With that there emerged the then universally acknowled­
ged Tinbergen relationship between the number of objectives and the number of 
instruments required. Now there are claims, particularly in the neo-conservati­
ve project, that single instruments can steer the economy and miraculously and 
simulataneously solve a number of problems. An example was the rhetorically 
over-sold but in fact short-lived monetarist proposition that controlling the mo­
ney supply would, in conjunction with a bonfire of controls and regulations (i. e.  
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the opposite of policies), ensure the avoidance of not only inflation (its imme­
diate target) but also recessions and unemployment, and would guarantee fast 
and sustainable growth. This of course it did not do (5). 

More significantly, there has in recent times developed a wide "policy scepti­
cism" sometimes to the extent of "policy phobia" , which brought a notable shift 
towards privatizating publicly-owned enterprises, deregulation and giving clear 
precedence to the operation of market forces over public intervention, regula­
tion and control. The switch received an additional boost as Soviet-type central 
planning progressively discredited itself and finally collapsed. The idea of a ful­
ly deregulated market being a "perfectly efficient" allocator of resources and of 
incomes is at times pushed - most vocally in Britain - to an extreme which comes 
close to decrying all things "public" and to denying the validity and efficiency 
altogether of key aspects of public intervention (economic policy) to steer the 
economy. This appears paradoxical - whatever weaknesses the postwar accom­
modation may have started to display - in the face of the overall successes of 
three decades of postwar interventionist policy-making that has led everywhere 
in western Europe to an economic and social performance that was vastly 
superior to that of the inter-war period. 

While "policy-phobia" and "market mania" were clearly ideology-driven, 
and sat happily with New Right political preoccupations, justification was 
sought for it in economic theory. There exists in our time a near-infinite number 
of explanatory models, a veritable supermarket of theories, among which sup­
port can be found for any ideology or dogma. 

By way of example, theoretical support has been claimed from the model of 
"rational expectations" as showing (for instance in the context of the stabilisa­
tion of national output) that government policy is likely to be ineffective becau­
se market participants would as "rational expectors" anticipate its results and 
thus act to frustrate it. Similarly, if "correctly expected" a rise in aggregate 
spending would have little or no effect on employment. In fact, the theory shows 
nothing of the kind. As an authoritative textbook states: where "ineffectiveness 
of government . . .  policy" can be observed, this is not due to the existence of "ra­
tional expectations" .  On the contrary, new models imply that "government po­
licy has a potential role even if expectations are rational" (6) .  

An even more potent example of dogmatic, ideological doctrine passing itself 
off as science: crucial to the discussion of the (reduced) status of economic policy 
is the "general competitive equilibrium" model that "Wirtschaftspolitik" 

(pp. 203  ff.) refers to as the "voluntary exchange model" and that for the best 
part of a century has been central to mainstream economics and to students' 
textbooks. Following Walras, perfectly competitive markets are shown to 
achieve the most efficient allocation of productive resources and of final goods 
(incomes) - the so-called Pareto optimum. No re-allocation can increase overall 
welfare, so there is no role for public policy intervention (and so no role for a 
book on economic policy ! ) .  

"Wirtschaftspolitik" soon restores realism by its remirrder that the logical va­
lidity of such uncompromising claims depends entirely on the assumptions un­
derlying the model. One condition for the model to lead of itself to the maximi­
sation of welfare is that all markets are "perfectly competitive" (which evident­
ly they are not) and, even more crucial than that for the market to bring both ef­
ficiency and justice, all individuals participating in the market must start out 
with equal initial endowments of productive resources (which evidently they do 
not). Dare one mention that Marx's concepts of "dass" and of "exploitation" 

start from the premise that in capitalism initial endowments differ, with one 
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dass owning real capital and the other dass having been deprived of it and ha­
ving therefore to sell its labour to those who do own capital? 

The fact that the conditions (7) of the model are not satisfied has of course 
been lang recognised. It suggests, by inversion, that when left to themselves 
markets can and in fact often do lead to inefficient market equilibria, and lasses 
in welfare: market failure. Thus measures summed up as allocation and distri­
bution policy (pp. 2 04 ff.) can not only be justified but may even be required for 
the purpose of improved allocative efficiency as well as of improved distribu­
tional justice. Of course, inappropriate economic policy can lead to state failure. 
While "Wirtschaftspolitik" demolishes the extreme intellectual position, dor­
mant for a lang time, but awakened to serve neo-liberal purposes, that would 
deny any relevance to economic policy, one cannot ignore the fact that interna­
tional economic developments, which could not have left Austria unaffected, 
such as the globalisation of the economy, the rapid progress in functional and 
institutional integration and the deregulation of financial markets, have indeed 
reduced the effectiveness of national economic policy (p. 38) without compensa­
tory international or supra-national policy-making, regulation and control 
filling the gap. 

It is to do "Wirtschaftspolitik" full justice that what follows will focus on 
some of these issues raised by the book but left partly unresolved. The vantage 
point from which this article looks at these questions is given by the author's 
close physical proximity to the "market-fundamentalism" of the Thatcherite 
project in Britain with its destabilising societal and economic consequences. In 
spite of increasing disillusion and hostility in its harne base, its preoccupations 
are continuing to reach out into much of continental Europe. Thatcherite over­
tones and undertones can nowadays be heard from inter-governmental bodies 
and from government and employers' organisations, for instance in Germany, a 
warning not confined to that country of possible dangers ahead for social con­
sensus. 

The Institutions of Economic Policy 

"Wirtschaftspolitik" starts (pp. 1 1-43) with an aver-arehing exposition of 
the fundamentals and institutions of economic policy by Ewald Nowotny, one of 
the two editors. It covers Austria's economic order including the production, 
market, finance, monetary and social orders, and the actors in economic policy, 
namely political parties, interest groups, the bureaucracy and the media. It then 
discusses the levels of policy, the legislative, executive and the judiciary in Aus­
tria, and the international level with special reference to Europe. 

Most importantly, we are given a detailed account of that Austrian speciality, 
the system of Economic and Social Partnership (ESP), a voluntary arrangement 
greatly facilitating the co-operation of the "two sides of the economy" in the SO­
lution of basic problems of economic policy-making and Co-ordination. Its con­
stituent bodies are the Chambers of Labour, of Business and of Agriculture and 
the Trade Union Federation. Decisions are taken by unanimity (which implies 
consensus and compromise) in a number of key bodies and applied in innumera­
ble committees and commissions by the representatives of the "partners" . It is 
this all-pervasiveness of ESP that makes it effective and significant societally in 
a way that is unique in Europe. The system has always evolved and adapted suc­
cessfully to changing circumstances and demands made upon it. 
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In recent times the ESP has been affected by changes in the overall environ­
ment in which it functions: in Austria, as elsewhere, objectives of societal policy 
are shifting and are being given new weighting as a consequence of changes in 
economic structures and of intellectual currents that operate intemationally. 
There is a relative reduction in the weight accorded by some sections of society 
to the orientation towards economic growth (traditionally a central element in 
the basic consensus underlying the ESP): a reduction in the additions to income 
can intensify the conflict over income shares. And there arise new economic and 
societal areas of conflict such as ecological questions, isues affecting the positi­
on of women, and the "new poverty" , which are - according to Nowotny - more 
difficult to fit into the area of ESP competence. 

The author, however, also lists considerations that enhance the role of, and 
the need for, the ESP system. Specifically, its incomes-policy aspect becomes in­
creasingly important in view of the much more limited availability of altemati­
ve policy instruments, such as monetary and, in the further perspective, fiscal 
policy consequent on the increasing openness and intemationalisation of the 
Austrian economy, (and, one might add to this, exchange rate policy). Accor­
dingly, a well-functioning ESP could, in Nowotny's view, be considered a signi­
ficant Austrian economic locational advantage. Finally, there is the important 
suggestion that the required - and to be expected - future accelerated structural 
change needs to be managed in a way that is compatible with social objectives, 
a task for which ESP is eminently suited, given its orientation on the long term, 
and its wide legitimation amongst the population. 

Austria in the International Economy 

In the second chapter (pp. 44-8 1) ,  Johannes Pointner and Friedrich Schneider 
place Austria in the international economic arena. Austria's steadily increasing 
relative productivity development has been impressive. Accordingly, the export 
structure has also improved greatly: between 1 9 6 1  and 1991 ,  the proportion of 
exports that are resource-intensive was halved, the proportion of exports of 
technological consumption goods almost doubled and the proportion of high­
technology goods increased five-fold. Even so, this latter proportion is still only 
half that of the OECD average, and the proportion of labour-intensive exports is 
markedly higher than in the OECD as a whole. The geographical structure of ex­
ports shows a weakness in the high and increasing dependence on the German 
market, though one must add that most of Germany's small European neigh­
bours show a similar dependence on the German "economic locomotive" . 

In an interesting and highly critical discussion of the "convergence criteria" 

that have to be satisfied before member countries can participate in Economic 
and Monetary Union (EMU), Pointner and Schneider alert the reader to the fact 
that. These criteria are purely fiscal and monetary and that "real" criteria such 
as GdP per capita, current account balance and unemployment rates play no 
part at all. Reference is made to the fact that the criteria impart a deflationary 
bias to the European economy. 

Of considerable interest is the last part of the chapter that points to the im­
portant changes that arise for Austria's economy as a consequence of the ope­
ning-up of the central and east European countries, as well as of continuing in­
tegration process in Europe as a whole. The key macro-economic results forecast 
show - over the medium term - an improvement of Austrian Gross Domestic 
Product (GdP), an increase in employment, a fall in prices, and an improvement 
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in the current account balance. A slight deterioration of the budget balance re­
flects the fact that Austria, as a relatively rich country, will be a net contributor 
to the European Union (EU) budget. The expected additional dynamics, welfare 
and other results for Austria will be less favourable than those expected for the 
twelve older member countries, mainly because of Austria's later start and its 
peripheral position relative to the agglomerative core of the EU. The next (east­
wards) enlargement will reduce this geographical disadvantage. 

An interesting parallel is drawn between the impact of Austria's "Hard-Cur­
rency Policy" (HCP), which has acted as a spur to improved productivity (Pro­
duktivitätspeitsche) and that from participation in the European "internal mar­
ket" , which will be a spur to structural improvement (Strukturpeitsche). 

The Labour Market 

Chapter Three (pp. 82-1 1 9), by Ingrid Kubin and Peter Rosner, deals with the 
theories and policies concerning the labour market and the relevant Austrian in­
stitutions. It provides comprehensive information on the development and the 
changing make-up of the labour force between 1 954 and 1992 ,  the changing re­
lative weight of male and female participants, the growing importance of for­
eign workers, the increasing numbers of the dependent labour force, and the 
decreasing numbers of the self-employed. It gives the unemployment rates bet­
ween 1960 and 1993 ,  with the vital additional information on duration and inci­
dence. A table shows the structure of unemployment, giving rates that differ wi­
dely according to various criteria such as gender and educational attainments. 

The complexity of calculating and comparing unemployment rates internatio­
nally is underlined. Since the chapter was written, Austria has adopted the 
system used by the OECD, the EU and the International Labour Organisation 
(ILO), thus making the data more comparable. The Austrian rate for 1993 that is 
given in the chapter as 6 .4% now shows as 4 . 2 % .  The unemployment rate for 
1 994 was 4 .4% (old style 6 .6%),  compared with 1 1 .8% for the EU (8). 

Another section deals with wage and salary levels and with income structures 
and income hierarchies in various industries. A particularly valuable section 
supplies the details for Austria of the international phenomenon of horizontal 
and vertical discrimination of warnen in the labour market, seeks to account for 
it and surveys measures aimed at overcoming it (9) .  

Theoretical models of the labour market are presented to explain the level of 
employment, of unemployment and of labour incomes; a general model of a mar­
ket is used as a first approximation, and then modified to be (more) relevant to 
the special case of the "labour" market. Attention is paid to the Austrian insti­
tutions that are involved in wage formation and labour market policy, making 
the significant distinction between "passive" and increasingly important " ac­
tive" labour market policy. The reduction of the labour supply as a means of ba­
lancing the labour market is also discussed. The perspectives of labour demand 
and labour supply conclude the discussion. 

Competition and the Structure of the Economy 

Chapter Four (pp. 120-154), by Christian Bellak, Werner Clement and Rein­
hold Hafer, combines competition and structural policy, both components of 
Ionger-term economic activities. The main objective is to create the conditions 
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for a welfare-maximising allocation of resources. The main groups of theory are 
set in perspective and their respective usefulness in real world conditions is eva­
luated. So too is the manner in which they deal with welfare-reducing distorti­
ons of competition that arise out of state and/or private enterprise action, inclu­
ding those that come under the by now well-established concept of "market fai­
lure" , the widespread existence of which justifies public policy intervention -
even to market enthusiasts. 

Growth and the Environment 

Chapter Five (pp. 155-202),  discusses growth and the pressure on the envi­
ronment, two long-term phenomena of the real economy which show, according 
to Erich Streissler and Werner Neubeck, surprising parallels. Both growth- and 
environmental policy find their basic justification in the desire for organs of so­
ciety to internalise "externalities" that arise as growth and environment-related 
actions by economic agents almost always have positive or negative consequen­
ces for third parties ;  policy measures are intended to neutralise them. Both 
kinds of policies thus represent dynamic long-term allocation measures aimed 
at increasing the quantity and quality of the social product and at welfare ma­
ximisation. By contrast, the "Coase-Theorem" suggests that policy intervention 
is superfluous. This argument is relativised: according to the authors, it would 
presuppose perfect knowledge of the (essentially unknowable) subjective costs 
and benefits of those involved. The chapter also counters the claim that econo­
mic growth and keeping the environment undamaged are mutually exclusive. 
Finally, the specific methods and instruments of environmental policy and 
growth policy are discussed, and the way they are applied in Austria. 

The Public (Finance and Social Policy) Sector 

In Chapter Six (pp. 2 03-248),  Bernd Genser and Robert Holzmann survey fi­
nance and social policy. After discussing in general terms the economic justifi­
cation for state intervention, they deal with allocation policy, the aim of which 
is to eliminate or counteract market failure and to minimise efficiency and wel­
fare losses associated with it. This involves the supply of "public goods" , the in­
ternalisation of externalities, the regulation of "natural monopolies" , but also 
the construction of inter-temporal programmes of redistribution made neces­
sary by the insufficiency or even absence of inter-temporal markets due to in­
complete information ( 10) .  Distribution policy is required to reduce inequality 
when the market process results in a distribution of income and wealth that does 
not correspond to society's requirements.  

The Monetary Sector 

Chapter Seven, (pp. 249-285) ,  by Georg Winckler (one of the two editors of the 
book) deals with the finance sector and monetary policy. He discusses the mea­
ning and role of money and monetary policy, the financial sector, with special 
reference to their progressive internationalisation. 
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Of considerable importance is the section surveying the "Hard Currency Po­
licy" , the orientation over recent decades of the Austrian Schilling towards sta­
bility, shadowing at first a basket of six "value-stable" foreign currencies and 
from 1976 the Deutsche Mark - though not in a fully automatic way, maintai­
ning in recent years a rate of roughly 7 Schillings = 1 DM. 

The DM link removes an important instrument (exchange rate policy) from 
Austrian policy-making, but the author shows how the gain from participation 
in an "optimal currency area" more than compensates for this. In the event, it 
has enabled the necessary price and wage flexibility. The challenge demanding 
the constant raising of productivity has been met and has led to a positive chan­
ge in the Austrian production structure in the direction of technologically more 
advanced, and so more valuable, goods. The continuing upvaluation of the 
Schilling associated with that of the DM has led neither to a deterioration in the 
employment situation nor to deficits in the current account balance. Production 
and export of goods and (e. g. tourist) services that are more quality- and less 
price-sensitive was a condition of success. The policy implied "unofficial" mem­
bership of the European Monetary System (EMS) and provided a trial run for 
future membership of a single European currency. (This would reduce the avail­
ability to Austria of policy instruments still further: the DM link was discretio­
nary, while participating in a single currency is irrevocable). Since the chapter 
was written, Austria has officially joined the EMS (January 1995) and is parti­
cipating in preparations for EMU. 

Postwar Economic Policy 

In the first three decades of the Second Republic, Austrian economic policy 
was generally in line with that of other western European countries. The wide­
spread misery of war and post-war devastation and dislocation had in Austria, 
as elsewhere, given added force to the rejection of the disastraus European in­
ter-war experience to a degree that was widely perceived as calling into questi­
on the existing political and socio-economic system. The general understanding 
was that, if capitalism was to survive, it would have to be much modified to be­
come a "mixed" and "managed" capitalism. This was in line with a modest but 
not insignificant change that had occurred in the balance of social forces and of 
their political representatives. The Cold War added to the urgency of a funda­
mental policy re-think. 

Various models of a "new economic policy" emerged, whether under the label 
of Keynesianism or the Scandinavian model (as in Sweden, Austria and Britain), 
social market economy (as in West Germany and Switzerland), or indicative 
planning (as in France, Belgium, the Netherlands and in a later and somewhat 
different context in Spain and Portugal). Austria clearly belongs in the first 
group, even if, in the 1960s, consideration was given by the representatives of la­
bour in the ESP to the introduction of indicative planning, and one can discern 
in Austria also some of the more "civilised" features of the social market eco­
nomy. 

All west European political elites and their governments realised the political 
necessity of achieving and sustaining high levels of economic growth, employ­
ment and social provision, and of stabilising the economic cycle, keeping infla­
tion low and of balancing international payments. Some of these were objectives 
which had rarely been considered part of public policy responsibility in the in­
ter-war years and for which, therefore, new policies (and instruments) had to be 
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created. The credible commitment by governments to act decisively and effec­
tively in an interventionist way frequently made actual action unnecessary, a 
clear case of benign "self-realising expectations" . 

One could perhaps sum up the positive features of the new policy regimes as 
creating confidence and establishing " long-termism" , giving individuals and 
enterprises an extended time horizon over which to plan their actions. Its im­
portance can be appreciated more fully when one observes the darnage that is 
done to the contemporary British economy by its notorious "short-termism" . In 
Britain this represents a business culture which militates against investment in 
real and human capital and tends towards precipitate labour lay-offs. In Austria 
the ESP additionally strengthens long-termism, reinforcing confidence and fa­
cilitating compromises by allowing for a longer-term perspective for the 
exchange of give-and-take. This further reduces uncertainty. 

Public ownership of some key industrial and financial enterprises and a gene­
rally growing public sector were seen as important support structures for the 
"new economic policy" in western Europe. Heinz Fischer pointed to the contri­
bution the existence of a strong nationalised enterprises sector made in Austria 
to a balance in socio-economic political power between trade unians and em­
ployers" Organisations ( 1 1) :  it acted in addition as providers of cheap inputs for 
private industry and as shock-absorbers for the labour market, as employers of 
last resort, and so did the public sector as a whole (p. 137) .  

The policy systems - including rising mass incomes and welfare transfers - as­
sured sufficient and reasonably stable aggregate (private and public) demand 
that allowed full use to be made of the favourable supply conditions for factors 
of production. These systems were self-perpetuating and led to the Austrian and 
west European "golden age" of the first three postwar decades. 

Success had bred success and also confidence that there were answers availa­
ble to all economic and social questions as long as the set of wide and varied (of­
ten new) policy instruments was appropriately applied to a set of wide and va­
ried (often new) policy objectives: this was in complete cantrast to the later ap­
pearance of intense "economic policy scepticism" as part of a wider agnosticism 
regarding the general feasibility of achieving economic and societal objectives. 

A New Policy Paradigm 

As the mechanism depended on continued parallel forward motion, it collap­
sed when in many west European countries a new policy paradigm (12)  arose in 
the mid-1970s in which the near-absolute priority objective of full employment 
was abandoned, sometimes only implicitly, in favour of an uncompromising, ex­
plicit priority commitment to disinflation (13) .  Growth-rates reverted to the 
much lower averages of earlier periods of Europe's industrial history. Mass un­
employment reappeared, rose inexorably to ever-higher levels in recessions, but 
tended to fall only modestly in the conjunctural upswings in much western Eu­
rope. 

The problems singled out by policy-makers were "excessive" rises in incomes 
from employment, and inflationary pressure and inflationary expectations 
ascribed variously to a number of causes, or a combination of them (14) .  Rising 
mass incomes had been recognised as assuring growing living standards and as 
maintaing aggregate demand: now they tended to be condemned as holding 
down incomes from property and enterprise and causing inflation. It can be 
argued that a different breed of policy-makers pursuing a different ideological 
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and societal agenda used unemployment as its major instrument to control in­
flation and the rise of wages, to put workers and their unians in their place, and 
to increase employers' income shares. 

But not in Austria: in the later 1970s key aspects of policy-making in Austria 
began to diverge fundamentally from those practised in most other west Euro­
pean countries .  It was a period of continued strong government intervention 
that became known as Austro-Keynesianism. It proved that, in the specific con­
stellation, there needed to be no unreconcilable conflict in objectives if (an ex­
pansive) fiscal policy to further growth and maintain employment was used to 
counter demand deflation and was combined with (a restrictive) exchange rate 
policy and with the (strong) incomes and prices policy aspect of ESP to contain 
(cost) inflation (15) ,  making use of Tinbergen's prescription concerning the 
number of policy instruments that have to be used to reach a number of policy 
objectives and applying an imaginative "assignment" of instruments to objec­
tives. This was in the face of a new orthodoxy according to which others were 
applying "monetarist" principles ( 1 6) .  A slightly different interpretation sug­
gests that budgetary policy was used to stabilise employment, exchange rate po­
licy to contain inflation, and interest rate policy to balance external payments 
( 17) .  It has, however, been pointed out that the success of the sophisticated com­
bination of economic policy instruments also depended on the political-institu­
tional Austrian specifics, such as the ESP and the publiefprivate economy mix 
(18) .  Overall in the 1970s Austrian economic policy paid greater attention to 
theoretical and programmatic fundamentals: policy-makers were "conscious of 
the difference between pragmatism and programme" ( 19). 

The successful outcome was that between 1975  and 1980 Austrian growth 
averaged 3 .4% annually, compared with 3% in the EC, but inflation 5 .3% 
against 1 0 . 6 %  in the EC,  and, most significantly, Austria's unemployment 1 .6% 
as  against 5 .8% in the EC (20) .  

There had been a downside to the socio-political and regional policy measu­
res in that they tended towards conservation of production structures. To coun­
ter this, HCP was given a central role, acting as a spur to structural improve­
ment (p. 1 37) .  The IMF had at first counselled against Austria adopting a HCP; 
it was the Austrian labour movement that insisted (21) .  The international orga­
nisations at the time clearly did not understand the determination and so the po­
tential strength of ESP which, with a wages policy characterised by solidarity, 
provided the vital ingredient for success. 

In recent years, a growing number of countries had also adopted the "hard 
currency" option. But Britain, France, Spain and Italy found that they achieved 
their objective of falling inflation at the high price of a deflationary economy 
and growing and stubbornly persistent unemployment (22) .  This was arguably 
because of the absence of a consensual and credible partnership environment 
that would keep a tight rein on wages without neglecting wage-earners" wider 
interests. 

The Recent Performance of the Austrian Economy 

A summary evaluation of the outcome of overall Austrian economic policy­
making, taking the conventional measures of the "magic square" , shows that 
growth was relatively high (p . 79) unemployment (pp. 86 ,  87 ,  89) and inflation 
(p. 36) relatively low, even when unemployment rose noticeably in the 1980s, 
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and that the current balance of payments was in rough equilibrium over the last 
ten years (p . 47) in a way that was sustainable over the Ionger term. To be speci­
fic, between 1980 and 1994, inflation averaged 3 . 7% in Austria and 6 . 2 %  in the 
EC: unemployment between 1 980 and 1 994 was 3 .3% in Austria and 9 .7% in the 
EC {23).  A futher indicator of performance, equitableness in the distribution of 
income, is more difficult to assess, as value judgements as well as efficiency cri­
teria are involved. If there is a conflict between these two, then the appropriate 
trade-off will clearly depend on the preferences expressed in the prevailing 
social philosophy. 

New Right, neo-liberal propositions assert that an increase in inequality 
(decrease in equity) is irrelevant or unavoidable or even beneficial, as the gains 
for top earners will then "trickle down" and raise the living standards of the 
disadvantaged. What is emerging, however, is a growing body of evidence sug­
gesting that triekle-down economics does not work and that social efficiency 
can enhance economic efficiency, whereas increased economic inequality not 
only turns into increased social but also economic inefficiency: growing poverty 
becomes an actual competitive disadvantage, in the way it weakens social cohe­
sion and the sense of common and co-operative purpose {24).  

Chapter One tells us that the basic consensus on which ESP is built includes 
holding constant over the long term functional income distribution, i. e. the re­
lative share in national income from dependent employment and from property 
and enterprise. Improvements in welfare for either group are thus to be based on 
economic growth (p. 36)  including increased productivity, rather than by redis­
tribution of primary incomes. (One could add that such constancy is itself in­
strumental in holding back inflation). In the early 1 97 0s ,  the "pure income from 
property share" was relatively low {25) :  the adjusted income share from depen­
dent employment (Nettolohnquote) rose between 1970  and 1975 ,  fell between 
1975 and 1 988, then steadied and improved again marginally by 1992 (26) ,  and 
1 993 (27). 

In 1983, Austria ranked eighth of fourteen west European countries whose 
equality rates had been calculated (28). As to the redistribution of income that 
arises out of welfare transfers, Austria ranked sixth out of thirteen west Euro­
pean countries in 1980 ,  well ahead of Britain, ltaly, France, Germany and Swit­
zerland, but below the Scandinavian countries (29).  

The bottom line in assessing economic success could be the standard of living, 
the material part of which is conventionally measured by per capita GdP, (even 
though the distribution of GdP is heavily skewed). "Wirtschaftspolitik" ranks 
Austria tenth in the OECD for 1 9 9 1  and above the EC average (p. 45) :  this for a 
country that had been a relative late-comer to European industrialisation, was 
particularly strongly affected by the world economic crisis of the 1 93 0s, and 
whose degree of war and occupation-related destruction and dislocation was in 
1945 among the highest in western Europe. In 1955  (30) Austria's per capita GdP 
had been only two-thirds that of the OECD, in spite of growth rates that far ex­
ceeded those of most of the rest of western Europe. 

The growing degree of functional trade integration (p. 47) contributed to suc­
cess, and a surplus in the export of services compensated for a deficit in goods. 
Productivity rose steadily from 60% of the OECD average in 1950  to reach the 
OECD level by 1 9 9 1  (p. 49) but then (after the book was written) declined mar­
ginally in the recession (31) ,  partly because a strong increase in the supply of 
foreign labour brought new jobs in less-productive categories. lt rose again from 
1992 (32) .  The export structure improved greatly with an increase in the propor­
tion of goods and services that incorporate higher value-added (pp. 48 ff.) .  
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Unemployment 

Kubin and Rosner remind us that "high and rising employment" and "low or 
falling unemployment" are a universal economic policy objective, even though 
there is disagreement about ways of attaining it (p . 82) :  in Austria, although full 
employment was achieved as late as the end of the 1 950s, later than other coun­
tries as a consequence of the high level of war-related darnage and dislocation, 
unemployment figures have remained among the lowest ever since. In the early 
1 97 0s they averaged 1 % ,  well below the rest of OECD-Europe. After the oil­
price shocks of the 1970s, Europe's unemployment soared inexorably to peak at 
1 1 %  by 1985/86 ,  (Austria 3 . 1  %) (33). It was in Austria kept at little more than 
1 . 5 %  until 1980 ,  as a consequence of the imaginative and sophisticated econo­
mic policy of "Austro-Keynesianism" (see above): Bruno Kreisky (who was very 
sensitive to the vulnerability of capitalism to economic crises (34) and even more 
so to unemployment) (35) "and his team" gave full support to the ESP, as it 
made the maintenance of full employment its central objective. To reinforce the 
macro-economic approach, the labour supply was curtailed (pp. 108  f.) by 
issuing fewer additional permits to foreign workers and by facilitating early 
retirement. Warking hours were reduced. Langer compulsory education contri­
buted further. Same observers put the decisive period for laying the basis of 
Austria's later relatively good unemployment performance as early as the first 
half of the 1970s  (36) .  

The significance of keeping unemployment low while elsewhere it was allo­
wed to rise, and yet contraHing inflation, is difficult to overstate. The benefici­
al effects go much beyond the specific period itself: there were long-term bene­
fits that are still operative today. They are in fact crucial for the explanation of 
Austria's continuing good (by European standards) performance (37) .  Chapter 
Four (p. 137) refers only in passing to it and, surprisingly, not at all to its (long­
term) significance. 

The general, contrasting, European experience clearly makes the point that 
almost any way of keeping unemployment low and inflation under control in the 
first place involves over the langer term immensely lower economic and social 
costs than trying to restore the situation once it has got out of hand. The "hyste­
resis" phenomenon observed in most western European countries provides one 
possible explanation for such a view. Even when unemployment in Austria 
rase as high as 3 .7% by 1983 and averaged 3 . 5% over the rest of the 1 980s - 5 . 2 %  
according to the now discarded method o f  calculation (p. 8 7 )  - this compared 
with 10 .2% of the EC countries (38). 

With the recession of the early 1990s, however, (i. e. after the publication of 
"Wirtschaftspolitik") came a new challenge to the whole of western Europe. 
Employment advances and unemployment reductions of the recovery of the se­
cond half of the 1 980s which had been strengthened and extended by the " oil­
counter-shock" (oil prices falling in real terms), came to an end, and unemploy­
ment began to rise again, reaching 1 1 .8% in the EU by 1 994.  Austria suffered 
4.4% in that year. Sweden (which tended to have even lower unemployment 
than Austria) experienced nearly 8% and Switzerland (which even in 1 9 9 1  had 
little more than 1 %) reached 4 . 7 % .  The new surge came even though the reasons 
previously blamed for high levels of unemployment in western Europe had 
disappeared: by then profit margins of firms had been rebuilt as labour shares of 
national income had been drastically reduced, the substitution of labour by ca­
pital had virtually vanished in the 1 980s (39) ,  and deflationary policies should 
have become redundant in view of generally low inflation figures (40) . What had 
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remairred were problems of budget consolidation that were not merely cyclical 
(p. 2 1 6 ,  p. 242) .  Evidently new forces are at work. While this is not the place to 
go into detail, one can identify two types of explanation that are dominating the 
debate. One approach expects even worse for employment and unemployment 
in industrial countries, because of increasing competition from a growing nuro­
ber of low-labour-cost developing countries that are rapidly industrialising. 
They affect employment negatively directly by competition, and by inducing 
enterprises in industrial countries to relocate production in low-wage countries, 
and also indirectly by the labour-saving investment introduced to meet such 
competition. For Austria one would suspect that it is not so much the overseas 
developing countries that pose the threat, but the low-wage "transitional" 

countries on the doorstep. The impact of competition from, but also of opportu­
nities in, neighbouring east European countries,  which affect different indu­
stries in different ways, is discussed in "Wirtschaftspolitik" (pp. 7 7  ff.) .  The 
other approach puts all the blame on an intensifying process of application of 
high technology which makes employment increasingly skill-biased. Both argu­
ments, which are not necessarily mutually exclusive, are put into perspective by 
a wide-ranging report of the ILO which concludes that a new international di­
vision of labour and new technology do indeed destroy (mainly lower-skill) jobs 
but with appropriate and continuous structural adaptation also create jobs. In 
what is not a zero-sum game, the low-cost, as well as the high-productivity, 
countries stand to gain overall. However, for this to happen, increased and im­
proved training and education are required but even more fundamentally a re­
turn to higher growth rates. Such growth is, however, held back by a deflatio­
nary bias imparted to the European economies by insufficient policy Co-ordina­
tion and by the attempts to satisfy the criteria for monetary convergence for the 
projected EMU (41) .  This second point is also made by Pointner and Schneider 
(p. 73) .  

Just before resigning as Finance Minister, Ferdinand Lacina spoke of the de­
flationary consequences of the exaggerated fear European policy-makers have 
of inflation, a fear which leads to unnecessarily high levels of unemployment, 
budget deficits and interest rates. All this has the distributional effect of a 
disproportionate growth of incomes from property. A better economic policy 
balance could be achieved if the "Maastricht criteria" included an employment 
target. He pointed out that, in cantrast to most European central banks, the 
Austrian Nationalbank was not hypnotised by "stability fetichism" and was 
utilising the available national margin in economic policy (42). 

The conclusions of the ILO are in sharp cantrast to the prescription of a new 
utra-liberal orthodoxy that latterly appears to be shared by many governments 
and international organisations such as the IMF and the OECD. What they re­
commend to meet the challenge of unemployment is the weakening of trade uni­
ans, and the full decentralisation of wage bargairring so as to lead to a thorough­
ly deregulated labour market implying lowering of wages, of non-wage labour 
costs, of social (including unemployment) benefits, of employment protection 
and redundancy pay, all for the purpose of lowering the costs of businesses and 
thus making them internationally more competitive. This might, at least con­
ceptually, be effective in the short term for a single country; how it could con­
ceivably increase competitiveness if all countries so lowered costs at the same 
time, remains unexplained, as also who will be able to buy the " competitively­
produced" goods, if mass incomes are reduced everywhere. 

It is interesting to note that the features that the Austrian labour market ex­
hibits are the very opposite of those prescribed by the neo-liberals, and yet it re-
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cords the lowest unemployment levels in western Europe (43). Wages in Austria 
are clearly not low in European terms, nor are non-labour costs nor social pro­
visions and benefits; nor are employment protection and redundancy provisions 
weak; trade unions are strong and central pay bargaining is the norm. One is 
tempted to argue that, against the current ultra-liberal "conventional wisdom" , 
it is these very features that allow wage flexibility both generally and in respect 
of specific firms, and help to maintain employment. Clearly, flexibility is not sy­
nonymous with deregulation and lower labour standards. As to the suggestion 
that giving up the centralised system of wage bargaining: while this could con­
ceivably cut the price of labour, it could also darnage the social consensus (44). 
In any case, the key factor in locational advantage is not low wages (that tend to 
go with low productivity).What matters are the advantages of stability which 
Austria exhibits, what the Swiss call their "neutrality dividend" and their "so­
cial stability dividend" . 

The ILO analyses a wealth of theoretical considerations and empirical fin­
dings which are relevant to the features of the Austrian employment system and 
which show that it is no fluke, that Austria's is one of the few economies that ha­
ve "been better able to adjust wages consistent with the objectives of full em­
ployment and low inflation (45). As to employment protection: this can reduce 
the volatility of employment fluctuations, and "it may even raise total employ­
ment over the economic cycle (46). A study is quoted which distinguishes bet­
ween labour-market deregulation (that may lead to a high number of low-skill, 
low-wage jobs) and deregulation in the product market that "will lead to job 
creation across the board" (47). Where deregulation is considered, it is "impor­
tant that social partners be involved" as "social concertation" is needed (48). 
Flexibility does not seem antithetical "either to the presence of strong unions, or 
to high degrees of economy-wide Co-ordination" (49). Overall the institutional 
system of wage determination "may help to explain the relative success . . .  of 
Austria" : it may have provided a "relative competitive advantage in recent 
years" (50) .  

The Centrality of ESP and its Legitimacy 

The "concertation" referred to by the ILO, the ESP system, has been central 
to Austria's policy-making and to its economic success. lts modus operandi is 
discussed in Chapter One (pp. 33 ff). For its effectiveness, it has at all times de­
pended on the recognition of its legitimacy not only by the main political play­
ers but also by the population at large. For most of the time, this was forthco­
ming, though never uncritically. 

Its earliest , still crude, manifestation - the Lohn-Preis-Pakte - was not uni­
versally popular and became decreasingly so over the years of its operation. But 
the character of the arrangement changed fundamentally after that: if at first it 
had been all about convincing wage-earners that they had to make the greater 
sacrifices for the common good, from then on it gave them a significant input in­
to general policy-making. And it helped to impart key ingredients of success ­
consensus, compromise and "long-termism" - to the Austrian economy. 

As the partnership grew up and increased in scope, complexity and sophisti­
cation, criticism tended to become confined to fringe positions on the left and 
the right: the patent success of ESP in keeping the social, industrial and politi­
cal peace and in easing the way to steadily growing prosperity associated with 
growth, full employment and an ever-widening system of social provision, was 
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reflected in its ultimately achieving near-general acceptance. Surveys in the 
1970s and 1980s and one as late as 1992 showed almost identical approval rates 
of roughly two-thirds, with disapproval still no more than 7% of respondents 
(p. 42) .  Memories of the conflictive inter-war period and its horrendaus conse­
quences were still strong. 

Since "Wirtschaftspolitik" was published, however, a survey of October 1994 
(51)  showed a much more ambiguous public view. Domestic and international 
economic, social and political changes had now became apparent. The nurober 
of respondents that believed that on the whole ESP had been "of disadvantage 
to Austria" had sharply risen to 24%.  Even so, only 5 %  wanted it abolished: 
94% wanted to keep it, but most wished to see (generally unspecified) reforms. 
Consistently adapting to new conditions and requirements has in fact been a 
feature of ESP over the decades, the latest being agreed in November 1992,  but 
that has dearly not received general recognition. 

The replies were contradictory. While a reformed ESP continues to be welco­
med overwhelmingly, the four key constituent bodies have not had such a good 
press. Even though well over 50% "have a high opinion" of them, an unprece­
dented 27% to 40% expressed a "low opinion" : most significantly, 7 1 %  oppose 
autornahe and compulsory membership of the Chambers of Labour, of Business 
and of Agriculture. The real contradiction between this view and the general 
view expressed at the same time that the ESP should be maintained lies in the 
fact that it is the very all-indusiveness of the Chambers (with all members elec­
ting the leading argans at regular intervals) that makes them effective by giving 
them the authority to speak for the sectors of society which they represent. 
Equally, universal membership alone can provide them with the financial re­
sources needed to carry out the tasks of research, scrutiny, advice and political 
representation of employees' interests. It is likely that the new negative expres­
sion of opinion in actual fact relates not so much to the Chambers and the ESP 
as to a general lass of influence of the two main political parties with which the 
ESP and the Chambers are identified. 

ESP is a mechanism of consensus and co-operation between social dasses 
("Wir alle sitzen auf einem Ast")  and the organisations that represent them, of 
dass compromise between two forces neither of which had throughout the Se­
cond Republic been strong enough nor willing to attempt to dominate. (Bruno 
Kreisky approved of the statement that ESP had transferred the dass struggle 
from the streets to the negotiating table) (52) .  In practice the mechanism is ope­
rated by representatives of two political parties which have also over long peri­
ods been joined in government coalitions. This had further strengthened the 
compromise and its translation into public action. In periods of single-party go­
vernments, additional responsibility and importance fell to the ESP system. The 
two parties represented in the heyday of ESP up to 95% of the voting populati­
on. By the time of the election of 1 990, the proportion had fallen substantially 
and, by that of 1994, even further, to 63% (53) .  If one can trust later opinion 
polls, their support appears to have continued to dedine. 

What had happened over some considerable time, but has recently become 
evident, was that, as all over Europe, party loyalties are weakening and voters 
are becoming "footloose" . Associated with ongoing general West European and 
some specifically Austrian socio-economic and socio-political developments 
and issues, the two parties lost some of their internal coherence and some of 
their respective dienü�les to newer parties, one of which has been "able dever­
ly to use" the existential fears of the "older and less educated" people who feel 
most threatened by the changes brought by the accelerated process of moderni-
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sation, and which in 1994 polled nearly 2 3 %  of the electorate (54). This is a par­
ty which attracts a "protest vote" , but whose populist right-wing leadership 
proclaims the objective of radically altering the political consensus and the 
structures of the Second Republic and of establishing a Third (unspecified) Re­
public, which many Austrians associate with a "Führer-state" . It is this party 
which feels that it is not given adequate recognition in the ESP set-up. 

Conclusion 

We are living through a period of New Right dogma and intoxicated "market 
mania" , the worst of which Austria has up to now resisted, but from which it is 
evidently not immune: "Wirtschaftspolitik" is - in its scholarly and understated 
way - a blast of sanity. 

In the crucial current debate about how "the market" can be made socially 
friendly and accountable, instead of being socially divisive and destructive (and 
so also less efficient economically) there may just possibly be a chance to give 
the market economy "a human face" : books like "Wirschaftspolitik" make a po­
sitive and important contribution. 

"Wirtschaftspolitik" reminds us how high levels of employment and low le­
vels of unemployment are a crucial test for the quality of an economy; how be­
neficial organised co-operation between economic and social partners in policy 
co-ordination has been and how it still has an important job to do. It is books 
like this which help to clear the mind. 

In the opinion of the author of this article, we do not yet have a final verdict 
in the trial on the way the Austrian, indeed the European market economies and 
their way of policy-making, will be going. The jury is still out. But let us not for­
get that the verdict depends on us: it is we who are the jurors. 

Wolfgang Brassloff 

Notes 

(1)  This will be referred to as "Wirtschaftspolitik" throughout the article. 
(2) There have been some authors who wished, agairrst the current orthodoxy, to re-in­

troduce "institutions" into economics and in Britain one can now observe growing 
numbers of those who realise that, to solve the problern of a persistently underper­
forming economy, structural, political, social and institutional, not mere economic 
policy changes are needed. Will Hutton's critique of the economy, for instance, is tit­
led: " The State We're In" . 

(3) Page numbers in brackets refer to pages in "Wirtschaftspolitik" . 
(4) What may have contributed to the absence of such a wider perspective is that "Wirt­

schaftspolitik" is a companion to a more comprehensive work published some years 
earlier. Abele et al. (1982),  latest edition (1989) .  

(5) There are indications that the Bundesbank is now reconsidering its position, while 
most central banks have long ago abandoned monetary targets as a (failed) panacea. 
Roll (1995) 67.  

(6) Allfield et al .  (1991) 222 ff. 
(7) Some authors have for a long time now gone much further in their critique of the 

" equilibrium model" as a meaningful representation of economic reality, questioning 
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not only the relevance of its assumptions. The possibility of the existence of not a uni­
que but of multiple equilibria and the fact that in the traditional model economic 
agents act in a world in which there is no future and therefore no uncertainty also dis­
qualify many of the conclusions. This, in turn, underlines even further the justificati­
on of public intervention/policy. See f. i .  Rothschild ( 1 981) ,  Ormerod ( 1 994) Chapters 
Three and Four and Hutton (1995) 235 ff. 

(8) Additional data from OECD sources and Bank Austria ( 1 995) 4 .  
( 9 )  A collection o f  studies covering almost all European countries permits international 

comparison of the position of women in economy and society. Wörsching (1995). For 
Austria see Brassloff (1995) .  

(10) New such markets are being created, among them the one for derivatives. It is explo­
ding in terms of the value of instruments traded and of the losses that can and are 
being incurred by financial and other enterprises which speculate in them. In view of 
the astronomically high sums involved, it is more than doubtful that it makes the con­
tribution to the stability of world finance and goods markets that are claimed for it. 

( 1 1) Fischer ( 1993) 173 .  
(12) See Chaloupek, Mesch (1993). 
(13)  Indicative planning was quietly abandoned, the German social market economy was 

maintained but greatly modified by the introduction of counter-cyclical demand ma­
nagement and the more "vulgar" (to use Joan Robinson's phrase) interpretations of 
Keynesianism came under increasing pressure. 

(14) For instance: the raw material and oil-price shocks of the 1 970s, the rising wage ex­
pectations of a labour force that had enjoyed the unique experience of decades of full 
employment and of job security, the massive increase in international liquidity cau­
sed by the outflow of dollars due to foreign investment by US multinational corpora­
tions and the spiralling US trade deficit mainly caused by the Vietnam war. The pro­
per response appeared in most west European countries to be a switch to contractio­
nary policies at first having attempted an expansionary policy stance in response to 
demand deflation caused by the strong oil and raw materials price hikes and a trans­
fer of purchasing power to some OPEC countries with small absorptive capacities. 

(15) Seidel ( 1985) 33 .  
(16) Seidel ( 1985) 33 .  
(17)  Rhomberg (1985) 58 .  For a full discussion "Austro-keynesianism" see Weber, Venus 

(1 993). 
( 1 8) Fischer (1 993) 170 f. 
( 19) Fischer (1 993) 165 .  
(20)  Calculated from various issues of OECD Economic Outlook 
(21) Personal communication to author of this article by a then director of the National­

bank. 
(22) Britain also entered the exchange rate mechanism of the EMS at a quite unrealisti­

cally high exchange rate, given the state of its economy. Britain and Italy were later 
forced out of the system and sharply devalued their currencies. 

(23) Calculated from various issues of OECD Economic Outlook and OECD Employment 
Outlook. 

(24) Joseph Rowntree (1995) ;  Davies ( 1 995); Perssan ( 1 994). 
(25) Fischer (1993) 173 .  
(26)  BMAS ( 1 993) 1 7 3  f. 
(27) OECD ( 1994) 1 8  f. 
(28) Davis ( 1 992) 2 1 .  
(29) Davis (1992) 24. 
(30) Seidel ( 1985) 26.  
(3 1) OECD ( 1993), 1 7 .  
(32) OECD (1994) 18  ff. 
(33) OECD ( 1994) 1 1 6 .  
(34) Fischer ( 1 993) 1 7 1 .  
(35) See his international initiative: The Kreisky-Commission and its full employment 

programme for the 1 990s. Kreisky (1989). 
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(36) Scharpf (1 983) is quoted in this context by Seidel (1985), 33 .  See also Fischer (1993) 
165 .  

(37)  The then Minister, Erwin Lanc, is  reported as saying, "We have today better labour 
market data because we developed at that time an appropriate culture. Our entrepre­
neurs do not make people redundant as rashly as elsewhere" . Hannes Androsch, the 
then Finance Minister, is a dissenting voice, saying that at the time employment se­
curity had been overdone in the government's approach to jobs. Both are quoted in 
"Profil" (20. 2. 1995) .  

(38) Additional data calculated from OECD sources. 
(39) ILO (1 995) 173 f. 
(40) ILO (1 995) 140. See also Note 42.  
(41) ILO (1995)  141  ff. 
(42) Reported in: Der Standard (25. 3. 1995) .  
(43) This is not counting Luxembourg, which has an a-typical employment structure. 
(44) This is the comment of a generally neo-liberal and anti-corporatist journal concer-

ning Germany, but it would apply equally to Austria. The Economist (18 .  3. 1995). 
(45) ILO (1 995) 146. 
(46) ILO (1 995) 155.  
(47) ILO (1995) 158 ,  quoting McKinsey (1 994). 
(48) ILO ( 1 995) 158.  
(49) ILO (1995)  149. 
(50) ILO (1995) 148. 
(51) Profil 3 1 .  10 .  1994. 
(52) In his memoirs, he recalls describing ESP as "sublimation of the class struggle" . 

Kreisky (1 988) 395.  
(53) Profil l l .  10 .  1994.  
(54) Ibid. 
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EINKOMMENSPOLITIK: 
WOHIN UND ZURÜCK? 

Rezension von: Ronald Dore, Robert 
Bayer, Zoe Mars (eds.) ,  

The Return to Incomes Policy, 
Pinter Publishers, 

London, New York 1 994,  
198  Seiten, 5:: 1 0 ,99 .  

Der Titel des vorliegenden Bandes 
verunsichert den interessierten Leser: 
Wohin soll hier zurückgekehrt wer­
den? Was versteht man unter Einkom­
menspolitik? Handelt es sich um zen­
tralstaatliche Initiativen mit dem Ziel, 
die Tarifparteien auf eine gemeinsame 
makropolitische Orientierung zu ver­
pflichten? Geht es um den Abschluß 
von Sozialpakten zwischen Staat, Ar­
beitnehmern und Arbeitgebern, die 
schwierige wirtschaftspolitische Pha­
sen unter geordneten sozialen Rah­
menbedingungen bewältigen helfen 
sollen? Wird ein breites Institutionen­
modell beschrieben, in dem vielfältige 
Interessenkonflikte gelöst werden 
können? Oder geht es schlicht um 
Lohnverhandlungen in Tarifautono­
mie auf Branchen- oder gesamtwirt­
schaftlicher Ebene? Für alle diese Va­
rianten der "Einkommenspolitik" gibt 
es im Europa der achtziger und neun­
ziger Jahre mehr oder weniger erfolg­
reiche Beispiele. Unter "Einkommens­
politik" firmieren daher in der theore­
tischen und empirischen Literatur die 
unterschiedlichsten Vorstellungen von 
ökonomischen Politikkonzepten. 

Leider gelingt es dem vorliegenden 
Sammelband nicht, eine gemeinsame 
Terminologie in bezug auf den Er­
kenntnisgegenstand zu entwickeln 
und Strukturen einer begrifflichen 
und politischen Einheit in der empiri­
schen Vielfalt auszumachen. Fast hat 
man den Eindruck, als würde sich nur 

Wirtschaft und Gesellschaft 

die Vielfalt an einkommenspolitischen 
Konzeptionen auch in der Tagung, die 
dem zu rezensierenden Buch zugrunde 
liegt, widerspiegeln. Ohne zumindest 
den Versuch zu unternehmen, gemein­
same Strukturen der verschiedenen 
Modelle der Einkommenspolitik her­
auszudestillieren, muß das Unterfan­
gen, eine Tagung, deren Ziel über die 
narrative Beschreibung nationalstaat­
licher Entwicklungen hinausgeht, zu 
organisieren, einigermaßen mühsam 
gewesen sein. Zumindest das publi­
zierte Ergebnis der Tagung scheitert 
somit an seiner Konzeption. In sieben 
von neun Kapiteln werden nationale 
Wege der Einkommenspolitik und ih­
rer Perspektiven nachgezeichnet. Die 
Orientierung auf eine gemeinsame 
Zielsetzung in Form von Grundprinzi­
pien der Einkommenspolitik ist dabei 
nicht gelungen. Dies ist unmittelbar 
wohl eine Schwäche der Herausgeber­
schaft, die sich in einem Mangel an 
theoretischen, übergreifenden Arti­
keln manifestiert. Dem einführenden 
und dem abschließenden theoretischen 
Beitrag kann es kaum gelingen, eine 
Klammer für die Beleuchtung der na­
tionalen Beiträge zu bilden. 

Im ersten Beitrag sorgt sich Robert 
Dore (LSE, MIT) um die politische 
oder moralische Basis für Einkom­
menspolitik, ohne zumindest eine per­
sönliche Definition des Begriffs zu 
versuchen. Seiner Meinung nach kann 
diese Basis im Bereich des Eigeninter­
esses (Selbstbeschränkung kann über 
positive externe Effekte auf den Ak­
teur zurückwirken, wenn andere auf 
eine ähnliche Strategie verpflichtet 
werden können), des Patriotismus (na­
tionale Wettbewerbsvorteile gegen­
über den Konkurrenten in der Welt­
wirtschaft) oder Solidarität (Berück­
sichtigung der Auswirkungen des ei­
genen Handeins auf das Wohlfahrtsni­
veau der Mitakteure). Diese drei po­
tentiellen Legitimierungsgrundlagen 
äußern sich in unterschiedlichen insti­
tutionellen Entwicklungen einzelner 
Volkswirtschaften und Regulierungs-
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regimes. Eine besondere Bedeutung 
kommt den Institutionen in der Frage 
der Fristigkeit ihres politischen Hand­
lungshorizonts zu. Dauerhaft kann ihr 
Bestand und Erfolg nur sein, wenn es 
gelingt, langfristig Orientierungen in 
ihrer Politik gegenüber kurzfristigen 
Interessen zu priorisieren. 

Der das Buch abschließende Aufsatz 
des Industrial-relations-Experten Co­
lin Crouch (Oxford) gibt einen guten, 
systematisierenden und analytischen 
Überblick über die jüngsten Entwick­
lungen der Einkommenspolitik, die in 
den Beiträgen über die Nationalstaa­
ten nachgezeichnet wurden. Er unter­
scheidet verschiedene Formen der 
Einkommenspolitik Staatlich initiier­
te Einkommenspolitik hatte in ver­
schiedenen Staaten den Charakter von 
Feuerwehraktionen in einer außer 
Kontrolle geratenen makroökonomi­
schen Situation vor allem in bezug auf 
die internationale Wettbewerbsfähig­
keit. Als Beispiele dafür nennt er die 
Entwicklung in Belgien, den Nieder­
landen oder jüngst auch in den skandi­
navischen Ländern. Eine zweite Grup­
pe sieht er in jenen Ländern, die ver­
sucht haben, einen Sozialpakt zu 
schließen, der die Bewältigung politi­
scher Übergangsprobleme erleichtern 
sollte. Als Beispiel dafür führt er Grie­
chenland, Spanien und Portugal in 
den achtziger Jahren und Italien zu 
Beginn der neunziger Jahre an. In ei­
ner dritten Gruppe führt Crouch jene 
Länder an, denen es gelang, korporati­
stische Institutionen über dem be­
trieblichen Niveau auch langfristig zu 
verankern. Dies sind für ihn die 
erfolgreichen korporatistischen Län­
der Österreich und Deutschland. 
Schließlich bleibt das britische Mo­
dell, in dem als bewußte politische 
Strategie eine weitgehende "Deinsti­
tutionalisierung" betrieben wurde. Im 
Beitrag vom Crouch wird somit die 
Vielfalt an Formen der Einkommens­
politik, die in den Länderstudien be­
schrieben werden, offensichtlich. Klar 
herausgearbeitet wird der Wandel in 
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den Rahmenbedingungen für Einkom­
menspolitik und die Reaktion ver­
schiedener politischer Institutionen 
aber auch hier nicht. 

Franz Traxler betont in einem kürz­
lich erschienenen Kommentar die auf­
rechte Bedeutung der gesamtwirt­
schaftlichen Einkommenspolitik, die 
sich darin äußert, daß sich in der Viel­
falt der nationalen Kozertierungs­
praktiken sowohl Funktion als auch 
Form der Einkommenspolitik geän­
dert haben (1) .  In bezug auf die Funk­
tionsverschiebung betont er den Wan­
del vom traditionellen keynesiani­
schen Nachfragekorporatismus zum 
modernen Angebotskorporatismus. 
Einkommenspolitik ist heute weniger 
als ergänzendes Instrument zur Fis­
kal- und Beschäftigungspolitik denn 
als Maßnahme im Rahmen der Auf­
rechterhaltung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit zu sehen. Be­
züglich der Form der Einkommenspo­
litik sieht er eine Verschiebung von ei­
ner stark zentralisierten Institutionen­
welt hin zu einer stärkeren Dezentrali­
sierung, die allerdings in vielen Fällen 
sehr kontrolliert, das heißt ohne Zer­
störung der vorhandenen Institutionen 
ablief. Ähnlich argumentiert Crouch 
im vorliegenden Band, wenn er Insti­
tutionalisierung der Ökonomie und 
Marktkonformität als zentrale Ent­
wicklungslinien der Einkommenspoli­
tik herauskristallisiert. Mit diesem 
Analyserahmen fällt es etwas leichter, 
die Beiträge über Entwicklungen der 
Einkommenspolitik in den National­
staaten zu lesen. 

Der stärkste Wandel im Stellenwert 
der Einkommenspolitik und in der mi­
kro- und makroökonomischen Institu­
tionenwelt hat zweifellos in Großbri­
tannien stattgefunden. Er wird im vor­
liegenden Band vom Cambridge-Öko­
nomen William Brown analysiert. In 
den sechziger und siebziger Jahren 
waren vor allem die wechselnden Re­
gierungen verzweifelt bemüht, die bei­
den offenen Flanken der keynesiani­
schen Politik - Inflation und Lei-
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stungsbilanz - über eine einkommens­
politische Regulierung mit starker 
staatlicher Initiative abzuschirmen. 
Der Erfolg blieb bescheiden. Der - in 
Großbritannien am stärksten ausge­
prägte - wirtschaftspolitische Para­
digmenwechsel der achtziger Jahre 
hat einen weitgehenden Abbau der ge­
sellschaftlichen Institutionen mit sich 
gebracht. Für die Einkommenspolitik 
ist die dramatische Schwächung der 
Gewerkschaften ebenso relevant wie 
das weitgehende Fehlen wirkungsvol­
ler Arbeitgeberorganisationen. Lohn­
politik wird heute in Großbritannien 
praktisch ausschließlich auf betriebli­
cher Ebene durchgeführt. Gemäß den 
Ergebnissen von Calmfors/Driffill, die 
einen Zusammenhang in Form einer 
"hump-shaped-curve " zwischen Zen­
tralisierungsgrad der Lohnverhand­
lungen einerseits und Reallohnent­
wicklung bzw. Beschäftigung anderer­
seits beinhalten, wäre das eine Kon­
stellation, die beschäftigungspolitisch 
erfolgreich sein sollte (2). Nach dem 
ersten Schock der deflatorischen Poli­
tik zu Beginn der achtziger Jahre sind 
die britischen Arbeitslosenraten in der 
zweiten Hälfte der Dekade auch rela­
tiv rasch zurückgegangen (bevor sie 
nach dem nächsten deflatorischen 
Schock der Teilnahme am Wechsel­
kursmechanismus des EWS zu neuen 
Höhen stiegen) . Der Preis waren aller­
dings extrem hohe Lohndifferentiale 
(die in der Sekundärverteilung noch 
verstärkt wurden) und eine schwache 
Wohlfahrtsentwicklung. Ein höherer 
Stellenwert für eine makroökono­
misch orientierte Einkommenspolitik 
ist heute in Großbritannien nicht nur 
aus politischen Gründen nicht abseh­
bar. Einmal zerstörte Institutionen 
sind nicht auf Knopfdruck wieder auf­
haubar. 

Robert Boyer untersucht die Struk­
turen der Lohnpolitik in Frankreich. 
Die starke etatistische Tradition der 
französischen Politik stellt diese in 
schroffen Gegensatz zur britischen 
Entwicklung. Einkommenspolitik wird 
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hier als staatliche Politik angesehen 
und äußert sich z. B. in einer aktiven 
Mindestlohnpolitik Erst im letzten 
Jahrzehnt wurde versucht, Initiativen 
in Richtung einer Makrokonzertierung 
zu setzen, deren Ziel primär die Erlan­
gung von gesamtwirtschaftlicher Wett­
bewerbsfähigkeit und Preisstabilität 
war. Behindert werden diese durch or­
ganisatorische und institutionelle Um­
stände wie den geringen Organisati­
onsgrad auf Arbeitnehmer- und Ar­
beitgeberseite, die große Bedeutung 
von Richtungsgewerkschaften und die 
traditionelle Militanz in den Arbeit­
nehmer-Arbeitgeber-Beziehungen. 
Einkommenspolitik, die über gesetz­
liche Maßnahmen hinausgeht, findet -
wie in Großbritannien - im wesent­
lichen auf betrieblicher Ebene statt. 

Die skandinavischen Länder, die von 
Rune Aberg (Schweden) und Thomas 
Boje/Per Madsen (Dänemark) analy­
siert werden, haben in den letzten Jah­
ren eine sehr unterschiedliche Ent­
wicklung genommen. In Schweden, wo 
Lohnpolitik traditionellerweise unter 
striktem Ausschluß des Staates statt­
fand, sind die korporatistischen Struk­
turen auf Initiative der Arbeitgebersei­
te schon seit 1984 praktisch völlig aus­
einandergebrochen. Zu Beginn der 
neunziger Jahre übernahm der Staat 
im Zuge des Versuchs, die Lohn-Preis­
Spirale zu brechen, einkommens­
politische Verantwortung (Rehnberg­
Kommission). Die deflatorische Wirt­
schaftspolitik und die hohe Arbeits­
losigkeit haben die Gewerkschaften 
(trotz sogar noch steigendem Organisa­
tionsgrad) markant geschwächt. Ein 
neues konsistentes "schwedisches Mo­
dell" des Korparatismus ist in der der­
zeitigen Krise nicht absehbar. Die dä­
nische Entwicklung war eher von einer 

"koordinierten Dezentralisierung" ge­
prägt. Während die Lohnverhandlun­
gen stärker auf Branchenebene verla­
gert wurden, bezog sich die Makro­
und Mesokoordination auf Fragen der 
Arbeitszeit, der Bildungs-, Arbeits­
markt- und Mindestlohnpolitik 
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Wolfgang Streeck sieht in seinem 
Beitrag die deutsche Entwicklung 
primär von der Dominanz der Bundes­
bank in der Wirtschaftspolitik ("insti­
tutionalisierter Monetarismus")  ge­
prägt. Diese verhinderte eine makro­
ökonomische Koordinierung der Wirt­
schaftspolitik im postkeynesianischen 
Sinn. Im Rahmen dieser erzwungenen 
Separierung der wirtschaftspoliti­
schen Ziele und Instrumentarien hat 
sich allerdings eine sehr effiziente und 
in ihrem Zentralitätsgrad oft unter­
schätzte Form der Lohnpolitik ent­
wickelt. Die Lohnführerschaft der In­
dustriegewerkschaft Metall mit ihrer 
heterogenen und exportorientierten 
betrieblichen Basis sichert eine stark 
makroökonomisch orientierte Lohn­
politik. Streeck betont ganz besonders 
die große Bedeutung der betrieblichen 
Mitbestimmung über starke Betriebs­
räte für die Sicherung des Zusammen­
halts des Lohnverhandlungssystems, 
weil sie die Basis für eine zentralisier­
te Gewerkschaftsorganisation bietet. 
Als zentrale Herausforderung wird die 
Integration der ostdeutschen Tarifbe­
zirke in die Lohnpolitik angesehen, 
weil in diesem Zusammenhang über 
Forderungen nach Öffnungsklauseln 
und stärkerer Lohndifferenzierung ei­
ne fundamentale Veränderung der "in­
dustrial relations " in ganz Deutsch­
land ausgehen könnte. 

Im Kontrast zur deutschen Situation 
ist in Österreich die Lohnpolitik in den 
Kontext eines makroökonomischen 
Korparatismus eingebettet, der nahe­
zu alle Bereiche der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik umfaßt. Alois Guger und 
Wolfgang Polt diskutieren die bekann­
te Österreichische Entwicklung, auf 
die hier nicht näher eingegangen wer­
den muß. Der nunmehrige Arbeitsmi­
nister im "Professorenkabinett Dini" ,  
Tiziano Treu, beschreibt den Über­
gang von einer relativ erfolgreichen 
Inflationsökonomie zu einer restrikti­
onsorientierten Anpassungsökonomie 
in Italien. Die Einkommenspolitik 
spielte in der gesamtwirtschaftlichen 
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"Stabilisierung" eine ganz zentrale 
Rolle. Die "tripartistischen" Sozialpa­
kete konnten trotz der politischen 
Schwäche des Staates und der institu­
tionellen Schwäche der Sozialpartner 
die wirtschaftspolitischen Wechselbä­
der der letzten Jahre halbwegs bewäl­
tigen helfen. 

Die sieben Kapitel über national­
staatliche Entwicklungen der Lohn­
und Wirtschaftspolitik zeigen die Viel­
falt von Regulierungsregimes, die auch 
heute noch in Europa herrschen. Ein­
heitliche Tendenzen, geschweige denn 
ein vorgezeichneter Weg für einen 

"Return of Incomes Policy" sind nicht 
erkennbar. Für fast alle Länder (viel­
leicht mit der Ausnahme von Deutsch­
land und Österreich) ist eine zuneh­
mende Dezentralisierung in der Lohn­
politik festzustellen. Diese erfolgte al­
lerdings in zwischen den Ländern 
ganz unterschiedlicher Weise. Die zu­
nehmende Offenheit der Volkswirt­
schaften und die Liberalisierung der 
Güter- und Kapitalmärkte hat zudem 
die Bedeutung angebotsseitiger korpo­
ratistischer Arrangements erhöht. 
Wieder unterscheiden sich die Mecha­
nismen und Institutionen dieses Wan­
dels allerdings stark. Das vorliegende 
Buch liefert vielfältige interessante 
Details über nationalstaatliche Ent­
wicklungen. Es mangelt aber an über­
greifenden theoretischen Ansätzen zur 
Auseinandersetzung mit Erschei­
nungsformen und Zukunft der Ein­
kommenspolitik in Europa. 

Markus Marterbauer 

Anmerkungen 

(1 )  Traxler, Franz, Tendenzen der Einkom­
mens- und Kollektivvertragspolitik in 
Westeuropa. Kommentar zu G. Köpke, 
in: Wirtschaft und Gesellschaft 19/4 
( 1 993) 49 1-496. 

(2) Calmfors, Lars; Driffill, John, Bargai­
ning Structure, Corporatism and 
Macroeconomic Performance, in: Eco­
nomic Policy 6 ( 1 988) 1 3-61 .  



21. Jahrgang (1995), Heft 2 

GEWERKSCHAFTEN IN 
GROSSBRITANNIEN 

Rezension von: Robert Taylor, 
The Future of Trade Unions, 

Andre Deutsch Verlag, 
London 1994 ,  238 Seiten, ca. DM 25 ,-. 

Robert Taylor ist nicht nur seit eini­
gen Jahren der Reporter der Financial 
Times für das Themengebiet der Indu­
striellen Beziehungen, sondern auch 
aufgrund seiner zahlreichen Buchver­
öffentlichungen (u. a. "The Trade Uni­
on Question") und seiner Arbeiten für 
den britischen Economist, The Obser­
ver und The Sunday Times ein Kenner 
der britischen Gewerkschaften. Da die 
Financial Times verläßliche Informa­
tionen, Einschätzungen und Darstel­
lungen über die Gewerkschaften 
braucht, sieht Taylor die britischen 
Gewerkschaften nicht durch die Brille 
eines FAZ-Ideologen, sondern so, wie 
sie sind, wobei er allerdings eher eine 
unterstützende Position einnimmt. 
John Monks, Vorsitzender der TUC, 
schrieb das Vorwort für Taylors Buch. 
Das Buch basiert auf Aufzeichnungen, 
Berichten, Dokumenten und mündli­
chen Gutachterbeiträgen zum Fach­
ausschuß des britischen Unterhauses 
zur "Zukunft der Gewerkschaften" .  

D a  die britischen Gewerkschaften 
wie keine anderen europäischen Ge­
werkschaften einer wilden Regulie­
rungswut in den achtziger Jahren zum 
Opfer fielen, zeichnet Taylor deren Re­
levanz in seinem einleitenden Kapitel 
nach. Zwar waren und sind die Kon­
servativen unter der Überschrift des 

"Deregulierens" angetreten, doch ge­
nauso wie in Georg Orwells "Liebes­
ministerium" gefoltert wird, taten die 
Konservativen genau das Gegenteil 
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von dem, was sie propagierten. Taylor 
zählt hierzu die die Gewerkschaften 
knebelnden Gesetze der Thatcher/ 
Major-Regierung auf, beginnend mit 
dem "Employment Act" von 1 982 bis 
hin zum "Trade Unions Reform and 
Employment Act" von 1 993.  Insgesamt 
waren die achtziger Jahre gekenn­
zeichnet durch scharfe Allti-Gewerk­
schaftsgesetze. 

Dazu kommt, daß immer mehr Ar­
beitgeber nicht nur die Tarifvertrags­
systeme verlassen, sondern auch die 
betrieblichen Vertretungsstrukturen 
aufkündigen. Da es in England kein 
Betriebsverfassungsgesetz gibt, sind 
britische Arbeitnehmer ohne gewerk­
schaftliche Repräsentation in zuneh­
mendem Maße schutzlos dem Unter­
nehmerwillen ausgeliefert. Die achtzi­
ger Jahre wurden geprägt durch eine 
sehr hohe Arbeitslosigkeit, den Abbau 
des verarbeitenden Gewerbes zugun­
sten des Servicesektors und vor allem 
den Thatcher-Traum des schnellen 
Geldes für eine schmale Yuppie-Ober­
schicht im Londoner Finanzviertel 
und einer ungehinderten Privatisie­
rung öffentlicher Aufgaben. Alles das 
erzeugte ein Anti-Gewerkschaftskli­
ma, in dem der gewerkschaftliche Or­
ganisationsgrad von 58% im Jahre 
1 984 auf 48% im Jahre 1990  fiel. 

Obwohl die britischen Konservati­
ven alles taten, um die Gewerkschaf­
ten zu schwächen, entstand jedoch so 
etwas wie eine Revitalisierung der Ge­
werkschaften, denn besonders Frauen 
glichen die Mitgliederverluste im ver­
arbeitenden Gewerbe aus. So hat die 
Gewerkschaft UNISON einen "Män­
neranteil" von 3 6 % ,  und dies bei einer 
Mitgliedschaft von ca. 1 ,4 Millionen. 
UNISON, so Taylor, ist die neue Form 
britischer Gewerkschaftsformierung 
für die neunziger Jahre. UNISON ent­
stand aus COSHE (Gesundheitswe­
sen), NALGO (Kommunalarbeiter) 
und NUPE (Staatsbedienstete) . Alle 
drei Gewerkschaften sahen sich in den 
achtziger Jahren einer geschlossenen 
Regierungsfront gegenüber, die eine 

329  



Wirtschaft und Gesellschaft 

wilde Privatisierung betrieb. Durch 
einen Zusammenschluß, so Taylor, 
konnte UNISON nicht nur an Kraft 
gewinnen, sondern auch seine Ge­
werkschaftsbürokratie rationalisie­
ren. Zukünftig werden nicht mehr drei 
Verwaltungen das gleiche in drei Ge­
werkschaften tun, sondern gewerk­
schaftliche Aktivitäten werden von ei­
ner Zentrale organisiert. Die dadurch 
freiwerdenden Kapazitäten eröffneten 
UNISON den Weg, andere Felder und 
Serviceleistungen zu intensivieren und 
zu aktivieren. UNISON kann nun Kre­
ditkarten, bessere Rechtsunterstüt­
zung, günstige Bauspardarlehen usw. 
anbieten. 

Obwohl die gewerkschaftliche Ta­
riffähigkeit in den achtziger Jahren 
nicht nur durch die Allti-Gewerk­
schaftsgesetze eingeschränkt wurde, 
bilden die Gewerkschaften, so Taylor, 
auch weiterhin den Kern tarifvertrag­
licher Verhandlungsstrukturen. Hier 
liegt auch weiterhin die Zukunft der 
Gewerkschaften. Überträgt man dies 
auf den Betrieb, so sind die Gewerk­
schaften auch hier weiterhin die zen­
tralen Akteure. Taylor macht das am 
weithin bekannten Rover-"New Deal" 
deutlich, denn mit dieser Betriebsver­
einbarung (BV) zwischen den Gewerk­
schaften und dem Rover-Management 
beendete Rover seine Karriere als Pro­
duzent von schlechter Qualität, unzu­
verlässigen Automobilen und vor al­
lem seine sprichwörtlich schlechten 
industriellen Beziehungen. Für Taylor, 
wie für viele, bildet das Rover-Beispiel 
eine der zentralen Errungenschaften 
britischer Gewerkschaften in den 
neunziger Jahren, und Rover ist kein 
EinzelbeispieL Im Gegensatz zum 
massiven Stellenabbau in der bundes­
deutschen Autoindustrie garantiert 
Rover allen seinen Mitarbeitern einen 
Arbeitsplatz. 

Da Taylor sein Buch mit "Die Zu­
kunft der Gewerkschaften" (und dies 
ohne Fragezeichen) betitelte, stellt 
sich die Frage, wie sich der Autor die­
se Zukunft vorstellt. Eine Antwort auf 
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diese Frage liegt für Taylor in der Tra­
dition britischer Gewerkschaften, 
denn diese waren schon immer im Sin­
ne der "Friendly Societies" im Ser­
vicebereich tätig. Eindringlich warnt 
Taylor jedoch davor, daß die Gewerk­
schaften so etwas wie der ACE in der 
Arbeitswelt werden sollen, denn sein 
Buch basiert auf dem Grundgedanken, 
daß der einzelne in der Arbeitswelt 
nur "organisiert " eine Stimme hat. 
Taylor verweist den "neuen Individua­
lismus" in den Bereich der blanken 
Ideologie, der ein Vehikel ist, um die 
Gewerkschaften zu schwächen. Nie­
mand arbeitet alleine, denn alle pro­
duktiven Tätigkeiten in der modernen 
Welt werden gemeinsam verrichtet. 
Zunehmend, so Taylor, werden Arbei­
ter in Produktionsgruppen organisiert. 
Arbeiter benötigen daher den kollekti­
ven Schutz der Gewerkschaften, der 
sich auch auf das Leben außerhalb des 
Betriebes erstrecken soll. Taylor will 
starke Gewerkschaften, er hält das 
Bankeinzugsverfahren für Gewerk­
schaftsbeiträge für Unsinn, denn Ge­
werkschaftsmitglieder sollten willent­
lich und bewußt Beiträge zahlen. 

Allerdings sollten die Gewerkschaf­
ten nicht davor zurückschrecken, ge­
wisse Serviceleistungen anzubieten. 
Er geht sogar soweit vorzuschlagen, 
daß die Gewerkschaften, wenn die 
konservativen Regierungen in Europa 
den Sozialstaat weiter demontieren, 
wieder ihre eigenen Krankenkassen, 
Rentenversicherungen und Unfallver­
sicherungen einführen sollten. 

Doch Taylor sieht noch andere Auf­
gaben für die Gewerkschaften. So 
klagt z. B. die TGWU wöchentlich ca. 
5 Mio. DM an Kompensationszahlun­
gen für ihre Mitglieder ein. Dies sei ein 
Betätigungsfeld, das ausgebaut wer­
den sollte. Darüber hinaus sollten Ge­
werkschaften ihren Einfluß auf Ar­
beitsschutzregelungen stärker geltend 
machen. 

Auch sollten Gewerkschaften akti­
ver in der Mitgliederwerbung werden 
und dies besonders im Hinblick auf 
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Frauen, die einen immer größeren An­
teil an den Erwerbstätigen ausma­
chen. Er nennt dies eine "Feminisie­
rung" der Gewerkschaften (S. 149) .  
Der stahlkochende männliche Metall­
arbeiter ist ein Sinnbild der Vergan­
genheit. 

Weitere Gebiete sind Training und 
Ausbildung. Hier sollten die Gewerk­
schaften im Sinne unserer Volkshoch­
schulen und auch in Tageskursen ver­
mehrt fachliche und qualifizierte Aus­
bildung anbieten. Dies kann in Zu­
sammenarbeit mit anderen Gruppen 
auf lokaler Ebene stattfinden. Ebenso 
sollten Gewerkschaften Verbindungen 
zu anderen politischen Gruppen her­
stellen und lokale Initiativen unter­
stützen. 

Essentiell für die Zukunft der Ge­
werkschaften ist es, so Taylor, eine 
neue Identität anzunehmen und das 
alte Paradigma des "them and us" (die 
und wir) zu verlassen. Sozialpartner­
schaft ist dabei eines der Schlüssel­
konzepte, denn britische Gewerk­
schaften haben im Gegensatz zum Be­
triebsverfassungsgesetz der ERD kei­
nerlei gesetzlichen Rechte. Aus dem 

"them and us" auszubrechen heißt 
hier, nicht mehr alle Management-In­
itiativen grundsätzlich zurückzuwei­
sen, sondern eigene Wege zu finden, 
diese Initiativen mitzugestalten. Ge­
werkschaften sollten nicht alle Ele­
mente von Lean Production, Human 
Resource Management etc. einfach 
grundlos ablehnen, denn die neunziger 
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Jahre erwarten ein anderes Verhalten 
von Gewerkschaften, und da alle diese 
neuen Konzepte auf der "Mitarbeit der 
Mitarbeiter" aufbauen, haben hier die 
Gewerkschaften einen wichtigen He­
bel, um diese Prozesse zu beeinflussen 
und in Richtung Mitbestimmung zu 
bewegen. So hat zum Beispiel das ein­
fache Ablehnen von neuen Manage­
ment-Konzepten in den meisten Auto­
mobilwerken dazu geführt, daß Team­
leader einfach vom Unternehmen er­
nannt werden, ohne jeglichen Einfluß 
von Gewerkschaften oder Arbeitern. 
Im Gegensatz dazu wurde durch den 
Einfluß der Gewerkschaften bei Rover 
erreicht, daß die dortigen Gruppen­
sprecher von der Gruppe gewählt wer­
den. 

Taylor verspricht den Gewerkschaf­
ten keine rosige Zukunft, aber eine 
Zukunft, die mitgestaltet werden 
kann, ohne daß Gewerkschaften jede 
Wahl abwarten und auf einen Regie­
rungswechsel hoffen. Die neunziger 
Jahre werden harte Jahre für die Ge­
werkschaften, aber diese Jahre sind zu 
meistern, wenn die Gewerkschaften 
Strukturen entwickeln, die ihnen die 
Möglichkeiten bieten, dies in Angriff 
zu nehmen. Europäische Gewerk­
schaften können viel von Taylors de­
taillierter Darstellung der britischen 
Gewerkschaften lernen. Taylors Buch 
sollte dem deutschsprachigen Leser 
nicht vorenthalten bleiben. 

Thomas Murakami 
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ZUR ENTSTEHUNG DER 
ARBEITSMÄRKTE 

Rezension von: George Grantham, 
Mary MacKinnon (Hrsg.), 
Labour Market Evolution. 

The economic history of market 
integration, wage flexibility and the 

employment relation, 
Routledge, London/New York 1 994, 

322 Seiten, f: 45 ,-. 

Während die Literatur, welche die 
Industrialisierung - und in jüngerer 
Zeit die Protoindustrialisierung - zu 
erklären versucht, unübersehbar ist, 
läßt sich das von Studien über die Ent­
stehung von Arbeitsmärkten schon 
viel weniger sagen. Das ist deshalb be­
merkenswert, weil die Industrialisie­
rung ohne die Existenz von Arbeits­
märkten unvorstellbar ist. 

Nicht, daß es an Beschreibungen der 
Arbeiterschaft und ihrer sozialen Si­
tuation fehlte, selten findet man jedoch 
Untersuchungen, die sich mit dem Ent­
stehen und Funktionieren des Arbeits­
marktes im engeren Sinne befassen, al­
so damit, wie sich Angebot und Nach­
frage nach dem Produktionsfaktor Ar­
beit entwickelten, danach, wie sich de­
ren Strukturen veränderten. 

Dazu liefert der vorliegende Sam­
melband einen äußerst wertvollen Bei­
trag. 

Grantharn (Economic History and 
the History of Labour Markets) zieht 
die Grenze zur reinen Ökonomie: 
"Economists study how given market 
structures produce specific outcomes. 
To historians, however, the question 
ist how that structure came to be what 
it is. " In diesem Sinne geht er zunächst 
der grundsätzlichen Frage nach, ob die 
Arbeitsmarktinstitutionen durch exo­
gene, technische Veränderungen oder 
solche individueller Präferenzen be-
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stimmt werden, oder umgekehrt. Hie­
bei weist er auf geographische Ex­
ternalitäten hin; historische Arbeits­
märkte sind lokal begrenzt und ver­
mitteln ein in seinen Qualifikationen 
traditionell determiniertes Angebot, 
welches die technische Entwicklung 
beeinflussen kann. Das eindrucksvoll­
ste Beispiel bieten die USA. Hier führ­
te der Mangel an qualifizierten Ar­
beitskräften - die amerikanischen 
Weißen neigten der Landwirtschaft, 
selbständiger Tätigkeit und Angestell­
tenberufen zu - zur Herausbildung ei­
ner spezifischen Produktionstechnik, 
einer weitgehenden Arbeitszerlegung, 
die später mit dem Ausdruck "Fordis­
mus" charakterisiert wurde. 

Die dadurch bedingte, rasche Er­
setzbarkeit der ungelernten Arbeits­
kräfte, wie auch das Interesse der Aus­
länder an hohem saisonalen Verdienst, 
bildete wiederum das N achfragever­
halten des "hire and fire" heraus. 

Unter diesem Aspekt wechselseiti­
ger Kausalitäten versucht der Autor 
die Frage zu beantworten, wie der Ar­
beitsmarkt entstand. Im Mittelalter 
existierte eine Nachfrage nach famili­
enfremden oder leibeigenen Arbeits­
kräften lediglich für die Saisonspit­
zen, also die Ernte in der Landwirt­
schaft. Diese Nachfrage wurde jedoch 
von Kleinbauern befriedigt, welche 
selbst über - wenngleich unzureichen­
des - Land verfügten. Lohnarbeit 
brachte nur ein - sehr unsicheres - Zu­
sa tzeinkommen. 

Aber auch in den frühen Phasen der 
Industrialisierung erwies sich das 
Lohneinkommen insofern unstetig, als 
die Saisonalität der Produktion stark 
ausgeprägt blieb. Erst durch die ei­
gentliche Industrialisierung vollzog 
sich die klare - auch räumliche - Tren­
nung von der Landwirtschaft. Die neu 
entstehenden, industriellen Ballungs­
räume zogen unselbständig Erwerbs­
tätige mit der Erwartung eines dau­
ernden Lohneinkommens an sich. 

Einen hochinteressanten Beitrag 
vermittelt Jan de Vries (How Did Pre-
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Industrial Labour Markets Function?) . 
Er geht in seiner Analyse von dem 
Reallohnindex aus, den Phelps Brown 
und Hopkins für englische Baufachar­
beiter von 1480 bis 1830 berechnet 
hatten. Dieser fällt von einem Höhe­
punkt um 1500  bis 1620 ,  erhöht sich 
bis 1740 und erreicht einen weiteren 
Tiefpunkt um 1800 .  Die Autoren ge­
langten in der Auswertung dieser Da­
ten zu dem Ergebnis, daß die Nomi­
nallöhne rigid waren - die Variationen 
des Realeinkommens ergaben sich aus 
den meist demographisch verursach­
ten Veränderungen des Preisniveaus. 
Qualifikations bedingte Lohndifferen­
tiale blieben über Jahrhunderte weg 
konstant. 

De Vries berechnete einen ähnlichen 
Index für Holland und kam zu einem 
etwas anderen Resultat, das sich vor 
allem aus dem "Goldenen Zeitalter" 
der holländischen Wirtschaft zwi­
schen 1570  und 1650 erklärt. In dieser 
Phase erfolgten nämlich, trotz enor­
mer Ausweitung des Arbeitskräftean­
gebots durch Zuwanderung, mehrere 
Nominallohnerhöhungen, die Real­
lohnsteigerungen bewirkten. 

In der zweiten Hälfte des 1 7. Jahr­
hunderts, als die holländische Wirt­
schaft zu stagnieren begann, zeigten 
sich die NominaHöhne gleichfalls 
äußerst rigid - kleinere Anpassungen 
erfolgten über die Arbeitszeit. Die ar­
beitslos gewordenen Kräfte flossen je­
doch weniger in Bereiche mit geringen 
Löhnen oder saisonalen Charakters, 
sondern akzeptierten die Sucharbeits­
losigkeit. Es entstand also ein segmen­
tierter Arbeitsmarkt, der einerseits 
Arbeitslosigkeit, andererseits unbe­
friedigte Nachfrage hervorrief, wobei 
letztere durch ausländische Arbeits­
kräfte gedeckt wurde - ein durchaus 
modernes Bild. 

Pastel-Viney (The Dis-Integration of 
Traditional Labour Markets in France: 
From Agriculture and Industry to 
Agriculture or Industry) zeichnet die 
Entwicklungslinien des prä- und 
frühindustriellen Arbeitsmarktes zu 
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jenem der Industriegesellschaft in 
Frankreich nach. Ersterer ist dadurch 
gekennzeichnet, daß der einzelne Ar­
beiter sowohl Industrie- als auch 
Landarbeit verrichtete. In der Ernte­
zeit wurden in der Landwirtschaft 
Spitzenlöhne gezahlt, was viele Indu­
striearbeiter veranlaßte, während der 
Sommermonate in die Landwirtschaft 
zu wechseln. Viele Industriebetriebe 
waren daher gezwungen, während die­
ser Zeit die Produktion einzustellen 
oder zumindest zu drosseln. Dieser 
Zustand ging ab 1870  zu Ende und war 
1890 verschwunden. 

Die steigende Produktivität der In­
dustrie einerseits, der Preisdruck in 
der Landwirtschaft infolge über­
seeischer Importe andererseits mach­
ten es letzterer nach und nach unmög­
lich, auch nur für die Erntezeit höhere 
Löhne als in der Industrie zu zahlen. 
In ersterer wurde daher das stabile -
nur konjunkturbedingt eingeschränk­
te Beschäftigungsverhältnis die 
Norm, die Landwirtschaft griff zur 
Deckung der Saisonspitze auf auslän­
dische Arbeitskräfte zurück. 

G. R. Boyer und T. J. Halton (Regio­
nal Labour Market Integration in Eng­
land and Wales, 1850-1913)  prüfen das 
Ausmaß der Arbeitsmarktintegration 
in England. Nach umfangreichen sta­
tistischen Arbeiten kommen sie zu 
dem Ergebnis, daß sich Unterschiede 
nach der Qualifikation ergeben. So 
zeigte sich tatsächlich ein Rückgang 
der Lohndifferentiale für Tischler, 
nicht jedoch für landwirtschaftliche 
Hilfsarbeiter. Freilich scheint das eine 
spezifische englische Entwicklung ge­
wesen zu sein, denn vor allem in den 
USA und Preußen, aber auch in 
Frankreich sank auch für solche Ar­
beitskräfte der Variationskoeffizient 
im Untersuchungszeitraum. 

R. C. Allen (Real Income in the 
English-Speaking World 1879-19 13) 
stellt die Frage, ob die Wanderungs­
ströme in der angelsächsischen Welt 
zu einer Arbeitsmarktintegration, also 
einer Angleichung des Lohnniveaus 
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geführt haben. Hiebei zeigt sich, daß 
das in keiner Weise der Fall ist, son­
dern daß die Löhne in hohem Maße 
durch das BIP bzw. durch die gesell­
schaftlichen Vorstellungen über Ein­
kommensverteilung bestimmt wurden. 
Nicht einmal die Wanderungsströme 
von Kanada nach den USA näherten 
die Löhne einander an. 

K. O'Rourke (Did Labour Flow 
Uphill?) kommt zu durchaus entgegen­
gesetzten Resultaten. Er geht von der 
interessanten Feststellung aus, daß die 
irischen Reallöhne spätestens seit der 
Jahrhundertwende den englischen 
gleichgekommen seien, wenn sie diese 
nicht sogar übertroffen hätten. Ledig­
lich eine permanent hohe Arbeitslosig­
keit in Irland könne als Wanderungs­
anreiz verstanden werden. Der Autor 
prüft noch einige Erklärungsmöglich­
keiten, wie etwa die Altersstruktur der 
Wanderer - die älteren Nichtwanderer 
beziehen hohe Löhne - die ihn selbst 
nicht überzeugen. So verbleibt ihm 
nur der Wunsch nach weiteren - des­
aggregierten - Studien. 

Bedenkt man, daß noch 1950 das iri­
sche Pro-Kopf-Einkommen kaum die 
Hälfte des englischen erreichte und 
auch heute noch deutlich darunter 
liegt, daß ferner die irische Republik 
seit den späten sechziger Jahren eine ­
erfolgreiche - Ansiedlungspolitik für 
ausländische Investoren mit dem Ar­
gument der niedrigen Lohnkosten be­
treibt, hinterläßt dieser Beitrag einen 
recht verblüfften Leser. 

J. L. Rosenbloom und W. A. Sund­
strom (The Decline in Hours of Warking 
in US Labour Markets 1890-1903) be­
schäftigen sich mit dem Rückgang der 
Normalarbeitszeit in den USA, welcher 
schon am Ende des 19.  Jahrhunderts 
einsetzte. Die Autoren stellen fest, daß 
dieser Rückgang nicht einfach als eine 
Bewegung auf der rückwärtsgeneigten 
Arbeitsangebotskurve verstanden wer­
den kann, sondern durch einen Ratchet­
Effekt charakterisiert ist. Lahn­
rückgänge führen nicht wieder zur Er­
höhung der Normalarbeitszeit. 
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J. A. James (Job Tenure in the Gil­
ded Age) stellt aufgrund zeitgenössi­
scher Daten fest, daß die Arbeitsver­
hältnisse in den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts weit stabiler 
waren, als die amerikanische Literatur 
bisher angenommen hatte. Zwar kam 
die durchschnittliche Dauer der Be­
schäftigungsverhältnisse nicht an die 
Gegenwart heran, zeigt jedoch keinen 
grundlegend anderen Charakter. 
M. Mackinnsan geht dieser Frage an­
hand von Daten der kanadischen Ei­
senbahnverwaltung zwischen 1903 
und 1 939 nach (The Great War and the 
Canadian Labour Market). 

D. Corbett (Wage W oes in Weimar?) 
liefert einen Beitrag zu der Diskussion 
darüber, ob das institutionell be­
stimmte, starke Ansteigen der 
Reallöhne (staatliche Lohnschlich­
tung) in der Weimarer Republik die 
stets relativ hohe Arbeitslosigkeit 
durch profit squeeze und damit ein 
Absinken der Investitionsquote verur­
sacht habe, entsprechend der These, 
wonach im Gefolge von Hitlers Macht­
ergreifung die Lohnzurückhaltung 
eine wichtige Ursache für die damali­
ge Wachstumsbeschleunigung gewe­
sen sei. 

Corbett verwendet einen neoklassi­
schen wie einen keynesianischen An­
satz. Ersterer basiert auf einer Cobb­
Douglas-Produktionsfunktion und lei­
tet die Arbeitskräftenachfrage von 
Kapital, Reallöhnen und Inputpreisen 
ab, letzterer zusätzlich von den Pro­
duktionserwartungen. In beiden Fäl­
len liefert die Lohnvariable negative 
Vorzeichen. Ein unter diesen Aspekten 
konstruiertes Simulationsmodell lie­
fert überzeugende Ergebnisse. 

Dies ist ein interessanter Beitrag zu 
einer Diskussion, die auch für Öster­
reich von einiger Relevanz ist, da es 
auch hier nach 1918  zu einer ähnlichen 
Änderung der Einkommensverteilung 
gekommen sein dürfte wie in Deutsch­
land. Es handelt sich um einen Pro­
blembereich, der bis heute noch über­
haupt nicht erforscht wurde. 
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Abschließend beschäftigen sich 
W. Whatley und G. Wright (Race, Hu­
man Capital and Labour Markets in 
American History) damit, wie die 
Marktkräfte die Situation der 
Schwarzen auf den amerikanischen 
Arbeitsmärkten bestimmten. Das in­
teressante Resultat zeigt, daß diese un­
ter Umständen die Segregation noch 
verstärkten, also ihre Effekte allein si­
cherlich nicht zur Beseitigung der Dis­
kriminierung führten. 

D .  Green (Bridging the Gap between 
Labour Economics and Economic 
History) bemüht sich, anhand der 
Beiträge dieses Bandes die Position 
der historischen Arbeitsmarktfor­
schung zur Arbeitsökonomie zu um­
reißen. Es entspricht dem Stand der 
gegenwärtigen, theoretischen Diskus-
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sion, daß der Beitrag der Wirtschafts­
historiker in der Erforschung der 
institutionellen Gegebenheiten der 
Arbeitsmärkte in den verschiedenen 
Perioden besteht, sowie der Determi­
nanten ihrer Änderung. 

Die heutigen Institutionen weisen 
Prägungen der Vergangenheit auf. Ihr 
Wandel erfolgt keineswegs linear im 
Sinne größerer Effizienz, worauf man­
che Beiträge hinweisen. Auch unter 
diesen Bedingungen ergeben sich je­
doch Marktgleichgewichte, die freilich 
nur verstanden werden können, wenn 
man die Entstehung der Institutionen 
kennt. Ohne Zweifel präsentiert dieser 
Sammelband eine Fülle von Beiträgen, 
welche diesem Zweck in ausgezeich­
neter Weise dienen. 

Felix Butschek 
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DAS WACHSTUM DES 
TRANSAKTIONSSEKTORS 

Rezension von: Horst Löchel, 
Institutionen, Transaktionskosten 
und wirtschaftliche Entwicklung, 

Volkswirtschaftliche Schriften, 
Heft 444, Duncker & Humblot, 

Berlin 1 995,  205  Seiten, öS 577 ,-. 

Der Inhalt der vorliegenden Studie 
ist zunächst eine Würdigung und Kri­
tik der Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Nobelpreisträgers 
Douglass C. N orth. Diese befaßt sich 
bekanntlich mit den Zusammenhängen 
zwischen Institutionen, Transaktions­
kosten und wirtschaftlicher Entwick­
lung. Eine der Kernhypothesen lautet 
dabei, daß die Transaktionskosten das 
Wachsturn von Volkswirtschaften be­
grenzten. Löchel bestreitet die Gültig­
keit dieser Hypothese, da sich ein lang­
fristiger Anstieg der (durchschnittli­
chen) Transaktionskosten weder theo­
retisch noch empirisch belegen läßt. 
Der Zusammenhang zwischen Trans­
aktionskasten und wirtschaftlicher 
Entwicklung sei kein vorwiegend 
wachstumstheoretischer, wie North 
meint, sondern in erster Linie ein 
strukturtheoretischer. In der überpro­
portionalen Expansion des Transakti­
onssektors entwickelter Volkswirt­
schaften schlägt sich das Bemühen nie­
der, Transaktionskosten zu senken. 

Mit diesem strukturellen Aspekt be­
schäftigt sich der vierte und letzte Ab­
schnitt des Buches: Die Ausdehnung 
des Transaktionssektors bestimmt im 
wesentlichen das Wachstum des 
Dienstleistungssektors in den moder­
nen Industrieländern. 

Transaktionskosten sind definiert 
als Kosten der Information, der Be­
wertung und Kontrolle des Kaufs und 
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Verkaufs von Verfügungsrechten an 
wirtschaftlichen Gütern. Sie schließen 
sowohl die Kosten des Markttausches 
(externe Transaktionskosten) als auch 
die Kosten der Koordination inner­
halb von Unternehmungen (interne 
Transaktionskosten) ein. 

Bei gegebenen Transaktionstechni­
ken und gegebenem Ausmaß horizon­
taler (zwischenbetrieblicher) und 
funktionaler (innerbetrieblicher) Ar­
beitsteilung bestimmen die Institutio­
nen die Höhe der Transaktionskosten. 
Je effizienter die Institutionen Tausch 
und Koordination regeln, desto gerin­
ger sind die Transaktionskosten. Inef­
fiziente Institutionen verursachen ho­
he Transaktionskosten, welche unter 
Umständen rational handelnde Akteu­
re davon abhalten, Tauschbeziehun­
gen einzugehen. 

Gemäß N orth begrenzen steigende 
(durchschnittliche) Transaktionsko­
sten das Wachsturn von Volkswirt­
schaften, da sie Arbeitsteilung und 
Spezialisierung hintanhalten und da­
mit den Produktivitätsfortschritt 
bremsen oder aufhalten. 

Nun steigen zwar die gesamten, über 
eine Volkswirtschaft aggregierten 
Transaktionskosten, aber eine Zunah­
me der durchschnittlichen Transakti­
onskosten läßt sich empirisch nicht 
belegen. Im Gegenteil, die Produkti­
vität des Transaktionssektors nimmt 
zu, wie am Beispiel der Bundesrepu­
blik Deutschland nachgewiesen wird. 

Produzierende Unternehmungen 
gliedern betriebliche Funktionen aus, 
um die höhere Produktivität von 
selbständigen Dienstleistungsunter­
nehmen in bezug auf die Organisation 
von Transaktionen etc. nützen zu kön­
nen - mit anderen Worten: um die 
Transaktionskosten zu senken. Je 
größer der Transaktionssektor ist, um 
so mehr einschlägige Aktivitäten wer­
den von Transaktionsspezialisten 
durchgeführt, um so geringer sind die 
Kosten je Aktivität. Der Zusammen­
hang zwischen der Größe des Trans­
aktionssektors und den wachstumsre-
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levanten durchschnittlichen Transak­
tionskosten ist somit ein inverser. 

Das überproportionale Wachstum 
des Transaktionssektors ist daher 
nicht ein Hindernis für wirtschaftliche 
Entwicklung, sondern erweist sich als 
Bedingung letzterer. 

Das Manko der Northschen Theorie 
liegt darin, daß die Entwicklung der 
Transaktionskosten lediglich in Ab­
hängigkeit von der Effizienz der Insti­
tutionen und dem Ausmaß der hori­
zontalen und funktionalen Arbeitstei­
lung gesehen wird, der technische 
Fortschritt in bezug auf die Transak­
tionen aber unberücksichtigt bleibt. 
Steigende durchschnittliche Transak­
tionskosten irrfolge von Diskrepanzen 
zwischen den bestehenden Institutio­
nen und der fortschreitenden Arbeits­
teilung wurden überkompensiert 
durch den Produktivitätsanstieg auf­
grund der Anwendung verbesserter 
Transaktionstechniken. 

Löchel betont den strukturtheoreti­
schen Zusammenhang zwischen Insti­
tutionen, Transaktionskosten und 
wirtschaftlicher Entwicklung. Im Zu­
ge der dem wirtschaftlichen Entwick­
lungsprozeß innewohnenden Ausdeh­
nung von Arbeitsteilung und Speziali­
sierung nimmt die Komplexität des 
Markttausches und der unter­
nehmensinternen Koordination zu. 
Daraus resultieren steigende Transak­
tionskosten. Kompensierende Gegen­
bewegungen zu diesem Anstieg erge­
ben sich erstens aus dem technischen 
Fortschritt im Bereich der Transak­
tionstechniken und zweitens aus insti­
tutionellen Wandlungen. Zu letzteren 
zählt die Herausbildung selbständiger 
Dienstleistungsunternehmungen, de­
ren Schwerpunkte die Organisation 
von realen und monetären Transaktio­
nen einschließlich der damit verbun­
denen Informations- und Kommuni­
kationsprozesse bilden. Sowohl aus 
einzel- als auch aus gesamtwirtschaft­
licher Perspektive kommt diesem 
Transaktionssektor die Aufgabe zu, 
Transaktionskosten zu senken. 
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Empirische Untersuchungen zeigen, 
daß die überproportionale Expansion 
des Transaktionssektors die entschei­
dende Ursache für das überdurch­
schnittliche Wachstum des Dienstlei­
stungssektors in hochentwickelten 
Wirtschaften darstellt. Nicht - wie von 
der Drei-Sektoren-Hypothese ange­
nommen - die Endnachfrage der Kon­
sumenten, sondern die Vorleistungs­
nachfrage der Unternehmungen ist 
ausschlaggebend für die Tertiärisie­
rung von Produktion und Beschäfti­
gung. Die überproportional steigende 
Nachfrage nach Dienstleistungen re­
sultiert aus einer Verschiebung der 
Vorleistungsnachfrage der produzie­
renden und der Dienstleistungsunter­
nehmungen von materiellen zu imma­
teriellen Inputs. Bei den letztgenann­
ten Inputs handelt es sich überwie­
gend um Inputs, die vom Transak­
tionssektor erstellt werden. 

Der institutionell abgegrenzte 
Transaktionssektor umfaßt Groß- und 
Einzelhandel, Banken und Versiche­
rungen, Rechts-, Realitäten- und Wirt­
schaftsdienste. In der Bundesrepublik 
Deutschland stieg die reale (Preisbasis 
1985) Bruttowertschöpfung des sol­
cherart definierten Transaktionssek­
tors zwischen 1960 und 1990 um jähr­
lich durchschnittlich 4,5 Prozent und 
die nominelle um 8,7 Prozent (S. 1 62) .  
Diese Wachstumsraten lagen deutlich 
über jenen des tertiären Sektors insge­
samt (3,8 bzw. 8 ,3 Prozent). 

Auch die Verschiebung der Vorlei­
stungsnachfrage wird anhand von 
deutschen Daten belegt. Zwischen 
1965 und 1988 betrug die nominelle 
Wachstumsrate der gesamtwirtschaft­
lichen Nachfrage nach Vorleistungen 
des primären und des sekundären Sek­
tors jährlich durchschnittlich 4,9 Pro­
zent, jene der Nachfrage nach Vorlei­
stungen des tertiären Sektors aber 
9,4 Prozent (S. 1 73).  

Aus dieser kurzen Besprechung wird 
deutlich, daß der vorliegende Band für 
zwei Gruppen von Lesern von beson­
derem Interesse ist: erstens für jene, 
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die sich mit der "Neuen Institutio­
nenökonomik" ,  der "New Economic 
History" und speziell mit der North­
schen Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung befassen; zweitens für 
jene Leser, die sich mit dem Wandel 
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der Beschäftigungs- und Produktions­
struktur in den hochentwickelten 
Volkswirtschaften, der Tertiärisierung 
dieser Ökonomien beschäftigen. 

Michael Mesch 



21. Jahrgang (1995), Heft 2 

THEORIE IM WANDEL 

Rezension von: Norbert Reuter, 
Der Institutionalismus. 

Geschichte und Theorie der 
evolutionären Ökonomie, Metropolis­

Verlag, Marburg 1994, 460  Seiten, 
DM 59,80 .  

Die Arbeit zeichnet ein umfassendes 
Bild der evolutionären Ökonomie, die 
sich seit mehr als hundert Jahren un­
ter der unglücklichen Bezeichnung 

"lnstitutionalismus" der Notwendig­
keit stellt, den historischen Wandel 
ökonomischer Bedingungen als für die 
Theoriebildung konstitutiv zu begrei­
fen. Institutionalistische Theoriebil­
dung heißt, es gibt keine Endgültigkeit 
oder Sicherheit der Theorie, sondern 
nur als zeitlich begrenzt zu verstehen­
de Erklärungsmuster ("patterns") ,  die 
sich revolvierend an ihrer Brauchbar­
keit in der Wirklichkeit zu messen ha­
ben und dem sozialen und wirtschaft­
lichen Wandel entsprechend zu rekon­
zipieren sind. 

Als ideengeschichtliche Säulen des 
Institutionalismus stellt Reuter die 
deutsche Historische Schule, den Dar­
winschen Evolutionsgedanken und die 
Philosophie des Pragmatismus heraus. 
Insbesondere letzterer wird eine für 
den Institutionalismus herausragende 
Bedeutung zugeschrieben, die weit 
über einen naiven Pragmatismus nach 
dem Motto "Erkenntnis ist der Lohn 
der Tat" hinausgeht. Der Pragmatis­
mus der evolutionären Theorie indu­
ziert nach Reuter ein weitgreifenderes 
Theorieverständnis ,  das sich nicht da­
mit begnügt, anhand der Empirie Re­
gelmäßigkeiten zu formulieren oder 
aus angeblich evidenter Axiomatik 
Gesetze zu deduzieren, sondern über 
die Ist-Analyse zum Seinsollen und 
politischen Können voranschreitet 
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und entsprechend die Entwicklung 
und Gestaltung der Gesellschaft als ei­
nen ständigen Prozeß begreift. Nach 
institutionalistischer Auffassung kann 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderung durch eine mechanisti­
sche, sich in ihrem Kern vom histori­
schen Wandel der ökonomischen Um­
stände als unabhängig begreifende 
Wirtschaftstheorie weder adäquat be­
schrieben noch handlungsleitend un­
terstützt werden. Unter Hinweis auf 
den Unterschied zwischen scholasti­
schem und pragmatischem Theorie­
verständnis weist Reuter dann auch 
den neoklassischen Tadel der Unwis­
senschaftlichkeit des Institutionalis­
mus zurück: "Sieht man genauer hin, 
beruht der Vorwurf, der Institutiona­
lismus sei untheoretisch, in Wirklich­
keit auf unterschiedlichen Theoriever­
ständnissen, die eng mit den völlig 
konträren Selbstverständnissen von 
orthodoxer und institutionalistischer 
Ökonomie zusammenhängen. "  (S. 1 00) 

Folgerichtig besteht eines der 
Hauptziele der Arbeit darin, nachzu­
weisen, daß der Institutionalismus als 
eigenständige Schule neben Neoklas­
sik, Keynesianismus und Marxismus 
anzusehen ist, also aus den als so hete­
rogen geltenden Aussagen institutio­
nalistischer Autoren die Gemeinsam­
keiten herauszufiltern und sie gegen 
andere wirtschaftstheoretische Para­
digma abzugrenzen. Neben dem be­
reits erwähnten geistesgeschichtlichen 
Hintergrund des Institutionalismus 
und dem besonderen institutionalisti­
schen Theorieverständnis sieht Reuter 
die eigenständige Linie der Institutio­
nalisten in deren grundlegender Ab­
lehnung neoklassischer Prämissen und 
Ergebnisse sowie der institutionalisti­
schen Kapitalismuskritik und Krisen­
analyse. 

Abgesehen davon, daß man sich nur 
schwerlich einen neoklassischen Mar­
xismus vorstellen kann, bedeutet die 
Abgrenzung von wirtschaftstheoreti­
schen Schulen ein nicht unproblemati­
sches Unterfangen; ein Umstand, der 
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nicht zuletzt dadurch belegt wird, daß 
es ebenso keynesianische Marxisten, 
wie neoklassische Keynesianer gibt. 
Resolut verwehrt Reuter jedoch den 
Vertretern der sogenannten "Neuen 
institutionellen Ökonomie" das Attri­
but "institutionalistisch" ,  da sie, eige­
nen Aussagen zufolge, die Grundlagen 
ihrer Theorie in neoklassischen Posi­
tionen sehen und damit die mehr als 
hundertjährige Tradition institutiona­
listischer Kritik der orthodoxen Öko­
nomie mißachten (1) .  Schwerer nach­
vollziehbar ist Reuters Abgrenzung 
des Institutionalismus von den ebenso 
kapitalismuskritischen Positionen des 
Marxismus und Keynesianismus. Hier 
scheint auch der Hinweis auf das 

"radikalinstitutionalistische" Para­
digma einer demokratisch legitimier­
ten Wirtschaftsplanung bei unbefrie­
digenden Marktergebnissen nicht ge­
eignet, Institutionalisten ausreichend 
von Marxisten oder Keynesianern ab­
zuheben (S. 43 ,  S. 405-408).  

Der bereits im Klappentext des Bu­
ches angekündigte Versuch einer pa­
radigmatischen Abgrenzung des Insti­
tutionalismus erstreckt sich von der 
Differenzierung konträrer Institutio­
nalismuskonzepte über Entstehungs-, 
Organisations-, Theorien- und Metho­
dengeschichte des Institutionalismus 
bis hin zur institutionalistischen Kri­
tik an der neoklassischen Theorie und 
der Kapitalismuskritik und Krisen­
analyse des Institutionalismus. Diese 
Themen füllen die ersten sechs Kapitel 
und damit in etwa die Hälfte der um­
fangreichen Arbeit, leisten allerdings 
über wesentliche Strecken vor allem 
Abgrenzung von neoklassischer Theo­
rie, womit das gängige Bild vom Insti­
tutionalismus als eines "bloßen Sam­
melbeckens von Kritikern der ortho­
doxen Wirtschaftslehre ohne eigen­
ständige Linie" nicht nur Konterka­
rierung erfährt. Gleichwohl kristalli­
siert sich bereits hier eine Eigenstän­
digkeit des Institutionalismus heraus, 
die bei dem im originären Marxismus 
nicht angelegten politischen Pragma-
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tismus, der im Vergleich zum Keyne­
sianismus größeren Offenheit gegen­
über radikal-sozialistischen Positio­
nen und der besonderen Betonung von 
Institutionen in einer sich den histori­
schen Bedingungen unterworfen ver­
stehenden Theoriebildung zu finden 
ist. Der selbstgestellte Abgrenzungs­
auftrag kann mit Abschluß des sech­
sten Kapitels als erfüllt betrachtet 
werden. 

Mit dem siebten Kapitel beginnt 
Reuter über die institutionalistische 
Negation herrschender Wirtschafts­
theorie hinausgehend die "positiven" 
Elemente institutionalistischer Wirt­
schaftslehre zu erörtern, zu denen er 
die "eng miteinander verwobenen in­
stitutionen-, macht-, wert-, demokra­
tie- und planungstheoretischen Aus­
führungen seitens der Institutionali­
sten" zählt (S. 209) .  Mit besonderer 
Detailtreue wird die Entwicklung von 
Begriff und Theorie der Institutionen, 
angefangen bei Veblen bis in die jün­
gere Zeit, geschildert. Hier wird klar, 
daß der Institutionenbegriff Veblens 
trotz vielfältiger Weiterentwicklungen 
bis heute innerhalb des Institutiona­
lismus Geltung beanspruchen kann. 
Veblen begriff Institutionen als gesell­
schaftliche Gewohnheitsmuster, die 
für das Fühlen, Denken und Entschei­
den, letztlich für die gesamte Le­
bensanschauung und Lebensplanung 
und damit das Wohlbefinden der Ge­
sellschaftsmitglieder bestimmend sind 
(S. 2 18).  Die Ausrichtung auf eine pro­
fitmaximierende und somit nicht un­
bedingt sinnvolle und notwendige 
Produktion, sichtbar beispielsweise in 
der Wohnraumunterversorgung mo­
derner Industriegesellschaften, zählt 
in diesem Sinne zu den Institutionen 
einer kapitalistisch organisierten 
Marktwirtschaft. Die Berührungs­
punkte von Marxismus und Institutio­
nalismus werden deutlich, wenn Reu­
ter bemerkt, daß der im Produktions­
prozeß Beschäftigte nach Veblen "zum 
bloßen Erfüllungsgehilfen der Profit­
interessen der Geschäfts- und Finanz-
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jongleure" wird und "solcher Miß­
brauch der menschlichen Arbeitskraft 
für letztlich unproduktive Zwecke . . .  
zu einem Unbehagen bei den in der 
kapitalistischen Industrieproduktion 
tätigen Menschen" führt (S. 225) .  Daß 
marxistische Kategorien, wie Ent­
fremdung und Ausbeutung der Ar­
beitskraft, eben weil sie institutionali­
siert, also gewissermaßen gesellschaft­
lich gängig sind, den Gesellschaftsmit­
gliedern möglicherweise unbewußt 
bleiben, da nicht jedermann, wie Ve­
blen und Marx, als Fremder auf "sei­
ne" Lebensumstände bzw. "institutio­
nelle Verwicklung" blickt, verdeut­
licht den arbeitsbegrifflichen Charak­
ter des Wortes "Institution" .  Institu­
tionentheorie, Theorie des institutio­
nellen Wandels und der Begriff "Insti­
tution" rechtfertigen sich aus dem 
Umstand, daß gesellschaftliche Ge­
wohnheitsmuster sozialen Fortschritt 
begünstigen, hemmen, verhindern 
oder auch zurückschrauben können. 

Die Forderung nach demokratisch 
legitimierter Wirtschaftsplanung be­
zeichnet Reuter als die "Quintessenz 
der ökonomischen und politischen 
Analysen des Institutionalismus" und 

"das herausragende, den Institutiona­
lismus von Veblen bis Dugger charak­
terisierende Element" (S. 327) .  Der an 
verschiedenen Stellen benutzte Begriff 

"nationale" bzw. "demokratische" 
Planung scheint jedoch mehr einen 
qualitativ und quantitativ verstärkten 
Interventionismus zu meinen und 
wirkt leichtfertig benutzt, wenn es 
beispielsweise heißt: "Den Institutio­
nalisten geht es nicht um eine umfas­
sende Regulierung des Wirtschaftsle­
bens, sondern im Kern soll staatliche 
Planung dort den Markt ersetzen, wo 
private Initiative zu unbefriedigenden 
Ergebnissen führt" ,  und " [s]ie (die de­
mokratische Planung; R. M.) versucht, 
den Unsicherheiten und Wirtschafts­
zyklen generierenden Markt dort zu 
ersetzen, wo er unerwünschte Resulta­
te hervorbringt" (S. 353  f .) .  Abgesehen 
von der zwanglosen Benutzung des 
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Begriffs "Planung" besteht in diesen 
Formulierungen kein institutionalisti­
sches Spezifikum, das geeignet wäre, 
eine Abgrenzung von Positionen des 
theoretischen Interventionismus zu 
markieren. Kurz: Wo Reuter respekti­
ve der Institutionalismus die Begriff­
lichkeit "Nationale Planung" benutzt, 
wäre u. E. eher der anspruchslosere 
Modus "verwaltungswirtschaftlicher 
Eingriff" angebracht. Fruchtbare In­
tegration statt bemühter Abgrenzung 
von Institutionalismus und Keynesia­
nismus scheint dann auch Reuters Plä­
doyer zu sein, wenn er bemerkt, daß 
eine breitere Keynes-Rezeption mehr 
an Konvergenz zeige, als verschiedene 
Institutionalisten bislang wahrgenom­
men hätten (S. 384) (2) . 

Was das Verständnis des Institutio­
nalismus so schwierig macht, ist, daß 
es zu seinen Charakteristika zählt, 
sich noch weniger als andere Schulen 
auf einen prägnanten, wenn auch noch 
so gekürzten Nenner bringen zu las­
sen. Man muß das ganze Bild verarbei­
ten, um eine Vorstellung von der Ei­
genheit des lnstitutionalismus zu ge­
winnen, die Reuter im Schlußkapitel 
seiner Arbeit resümierend skizziert 
(S. 39 1-409) .  "Eines der herausragen­
den Merkmale des lnstitutionalismus 
ist sein methodischer Ansatz , der hi­
storische, pragmatische und evolutori­
sche Elemente vereint" (S. 3 94), also 
keine geschlossene Theorie anstrebt, 
sondern auf als flexibel verstandene, 
gesellschaftliche Institutionen und de­
ren Wandel einbeziehende Erklä­
rungsmuster ("holistic pattern mo­
dels")  angelegt ist. Institutionalisten 
sind daher eher als "Vertreter einer 
Methode - nämlich des ,patterned mo­
delling' - als einer spezifischen ,Theo­
rie"' zu verstehen (S. 133) .  Der Institu­
tionalismus stellt neben dem Marxis­
mus den einzigen breit angelegten 
Versuch dar, die Gesamtheit sozial­
ökonomischen Geschehens zu erfas­
sen, und ist weniger das, "was man üb­
licherweise als ,Wirtschaftstheorie' 
bezeichnet, als vielmehr eine umfas-
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sende Gesellschaftstheorie, die wirt­
schaftliche, soziologische und polito­
logische Aspekte miteinander zu ver­
knüpfen sucht" (S. 408) .  

Reuters Arbeit bietet nicht nur einen 

"Bissen in die verbotene Frucht" 
(S. 2 7) des Institutionalismus, sondern 
eher ein opulentes Mahl, das von ei­
nem rund 800 Quellen umfassenden 
Literaturverzeichnis gekrönt wird. 
Dem Einsteiger bietet die Arbeit die 
zur Zeit detaillierteste deutschspra­
chige Einführung in den Institutiona­
lismus an, dem fortgeschrittenen Insti­
tutionalisten liefert sie die Elemente 
der institutionalistischen Theorie als 
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Band 1 der vom Metropolis-Verlag be­
gründeten Reihe "Evolutionäre Öko-
nomie" ·  

Rolf Münster 

Anmerkungen 

(1 )  Siehe hierzu auch Reuter, Norbert, In­
stitutionalismus, Neo-Institutionalis­
mus, Neue Institutionelle Ökonomie 
und andere "Institutionalismen" .  Eine 
Differenzierung konträrer Konzepte, 
in: ZWS 1 14/1 (1994) 5-23.  

(2) Ähnlich argumentiert Crotty, James R. ,  
Keynes on the Stages of Development of 
the Capitalist Economy: The Institu­
tional Foundation of Keynes's Metho­
dology, in: Journal of Economic Issues 
24/3 ( 1990) 7 6 1-780. 
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VON DER SELBSTVERSTÄND­
LICHKEIT ZUR SELBST­

ORGANISATION 

Rezension von: Frank Beckenbach, 
Hans Diefenbacher, Zwischen Entro­
pie und Selbstorganisation - Perspek­

tiven einer ökologischen Ökonomie, 
Metropolis, Marburg 1994, 395 Seiten. 

In den Naturwissenschaften gilt jene 
Theorie als überlegen, die eine größere 
Zahl von Erscheinungen erklären 
kann, die sich als allgemeinere über 
mehrere spezielle Theorien stülpen 
läßt. In der Ökonomie geht man eher 
den umgekehrten Weg. Man läßt ein­
ander ausschließende Theorien neben­
einander bestehen, indem man den je­
weiligen Geltungsbereich abgrenzt. 
Daher überrascht es auch nicht, wenn 
Versuche, einen für sozial- und natur­
wissenschaftliche Phänomene gemein­
samen Erklärungsansatz zu finden, 
vor allem von den Naturwissenschaf­
ten ausgehen, also die Anwendbarkeit 
von naturwissenschaftlichen Konzep­
ten auf sozialwissenschaftliche Fra­
gestellungen untersucht wird. Und es 
überrascht noch weniger, wenn solche 
Versuche den traditionellen Ökono­
men mit einigem Argwohn erfüllen, 
weil ihm diese, einen ·allgemeineren 
Standpunkt aufsuchende Methode 
sehr fremd ist. 

Als sich die Wirtschaftswissenschaft 
aus der Moraltheologie löste, war es 
eine Selbstverständlichkeit, daß das 
menschliche Verhalten in eine göttli­
che Ordnung eingebettet war, und es 
bedurfte keiner Analyse, sondern bloß 
der Feststellung, daß sich göttliche 
Ordnung über die Antriebe individuel­
len Verhaltens hinweg einstellt. Als 
sich dann nicht-interventionistische 
Sichtweisen durchsetzten, wurde von 
vielen übersehen, daß sich jeweils eine 
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spezifische Ordnung aus einer spezifi­
schen Konstellation ergeben könnte. 
Die Untersuchung des Zustandekoro­
mens von Organisation wirtschaftli­
chen Handeins - neuerdings als Trans­
aktionskostenminimierung zumindest 
in einem Teilaspekt fast schon zur Mo­
de geworden - wäre Grundlage solch 
einer übergreifenden Theorie. Metho­
dische Anleihen in den Naturwissen­
schaften können sich durchaus lohnen, 
wie ein eben vorgelegter Bericht über 
zwei Tagungen zu dem Thema ill u­
striert. 

Frank Beckenbach und Hans Die­
fenbacher haben den vorliegenden 
Band herausgegeben, der Beiträge ei­
ner Berliner Tagung (Feber 1992) zu 

"nichtlinearer Dynamik und Ökologie 
- Ökonomie-Probleme" und einer Hei­
delberger Veranstaltung (September 
1992) zu "Entropie, Selbstorganisati­
on und ökologisch-ökonomischer Sy­
stemanalyse" zusammenfaßt. 

Die zwei Jahre, die zwischen den Ta­
gungen und dem Erscheinen des Bu­
ches verstrichen, dienten der Überar­
beitung und Ergänzung und hat Bezü­
ge der einzelnen Beiträge aufeinander 
möglich gemacht. 

Die mehrfache Gegenüberstellung 
von Ökologie und Ökonomie sollte zu 
keinem Mißverständnis Anlaß geben. 
Anliegen der Arbeiten ist es, die Er­
klärungskompetenz physikalischer 
Theorien auf soziale Systeme auszu­
dehnen, was Ökologie einschließt, aber 
auch darüber hinausreicht. 

Die Thermodynamik etwa hat das 
makroskopische Verhalten von Syste­
men vollständig beschrieben, ohne auf 
mikroskopische Modelle zurückgrei­
fen zu müssen, ihr Forschungsgegen­
stand liegt weitab von Gleichge­
wichtszuständen im Bereich von Ent­
wicklung, von Prozessen der Verände­
rung. 

Wer also der Auffassung ist, daß - im 
Gegensatz zur Physik - das Entstehen 
globaler Strukturen oder Funktionen 
im Widerspruch zum individuellen 
Verhalten der Konstituenten in sozia-
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len Systemen keine Rolle spielen darf 
(und auf mikroökonomischer Fundie­
rung der Makroökonomie beharrt), 
sollte den Band nur zur Hand nehmen, 
wenn er schon gewisse Zweifel an sei­
ner Auffassung hat, denn die Überzeu­
gungskraft der Beiträge wird zumin­
dest vom Rezensenten nicht als über­
wältigend eingeschätzt. Wer solche sy­
stemische Funktionen aber für das 
zentrale Problem der Sozialwissen­
schaften hält, wer etwa, dem jüngsten 
Versuch einer allgemeinen Theorie der 
Gesellschaft (1) folgend, in der Erfor­
schung der Mikro-Makro-Übergänge 
ein wichtiges Ziel sieht oder sich mit 
dem Verhalten von Institutionen be­
schäftigt, kann daraus mit Sicherheit 
neue Anregungen gewinnen. 

Der Band gliedert sich - nach einer 
begriffsklärenden Einführung - in drei 
Teile: das Konzept der Selbstorganisa­
tion im sozialwissenschaftliehen Kon­
text, Entropiekonzept und ökologische 
Ökonomie und ökologisch-ökonomi­
sche Systemanalyse, wobei auch in 
den späteren Teilen Ansätze über das 
Ökologiethema hinaus ins Grundsätz­
liche der Sozialwissenschaft gehen. 

Unter den angebotenen hält der Re­
zensent das Konzept der Selbstorgani­
sation für den fruchtbarsten Ansatz 
einer erweiterten, allgemeinen Theorie 
der Gesellschaft. Jenen gleichsam dem 
Entropiestreben der Umwelt entge­
genwirkenden Prozeß des Ordnungs­
gewinns, der, zunächst im biologi­
schen Bereich der Entwicklung des 
Lebendigen umfänglich erforscht, erst 
im Bereich der kulturellen Evolution 
seine ganze Dramatik entfaltet: Dra­
matik, weil er einerseits in der Lage 
ist, der Geschichte eine Richtung zu 
geben und andererseits das Rüstzeug 
liefert, einen Freiheitsbegriff zu erar­
beiten, der nicht bloß auf Verlust von 
Ordnung hinausläuft, also auf Entro­
pie, den Gegensatz von Materie und 
Leben gleichsamt verleugnend. 

Der vorliegende Band hält sich frei­
lich von solchen emotionellen Schluß­
folgerungen fern. In sehr sachlicher, 
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nicht zuletzt der Mathematik als dem 
Handwerkzeug moderner exakter Ar­
gumentation Tribut zollender Weise 
werden die Themen entwickelt, 
manchmal vielleicht etwas belastet 
von der Globalität des Geltungsan­
spruches vis-a-vis dem Spezialisten­
tum moderner Wissenschaften und der 
neueren babylonischen Wissenschafts­
sprachverwirrung, immer wieder aber 
auch überraschende Einsichten ge­
während: 

Markus Pasche (Ansätze einer evo­
lutorischen Umweltökonomik) bei­
spielsweise, wenn er aufzeigt, daß 
die klassische Ökonomie sehr wohl 
die Selbstorganisation (der invisible 
hand) gekannt, wenn auch nicht ana­
lysiert hat. Mit der marginalistisch/ 
neoklassischen Wende wurde die 
Prozeßkoordination individueller 
Handlungen dann aber zugunsten ei­
ner zum Teil expliziten Analogie zur 
Mechanik als Forschungsthema aufge­
geben. 

Die Verengung der Sichtweise auf 
ein unendlich schnelles, reversibles 
Einstellen von Gleichgewichtszustän­
den, die viele Phänomene unangetastet 
lassen mußte, konnte durch den 
nachträglichen Einbau von Unsicher­
heit, asymmetrischer Information, An­
passungsrigiditäten und institutionel­
len Regelungen nicht wirklich saniert 
werden. Die entscheidenden Defizite 
eines historischen Zeitbegriffes, irre­
versibler Prozesse und der Entstehung 
und langsamen Diffusion von N euem 
sowie nicht zuletzt eines Verhaltens, 
das nicht nach den Erfordernissen des 
Maximierungsansatzes zu definieren 
ist, haben die Entwicklung eines evo­
lutorischen Ansatzes, also einer stär­
keren sozialwissenschaftliehen Fun­
dierung begünstigt. 

Es bleibt offen, ob dies als Gegen­
konzept oder komplementär zu sehen 
ist, und es bleibt in jedem Fall amü­
sant, daß die Naturwissenschaft der 
Ökonomie nach deren Mechanisierung 
ein sozialwissenschaftliches Paradig­
ma "zurückbringt" .  
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Zwischen dem methodologischen In­
dividualismus, der die Genese makro­
skopischer Zustände ausschließlich 
den einzelnen Akteuren zuschreibt, 
und systemtheoretischen Ansätzen 
makroskopisch erklärten Verhaltens 
entwickelt Pasche ein synergetisches 
Konzept der Überleitung individuel­
len Verhaltens zu kollektiven Prozes­
sen auf der Basis eines formalen sto­
chastischen Modells. 

Hinterherger ([Ko?] Evolution von 
Natur, Kultur und Wirtschaft) geht 
näher auf das Evolutionsparadigma 
ein, insbesondere auf die Evolution 
von Systemen. 

Koevolution bezeichnet die aufein­
ander bezogene Entwicklung inter­
agierender Arten. Durch die Erweite­
rung des Artenbegriffs auf "second ar­
der organisms " (Güter im ökonomi­
schen Sinn) läßt sich ein evolutori­
sches Konzept auf interagierende 
Märkte, Sozialsysteme und Natur aus­
dehnen. Dem Phänomen der Hierar­
chie weicht Hinterherger allerdings 
aus, indem er es als ein evolutorische 
Prozesse überlagerndes versteht. Hier 
wäre die Einführung von governance­
Strukturen als fließenden Übergängen 
zwischen Markt und Hierarchie und in 
diesem Sinn einer anderen Art von 
"second order organisms " hilfreich, 
vermutlich aber zu Lasten rasch an­
wachsender Komplexität. 

Von zentraler Bedeutung für Hinter­
berger ist, was Brian Arthur (2) wenig 
später vor der American Economic As­
sociation ausgeführt hat: 
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Sofern individuelles Verhalten Re­
aktion auf Verhalten ist, kann es ohne 
die Systemzusammenhänge zwischen 
den Individuen nicht ausreichend er­
klärt werden, da im individuellen An­
satz nur "subjektive Mutmaßungen 
über subjektive Mutmaßungen" ange­
stellt werden können. Erst Systemzu­
sammenhänge machen Reaktionen auf 
Aktionen kalkulierbar. 

Danach bedarf es nur noch der For­
mulierung von Zeitbedarf für Anpas­
sungsprozesse (diese und nicht die 
kaum jemals erreichbaren Gleichge­
wichte sind relevant) und eines akti­
ven, intelligenten Verhaltens, das sich 
auch auf die Gestaltung von System­
zusammenhängen (den Spielregeln) 
erstreckt, um ein Modell biologisch­
kulturell-ökonomischer Koevolution 
zu formulieren. 

Dem empirischen Ökonomen mag 
das alles sehr abstrakt erscheinen, ist 
ihm doch häufig schon die "eigene" 
Theorie relativ fremd geworden, im 
Gegensatz zu jener handelt es sich da­
bei aber möglicherweise um eine 
Theorie, die zwar abstrahiert, aber 
nicht von der Realität fortlockt. 

N orbert Geldner 

Anmerkungen 

(1)  Coleman, James, Foundations of Social 
Theory (Cambridge, Mass. 1990). 

(2) Arthur, Brian, Inductive Reasoning and 
Bounded Rationality, in: American 
Economic Review, P & P 84/2 (1994). 
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ÖKONOMIE DES VERMEIDENS ­
EIN GANGBARER WEG AUS DER 

KRISE? 

Rezension von: Karl Georg Zinn, 
Die Wirtschaftskrise: Wachstum oder 

Stagnation. Zum ökonomischen 
Grundproblem reifer Volkswirtschaf­
ten, B. I. Taschenbuchverlag, Mann­

heim, Leipzig, Wien, Zürich 1994, 
128  Seiten, DM 14,80;  

Michael Müller, Peter Hennicke, 
Wohlstand durch Vermeiden: Mit der 
Ökologie aus der Krise, Wissenschaft­

liche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1994, 202 Seiten, DM 19,80 .  

Nicht nur in der interessierten Öf­
fentlichkeit, sondern auch bei den re­
levanten Entscheidungsträgern in Po­
litik und Wirtschaft herrscht - wenn 
auch nicht immer offen zugegeben -
Ungewißheit: Zum einen bezüglich ei­
ner passablen Erklärung aktueller 
ökonomischer Krisentendenzen und 
deren Einordnung in einen histori­
schen Gesamtkontext und zum ande­
ren bezüglich tatsächlich zielführen­
der, den Problemen adäquater Lö­
sungsansätze. Die beiden hier zu be­
sprechenden Bücher bieten, wenn 
auch keine abschließenden Antworten, 
so doch genügend innovative Gedan­
ken, daß sie künftige Debatten positiv 
beeinflussen können. Eine umfassende 
Konzeption zur Lösung der anstehen­
den Probleme sollte - will sie Aussicht 
auf Erfolg haben - auf einer vernünfti­
gen Durchleuchtung der ökonomi­
schen Grundprobleme basieren. Erst 
dann lassen sich Wege aus der Krise 
benennen. Im Zuge entsprechender 
Lösungen wird von vielen liebgewon­
nenen Gewißheiten und ideologischen 
Glaubenssätzen Abschied zu nehmen 
sein. Gefordert ist ein neues Denken 
und Tun. 
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In der kleinen Schrift von Karl Ge­
org Zinn geht es vor allem um die Dar­
stellung der langfristigen Ursachen 
der aktuellen sozioökonomischen Pro­
bleme (1) .  Dabei wird in einer histori­
schen Betrachtung die Bedeutung des 
wirtschaftlichen Wachstums relati­
viert, d. h. auf die zeitlich befristete 
Notwendigkeit und die auf einem ent­
sprechend hohen Wohlstandsniveau 
abnehmende Wertigkeit von Wirt­
schaftswachstum in jeweiligen Ent­
wicklungsphasen von Volkswirtschaf­
ten hingewiesen. Die provozierende 
These lautet: "Im Unterschied zur 
Umweltkrise, der sich keine guten Sei­
ten abgewinnen lassen, hat die Wirt­
schaftskrise Ursachen, die - human 
gesehen - eigentlich optimistisch stim­
men sollten. Denn die Krise ist keine 
Armuts-, sondern eine Wohlstandskri­
se . . .  " (S. 1 0  f.) .  

Wenn Wachstum aus ökologischen 
Gründen nicht mehr tragbar, aus öko­
nomischen Gründen nicht me!1r mach­
bar und aus wohlstandspolitischen Er­
wägungen nicht unbedingt mehr 
benötigt wird, dann " . . .  sind Reformen 
notwendig, um Wohlstand und Stabi­
lität auch bei stagnierendem Sozial­
produkt zu gewährleisten. . . . eine 
Theorie der ökonomischen Stagnati­
onsstabilität steht (allerdings) noch 
aus" (S. 1 1  und 39) .  Diese will der Ver­
fasser, im Gegensatz zu Müller und 
Rennicke (siehe weiter unten), auch 
nicht liefern, ihm geht es vielmehr um 
tiefere Einblicke in die Krisenentste­
hung und die Möglichkeit der theorie­
geleiteten Vorhersage von längerfristi­
gen wirtschaftlichen und gesellschaft­
lichen Entwicklungstrends. 

In einem kurzen Abriß stellt Zinn 
mit der Technik, der Bevölkerungsver­
dichtung und der sozialen Organisati­
on zunächst die Grundfaktoren der 
historischen Wirtschaftsentwicklung 
heraus. Die Darstellung ist trotz der 
Kürze (S. 1 2-24) überzeugend und 
wird so manchem Leser ein neues Ver­
ständnis für größere Entwicklungszu­
sammenhänge bieten. Nur die häufig 
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variierende Wechselwirkung der ge­
nannten Faktoren kann den Gang der 
Menschheitsgeschichte vom Jäger­
und Sammlerdasein über die neolithi­
sche und die industrielle Revolution 
erklären. Grundlegend ist zudem ein 
differenziertes, von der noch herr­
schenden Sicht der meisten Lehr­
bücher abweichendes Verständnis 
menschlicher Bedürfnisse, das sich 
wie ein roter Faden durch das ganze 
Buch zieht. Technische Entwicklun­
gen - so die plausible Überlegung -
werden von Bedürfnissen geleitet. Die 
menschlichen Bedürfnisse sind in " . . .  
ihren biologischen Voraussetzungen 
genetisch vorgegeben, aber das geneti­
sche Programm läßt für die individuel­
le Entwicklung von Bedürfnissen und 
vor allem für die jeweils präferierte 
Art und Weise, Bedürfnisse zu befrie­
digen, erhebliche Variationsspielräu­
me offen; und diese werden durch die 
sozialökonomischen Lebensbedingun­
gen der Menschen ausgefüllt" .  (S. 1 5) 

Die technischen Entwicklungen, 
d. h. die Innovationen, lassen sich un­
tergliedern nach neuen Produkten 
(Produktinnovationen) und neuen 
Produktionsverfahren (Prozeßinnova­
tionen) . Die produktivitätssteigernden 
Prozeßinnovationen sind dabei histo­
risch betrachtet für die Steigerung des 
Lebensstandards bedeutender, da nur 
diese überhaupt diejenigen zeitlichen 
und kapazitätsmäßigen Spielräume 
schaffen, die zur Herstellung und 
Konsumtion neuer Güter notwendig 
waren. "Erst im Zusammenwirken von 
Produktivitätswachstum und Sätti­
gung kam es zu dem epochalen Struk­
turwandel von der Agrar- zur Indu­
striegesellschaft. . . .  Die wohlhaben­
den Industriegesellschaften stehen ge­
genwärtig vor einer erneuten struktu­
rellen Revolution, und dabei sind wie­
der Produktivitätswachstum und Sät­
tigung die wesentlichen Wirkungsfak­
toren. "  (S. 22)  

Nach einigen Überlegungen zum 
Thema "Strukturkrise" ,  in denen vor 
allem darauf verwiesen wird, daß die 

Wirtschaft und Gesellschaft 

internationale Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes nicht primär durch die 
Höhe der Löhne und Steuern oder die 
Länge der Arbeitszeiten bestimmt 
wird, geht Zinn intensiver auf das 
Thema "Wachstum" ein. Verdeutlicht 
wird, daß der Wachstumsprozeß aus 
sich heraus an seine Expansionsgren­
zen stößt. Empirische Befunde stützen 
die Vermutung, daß der " . . .  vor etwa 
200 Jahren begonnene, weltgeschicht­
lich einmalige W achstumsprozeß . . .  
allmählich ausläuft" .  (S. 53) 

Der unbestreitbare ökonomische Er­
folg der industrialisierten Marktwirt­
schaften enthält - so die These -
gleichzeitig den Kern der Stagnation. 
Dies ist aber weniger problematisch 
als gemeinhin angenommen. "Die rei­
chen Volkswirtschaften können bei 
sachgerecht veränderten sozialökono­
mischen Rahmenbedingungen, das 
heißt bei einer veränderten Einkom­
mens- und Vermögensverteilung und 
modernisiertem Ar bei tszei tregime 
nicht trotz, sondern wegen reduzierten 
Wachstums mehr Wohlstand und mehr 
Lebensglück erreichen. Denn Wohl­
stand und Lebensglück erschöpfen 
sich nicht im materiellen Konsum."  
(S .  35)  

Recht ausführlich wird sodann die 
Frage erörtert, inwieweit die beschrie­
benen Entwicklungen vorhersehbar 
gewesen sind. Anhand verschiedener 
Langfrist- bzw. Entwicklungsprogno­
sen belegt Zinn, daß die Tendenz zur 
Wachstumsstagnation in reifen Volks­
wirtschaften schon frühzeitig hätte er­
kannt werden können. Im einzelnen 
werden - worauf hier nicht weiter ein­
gegangen werden kann - das Keynes­
sche Stagnationstheorem, die Tertiäri­
sierungshypothese von Fourastie, die 
Theorie der langen Wellen nach Kon­
dratieff und Schumpeter und die 
Überproduktionstheorie beschrieben 
und in ihrer Bedeutung gewürdigt. 
(S. 57-1 1 6) 

Zinn weist darauf hin, daß nur eine 
Kombination dieser (und gegebenen­
falls weiterer) Erklärungsansätze, die 
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zwangsläufig jeweils nur Ausschnitte 
der komplexen Realität abbilden kön­
nen, zu einem aussagekräftigen Ge­
samtbild beitragen können. (S. 63 ff. 
und S.  1 1 6) Der Grundgedanke der im 
Mittelpunkt dieses Kapitels stehenden 
Stagnationstheorie (im Sinne von 
Keynes und Fourastie) liegt in der 
langfristigen Veränderung des Nach­
frageverhaltens im Verlauf wirtschaft­
lichen Wachstums, im Wachstums­
rückgang durch sättigungs- und er­
sparnisbedingte Abschwächung der 
Nachfrage. "Das Stagnationstheorem 
läßt sich als eine Erklärung ,natürli­
cher' Grenzen des Wachstums derart 
interpretieren, daß die Wachstums­
grenze . . . im Menschen selbst ihren 
Grund findet. ,Natürliche' Wachs­
tumsgrenze meint . . .  nicht die durch 
Ressourcenerschöpfung, Umweltzer­
störung und andere äußere Faktoren 
errichtete Wachstumsbarriere, son­
dern die Wachsturnsgrenze liegt schon 
in der inneren Natur des Menschen. 
Wenn die menschliche Natur quasi ge­
setzmäßig auf diesen natürlichen Sta­
gnationszustand hindrängt, so ist die 
Angst vor dem Wachstumsende un­
natürlich . "  (S. 7 4) 

Die in älterer Literatur häufiger an­
zutreffende, wichtige Klassifizierung 
von verschiedenen Bedürfnisarten (2) 
greift Zinn wieder auf, und löst damit 
recht elegant die bis heute anhaltende 
Kontroverse zur Frage auf, ob es eine 
Sättigung von Bedürfnissen gibt oder 
nicht. Er unterscheidet dazu zwischen 
absoluten (notwendigen und sättigba­
ren) Bedürfnissen, Vorsorgebedürfnis­
sen (der Zukunftssorge, die deshalb 
nur tendenziell sättigbar sind) und re­
lativen Bedürfnissen (nach Macht, 
Geltung und Luxus, die wohl kaum 
sättigbar sind). Die jeweilige Relevanz 
dieser Bedürfnisse ist offensichtlich 
sehr verschieden, " . . .  verteilungspoli­
tisch läßt sich die Maxime vertreten, 
daß die Befriedigung der absoluten 
Bedürfnisse Vorrang genießen müßte, 
so daß die Bedarfsdeckung bei lebens­
notwendigen Gütern nicht durch die 
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Berücksichtigung der relativen Be­
dürfnisse beschränkt werden darf: 
Nahrung, Kleidung, Wohnung haben 
Vorrang vor Demonstrations- und 
Machtkonsum. "  (S. 80) Die Befriedi­
gung der zweifellos menschlichen re­
lativen Bedürfnisse müßte demnach 
künftig auf umweltunschädliche Wei­
se ermöglicht werden. 

Müller und Rennicke gehen in ihrem 
Buch (3) ,  das sich in der grundsätzli­
chen Beurteilung der theoretischen 
ökonomischen Wachstumschancen 
von der Zinnsehen Analyse unter­
scheidet (S. 37) ,  davon aus, daß sich 
die westlichen Volkswirtschaften in 
einer industriellen Entwicklungsfalle 
derart befinden, daß die industriellen 
Produktivkräfte zu Destruktivkräften 
werden und die wachsende ökologi­
sche Unverträglichkeit und soziale 
Ungleichheit die weitere Entwicklung 
(nicht nur in den Industrieländern) be­
einträchtigen oder gar unmöglich ma­
chen werden. 

Der erste Teil beschreibt die in ihren 
Anfängen ausgesprochen effiziente 
Entwicklung der industriellen Wirt­
schaftsweise und analysiert die - in­
zwischen recht bekannten und deshalb 
hier nicht zu erläuternden - damit ein­
hergehenden, vor allem ökologischen 
Risiken (S. 3-73) .  Daraus ergeben sich 
für die Verfasser vier große Reform­
notwendigkeiten: die Reduktion der 
absoluten Menge des Energie- und 
Rohstoffeinsatzes (Effizienzrevolu ti­
on), eine weitgehende Steigerung der 
Energie- und Ressourcenprodukti­
vität, eine Reform der ökonomischen 
Funktionsmechanismen und technolo­
gischen Entwicklungsparameter, der 
Wirtschafts- und Lebensstile, sowie 
eine Überwindung der sozialen Un­
gleichheit. (S. 53) 

Ausgehend von den bisherigen 
Überlegungen zu einer umweltver­
träglichen, dauerhaften Entwicklung 
(sustainable development) fordern 
Müller und Hennicke, sich mit diesem 
Thema nicht " . . .  nur theoretisch anre­
gend, aber praktisch folgenlos ausein-
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anderzusetzen. Die Debatte muß (viel­
mehr) handlungsorientiert und in stra­
tegischen Konzepten konkretisiert 
werden . . . .  (es geht) um eine radikale 
Rundumerneuerung unserer Gesell­
schaftsordnung . . .  ein Zivilisations­
sprung in eine Gesellschaft, die sich 
aus demokratischer Überzeugung in 
ihrem bisher schrankenlosen ökono­
mischen Expansionsdrang begrenzt" .  
(S. 9 4  und 97) In einem demokrati­
schen Diskurs in Politik und Gesell­
schaft muß " . . .  ein Maß-Nehmen und 
Maß-Halten so bestimmt werden, daß 
die sozialen Grundbedürfnisse befrie­
digt, die Qualität der Arbeit verbes­
sert, die kulturelle Vielfalt erhalten, 
die Demokratie ausgebaut und der fai­
re Lastenausgleich mit der zukünfti­
gen Generation gesichert wird" .  (S. 98) 
Daß dies - wie gesehen - auf einem hi­
storisch einmalig hohem Wohlstands­
niveau geschehen müßte, dürfte die 
Umsetzbarkeit eigentlich erleichtern, 
vor allem wenn es gelingen würde, die 
anzustrebende, neue Entwicklungs­
richtung als Chance darzustellen, als 
eine " . . .  konkrete Utopie einer besse­
ren Welt, die durch Reformen zu errei­
chen ist" .  (S. 1 10) 

Eine dauerhafte Entwicklung wird 
nur dann möglich sein, wenn es in den 
überindustrialisierten Ländern " . . .  zu 
einem selektiven Wachstums- und 
gleichzeitigen Schrumpfungsprozeß 
kommt. Das erfordert einen tiefgehen­
den gesellschaftlichen U mstrukturie­
rungsprozeß, der mit dem Begriff des 
,qualitativen Wachstums' nur unvoll­
ständig und zu konfliktfrei charakte­
risiert wäre" . (S. 1 14) Bezogen auf die 
derzeitigen Triebkräfte der ökonomi­
schen Entwicklung formulieren Mül­
ler und Hennicke: "Was nun vorrangig 
wirkt, der Sog der scheinbar unersätt­
lichen Bedürfnisse oder die Expan­
sionzwänge der Kapitalverwertung, 
ist schwer zu beurteilen . . . .  zwei sich 
gegenseitig verstärkende wirtschaftli­
che und kulturelle Kräfte (sind) zu be­
achten . . . . Ob eine dauerhafte Ent­
wicklung möglich ist, hängt also da-
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von ab, ob in einem demokratischem 
Prozeß beide immanent expansive und 
umweltzerstörende Trends tatsächlich 
umgestaltet werden können, ohne daß 
dies in eine tiefe wirtschaftliche Krise 
führt. Mit der ,Ökonomie des Vermei­
dens' wollen wir ein theoretisches 
Konzept und einen pragmatischen Re­
formansatz vorstellen . . .  " .  (S. 1 15) 

Ein solcher Ansatz basiert auf zwei 
Säulen: "Mehr Wohlstand durch Ver­
meiden kann . . . prinzipiell dadurch 
entstehen, daß a) im bewußten Ver­
zicht (Suffizienzaspekt) oder in der 
Substitution durch ein weniger um­
weltbelastendes Produkt ein subjekti­
ver Wohlstandsgewinn gesehen wird 
. . .  oder b) ein höheres Dienstleistungs­
niveau mit einem gleichbleibenden 
oder mit geringerem Stoff- und Ener­
gieumsatz erreicht werden kann (Effi­
zienzaspekt) " .  (S. 123)  

Das Suffizienzproblem läßt sich in 
der Frage zusammenfassen "Wieviel 
ist genug?" Daß das Wachstum des So­
zialproduktes nicht mit einer gleich­
wertigen Zunahme des Wohlstandes 
verbunden ist, ist nicht nur empirisch 
mehr oder weniger gehaltvoll nachzu­
weisen, sondern inzwischen spiegelt 
dies auch das Empfinden vieler Men­
schen wider. Sättigungstendenzen auf 
immer mehr Konsumgütermärkten 
und die allerdings oftmals nicht ein­
deutigen Wertwandeltendenzen müs­
sen ernstgenommen werden. Die Ak­
zeptanz eines ökologisch verträglichen 
Wohlstandes im Sinne von Selbstbe­
grenzung unter Berücksichtigung ei­
ner gerechteren Verteilung muß geför­
dert werden. (S. 1 1 5  ff.) 

Die Ökonomie des Vermeidens be­
steht in stofflich-technischer Hinsicht 
darin, durch technologische, organisa­
torische und institutionelle Innovatio­
nen den Energie- und Ressourcenver­
brauch so weit wie technisch möglich 
und wirtschaftlich sinnvoll zu redu­
zieren, damit ein gesamtwirtschaftli­
ches Kostenoptimum realisiert werden 
kann. Die für eine solche Effizienzre­
volution bereits heute erkennbaren 
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Elemente (entsprechende Prozeß- und 
Produktinnovationen, längere Pro­
duktnutzungsdauer, Recycling, Mehr­
fachnutzung u. a.) und die von Müller 
und Rennicke angesprochenen ge­
sellschaftlichen Umbaubereiche (z. B .  
Energiewirtschaft, Verkehr und Mobi­
lität, Stoffwirtschaft) können hier 
nicht im Detail beschrieben werden 
(S. 126-189) .  Sie müssen jedenfalls 
den Schwerpunkt künftiger For­
schungs- und Entwicklungsanstren­
gungen ebenso bilden wie für den Be­
reich von Politik und Wirtschaft zum 
strategischen und operativen Mittel­
punkt werden. Umwelt- und Lebens­
qualität sind also - so ließen sich diese 
Überlegungen zusammenfassen 
komplementäre Ziele. Sie lassen sich 
bei einer angepaßten Organisation der 
sozio-ökonomischen Sphäre gemein­
sam anstreben und erreichen. 

Zinn schließt sein Buch mit einigen 
fortschrittskritischen Überlegungen: 

"Wenn es zutrifft, daß die Menschen je 
nach ihrer sozialen Umwelt ihr ver­
mutlich angeborenes Geltungsbedürf­
nis auf ganz unterschiedliche Weise 
befriedigen können - etwa von der de­
mutsvollen Bescheidenheit bis zum 
aggressiven Wegwerfkonsum - . . .  so 
würde das Ende des Wachstums kei­
nen schmerzhaften Verzicht, sondern 
nur Umstellung und Anpassung ver­
langen. Es gelte, sich auf die metaöko­
nomischen Fähigkeiten des Menschen 
zu besinnen, um von der Zwangsvor­
stellung loszukommen, daß sich ohne 
Wachsturn unsere sozialökonomischen 
Probleme nicht lösen ließen . . . .  Es gibt 
keine prinzipiellen anthropologischen 
Schranken, die den Menschen daran 
hinderten, auch ohne fortgesetztes 
Einkommens- und Konsumwachstum 
ein ,glückliches' Leben zu führen. Der 
existentiell notwendige Wechsel von 
der Lebensstandardfixierung zur Ori­
entierung auf die Lebensqualität muß 
aber von der (Wähler-) Mehrheit voll­
zogen werden, nur dann wird auch die 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
die heute historisch gebotenen Ant-

350  

21. Jahrgang (1995), Heft 2 

worten auf die Probleme der reichen 
Volkswirtschaften geben. "  (S. 1 1 8  f.) 
(4) 

Ähnlich heißt es bei Müller und 
Rennicke zum Schluß: " . . .  wie nie zu­
vor in der Geschichte der Menschheit 
waren wir über die ökologischen Ge­
fahren unseres Handelns so umfassend 
informiert wie heute, aber dennoch 
verhalten wir uns wie Zuschauer, die 
das Ganze zur Kenntnis nehmen, ohne 
daraus Konsequenzen zu ziehen . . . .  In 
den vergangenen 200  Jahren hat sich 
die Reformbewegung fast ausschließ­
lich auf die Fragen von Macht und 
Herrschaft konzentriert, ökologische 
Fragen, der Umgang mit der Materie, 
haben dagegen theoretisch wie prak­
tisch kaum eine Bedeutung gehabt . . . .  
Nun gilt es, die großen Menschheits­
träume auf anderen Wegen zu ver­
wirklichen. Dies wird weltweit unter 
dem Stichwort ,dauerhafter Entwick­
lung' diskutiert, . . .  dafür ist die Idee 
einer solidarischen Gesellschaft neu 
zu bestimmen . . . .  Was fehlt, sind nicht 
die Ideen, was fehlt, ist der politische 
Mut. " (S. 1 9 1  f.) 

Beide gut lesbaren Bücher bieten zu­
sammengenommen einen guten Aus­
gangspunkt für eine den historischen 
Kontext berücksichtigende Krisen­
analyse und eine darauf aufbauende 
und den neuen Anforderungen ange­
messene Krisentherapie. Das histo­
risch einmalige Wohlstandsniveau 
muß - wie in beiden Büchern betont, 
selbstverständlich unter Einbeziehung 
der immer noch oder wieder verstärkt 
virulent werdenden Verteilungsunter­
schiede - zunächst als solches aner­
kannt werden. Auf dieser Basis kann 
eine bei Müller und Rennicke skizzier­
te kombinierte Strategie von Effizienz 
und Suffizienz zur Lösung der wich­
tigsten Probleme beitragen. Daß dies 
keine rein theoretische Kopfgeburten 
sein müssen, zeigen die angedeuteten 
Überlegungen zu konkreten Umbau­
notwendigkeiten und -möglichkeiten 
in zentralen Bereichen unserer Ökono­
mie. Bei einem zwischen allen relevan-
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ten Entscheidungsträgern abgestimm­
ten, mittel- bis langfristigem Vorgehen 
dürfte ein so konzipiertes Umsteuern 
auch ohne fundamentale ökonomische 
Probleme realistisch sein, für eine 
zeitlich nicht unbedeutende Zwi­
schenphase dürften sogar expansive 
und beschäftigungsintensive Effekte 
davon ausgehen. 

Daß für dieses Umsteuern auf allen 
möglichen Ebenen - der staatlichen 
Rahmensetzung, der Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik, beim Produzen­
ten- und Konsumentenverhalten - an­
gesetzt werden muß, dürfte inzwi­
schen schon zum allgemeinen Gedan­
kengut gehören. Die bezogen auf die 
Ziele ökologischeres Wirtschaften und 
Verbesserung der tatsächlichen Le­
bensqualität evidenten Funktions­
mängel der Ökonomie gilt es zu über­
winden. Dabei ist, wie Zinn treffend 
bemerkt, unser Problem " . . .  gar nicht 
im Mangel an Wachsturn zu sehen . . .  , 
sondern (in) . . .  sozialen, menschlichen 
und politischen Schwierigkeiten, . . .  
den immens gestiegenen Reichtum und 
das immer noch vorhandene absolute 
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Wachstum in einer ,fortschrittlichen 
Weise' zu nutzen bzw. zu verteilen" .  
(S. 1 18) 

Herbert Schaaff 

Anmerkungen 

(1) Ergänzend zu empfehlen ist vom glei­
chen Autor in der gleichen Reihe: Zinn, 
K. G.,  Soziale Marktwirtschaft: Idee, 
Entwicklung und Politik der bundes­
deutschen Wirtschaftsordnung (Mann­
heim, Leipzig, Wien, Zürich 1992) .  

(2) Vgl. z .  B . :  Cuhel, F. ,  Zur Lehre von den 
Bedürfnissen: Theoretische Untersu­
chungen über das Grenzgebiet der Öko­
nomik und der Psychologie (Innsbruck 
1907);  Brentano, L.,  Versuch einer 
Theorie der Bedürfnisse (München 
1908). 

(3) Vgl. auch: Schmidt-Bleek, Friedrich, 
Wieviel Umwelt braucht der Mensch? 
MIPS - Das Maß für ökologisches Wirt­
schaften (Berlin, Basel, Boston 1994). 

(4) Vgl. ausführlich: Schaaff, H.,  Kritik der 
eindimensionalen Wirtschaftstheorie: 
Zur Begründung einer ökologischen 
Glücksökonomie (Thun, Frankfurt/M. 
1991) .  
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GLANZ UND ENDE DER 
HISTORISCHEN SCHULE: 

WERNER 80MBART 1863-1941 

Rezension von: 
Friedrich Lenger, Werner Sombart 

1863-1941 .  Eine Biographie, 
C. H. Beck-Verlag, München 1994, 

570 Seiten, DM 98,-. 

In den neunziger Jahren sind mehre­
re Biographien von zwei Ökonomen 
des zwanzigsten Jahrhunderts erschie­
nen, von Repräsentanten unterschied­
licher Denkweisen, welche die Ent­
wicklung der Wirtschaftswissenschaf­
ten in der ersten Hälfte dieses Jahr­
hunderts stark geprägt haben. Über 
Joseph Schumpeter, der in einer so­
zialökonomischen Synthese auf der 
Grundlage der modernen analytischen 
ökonomischen Theorie das höchste 
Ziel seiner Wissenschaft sah, erschie­
nen seit 1991 im Abstand nur weniger 
Jahre drei Biographien ( 1) .  Es gab Be­
strebungen, Schumpeter 1932 von sei­
nem Bonner Lehrstuhl als Nachfolger 
jenes Mannes an die Berliner Univer­
sität zu berufen, der mit dem alterna­
tiven methodischen Ansatz der deut­
schen Historischen Schule eine "Theo­
rie des Kapitalismus" entwickelt hat­
te, welche manche von Schumpeters 
Thesen vorwegnahm, nämlich als 
Nachfolger Werner Sombarts. Auch 
über Sombart sind in den letzten Jah­
ren zwei Biographien erschienen, 1992 
jene von Michael Appel (2), und nun 
das schon von seinem Umfang her Re­
spekt gebietende Buch von Friedrich 
Lenger. 

Sombarts Entwicklung als Ökonom 
und Soziologe, seine Berühmtheit, ja 
Popularität steht in engem Zusam­
menhang mit dem Werk von Karl 
Marx, dem er sich trotz des starken 
Bruches in seinem Denken immer ver-
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pflichtet fühlte. In der von seinem so­
zialdemokratischen Freund Heinrich 
Braun herausgegebenen Zeitschrift 

"Archiv für soziale Gesetzgebung und 
Statistik" veröffentlichte Sombart 
1894 unmittelbar nach dem Erschei­
nen des 3. Bandes des "Kapital" eine 
ausführliche Besprechung, die Engels 
im Nachtrag zum 3. Band als "in ihrer 
Gesamtheit vortreffliche Darstellung 
der Umrisse des Marxschen Systems" 
approbierte: "Es ist das erste Mal, daß 
ein deutscher Universitätsprofessor es 
fertigbringt, im großen und ganzen in 
Marx' Schriften das zu sehen, was 
Marx wirklich gesagt hat"(3).  

Sombart war 1890 im Alter von 27  
Jahren zum außerordentlichen Profes­
sor in Breslau ernannt worden, nach­
dem er mit seiner von den Rezensenten 
sehr positiv beurteilten Dissertation 
über "Die römische Campagna" auf 
sich aufmerksam gemacht hatte. Seine 
ersten Schriften stehen in der Traditi­
on des von seinem Vater mitbegründe­
ten Vereins für Socialpolitik. Einen 
entscheidenden Anstoß für Sombarts 
Hinwendung zu den großen sozio-öko­
nomischen Fragestellungen gab seine 
Beschäftigung mit den Schriften von 
Marx und mit der Entstehung und 
Entwicklung des Sozialismus. Mit der 
erstmals 1896  erschienenen Schrift 

"Sozialismus und soziale Bewegung" 
begründete Sombart seinen interna­
tionalen Ruhm als Sozialwissenschaft­
ler, gleichzeitig stempelte sie ihren 
Autor zum Verräter an der Sache des 
Bürgertums und hemmte lange Zeit 
seine Karriere als Universitätslehrer. 

In den neunziger Jahren verfolgte 
Werner Sombart jedoch nicht nur wis­
senschaftliche Ambitionen. Als bür­
gerlicher Wissenschaftler war Som­
bart auch gleichzeitig ein kritischer 
Sympathisant der Sozialdemokratie 
und bemühte sich einige Jahre intensiv 
darum, diese auf einen eindeutig re­
formistischen Kurs zu bringen. Zu er­
reichen versuchte er dieses Ziel nicht 
nur durch zahlreiche politische 
Schriften, sondern auch durch eine in-
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tensive Tätigkeit in verschiedenen Re­
formvereinen. Indem in Lengers Buch 
nicht nur die Publikationen Sambarts 
aufgearbeitet werden, sondern auch 
seine Korrespondenz und sonstige in 
den Archiven erhaltene Dokumente 
von Sambarts Leben, wird erstmals 
ein umfassendes Bild der politischen 
und wissenschaftlichen Entwicklung 
eines Mannes geboten, die in ihrer 
Widersprüchlichkeit offenkundig, 
aber bisher schwer bis gar nicht nach­
vollziehbar war. 

In seinem Versuch, eine Annäherung 
zwischen bürgerlichen Sozialrefor­
mern und dem revisionistischen Teil 
der Sozialdemokratie zu erreichen, ge­
riet Sambart auch in die Mühlen des 
Revisionismusstreits, wobei es ortho­
doxen Marxisten wie z. B .  Mehring ge­
lang, Sambart als "Feind der Arbeiter­
klasse" erscheinen zu lassen. Endgül­
tig kapitulierte Sambart 1899 ,  als die 
Parteigremien ihren zu einem von bür­
gerlicher Seite veranstalteten Arbei­
terschutzkongreß eingeladenen Reprä­
sentanten die Teilnahme untersagten 
(siehe dazu S. 102  ff. - alle Seitenanga­
ben im Text beziehen sich auf das re­
zensierte Buch). Er distanzierte sich 
politisch Schritt für Schritt von der 
Sozialdemokratie. Der Verfechter des 
Fortschritts wurde zunächst zu dessen 
Skeptiker und später zum Kulturkriti­
ker erzkonservativer Prägung. 

Die geistige Wandlung Sambarts 
deutete sich bereits in einigen Neben­
bemerkungen in der 1902  erschiene­
nen ersten Auflage seines Hauptwer­
kes "Der moderne Kapitalismus" an. 
Sie verstärkte sich in seiner verächtli­
chen Kritik an der amerikanischen 
Zivilisation in seiner Schrift "Warum 
gibt es in den Vereinigten Staaten kei­
nen Sozialismus" ( 1906) und wurde als 
neues Programm verkündet in der 
Zeitschrift "Morgen" ,  als deren Mit­
herausgeber Sambart ab 1907 einige 
Jahre fungierte. "Hier konstatierte er 
das Ende der Fortschrittsgewißheit 
und diagnostizierte, daß ,sich jetzt von 
Tag zu Tag die Stimmen derer' mehr-
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ten, ,die da meinen, daß wir inmitten 
allen Reichtums an Kulturgütern ver­
armen, in aller Fülle verkümmern, 
zwischen allen Schätzen verhungern; 
die darum allem fluchen, was uns die 
Kultur an Errungenschaften täglich 
neu darbietet, weil sie meinen, daß un­
ter ihnen . . .  alles echte und edle Men­
schentum begraben werde wie Blüten 
unter einem Haufen Schutt und 
Geröll' " (S .  155) .  

Für eine breite Öffentlichkeit und 
besonders für viele sozialdemokrati­
sche Leser blieb Sambart aber noch 
lange der Autor von "Sozialismus und 
soziale Bewegung" .  Durch dieses Buch 
wurden Generationen von Sozialde­
mokraten in die Gedankenwelt ihrer 
Bewegung eingeführt, es ist auch nach 
heutigen Maßstäben als absoluter 
Bestseller zu bezeichnen und erlebte in 
immer wieder erweiterter und leicht 
veränderter Form bis 1920  neun Auf­
lagen, wobei Sambart "sein gewandel­
tes Sozialismusverständnis nicht recht 
deutlich werden (ließ)" (S. 287). So ist 
es auch erklärlich, daß Sambart von 
Regierungsseite noch längere Zeit po­
litisches Mißtrauen entgegengebracht 
wurde und eine Berufung zum ordent­
lichen Professor an eine prestigeträch­
tige Universität trotz des Umstandes, 
daß er Deutschlands international re­
nommiertester Sozial Wissenschaftler 
war, in der Zeit des Kaiserreiches 
nicht erfolgte. 1906  gab Sambart seine 
Breslauer Professur auf und lehrte bis 
1 9 1 8  an der Berliner Handelshoch­
schule. 

So sehr Sambart die Vorenthaltung 
der ihm gebührenden akademischen 
Anerkennung als Enttäuschung emp­
fand, so war sie weder für seine öffent­
liche Anerkennung, für seinen Ruf als 
Sozialwissenschaftler noch für seine 
materiellen Verhältnisse von Bedeu­
tung. Gerade in bezug auf die materi­
ellen und sozialen Lebensumstände 
dieses seine Kollegen in vieler Hin­
sicht überragenden Gelehrten fördern 
die eingehenden Recherchen Lengers 
Beachtliches zutage - es gelingt Len-
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ger, ein faszinierendes, bisher einzig­
artiges Bild vom Privatleben eines 
Professors und gefeierten Buchautors 
und Vortragenden zu zeichnen. 

Als außerordentlicher Professor in 
Breslau bezog Sambart ein Jahresein­
kommen (inkl . Kolleggelder) von etwa 
7 .000 Mark (S. 6 1) .  Für die Lebenshal­
tung der sechsköpfigen Familie, die 
ein großes Haus am Stadtrand be­
wohnte und mehrere Dienstboten be­
schäftigte, reichte dieser Betrag trotz 
zusätzlicher Honorareinkünfte, wel­
che schon damals beträchtlich waren, 
nicht aus, so daß Sambart die finanzi­
elle Unterstützung seines reichen El­
ternhauses - der Vater war Zuckerfa­
brikant - in Anspruch nahm. Für den 
Wechsel Sambarts an die wenig presti­
geträchtige Handelshochschule nach 
Berlin war ein Jahresgehalt von 1 5 .000 
bis später 20 .000 Mark (S. 177) sicher­
lich nicht das unwichtigste Motiv. 
Dieses Gehalt (20.000) entspricht heu­
te etwa 1 50.000 DM, relativ, d. h. im 
Verhältnis zu einem Arbeitnehmer­
Durchschnittseinkommen deutlich 
höher als ein Professorengehalt in un­
seren Tagen. 

Geradezu unwahrscheinlich aus 
heutiger Sicht ist die Höhe der Ho­
norare für Zeitschriftenartikel und 
Bücher, welche der "Starintellektuel­
le" Sambart verdiente. Eine so elitäre 
wissenschaftliche Zeitschrift wie das 
Archiv für Sozialwissenschaften und 
Sozialpolitik, dessen Abonnentenzahl 
nicht mehr als 700 betrug, zahlte Sam­
bart pro Bogen bis zu 200 Mark, 
während der Standardsatz für andere 
Autoren 64 Mark betrug - auch das ist 
mit heutigen Gepflogenheiten vergli­
chen relativ und absolut beachtlich; 
z. B. für den 60seitigen Aufsatz "Der 
kapitalistische Unternehmer" {1909) 
erhielt Sambart 850 Mark (S. 1 78),  das 
sind heute etwa 6.500 DM oder mehr 
als 45 .000 Schilling. Von der Zeit­
schrift "Morgen" ,  die eine wesentlich 
größere Verbreitung hatte, erhielt 
Sambart für drei Artikel 2 .000 Mark. 
Für die Buchveröffentlichung seiner 
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Schrift über den Sozialismus in Ame­
rika, deren Verkaufserfolg eher ent­
täuschte, erhielt Sambart 1 .250  Mark, 
für das Sozialismus-Buch müssen die 
Honorareinnahmen daher wesentlich 
höher gewesen sein. Für Vorträge in 
großen Städten verlangte Sambart 
500 Mark, in Berlin waren es einmal 
sogar 1 .000 Mark. 

Solche Einkünfte und das ererbte 
Vermögen ermöglichten der Familie 
Sambart die Führung eines "großen 
Hauses" .  1909 fand die große Über­
siedlung nach Mittelschreiberhau im 
Riesengebirge (heute im polnischen 
Schlesien) statt, wo Sambart sein neu­
es Haus hatte erbauen lassen. Zentrum 
seiner Architektur war eine Bibliothek 
für Sambarts legendäre Buchsamm­
lung, welche er nach dem Ersten Welt­
krieg nach Osaka verkaufen mußte, wo 
sie sich auch noch heute befindet 
(S . 184). Von Mittelschreiberhau pen­
delte Sambart nach Berlin, wo er sich 
während der Woche in seiner dortigen 
Wohnung aufhielt. 

Dieses Leben in Saus und Braus ging 
mit dem Weltkrieg nach und nach zu 
Ende. Die Inflation verringerte die 
Kaufkraft des nur wenig valorisierten 
Gehaltes. Für das Haus in Mittel­
schreiberhau, welches Sambart 1919  
verkaufte, erhielt er  noch gerade so 
viel wie den seinerzeitigen Kaufpreis, 
obwohl der Geldwert gegenüber 1913  
um fast 3/4 gefallen war. Empfindlich 
mußte Sambart auch der Umstand 
treffen, daß die Honorare für Ver­
öffentlichungen "noch weit stärker 
hinter dem Vorkriegsniveau zurück­
blieben als sein Professorenge­
halt"(S. 267) .  Nach der Preisstabilisie­
rung stabilisierten sich auch die Ein­
kommensverhältnisse der Professoren 
auf etwas niedrigerem Niveau, doch 
die Zeit der hohen Honorare war ein 
für allemal vorbei. Die Ursache dafür 
liegt in der wirtschaftlichen Deklas­
sierung des einst so zahlreichen und 
zahlungskräftigen Bildungsbürger­
tums, und in dieser Deklassierung 
sieht Lenger eine der wesentlichen Ur-



21. Jahrgang (1995), Heft 2 

sachen für das Erstarken der antide­
mokratischen Strömungen im Deut­
schen Reich. Im Vergleich zu seinen 
Kollegen ging es W erner Sombart, der 
1918  endlich an die Berliner Univer­
sität berufen worden war und der bis 
in die dreißiger Jahre ein gesuchter 
Autor und Vortragender blieb, deut­
lich besser, auch wenn sich das gesell­
schaftliche Leben in seinem Haus in 
Berlin-Grunewald nicht mit jenem 
von Mittelschreiberhau messen konn­
te. 

Sombart hat ein Werk sowohl von 
gewaltigem Umfang als auch von 
großer Vielfalt hinterlassen. Sein ma­
gnum opus ist zweifellos "Der moder­
ne Kapitalismus" ,  an dem er mehr als 
drei Jahrzehnte lang arbeitete. Mit der 
Bearbeitung dieses Themas hatte er 
schon mit der ersten, 1902 erschiene­
nen, noch zweibändigen Version des 
Buches eine Idealvorstellung zu erfül­
len gesucht, zu der ihn vor allem die 
Beschäftigung mit dem Werk von 
Marx und Engels hingeführt hatte: die 
Methode eines "theoretischen Histo­
rismus, . . .  der eine streng theoretisch­
abstrakte Behandlung der wirtschaft­
lichen Phänomene bei voller Würdi­
gung ihrer historischen Relativität an­
strebt" (S. 81 ) .  Die Aufnahme des Wer­
kes durch die Kritik war in ihrem 
Grundmuster bei seiner ersten Auflage 
(S. 123 ff.) ähnlich wie bei der zweiten, 
welche ab 1 9 1 6  erschien: Achtung und 
Anerkennung für Anspruch und Lei­
stung einerseits, aber auch viel Kritik 
vor allem von seiten der zünftigen Hi­
storiker, die bis zur völligen Aberken­
nung des wissenschaftlichen Charak­
ters reichte. Vergleicht man die erste 
mit der zweiten Auflage, so ist Som­
bart bei der Umarbeitung vor allem 
dem Urteil seines Lehrers Gustav 
Schmoller gefolgt. In seiner 1903 er­
schienenen Rezension kritisierte 
Schmoller, daß Sombart die Bedeu­
tung der objektiven Faktoren in Ge­
stalt des Verwertungsstrebens des Ka­
pitals überbewertet habe, und riet 
ihm, die Entwicklung des Kapitalis-
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mus stärker aus den " Seelenkräften" 
der Akteure und ihren "psychischen 
Niederschlägen" ,  aus den Ideen und 
Moralsystemen der Zeit und aus den 
mit diesen in Wechselwirkung stehen­
den Institutionen zu erklären(4). In 
den Jahren bis zum Erscheinen der 
zweiten Auflage verfaßte Sombart ei­
ne große Zahl von teilweise sehr um­
fassenden Vorstudien über Einzelfra­
gen der Entstehung und Entwicklung 
des Kapitalismus, in denen er diesen 
Aspekten nachging und die seine 
grundlegenden Thesen auf ein breite­
res und festeres empirisches Funda­
ment stellen sollten. 

Die ersten beiden Bände der N eufas­
sung, von denen jeder aus zwei Teilen 
bestand, erschienen 1916 ,  und befaß­
ten sich genau genommen mit der Vor­
geschichte des eigentlichen Gegen­
standes, nämlich mit dem vorkapitali­
stischen Stadium der europäischen 
Wirtschaft, sowie mit deren schritt­
weiser, sich über mehrere Jahrhunder­
te vollziehender Transformation, wel­
che die neue Institutionenstruktur 
schuf und die Fesseln einer unge­
hemmten erwerbswirtschaftlichen Tä­
tigkeit der Unternehmer beseitigte. 
Dieser Phase des "Frühkapitalismus" ,  
die fast bis zum Ende des 1 8 .  J ahrhun­
derts dauert, schließt sich der "Hoch­
kapitalismus" an. Dem Hochkapitalis­
mus waren der abschließende dritte 
Band (neuerlich in zwei Teilen) gewid­
met, welcher erst 1927 erschien. 

Als eines der hauptsächlichen Ver­
dienste Sombarts wird oft die Periodi­
sierung und die Durchsetzung des Be­
griffs "Kapitalismus" als zentrales 
Konzept des ökonomischen Denkens 
gesehen. Den Kapitalismus analysierte 
Sombart im allgemeineren Kontext 
des ebenfalls von ihm entwickelten 
Konzepts des "Wirtschaftssystems" .  

"Der tragende Begriff der National­
ökonomie ist der Begriff des Wirt­
schaftssystems. Darunter verstehe ich 
eine bestimmt geartete Wirtschafts­
weise, d. h. eine bestimmte Organisa­
tion des Wirtschaftslebens, innerhalb 
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deren eine bestimmte Wirtschaftsge­
sinnung herrscht und eine bestimmte 
Technik zur Anwendung gelangt . " (5) 
Konkret gesprochen sind es die Syste­
me der Eigenwirtschaft, des Hand­
werks und des Kapitalismus, welchen 

"die drei Wirtschaftsepochen (ent­
sprechen) , die im letzten Jahrtausend 
aufeinander in Europa gefolgt 
sind" (6). 

Wahrscheinlich heute noch unüber­
troffen ist Sambarts Werk im Hinblick 
auf die von ihm in der zitierten Defini­
tion des Systembegriffs genannten 
Elemente. Weniger gut in den Griff be­
kommen konnte man mit diesem ana­
lytischen Apparat die ökonomische 
Dynamik der Periode des Hochkapita­
lismus. Hier machte sich die Unschär­
fe des theoretischen Ansatzes nachtei­
lig bemerkbar, die - in Schumpeters 
Worten - auf Sambarts "gesunde Ver­
achtung des Schaffenden für alles 
Nichtkongeniale" in der Entwicklung 
der ökonomischen Theorie nach Marx 
zurückzuführen ist (7) .  Die Schwäche 
des theoretischen Instrumentariums 
ist auch die Hauptursache dafür, daß 
Sombart die Epoche des Hochkapita­
lismus mit dem Ersten Weltkrieg zu 
Ende gehen und von dort an den 

"Spätkapitalismus" einsetzen ließ, ein 
Übergangsstadium, in dem die nicht­
kapitalistischen Formen der Organisa­
tion wirtschaftlicher Tätigkeit nach 
und nach dominant werden. 

Die Spätkapitalismus-Theorie hat 
sehr viel zum Ruhm Sambarts beige­
tragen, ist aber - wie man am Ende des 
20 .  Jahrhunderts feststellen kann -
von der Entwicklung nicht bestätigt 
worden. Immerhin aber bewährt sich 
Sambarts Wirtschaftssystem-Ansatz 
insoferne, als das Konzept einer "mi­
xed economy" darin vorweggenom­
men ist. Nach Sombart ist in der Rea­
lität ein System niemals in Reinform 
realisiert, sondern verschiedene For­
men der Organisation etc. koexistie­
ren, wobei einer bestimmten - z. B.  
eben der kapitalistischen - die domi­
nierende Stellung zukommt. 
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Lengers Sambart-Biographie ent­
hält neben der bereits erwähnten ein­
gehenden Darstellung der persönli­
chen Lebensumstände eine ausführli­
che Werk- und Rezeptionsgeschichte 
von Sambarts Schriften. Das Hauptin­
teresse des Biographen gilt dabei ein­
deutig politischen Aspekten. Ausführ­
lich beschäftigt sich Lenger mit Sam­
barts Schriften zum Judentum und mit 
seinem Verhältnis zum Antisemitis­
mus, wobei hier auch die Rezeption 
von Sambarts Schriften durch die jü­
dische Gemeinschaft selbst ausführ­
lich dargestellt wird. Inwieweit Sam­
barts Entwicklung vom politischen 
Reformer, der mit der Sozialdemokra­
tie sympathisierte, zum Konservati­
ven, ja zum Reaktionär (wenn das 
Wort gestattet ist), als ein Beispiel für 
den Sonderweg der deutschen Ge­
schichte genommen werden kann, 
nimmt in Friedrich Lengers Buch ne­
ben der bereits erwähnten Darstellung 
der persönlichen Entwicklung Sam­
barts breiten Raum ein. Ein program­
matisches Dokument dieses Sonder­
wegs ist Sambarts Spätwerk "Deut­
scher Sozialismus" (1934), mit dem er 
sich der nationalsozialistischen Bewe­
gung annäherte, sie gleichzeitig aber 
auch in seinem Sinn zu beeinflussen 
versuchte. Sombart hatte vor der na­
tionalsozialistischen Machtergreifung 
mit dem "Tat-Kreis" sympathisiert 
und auch persönliche Kontakte zu den 
Brüdern Gregor und Otto Straßer ge­
habt (S. 356) .  "Deutscher Sozialismus" 
war für Sombart "Anti-Kapitalismus 
in einem umfassenden kulturellen Sin­
ne, dem es darum ging, die ,Werte des 
Heiligen, die Werte des Geistes und 
des Lebens' den ,Nützlichkeits- und 
Annehmlichkeitswerte(n)' überzuord­
nen"(S.  3 69) . Daraus folgte für Sam­
bart nicht nur eine ziemlich weitge­
hende Ablehnung des technischen 
Fortschritts, sondern auch eine ten­
denzielle Rückkehr zur wirtschaftli­
chen Autarkie durch eine "Reagrari­
sierung" Deutschlands. Daß ein 

"Deutscher Sozialismus" solcher Prä-
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gung von den Nationalsozialisten 
zurückgewiesen wurde, erscheint aus 
heutiger Sicht klar, da Technikfeind­
lichkeit und wirtschaftspolitischer 
Isolationismus mit ihren Aggressions­
plänen in scharfem Widerspruch stan­
den. 

Wenn Sambart nicht Nationalsozia­
list im Sinne von Parteimitglied oder 
Anhänger der nationalsozialistischen 
Ideologie war, so begrüßte er - wie vie­
le andere Intellektuelle in Deutschland 
- die Machtübernahme Hitlers. Wenn 
er sehr bald darauf sich veranlaßt sah, 
darauf hinzuwirken, "den Bereich der 
Wissenschaft . . .  von politischer Beein­
flussung und Inanspruchnahme abzu­
schotten" (S. 377 f.), so kamen derarti­
ge Bedenken zu spät. In den letzten 
Jahren seines Lebens mußte Sambart 
manche Einschränkung seines öffent­
lichen Wirkens hinnehmen (S. 377 ff.). 
Wenn sich schon in den zwanziger Jah­
ren in Sambart ein Gefühl der Enttäu­
schung darüber verstärkt hatte, nicht 
jenes Maß an Anerkennung erlangt zu 
haben, nach der er gestrebt hatte, so 
dominierte - wenn auch aus anderen 
Gründen - diese Stimmung auch am 
Ende seines Lebens. 

In seinem bedeutenden erkenntnis­
theoretisch-methodischen Werk "Die 
drei Nationalökonomien" ( 1930) hatte 
Sambart seine Enttäuschung darüber 
artikuliert, daß er sich mit seinem 
Hauptwerk "Der moderne Kapitalis­
mus" offensichtlich zwischen die 
Stühle gesetzt hatte: "Während die ei­
nen, und diese sind wohl in der Mehr­
zahl, da sich unter ihnen alle soge­
nannten ,theoretischen' Nationalöko­
nomen befinden, ihn für ein Ge­
schichtswerk erklären, . . .  wehren sich 
die sogenannten ,Historiker' mit Hän­
den und Füßen dagegen, ihn als sol­
ches anzuerkennen" (S). Lengers Buch 
beschäftigt sich eingehend mit dem 
Verhältnis Sambarts zur deutschen 
Historiographie, auch Sambarts 
Beiträge zur Soziologie werden aus­
führlich dargestellt und gründlich 
evaluiert. 
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Was Sambarts Verhältnis zur Natio­
nalökonomie betrifft, ist die Behand­
lung weniger umfassend und systema­
tisch. Sambart stand in der Denktra­
dition der deutschen Historischen 
Schule und fühlte sich auch als deren 
Repräsentant. Prinzipiell anerkannte 
er jedoch die Schwäche des Ansatzes 
dieser Richtung und suchte sie durch 
eine Synthese, die er einmal als "theo­
retischen Historismus" bezeichnete, 
zu überwinden. Er räumte ein, daß "in 
dem Zweikampf Menger - Schmoller 
Menger der Sieger geblieben ist" (9). 
Den unhaltbaren naiven Empirismus 
der älteren Historischen Schule er­
setzte er durch seine "verstehende Na­
tionalökonomie" ,  die dem theoreti­
schen Denken Priorität zuerkannte. 

Tatsächlich aber war für Sambart 
die Entwicklung der ökonomischen 
Theorie mit Karl Marx abgeschlossen. 
In der Grenznutzenlehre sah er zwar 
einen richtigen Grundgedanken, doch 
hat die Nachfrage als Bestimmungs­
faktor in seinem theoretischen Analy­
seschema keinen Platz. Was produ­
ziert wird, ist für Sambart eine Frage 
der wirtschaftlichen und gesellschaft­
lich-politischen Macht, auf die Idee, 
daß die Produktion der Konsumenten­
nachfrage folgt, kommt er nicht: "Was 
den größten Erlös erzielt, ist selbst­
verständlich gleichgültig. Daher die 
Indifferenz des modernen Unterneh­
mens gegen die Produktion von 
Schundwaren und Surrogaten. Wenn 
man mit schlechten Stiefeln mehr Pro­
fit erzielt als mit guten, so hieße es 
sich gegen den heiligen Geist des Ka­
pitalismus versündigen, wenn man 
gute Stiefeln anfertigen wollte" ( l O) .  
Massenkonsum sah er unter dem 
Aspekt von Surrogaten und "Schund" ,  
die modernen hochtechnischen Kon­
sumgüter seiner Zeit wie z. B. das 
Rundfunkgerät oder das Auto waren 
in seinen Augen unnütze Spielereien, 
hohen materiellen Lebensstandard 
breiter Massen, den es zu Sambarts 
Zeit nur in den USA gab, verachtete er 
als "Zivilisation" .  
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Durch dieses Vorurteil (Sombart 
hätte nicht geleugnet, daß es sich um 
ein solches handelte) verkannte er ei­
nen wesentlichen Aspekt der Dynamik 
des Kapitalismus, nämlich den pro­
dukttechnischen Fortschritt, und hier 
scheint auch die Hauptursache der 
krassen Fehleinschätzungen zu liegen, 
an denen seine Spätkapitalismus­
Theorie krankt. Die sozialphilosophi­
schen und soziologischen Einflüsse, 
die Sambarts kulturkritische Schlag­
seite bewirkten (Simmel, Scheler, 
Tönnies), werden von Lenger intensiv 
ausgeleuchtet, seine Blickverengung 
in ökonomischer Hinsicht viel weniger 
- hierin drückt sich der Umstand aus, 
daß die moderne Ökonomie im deut­
schen Sprachraum nie wirklich inner­
halb des Horizonts der Geisteswissen­
schaften lag, im Unterschied zur ang­
lo-amerikanischen Tradition. 

Noch 1926 meinte Schumpeter, 
Sambarts Darstellung der Entwick­
lung des westeuropäischen Wirt­
schaftslebens "- sie ist nicht bloß eine 
historische Theorie und eine theoreti­
sche, d. h. die Tatsachenelemente kau­
sal verknüpfende Geschichte des Ka­
pitalismus, sondern im Ansatz und im 
Wurf auch beides für die vorkapitali­
stische Wirtschaft der historischen 
Zeit - sei "das höchste Ziel, wonach 
Ehrgeiz heute greifen kann"(ll) .  Nur 
wenige Jahre wurde das Ende der Hi­
storischen Schule verkündet, und die 
1932 sicherlich gewagte Feststellung 
Alfred Müller-Armacks hat sich als 
richtig erwiesen: "Die Wiederbele­
bung des theoretischen Verständnisses 
der akademischen Nationalökonomie 
nach dem Zwischenspiel der histori­
schen Schule hat unter Verarbeitung 
der wirtschaftspolitischen Erfahrun­
gen der letzten Jahre eine in ihrer Ge­
samtlinie einheitliche wissenschaftli­
che Anschauungsweise erzeugt"(12) .  
Die Vertreter der neuen, modernen 
Richtung in Deutschland waren zwar 
genaue Kenner der Werke Sambarts 
und setzten sich eingehend mit dessen 
methodischen Fragestellungen ausein-
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ander, wie ein Blick in die Schriften 
von Eucken oder Müller-Armack 
zeigt. Dennoch fiel Sombart seither 
mehr oder weniger der Vergessenheit 
anheim - ist das neuerwachte Interesse 
an ihm mehr als ein Ausdruck des Um­
standes, daß immer mehr Dissertanten 
und Habilitanden Themen finden 
müssen? 

Sombart hat sich bleibende Verdien­
ste für die Nationalökonomie zumin­
dest auf drei Gebieten erworben. Be­
reits erwähnt wurde die Einführung 
des "Wirtschaftssystem"-Begriffs als 
zentrales Konzept der Institutionen­
und auch der ökonomischen Entwick­
lungstheorie. Weiters dürften die bei­
den ersten Bände des "Modernen Ka­
pitalismus" als Gesamtdarstellung der 
Entstehung des Systems, das Sombart 
"Kapitalismus" nannte, bis heute un­
erreicht sein. Drittens - und diesem 
Aspekt von Sambarts Werk dürfte ak­
tuell das größte Interesse zukommen: 
"die Wirtschaft" als Realität existiert 
nicht als vom individuellen und kol­
lektiven Bewußtsein unabhängiger 
Gegenstand, sondern ist als System 
objektivierter, d. h. einer nicht von ei­
nem individuellen oder zentralen Wil­
len beherrschbaren Eigendynamik un­
terworfener Bewußtseinsinhalte zu 
begreifen. Diesen Ansatz hat Sombart 
besonders eindrucksvoll in seinen 
Analysen der langfristigen Entwick­
lung der kapitalistischen Unterneh­
mung praktisch umgesetzt. Auch 
Schumpeters Werk "Kapitalismus, 
Sozialismus und Demokratie" ist in 
weiten Teilen einem solchen Denken 
verpflichtet. Die dynamischen Verän­
derungen der objektivierten Bewußt­
seinsinhalte und ihre Folgen lassen 
sich aber mit hinreichender Sicherheit 
erst ex post, und zwar mit größerem 
Abstand, erkennen. 

Sombart ist mit seinem Versuch, 
diesen Ansatz mit seiner Spätkapita­
lismustheorie auf die aktuelle Situati­
on anzuwenden, nicht erfolgreich ge­
wesen. Im Rückblick auf die langfri­
stige Entwicklung etwa der letzten 
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50 Jahre, also seit dem Erscheinen von 

"Kapitalismus, Sozialismus und De­
mokratie" ,  kann eine solche Betrach­
tungsweise allerdings wichtigere und 
interessantere Erkenntnisse erbringen 
als die Anwendung der Kategorien der 
modernen theoretischen Analyse. Sol­
che Erkenntnisse fließen dann auch in 
die Selbstinterpretation des gegen­
wärtigen Zeitalters ein und erlangen 
für die Formulierung der Zukunfts­
perspektiven praktische Bedeutung. In 
der Zwischenkriegszeit ist auf dieser 
Linie des Denkens viel spekulativer 
Schwulst produziert worden, wodurch 
sie Jahrzehnte diskreditiert war. In 
der heutigen Situation leidet jene Li­
nie des Denkens, die sich seither als 
Schulökonomie etabliert hat, an einem 
progressiven Realitäts- und Glaub­
würdigkeitsverlust. In einer Phase kri­
tischer Selbstreflexion dürfte der 
Sambartsehe Ansatz einiges zu bieten 
haben. 

Günther Chaloupek 

Anmerkungen 

(1)  Swedberg (1991) ,  Allen (1991) ,  Stolper 
(1 994). usw. 

(2) Appel(1992);  siehe dazu meine Rezen­
sion in dieser Zeitschrift: Chaloupek 
( 1994). 

(3) Friedrich Engels, Ergänzung und 
Nachtrag zum III. Buch des "Kapital" ,  
in Marx (1971)  903.  

(4)  Schmoller (1903) 144f.  
(5) Sambart (1 916) 2 lf. 
(6) ebdt. 23 ,  bei Lenger zitiert S. 226.  
(7) Schumpeter (1927) 227.  
(8) Sambart (1930) 317.  
(9) ebdt. 154.  

Wirtschaft und Gesellschaft 

(10) Sambart (1913)  2 3 1 .  
( 1 1 )  Schumpeter (1926) 9 0 f. 
(12) Müller-Armack (1932)  120. 

Literatur 

Allen, Robert Loring, Opening Doors. The 
Life & Work of Joseph Schumpeter (New 
Brunswick und London 1991) .  usw. 

Appel, Michael, Werner Sambart Theoreti­
ker und Historiker des modernen Kapi­
talismus (Marburg 1992). 

Chaloupek, Günther, Von Sambart zu 
Schmoller? In: Wirtschaft und Gesell­
schaft 2 0-2 (1 994), 3 14-32 1.  

Marx, Karl, Das Kapital. Dritter Band. 
Marx/Engels, Werke Band 25 (Berlin 
1971) .  

Müller-Armack, Alfred, Entwicklungsge­
setze des Kapitalismus (Berlin 1932) .  

Schumpeter, Joseph A., Theorie der wirt­
schaftlichen Entwicklung (Berlin 19262). 

Schumpeter, Joseph. A., Sambarts Dritter 
Band (1927) ,  in: ders. ,  Dogmenhistori­
sche und biographische Aufsätze (Tübin­
gen 1954), 220-240.  

Schmoller, Gustav, Werner Sombart, Der 
Moderne Kapitalismus (1903), in: Bern­
hard vom Brocke (Hrsg.) ,  Sambarts "Mo­
derner Kapitalismus" (München 1987),  
1 35-146. 

Sombart, Werner, Der Bourgeois (München 
und Leipzig 19 13) .  

Sombart, Werner, Der moderne Kapitalis­
mus Band 1 (München und Leipzig 1 9 16) 

Sombart, Werner, Die drei Nationalökono­
mien (München und Leipzig 1930) .  

Swedberg, Richard, J oseph A. Schumpeter. 
His Life and Work (Cambridge 199 1) ,  
dt. Übersetzung 1993.  

Stolper, Wolfgang F., Joseph Alois Schum­
peter: the Public Life of a Private Man 
(Princeton, N. J. 1 994). 

359 



Wirtschaft und Gesellschaft 

ALLES "CHIKA"? 
WERTEWANDEL IN DER 

HISTORISCHEN PERSPEKTIVE 

Rezension von: Taichi Sakaiya, 
Chika Kakumei -

Die Geschichte der Zukunft. 
Der japanische MegaseHer über die 

Zukunft von Wirtschaft und 
Gesellschaft, 

deutsch von Werner W. Grau, 
Econ Verlag, Düsseldorf u. a. 1994, 

391  Seiten. 

In einer Zeit, die von vielen als Um­
bruchsituation empfunden wird, er­
fährt eine Veröffentlichung, die bean­
sprucht, die "Geschichte der Zukunft" 
zu beschreiben, naturgemäß besondere 
Aufmerksamkeit. Dies umso mehr, als 
es sich beim Autor nicht nur - wie es 
im Klappentext heißt - um den "ein­
flußreichsten Denker Japans" ,  son­
dern auch um einen ehemaligen Mitar­
beiter des legendären japanischen Mi­
nistry of International Trade and In­
dustry (MITI) handelt, jener weitsich­
tigen Organisation, der ein maßgebli­
cher Anteil am rapiden japanischen 
Wirtschaftsaufschwung der Nach­
kriegszeit zugesprochen wird. In meh­
rere Sprachen übersetzt nähert sich 
die weltweite Auflage dieses Buches 
mittlerweile der Millionengrenze mit 
der Folge, daß der Begriff "Megasel­
ler" in den Untertitel der nun vorlie­
genden deutschen Ausgabe bereits 
werbewirksam eingeflossen ist. Erst­
malig erschien "Chika Kakumei" 1985 
im japanischen Original. Für die deut­
sche Ausgabe hat der Autor neues Ma­
terial eingearbeitet und einige Kür­
zungen im Hinblick auf die Interessen­
lage der deutschen Leser vorgenom­
men. 

Die Grundthese des Buches ist, daß 
wir uns an der Schwelle eines 
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grundsätzlich neuen Zeitalters befin­
den, in dem nichts mehr so sein wird, 
wie wir es als "Kinder des Industrie­
zeitalters" gewöhnt sind. Noch völlig 
gefangen in der auf der industriellen 
Produktionsweise beruhenden Gesell­
schaft erkennen wir nicht die vielfälti­
gen Veränderungen in der gesell­
schaftlichen Gesamtstruktur, die Tai­
chi Sakaiya zufolge notwendigerweise 
auf eine "neue Gesellschaft" hinaus­
laufen. Deren oberstes Ziel wird nicht 
mehr die Vermehrung der Zahl der er­
reichbaren Güter und die Maximie­
rung des Ertrages sein, sie wird viel­
mehr als Resultat einer "chika Revolu­
tion" von einer "postmodernen Ästhe­
tik" des "leicht, dünn, schmal, hand­
lich, flexibel" im Gegensatz zu der 
Überflußmentalität des Industriezeit­
alters ("schneller, größer, mehr")  ge­
prägt sein (S. 64 und 105) .  

Wie der Übersetzer im Vorwort mit­
teilt, kann das japanische "chi " ,  wel­
ches in dem zur Kennzeichnung des 
neuen Zeitalters benutzten Begriffs 

"chika" steckt, - abhängig vom jewei­
ligen Text- und Verwendungszusam­
menhang - sowohl "Wissen" ,  "Weis­
heit" ,  "Kenntnis" ,  "Bekanntheit" als 
auch "Intelligenz" ,  "Bildung" ,  "Er­
fahrung" bedeuten (S. 9). Für den Titel 
der amerikanischen Ausgabe wurde 

"Chika Kakumei" dann auch mit 

"Knowledge-Value Revolution" zu 
übersetzen versucht. Das herausra­
gende Element einer "chika-Gesell­
schaft" sieht Taichi Sakaiya also in 
der Herausbildung einer neuen Werte­
hierarchie, in der wachsender materi­
eller Wohlstand nicht mehr als Vor­
aussetzung größeren Glücks gesehen, 
sondern im Gegenteil zunehmend de­
ren gegenseitige Unvereinbarkeit er­
kannt wird (S. 57) .  Ursache hierfür ist 
der "empathetische Impuls" der Men­
schen, ein "instinktiver Antrieb" ,  der 
signalisiert, "seltene Dinge zu schonen 
und dafür das zu nutzen, was es in 
Fülle gibt" (S. 39 f.) .  

Um diese Auffassung zu untermau­
ern, geht Taichi Sakaiya bis in die An-
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tike zurück, die er in vielerlei Hinsicht 
als grundsätzlich wesensverwandt mit 
unserer heutigen Industriegesellschaft 
sieht. Die agrikultureile Revolution als 
Geburtsstunde der Gesellschaft der 
frühen Antike führte zu einer enormen 
Produktionssteigerung bei agrari­
schen Produkten. Das wachsende, in 
seiner Quantität völlig ungewohnte 
Angebot bewirkte eine Veränderung 
der gesellschaftlichen Wertestruktur: 

"Die neue Situation stimulierte den 
emphathetischen Impuls des Men­
schen, seinem Eigennutz zu folgen, so 
daß sich seine Aufmerksamkeit immer 
mehr den Gütern dieser Welt zuwand­
te" (S. 12 1) .  Daher wurde "die epiku­
reische Philosophie des Genießens und 
das Streben der chinesischen Legali­
sten nach Pragmatismus" zum Aus­
druck jener Zeit (S. 125) .  

Mit dieser Hinwendung auf den Be­
sitz materieller Güter wurde aber 
gleichzeitig bereits der Keim für die 
nächste grundlegende Transformation 
der Gesellschaft gelegt, da permanente 
Konsumsteigerungen früher oder spä­
ter an natürliche Grenzen stoßen. Die­
se wurden um die Mitte des 2. Jahr­
hunderts v. Chr. durch die wachsende 
Knappheit von Arbeitern (Sklaven), 
Land und Energie (Holz als Brennma­
terial) offensichtlich. Hiermit wuchs 
die Einsicht, daß die "Zeiten der Fül­
le" vorbei waren. Der "empathetische 
Impuls" bewirkte angesichts dieser für 
alle sichtbaren Grenzen nun eine Ab­
schwächung des Dranges nach materi­
ellen Gütern bei einer gleichzeitigen 
Aufwertung einer den neuen Bedin­
gungen augepaßten asketischen Gei­
steshaltung, welche für Taichi Sakaiya 
den Umbruch von der Antike zum Mit­
telalter einleitete. Letztere charakteri­
siert er mit der Kurzformel "Mangel 
an Gütern, Überfluß an Zeit" .  Es wird 
als Epoche beschrieben, in der die 
Menschen nicht mehr daran glaubten, 
daß materieller Überfluß das individu­
elle Lebensglück steigert und das Er­
zeugen materiellen Überflusses ein eh­
renwertes und moralisches Ziel ist. 
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Vielmehr entwickelte sich ein Hang 
zum Antiintellektualismus und zur 
Mystik, verbunden mit einem Erstar­
ken von Religionen. Als deutlicher 
Ausdruck dieser Geisteshaltung kann 
nach Sakaiya beispielsweise das völli­
ge Fehlen von mittelalterlichen Orga­
nisationen gewertet werden, die auf 
den Erwerb materieller Güter und 
Waren ausgerichtet waren (S. 240) .  

Das Ende des Mittelalters wiederum 
wurde durch eine Steigerung des An­
gebots an Gütern, ausgelöst durch das 
Aufkommen neuer Arbeitsmaterialien 
aus Eisen, eingeleitet, ohne daß die 
Menschen dies bewußt angestrebt hät­
ten: "Als die mittelalterlichen Gesell­
schaften, zu deren Grundverständnis 
die relative Nichtigkeit irdischer Gü­
ter gehörte, ein zunehmendes Wachs­
tum des Materiellen erfuhren, ent­
stand aus der neuen Situation eine 
Krise: Der Gefühlsimpuls drängte den 
Menschen, das zu gebrauchen, was es 
in Fülle gab - und damit war die Büh­
ne bereit für einen Wertewandel" 
(S. 248 f.) .  

Die anschließende Neuzeit ähnelt in 
vielem der Antike, vor allem in der 
Abwendung von der asketischen mit­
telalterlichen Philosophie und der 
Hinwendung zu einer Hochschätzung 
materieller Güter unter der Devise 

"mehr ist besser" (S. 5 9) .  Ihren Höhe­
punkt erfuhr diese "Kultur der Ver­
schwendung" irrfolge der industriellen 
Revolution, die historisch einmalige 
Produktionssteigerungen ermöglichte, 
und durch die Entdeckung riesiger Öl­
vorkommen, die das Energieproblem 
lösten. Je preiswerter sich einzelne 
Länder diese Energie beschaffen 
konnten, desto höher fielen nachweis­
lich deren Wachstumsraten des Sozi­
alprodukts aus. Taichi Sakaiya rech­
net vor, daß das reale jährliche Wachs­
tum seit Christi Geburt durchschnitt­
lich nur 0 ,2% betrug, während in der 

" N a c h k r i e g s - P e t r o l e u mk u l  t u r "  
Wachstumssteigerungen von jährlich 
über 1 0 %  keine Seltenheit mehr waren 
(S. 27 ff. ) .  Irrfolge dieser scheinbar 
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grenzenlosen Produktionssteigerung 
wurde der massenhafte Verbrauch von 
Waren zum Selbstzweck und ent­
wickelte sich zum "spirituellen Kern" 
der Industriegesellschaft (S. 47) .  Als 
knappes Gut erwies sich bei dieser gi­
gantischen Produktionssteigerung vor 
allem die menschliche Arbeitskraft, so 
daß deren Einsparung geradezu zur 
Voraussetzung weiteren Wachstums 
wurde: "Die Bedingungen der Nach­
kriegszeit ( . . .  ) verhalf (sie ! )  einer Kon­
sumphilosophie zum Aufstieg, nach 
der es vernünftig und sogar ,schick' 
war, Unmengen von Waren und Res­
sourcen zu verbrauchen, während jede 
Anstrengung unternommen wurde, um 
Arbeitskraft einzusparen" (S. 52 f.) .  

Taichi Sakaiya sieht heute untrügli­
che Zeichen dafür, daß die Neuzeit mit 
ihrer sie charakterisierenden Ver­
schwendungsideologie in Begriff ist, 
durch ein "neues Mittelalter" abgelöst 
zu werden, das von der Einsicht in die 
Begrenztheit natürlicher Ressourcen 
und durch wachsende Umweltproble­
me geprägt wird: "Daß unser unbändi­
ger Hang zu mehr Verbrauch von En­
ergie, Material und Lebensmitteln 
während der achtziger Jahre zu erlah­
men begann, bedeutet, daß die eigent­
lichen, das allgemeine Verhalten be­
stimmenden Normen der Industriege­
sellschaft an Glaubwürdigkeit verlo­
ren haben. ( . . .  ) Dieser Wandel, einmal 
ins Werk gesetzt, bedeutet das Ende 
der Industriegesellschaft und das Ent­
stehen einer neuen Gesellschaftsform" 
(S. 106 f.) .  

Wie sieht diese "neue Gesellschafts­
form" nun aus, welche Perspektiven 
ergeben sich aus den langfristigen 
Analysen der menschlichen Zivilisati­
on, wie sie Taichi Sakaiya betrieben 
hat? Für ihn steht fest, daß der "empa­
thetische Impuls" des Menschen 
angesichts der Ressourcen- und Um­
weltproblematik eine neue "antima­
terialistische Kultur" hervorbringen 
wird, deren Umrisse er festzuhalten 
sucht. Hinsichtlich der verschiedenen 
Attribute dieser neuen Gesellschaft 

362 

21. Jahrgang (1995), Heft 2 

schwankt der Rezensent zwischen 
Sympathie und Ablehnung, auch wenn 
sich bei Taichi Sakaiya selbst eine 
durchwegs optimistische Zukunfts­
sicht findet. 

Ein Charakteristikum der neuen 
Zeit sieht Sakaiya in einer erneuten 
Abkehr vom "rationalistischen Den­
ken" ,  das sich heute am augenfällig­
sten in der Ausbreitung metaphysi­
scher Bewegungen in allen entwickel­
ten Ländern zeige (S. 258 f.) .  Die Über­
sättigung mit materiellen Gütern ließe 
eine Sehnsucht nach "geistigen Gü­
tern" und nach einer anderen Lebens­
qualität virulent werden: Die Bedürf­
nisse der Menschen begännen sich in­
folge eines Geschmacks- und Werte­
wandels zu ändern. Hieraus folgt für 
Taichi Sakaiya eine sich wandelnde 
Nachfrage nach Produkten: Nicht 
mehr Güter aus Massenproduktionen 
werden seiner Ansicht nach künftig 
gefragt sein, sondern auf den einzel­
nen abgestimmte, stark diversifizierte 
Produkte. 

Als Ausdruck dieser neuen Präfe­
renzen führt er beispielsweise die Tat­
sache an, daß es in Japan vor wenigen 
Jahren nur acht standardisierte Be­
hältnisse gab, in die Bier abgefüllt 
wurde, heute aber bereits 136  (S. 272) .  
Dieses "Phänomen der Diversifikati­
on" unterminiere die Vorherrschaft 
großer Konzerne zugunsten von klei­
neren Unternehmen, die durch Klein­
serien dieses veränderte Nachfrage­
verhalten besser befriedigen könnten, 
und sei von einer Aufwertung der 
menschlichen Arbeitskraft und der 
menschlichen Kreativität begleitet, da 
industriell produzierte Massenwaren 
grundsätzlich an Attraktivität verlie­
ren würden. 

In Zukunft werde es von entschei­
dender Bedeutung sein, daß - und hier 
kommt der eingangs erläuterte Begriff 
ins Spiel - Produkte "chika" haben, 
sie also anzeigen, daß ihr Besitzer 

"sich auf der Höhe der sozialen Sub­
jektivität" befindet (S. 281) .  In der 
Produktion von "chika" sieht Sakaiya 
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daher auch "die wichtigste Quelle 
ökonomischen Wachstums und der 
Unternehmensgewinne" in der Zu­
kunft. "Chika" wird als der Wert oder 
Preis definiert, "den eine Gesellschaft 
dem zugesteht, was sie als schöpferi­
sches Wissen ansieht" (S. 282}.  Qua­
lität rückt an die Stelle von Quantität. 
Anstatt immer mehr Güter anzuhäu­
fen, wird man sich dieser Auffassung 
nach in Zukunft mit wenigeren, dafür 
aber teureren Gütern "begnügen" ,  die 
eine viel längere Zeit des Gebrauchs 
einschließen. Der Preis einer Ware 
wird demnach immer weniger von den 
eingesetzten Rohmaterialien, der Ar­
beit oder den Maschinen abhängen, 
sondern zunehmend von "chika" ,  also 
dem Design, der Technologie und dem 
Produktimage bestimmt sein mit der 
Folge, daß die Bedeutung von Marke­
ting weiter zunehmen wird. "Chika" 
ist also ein Wertzuschlag auf die rei­
nen Herstellungs- und Entwicklungs­
kosten. 

Hieraus schließt Taichi Sakaiya, daß 
die "herkömmliche ökonomische Auf­
fassung ,Die Fabrik steht im Mittel­
punkt der Wertschöpfung' nicht län­
ger gilt " (S. 287) .  Demzufolge wird es 
zukünftig unmöglich sein, den Wert 
einer Ware auf reale Größen - etwa auf 
die enthaltene Arbeit oder die Einsatz­
stoffe - zurückzuführen. Vielmehr ist 
die subjektive Einschätzung der Qua­
lität eines Designs bzw. des Images, 
das ein Produkt vermittelt, letzte Ur­
sache des Preises, der im Falle von 

"chika-Produkten" "transitorischer 
Natur" ist. Sobald das Image des Pro­
duktes sinkt, verschwindet auch der 

"chika"-Wert. Mit dieser Auffassung 
weist Taichi Sakaiya die neoklassische 
Preistheorie wie auch die Marx'sche 
Arbeitswertlehre zurück. 

"Chika" entsteht also als Nebenpro­
dukt des Strebens nach gesellschaftli­
cher Unterscheidung, ein Verhalten, 
das bereits um die Jahrhundertwende 
der amerikanische Ökonom und So­
ziologe Thorstein Veblen in den Mit­
telpunkt seiner Gesellschaftstheorie 
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gestellt hatte (1) .  Während Veblen, der 
vor dem Hintergrund einer Mangeisi­
tuation schrieb, hiermit eine unmora­
lische Verschwendung von Ressourcen 
verbunden sah, die er dementspre­
chend geißelte, nimmt Taichi Sakaiya 
nun auf der Grundlage einer Über­
flußgesellschaft eine Umwertung die­
ses Verhaltens vor, indem er als deren 
Folge eine Entwicklung zu immer um­
fangreicheren Produktdiversifikatio­
nen prophezeit, die ihrem Wesen nach 
mit steigendem Arbeitseinsatz ver­
bunden sind (S. 308  f.) - eine Botschaft, 
die in den von Massenarbeitslosigkeit 
gekennzeichneten Industriegesell­
schaften gerne gehört wird. 

Die entstehende "chika-Kultur" 
sieht Taichi Sakaiya mit weiteren po­
sitiven gesamtgesellschaftlichen Ef­
fekten verbunden. Zum einen wird 
sich die Trennung von Kapital und Ar­
beit, die infolge der industriellen Mas­
senproduktion entstanden war, wieder 
aufheben, da für die Produktion von 

"chika" Kapital, Anlagen und eine 
umfangreiche materielle Ausstattung 
weniger wichtig sind als "Wissen, 
Kenntnisse, Erfahrung und Gespür 
derjenigen, die sich damit kreativ be­
fassen" (S. 32 1) .  Typische "chika"­
Produzenten sind daher nach Ansicht 
des Autors gleichzeitig Besitzer und 
Arbeitnehmer, die in der Regel dem 
gesellschaftlichen Mittelstand an­
gehören. Hieraus folgt eine Tendenz 
zur Nivellierung der Einkommen, da 
die Basis für überproportional hohe 
Einkommen - nämlich Massenproduk­
tion und Massenkonsum - schwindet. 
Mit einer Metapher versucht Taichi 
Sakaiya seine Vorstellungen von der 
kommenden Zivilisation zu verdeutli­
chen: "Wenn man von einer für die In­
dustriegesellschaft typischen Organi­
sation sagen kann, sie ähnle einem 
Symphonieorchester, dann gleicht die 
für die chika-Gesellschaft typische 
Organisation in ihrer Struktur mehr 
einer Jazzband" (S. 326). 

Abschließend erörtert Taichi Sa­
kaiya, welches Land bisher die besten 
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Voraussetzungen für das Entstehen ei­
ner "chika-Kultur" aufweist. Dabei 
kommt er zu dem Ergebnis, daß die 
USA an der Spitze der "chika"-Revo­
lution marschieren, da sie die "freieste 
Wettbewerbsgesellschaft der Welt" 
hätten, ein System, "das am besten auf 
Wandel eingerichtet ist und darauf, 
auf die Bedürfnisse seiner Menschen 
zu reagieren" (S. 378) .  Auch wenn er 
die klassische Einteilung der Wirt­
schaft in den primären, den sekun­
dären und den tertiären Sektor für 
überholt hält, da die "chika"-produ­
zierenden Bereiche hiermit nicht er­
faßt werden können, führt er als Beleg 
die Tatsache an, daß 90% der seit den 
achtziger Jahren in Amerika geschaf­
fenen Arbeitsplätze dem tertiären 
Sektor bzw. Dienstleistungsbereich 
zuzurechnen sind und somit die "Aus­
höhlung der Industrie" als Kennzei­
chen der "chika-Revolution" hier be­
reits am weitesten fortgeschritten ist. 
Ebenso attestiert er den Amerikanern, 
vor allem den jungen, daß für sie Ge­
haltsfragen nur noch zweitrangig sei­
en, an erster Stelle dagegen zähle für 
sie, ob die ausgeübte Tätigkeit "Stil" 
habe: "Ein subjektiver Lebensstil wird 
für viel wichtiger gehalten als üppiger 
materieller Konsum" (S. 379) .  

An dieser Stelle verläßt der Autor 
den Boden wissenschaftlich-seriöser 
Argumentation und begibt sich voll­
ends in das Reich der Spekulation. Zu 
sehr läßt sich Taichi Sakaiya von einer 
optimistischen Sicht der Zukunft tra­
gen, so daß mögliche Probleme, 
Hemmnisse und Widerstände auf dem 
Weg zur beschworenen "chika-Kul­
tur" nicht thematisiert werden. An­
greifbar ist vor allem die Position, daß 
sich eine neue Gesellschaft, eine 
glückliche Zukunft, eine "Welt urba­
ner Mittellage" (S. 322) quasi "von al­
leine" einstellt, ohne daß dafür wirt­
schaftspolitische Weichenstellungen 
erforderlich sind. Inwieweit aktuelle, 
die heutigen Industriegesellschaften 
bedrohende Entwicklungen wie Mas­
senarbeitslosigkeit, wachsende Armut, 
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zunehmende Einkommens- und Ver­
mögensungleichgewichte die Entste­
hung einer "chika-Kultur" tangieren, 
bleibt unangesprochen. 

Während Jean Fourastie in seinem 
in vielerlei Hinsicht vergleichbaren 
Zukunftsentwurf aus den späten vier­
ziger Jahren (2), in dem die Herausbil­
dung einer Dienstleistungsgesellschaft 
als "Große Hoffnung des 20 .  Jahrhun­
derts" beschrieben wird, gleichzeitig 
eine Analyse der Vorbedingungen vor­
gelegt hat, die erfüllt sein müssen, da­
mit es nicht zu einer anhaltenden "ter­
tiären Krise" kommt, fehlt eine solche 
kritische Perspektive bei Taichi Sa­
kaiya völlig. Dies, obwohl eine stei­
gende Nachfrage nach "chika-Pro­
dukten" erklärtermaßen eine "wohl­
habende Gesellschaft" (S. 306) voraus­
setzt, die aber gerade durch die reale 
Entwicklung in den Industrieländern 
zunehmend in Frage gestellt wird, da 
das relativ hohe Einkommensniveau 
durch Massenarbeitslosigkeit und 
Realeinkommenseinbußen bei breiten 
Bevölkerungsteilen unter wachsenden 
Druck gerät. 

Die Argumentation, daß "chika­
Werte" vor allem in Kleinbetrieben 
hervorgebracht werden, die Großindu­
strie also zunehmend auseinanderfal­
len und es somit zu einer Wiederverei­
nigung von Kapital und Arbeit kom­
men wird, kann ebenfalls nicht über­
zeugen. Computergestützte Produk­
tionsverfahren ermöglichen eine stei­
gende Befriedigung auch spezieler und 
ausgefallener Konsumentenwünsche, 
so daß Güter, die dem Demonstrati­
onsbedürfnis genügen, nicht notwen­
digerweise in Kleinbetrieben herge­
stellt werden müssen. Auch können 
durch organisatorische Änderungen 
Konzerne neu strukturiert werden, so 
daß kleinere Produktionseinheiten 
entstehen, ohne daß sich an den Eigen­
tumsverhältnissen etwas ändert (3). 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
ob das Vordringen von "chika"-Pro­
dukten nicht zu einem Mehr an Pro­
duktion führt. Einerseits kennzeichnet 
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Taichi Sakaiya zwar das neue Zeital­
ter mit Attributen wie "leicht, dünn, 
schmal, handlich" und kritisiert auch 
die heute zu beobachtende "Übersätti­
gung mit Gütern" (S. 2 65) ,  anderer­
seits spricht er selbst von einem 

"Overkill intellektueller Protzerei " in 
der kommenden "chika-Kultur" ,  der 
sich beispielsweise darin zeige, daß 
Produkte Funktionen aufweisen wür­
den, "die ein Kunde selten benutzt 
oder braucht" ,  nur um das "Image von 
Produkten hochzujubeln" (S. 3 10) .  Es 
war genau diese Art von Demonstrati­
onskonsum, die Veblen als Verschwen­
dung gebrandmarkt hatte. 

Auch weisen die Ausführungen zur 

"transi torisehen Natur von chika " 
eher in Richtung eines "Mehr" als ei­
nes "Weniger" ,  denn wenn sich ein 
Image schnell verbraucht, muß dieser 
Logik folgend ständig ein neues her -
und dies ist notwendigerweise mit 
Produktion verbunden. Dies gibt Tai­
chi Sakaiya auch unumwunden zu, 
wenn er in einem anderen Zusammen­
hang euphorisch betont, daß sich aus 
diesem Umstand "Möglichkeiten un­
begrenzten Wachstums" (S. 3 1 5) eröff­
nen und die Wechselhaftigkeit zur im­
merwährenden Konstante der chika­
Gesellschaft wird (S. 303) .  

Auch wenn die visionäre Kraft des 
vorliegenden Buches beeindruckt und 
in der Grundtendenz einiges für den 
diagnostizierten Epochenwandel spre­
chen mag, so bleiben doch zu viele 
Fragen offen, Widersprüche unbe­
merkt und Einzelheiten der neuen 
Gesellschaft im dunkeln. Der vorlie­
gende Band wäre daher durch einen 
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weiteren zu ergänzen, in dem auf der 
Grundlage der unterstellten Heraus­
bildung einer "chika-Kultur" kri­
sentheoretisch verschiedene Entwick­
lungsszenarien analysiert werden, um 
vor diesem Hintergrund wirtschafts­
politische Handlungsoptionen erör­
tern zu können. 

Unter Berücksichtigung der momen­
tanen Entwicklung in fortgeschritte­
nen Industriegesellschaften scheint ei­
ne "chika-Revolution" eher auf eine 
Gesellschaft hinauszulaufen, in der ei­
ne schlecht bezahlte Schicht von "chi­
ka"-Produzierenden einer wohlhaben­
den Schicht von "chika"-Konsumen­
ten gegenübersteht. Dies ist sicher 
nicht das Zukunftsbild von Taichi Sa­
kaiya. Um dies zu unterstreichen, hät­
te er jedoch seine Ausführungen durch 
eine krisentheoretische Analyse mit 
daraus abgeleiteten wirtschaftspoliti­
schen Handlungsoptionen fundieren 
müssen. Von selbst und ohne ein be­
wußtes Wollen und Hinsteuern wird 
sich jedenfalls keine "schöne neue 
Welt" entwickeln! 

Norbert Reuter 

Anmerkungen 

(1)  Vgl. hierzu sein populärstes Werk: Ve­
blen, Thorstein, Theorie der feinen Leu­
te. Eine ökonomische Untersuchung der 
Institutionen (1 899; München 198 1).  

(2) Vgl. Fourastie, Jean, Die große Hoff­
nung des 20.  Jahrhunderts (1949; 
Köln-Deutz 1 954). 

(3) Vgl. hierzu beispielsweise Chandler, Al­
fred D. ,  The Visible Hand. The Manage­
rial Revolution in American Business 
(Cambridge, Mass., London 1977) .  
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ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN 
UND DIE BEIHILFENKONTROLLE 

DER EU 

Rezension von: Karl Soukup, 
Öffentliche Unternehmen und die 

Beihilfeaufsicht der EU. 
Wie Subventionen von der 

Europäischen Kommission beurteilt 
werden, Manzsche Verlags- und Uni­
versitätsbuchhandlung, Wien 1995,  

2 54 Seiten, öS 360 ,-. 

Die Europäische Wirtschaftsge­
meinschaft (EWG) und heutige EU 
war von Anfang an in besonderem 
Maß auf die Schaffung freien und fai­
ren Wettbewerbs in einem "gemeinsa­
men Markt" ausgerichtet, was etwa im 
berühmten Konzept der vier Grund­
freiheiten, aber auch in den Beihilfen­
bestimmungen der Artikel 92-94 des 
EG-Vertrages zum Ausdruck kommt. 
Der Gedanke der politischen Integra­
tion im Sinne eines wahrhaft "verein­
ten Europa"  hinkt im Vergleich bis 
heute stark nach, so daß böse Zungen 
die Gemeinschaftsinstitutionen schon 
auch als "bornierte Brüsseler Liberali­
sierungsbürokraten" bezeichnet ha­
ben. 

Mit Österreichs Beitritt zu EWR und 
zur EU ist aber jedenfalls der Eifer, 
mit dem die EU-Kommission und auch 
der EuGH gegen Verzerrungen des 
Wettbewerbs in der Gemeinschaft auf­
treten, eine auch für die heimische 
Politik relevante Tatsache geworden. 
Es ist daher höchst verdienstvoll, daß 
Karl Soukup im Rahmen des For­
schungsschwerpunktes öffentliche 
Wirtschaft und europäische Integra­
tion des Institutes für Finanzwissen­
schaften der WU Wien der Praxis der 
Beihilfenaufsicht der EU in bezug auf 
öffentliche Unternehmungen erstmals 
eine gründliche Studie gewidmet hat. 
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Artikel 92 ,  Absatz 1 des EG-Vertra­
ges enthält ein "allgemeines, aber 
löchriges Beihilfeverbot" (S. 25) ,  das 
die subventionsbedingte Wettbe­
werbsverzerrung aufs Korn nimmt. 

Nach Artikel 92 ,  Absatz 2 gibt es als 
Legalausnahmen vor allem Verbrau­
chersubventionen und Beihilfen bei 
Naturkatastrophen, Absatz 3 ermög­
licht unter anderem Regionalförde­
rungen, Beihilfen bei größeren Wirt­
schaftskrisen einzelner Sektoren, Re­
gionen oder Länder. Subventionen für 
gesamteuropäisch wichtige Projekte, 
neuerdings auch zur Kulturförderung 
und Erhaltung des kulturellen Erbes 
fallen ebenfalls unter Artikel 92 ,  Ab­
satz 3 - hier liegt ein Ermessensspiel­
raum der Kommission vor. 

Für Regionalförderungen gilt nach 
der EU-Kommission die Schwelle 
eines BSP pro Kopf von maximal 
75 Prozent des Gemeinschaftsdurch­
schnitts. 

Die in der Praxis wichtigste Förde­
rungsmaßnahme ist Artikel 92,  Absatz 
3 lit c: sektorale und regionale Ent­
wicklungsbeihilfen (soferne diese 
nicht das gemeinsame Interesse 
schmälern). "Diese Klausel dient als 
Auffangtatbestand für . . .  Beihil­
fen, denen die Kommission aus realpo­
litischen Gründen eine Genehmigung 
erteilen möchte bzw. muß. Sie beugt 
sich damit dem Druck der Mitglieds­
staaten . . .  " (S. 3 1) .  Beihilfen für bloße 
Modernisierungsinvestitionen werden 
von der Kommission allerdings in der 
Regel nicht akzeptiert, und auch nicht 

"Betriebs- oder Rettungsbeihilfen, die 
den Status quo aufrechterhalten, ohne 
strukturbereinigende Wirkung zu ent­
falten" (S. 32) .  

Trotz der grundsätzlich beihilfenun­
freundlichen Haltung des EG-Vertra­
ges gibt es in der EU-Realität natür­
lich ein enormes Ausmaß an Beihilfen. 
Sieht man einmal vom Agrarbereich 
ab, werden zum Beispiel jährlich etwa 
200  Mrd. S EU-Regionalförderungen 
(vor allem nach Südeuropa und Irland) 
gepumpt. 
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Die Beihilfenaufsicht obliegt nach 
Artikel 93 und 94 im wesentlichen der 
Kommission. Die Mitgliedstaaten sind 
notifizierungspflichtig (das betrifft 
auch die Subventionen, die von unter­
geordneten Gebietskörperschaften ge­
währt werden) - erfahrungsgemäß 
versuchen sich aber viele Mitglied­
staaten vor dieser Pflicht zu 

"drücken" ,  weshalb die Kommission 
oft aufgrund von Presseberichten oder 
Konkurrentenbeschwerden (wie etwa 
jüngst im Fall der Sanierung des Cre­
dit Lyonnais) einschreitet. Von negati­
ven Beihilfebescheiden (und Rückzah­
lungsverpflichtungen) Betroffene ha­
ben das Recht der Klage vor dem 
EuGH. 

Soukup erörtert ausführlich, was 
unter den Beihilfenbegriff fällt und 
was nicht (letzteres betrifft etwa In­
frastrukturleistungen). Bei der Beihil­
fegewährung nimmt der EuGH eine 
sehr weite Zurechnung zum Staat vor 
und schließt z. B. die Institutionen der 
Sozialversicherung hier mit ein (dies 
zeigte sich etwa in einem Rechtsstreit 
betreffend Sondervergünstigungen für 
die italienische Textilindustrie im 
Rahmen der Sozialversicherung). 

Der EG-Vertrag proklamiert be­
kanntlich in der Frage "öffentliches 
oder privates Eigentum" explizite 
Neutralität (Artikel 222) .  Aufgrund 
der Doppelrolle des Staates als Ei­
gentümer von Unternehmen und als 
ihr möglicher Subventionsgeber ge­
staltet sich jedoch die Kontrolle wett­
bewerbsverzerrender Subventionen in 
diesem Bereich besonders schwierig. 
Wo agiert der Staat als Eigentümer 
(Investor) , wo als Beihilfegeber? 

Die EG-Kommission hat hier 1 980 
die sogenannte "Transparenzrichtli­
nie" erlassen. Frankreich, Großbritan­
nien und Italien versuchten sofort, sie 
als nichtig erklären zu lassen, sie wur­
de aber vom EuGH 1982 vollinhaltlich 
bestätigt. Danach sind die Staaten 
verpflichtet, Aufzeichnungen über ih­
re Finanzbeziehungen zu ihren öffent­
lichen Unternehmen zu führen und der 
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Kommission auf Verlangen zu über­
mitteln. Maßgebliches Kriterium ist 
dabei die Existenz "beherrschenden 
Einflusses" (die auch ohne Kapital­
mehrheit, etwa durch "golden share" 
oder - bei Gemeindesparkassen -
durch Organbestellungsrechte gege­
ben sein kann). Kleinunternehmen mit 
Umsätzen unter 40 Mio. Ecu sind aus­
geschlossen, auch Kreditinstitute mit 
einer Bilanzsumme unter 800 Mio. Ecu. 

Nach Bestätigung der Transparenz­
richtlinie durch den EuGH "testete " 
die Kommission 1983 den guten Willen 
der Mitgliedstaaten, indem sie die Jah­
resabschlüsse der letzten drei Jahre 
für die öffentlichen Unternehmen ei­
niger Sektoren (Kfz, Tabakwaren, 
Schiffbau etc.) einforderte. 

Das Ergebnis war relativ betrüblich: 
Frankreich lieferte erst nach Andro­
hung eines Verfahrens betreffend die 
Verletzung des EG-Vertrages die ge­
wünschten Unterlagen, Italien sogar 
erst nach Durchführung eines solchen 
Verfahrens (betreffend die Tabakin­
dustrie). 

Nach diesem ersten Testballon "ruh­
te" die Transparenzrichtlinie zunächst 
einmal, bis die Kommission 1991  ver­
suchte, die Verpflichtung zur Daten­
Evidenz in eine automatische jährliche 
Meldepflicht umzuwandeln. 

Wieder attackierte die französische 
Regierung die auf der Transparenz­
richtlinie basierende Richtlinie der 
Kommission - der EuGH erklärte sie 
zwar aus formalen Gründen für nich­
tig, wies aber zugleich den Weg, die 
Meldepflicht auf Artikel 90,  Absatz 3 
EGV direkt zu basieren, was im Herbst 
1993,  kaum vier Monate nach dem Ur­
teil auch geschah. 

Die so geänderte Transparenzricht­
linie ist nun also seit relativ kurzer 
Zeit in Kraft, und es wird sich in den 
nächsten Jahren erweisen, inwieweit 
die Kommission (und der EuGH) mit 
diesem Instrument zu massiveren Ein­
griffen in die Beziehungen zwischen 
den öffentlichen Unternehmen und 
ihren Eigentümern unter dem Titel des 

367  



Wirtschaft und Gesellschaft 

Subventionsverbotes schreiten wer­
den. 

Soukups Arbeit ist hier besonders 
verdienstvoll, indem sie die aktuelle 
und noch überschaubare Kasuistik der 
Entscheidungen von Kommission und 
EuGH in diesem Bereich aufarbeitet 
und auch zu "Ratschlägen" nützt. 

Als etabliert kann bereits das "Prin­
zip des marktwirtschaftlich handeln­
den Kapitalgebers" gelten - hätte ein 
privater, vernünftiger Kapitalgeber 
die Mittel nicht zur Verfügung gestellt, 
so gelten die fraglichen Mittelzu­
führungen als (verbotene) Beihilfen. 
Dabei ist durchaus von einem risi­
kofreudigen und langfristig denken­
den Investor auszugehen - Kapitalzu­
führungen an schon Jahrzehnte hin­
durch verlustbringende "todkranke" 
Unternehmen werden aber sichtlich 
nicht toleriert. 

Bezüglich der praktischen Ausdeu­
tung dieses Prinzips kann es natürlich 
zu erheblichen Auffassungsunter­
schieden kommen. So vertrat in der -
an sich rein akademischen - Frage, ob 
die meisten Kapitalzuführungen an 
die Österreichische verstaatlichte In­
dustrie in den achtziger Jahren nach 
EG-Recht Beihilfencharakter gehabt 
hätten, Aicher (in: Korinek, Rill, 
Österreichisches Wirtschaftsrecht und 
das Recht der EG [Wien 1990] 
383-385) die Auffassung, dies sei der 
Fall gewesen. Zehetner dagegen wer­
tete sie als Sanierungsmaßnahmen, die 
auch ein privater Eigentümer vorge­
nommen hätte (in: Rill, Griller [Hrsg. ] ,  
Europäischer Binnenmarkt und öster­
reichisches Wirtschaftsverwaltungs­
recht [Wien 1991 ]  3 1 1-3 14). Soukup 
stellt fest, anhand der bisher behan­
delten Fälle werde klar, daß Einhal­
tung der Meldepflichten, die Vorlage 
von Restrukturierungskonzepten und 
Kapazitätsrückführungen (speziell bei 
europäischen Überkapazitäten im be­
troffenen Sektor) sowie Privatisie­
rungsvorbereitung die Kommission in 
der Regel "milde" zu stimmen schei­
nen - er kritisiert aber auch die Ten-
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denz zu einer Art Beweislastumkehr 
(der betroffene Staat müsse den Nach­
weis erbringen, daß ein Privater eben­
so Kapital zugeführt hätte, nicht die 
Kommission, daß ein Verstoß gegen 
das Beihilfenverbot vorliegt; (S. 103).  

Soukups Erörterung von Fällen wie 
Pechiney, Renault, ENI, ENASA etc. 
macht deutlich, daß vor allem Staaten 
mit einer starken und Ungebrochene­
ren Tradition öffentlicher Wirtschaft 
wie Frankreich, Italien und Spanien 
noch recht allergisch auf die Versuche 
der EU-Institutionen reagieren, Bei­
hilfenkontrolle im öffentlichen Sektor 
zu üben. Andererseits hat sich die 
Kommission vielfach ziemlich flexibel 
gezeigt: Fünfjährige Umstrukturie­
rungsprogramme akzeptiert sie, zwan­
zigjährige Verlustabdeckungen er­
scheinen ihr aber ungerechtfertigt. In 
diesem Sinn kommt der Beihilfenauf­
sicht der EU sicherlich, wie auch Sou­
kup betont, ein Element wirtschaftli­
cher Rationalität zu. 

"Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse" (also ge­
meinwirtschaftliche Leistungen) im 
Sinne von Artikel 90,  Absatz 2 EG­
Vertrag dispensieren im übrigen be­
kanntlich in gewissem Ausmaß von 
der vollen Einhaltung der Wettbe­
werbsregeln des gemeinsamen Mark­
tes. (Es geht hier vor allem um Netz­
werke und Infrastrukturunterneh­
mungen wie Bahn, Post, Telefon, 
Rundfunk, Schiffs- und Flughäfen, 
Gas, Wasser, Stromversorgung und 
Müllentsorgung) . Eine ähnliche Aus­
nahme gilt für (reine) Finanzmono­
pole. 

Auch hier hat aber die EG-Kommis­
sion bereits Verstöße im Sinne ihrer 
Funktion als "Liberalisierungsbüro­
kratie" unternommen (Stichworte: 

"Third Party Access" ,  bei den Strom­
netzen "Common Carrier Prinzip") .  
Sie agiert aber recht flexibel - und 
Soukup räumt ein, daß "bisher in 
Summe von einer fairen Behandlung 
durch die Kommission gesprochen 
werden" könne (S. 208) .  Soukup hat 
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auch gewiß recht, "daß ein erhöhter 
Begründungsbedarf gegenüber der 
Kommission die Entscheidungsträger 
drängt, die geplanten Maßnahmen 
stärker auf ihre ökonomische Sinnhaf­
tigkeit und die Wahrscheinlichkeit ei­
ner angemessenen Verzinsung zu hin­
terfragen" (S. 2 18). 

Eine grundsätzliche Frage, die Sou­
kups kenntnisreiches und interessan­
tes Buch zwar nicht explizit aufwirft, 
aber doch nahelegt, muß im übrigen 
wohl offen bleiben: Wie sehr wären die 
im wesentlichen immer noch auf rei­
nen Freihandel zugeschnittenen EU­
Institutionen angesichts des enormen 
latenten nationalstaatliehen Wider­
standspotentials, wie es sich gerade 
auch im Bereich der Beihilfenkontrol-
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le manifestiert, in der Lage, einer mas­
siven ökonomisch-politischen Krise 
der EU standzuhalten? 

So vernünftig und schlüssig die von 
der Kommission vertretene Linie ist 
(das Parlament spielt hier praktisch 
keine Rolle): Ein wenig mehr politi­
sche Einheit Europas (z. B. mit einer 
größeren Rolle des europäischen Par­
laments und einem gewählten EU­
Präsidenten), auch um den Preis 
größerer Wettbewerbsverzerrungen 
würde vielleicht sicherstellen, daß 
die löbliche "Liberalisierungsbüro­
kratie" nicht eines Tages von einem 
Sturm nationalpopulistischer Leiden­
schaften beiseitegeschoben werden 
könnte . . .  

Robert Schediwy 
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ziehungen im Umbruch 

Janine Goetschy, Major Developments and Changes in French Irrdustrial 
Relations since 1980 

Jesper Due, J0rgen Steen Madsen, Carsten Stmby Jensen, Major Deve­
lopments in Danish Irrdustrial Relations since 1980 

Franz Traxler, Entwicklungstendenzen in den Arbeitsbeziehungen West­
europas. Auf dem Weg zur Konvergenz? 

Alois Guger, EU-Integration, Arbeitsbeziehungen und Lohnpolitik 

Teil II: Die Entwicklung des Sozialen Dialogs in der Europäischen Union 

Franz Traxler, Philippe C. Schmitter, Arbeitsbeziehungen und europäi­
sche Integration 

Otto Jacobi, Der Soziale Dialog in der Europäischen Union 
Dirk Buda, Auf dem Weg zu europäischen Arbeitsbeziehungen? Zur Per­

spektive des Sozialen Dialogs in der Europäischen Union 
Thorsten Schulten, "Europäische Betriebsräte" - Stand und Perspekti­

ven einer europaweiten Regulierung der Arbeitsbeziehungen auf der 
Ebene transnationaler Konzerne 

Frank Friedrich, Die Rolle der Industrie- und Handelskammern im eu­
ropäischen Sozialen Dialog 

Gerhard Heinrich, Sozialer Dialog - Die Position der UNICE 

MANZ Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, A-1014 Wien, 
Kohlmarkt 16. 
Express-Bestellservice (0 222) 531 61 555; Telefax {0 222) 531 61 455. 
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Neuerscheinung 

Faktorproduktivität im internationalen Vergleich 

Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen der Arbeiterkammer 
Wien, Band 3, 114 Seiten. 

Inhalt 

Vorwort 

Franz R .  Hahn, Faktorproduktivität nach Wirtschaftssektoren im inter­
nationalen Vergleich: Belgien, Deutschland, Niederlande, Österreich 
und Schweden 

Kommentare zur Studie von Franz R. Hahn 

Wolfgang Gerstenberger, Wie hilfreich sind mesoökonomische Produkti­
vitätsanalysen für die Wirtschaftspolitik? 

Willern Molle, International comparison of factor productivities per sec­
tor 

Franciscus J osefus Meyer zu Schlachtern, Determinants of productivity 
in the light of a recent study by OECD 

Auslieferung: Verlag ORAC, 1050 Wien, Schönbrunner Straße 59-61 

Preis: öS 198,-
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Symposium 

75 Jahre Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer 
Rückblick und Ausblick 

9 Uhr: 

9.15 Uhr: 

10 Uhr: 

10.45 Uhr: 

11 Uhr: 

12.30 Uhr: 

13.30 Uhr: 

Ende: 

Freitag, 15. September 1995 
Ort: Adolf-Czettel-Bildungszentrum der AK Wien 

Begrüßung und Eröffnung: 
Präsidentin Eleonora ROSTASCH 

Univ.-Doz. Dr. Fritz WEBER: 
Referat über die Zwischenkriegszeit 

Univ.-Doz. Dr. Felix BUTSCHEK: 
AK als Mitgestalterin der Österreichischen Wirtschafts­
politik 1945-1975 

Pause 

Paneldiskussion und allgemeine Diskussion mit den 
ehemaligen Kammeramtsdirektoren BM a. D. Dr. Josef 
STARIBACHER, Dr. Otto ZÖLLNER und dem früheren 
wirtschaftspolitischen Referenten des ÖGB Dr. Heinz 
KIENZL 

Mittagspause (gemeinsames Mittagessen) 

Wirtschaftspolitik und Arbeitnehmerinteressen ­
gegenwärtige und künftige Herausforderungen 
Panel mit Dr. Helmut KRAMER, Hon.-Prof. Leiter des 
WIFO, Univ.-Prof. Dr. Ewald NOWOTNY, Abg. z. NR 
Univ.-Prof. Dr. Gunther TICHY, Univ.-Prof. Dr. Alexander 
VAN DER BELLEN, Abg. z. NR Dir.-Stv. Mag. Werner 
MUHM 

Allgemeine Diskussion 

ca. 15 Uhr 

Anmeldungen erbeten mittels beiliegender Postkarte ! 

373 



Wirtschaft und Gesellschaft 21. Jahrgang (1995), Heft 2 

Informationen 

über Multinationale Konzerne 

setzt sich mit der Thematik Internationale Wirtschaftstrends und de­
ren Auswirkungen auf die Arbeitswelt auseinander. 

Die Redaktion setzt in ihrer Arbeit für das Jahr 1995 folgende Schwer­
punkte: 

e Westintegration sowie Ostöffnung - aus Sicht der Arbeitnehmerin­
nen und Gewerkschaften 

e Unternehmens- sowie Branchenkonzentration und deren soziale 
Auswirkungen 

e Wandel der Arbeitsbeziehungen durch neuartige Betriebsorganisa­
tionen 

e Betriebliche sowie überbetriebliche Mitbestimmung 

e Internationalisierung der Arbeitnehmerinteressenvertretung 

Informationen über Multinationale Konzerne ist eine vierteljährlich 
erscheinende Publikation der Arbeiterkammer Wien. 

Zu bestellen unter: 
Tel.-Nr. 501 65/25 12 DW 
Fax: 501 65/2532 
WIPOL-IMK 
Arbeiterkammer Wien 
1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 

Druckkostenbei trag: 
öS 100,- (Jahresabonnement) 
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig er­
scheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik be­
handelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial und Dis­
kussionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen. 

Heft 1-5: 
Heft 6: 
Heft 7-30: 
Heft 31: 

Heft 32: 
Heft 33: 

Heft 34: 

Heft 35: 

Heft 36-41: 
Heft 42: 
Heft 43: 

Heft 44: 

Heft 45: 

Heft 46:  

Heft 47: 
Heft 48: 
Heft 49: 
Heft 50: 

Heft 51: 
Heft 52: 

Heft 53: 

Heft 54: 

Heft 55: 

Heft 56 :  

Heft 57: 

vergriffen 
Pharma in Österreich; Mai 1979 
vergriffen 
Arbeitszeitverkürzung: Eine Dokumentation der Entwick­
lung seit 1982; Jänner 1985 
Arbeitslosigkeit in Wien; September 1985 
Tendenzen der Stadtentwicklung im Süden Wiens; April 
1986 
Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik (1); Dezember 
1986 
Öffentliche Unternehmungen und die Frage der Privatisie­
rung; September 1987 
vergriffen 
vergriffen 
Übergang zur Marktwirtschaft in Osteuropa: Österreichi­
sche Erfahrungen aus der Wirtschaftspolitik der Nach­
kriegszeit; Juni 1990 
Energieabgabe, Wirtschaftsstruktur und Einkommensver­
teilung; August 1990 (öS 50,-) 
Wirtschaftspolitik und Sozialpartnerschaft in den Nieder­
landen 1976-91; Dezember 1991 
Entwicklung, Effizienz und Perspektiven des Österreichi­
schen Bausparkassensystems; Jänner 1992 
vergriffen 
Bibliographie Eduard März (1908-1987); März 1992 
vergriffen 
Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik in kleinen, 
offenen Volkswirtschaften; April 1993 
vergriffen 
Beschäftigung und wirtschaftliche Dynamik in Europa; Ok­
tober 1994 
Aspekte der Arbeitsmarktintegration von Lehranfängern; 
September 1994 
�aisonale Muster von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in 
Osterreich; September 1994 
Interessensysteme und Politik, Versuch einer Evaluierung; 
Jänner 1995 
Die Entwicklung von Arbeitsstätten und Beschäftigten im 
Raum Wien 1981-1991; Juni 1995 
Anmerkungen zum Verhalten börsenemittierender Unterneh­
men aus einzel- und gesamtwirtschaftlicher Sicht; Juni 1995 

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger: Kammer für Arbeiter und Ange­
stellte für Wien; alle: 1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 ,  Postfach 534 
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